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		Vorwort.

		Die vorliegende Übersetzung des Hobbesischen Naturrechts in
seiner ersten Fassung rührt nur zum kleinen Teile unmittelbar von
mir selber her. Den größten Teil hat, vor dem Weltkriege, mein
damaliger Amanuensis, Herr J. Heinrich Hennings, verfertigt. Vorher
schon hatte meine Freundin, Gräfin Agnes zu Reventlow, einige
Kapitel übersetzt, mußte aber eines Augenleidens halber darauf
verzichten, in der Arbeit fortzufahren. Neuerdings hat meine
Nichte, Fräulein Elsa Boysen, gegenwärtig als Übersetzerin in der
Firma Siemens & Halske tätig, die Ergänzung durch die noch
fehlenden Kapitel 9 bis 14 des ersten Teiles freundlich
übernommen.

		Alle Beteiligten haben mit Sorgfalt und Emsigkeit ihrer Aufgabe
sich angenommen und waren mit der englischen Sprache vertraut.
Indessen habe ich doch für nötig gehalten, erhebliche Abänderungen
vorzunehmen, um dem Sinne der Lehre und der besonderen Energie der
Form gerecht zu werden, weil mir daran gelegen war, die
Verantwortung für die Übersetzung ganz auf mich selber zu nehmen.
Den werten Gehilfen sei auch hier mein Dank ausgesprochen. – Über
den Inhalt des Buches orientiert die »Einführung« nur insoweit, als
es sich darum handelt, seine Stellung im gesamten Schrifttum des
Hobbes, und demnächst im Zusammenhange der politischen Philosophie
darzustellen. Dem Verständnisse des Lesers, der den Gedankengang
unmittelbar auf sich wirken läßt, möge noch folgende Erörterung
entgegenkommen.

		Hobbes legt in dieser Schrift großes Gewicht auf den Unterschied
von »Dogmatikern« und »Mathematikern« in bezug auf Erkenntnis. Er
selber will Mathematiker sein, d. h. er will »more geometrico« von den einfachsten
Voraussetzungen aus seine Lehrsätze begründen und deduktiv
demonstrieren. Dogmatiker sind für ihn die Schriftsteller, die mit
vorgefaßten – theologischen oder ständischen – Gesinnungen an den
Stoff herantreten und also mehr ihrem Wünschen und Wollen als ihrer
Erkenntnis Ausdruck geben, so daß ihre Lehren subjektiv gefärbt
seien. Bisher – so meint er – gebe es im Felde [bookmark: page4] des Naturrechts, der Moral, der
Staatslehre, kaum etwas anderes. Er selber will diese Theoreme
objektiv, daher unanfechtbar, begründen. Ist ihm dies gelungen?
–

		In der Einleitung, und früher in meiner Monographie [bookmark: text1]F1, habe ich ausgeführt, daß ihm selber erst in seiner
späteren Phase zu vollem Bewußtsein gekommen ist, daß seine Lehre
ein ideelles Schema darstelle, nämlich – was den Staat betrifft –
die Vorschrift, wie der Staat nach richtigen Regeln gebaut werden
müsse, um dauerhaft zu sein. Im
vorliegenden Werke überwiegt noch die Meinung, daß es die
Beschaffenheit des wirklichen, z. B. des englischen, Staates
sei, die beschrieben werde. Allerdings wird auch hier – ja hier in
besonderer Bedeutung – ein zwiefacher Ursprung des Staates dargestellt, nämlich außer dem
»natürlichen«, der auch als empirischer bezeichnet werden darf, ein
solcher, den wir füglich den künstlichen, besser aber einen
ideellen nennen mögen; aber die wirklichen Staaten sollen daran
gemessen, danach beurteilt werden. Hier müssen wir uns daran
erinnern, daß die vorliegende Schrift, so sehr es dem Verfasser
ernst war, in ihr echte Wissenschaft darzubieten, gleichwohl nach
seiner eigenen Absicht nicht ohne äußeren Zweck ins Leben trat. Sie
war bestimmt, die kleine Partei derer zu unterstützen, die für die
vollkommene – »absolute« – Souveränität des Königs von England, und
in deren Sinne für den modernen zentralisierten Staat eintraten,
der tatsächlich erst im 19. Jahrhundert in Großbritannien zu
starker Entwicklung gelangt ist. Es gab zu Hobbes' Zeit, in der
großen Krise des englischen Staates, nur theologische Vertreter
dieses Standpunktes, und diese wollten doch zugleich die
Kirche neben dem Staat – sowohl über
ihm als unter ihm: diese theologischen Publizisten zu widerlegen
ist die Bestimmung alles dessen, was Hobbes hier und später über
das »Reich Gottes« erörtert hat. Hobbes entgeistlicht die Kirche.
Ihr Sinn besteht für ihn ausschließlich darin, eine moralische
Anstalt zu sein, die, von der Staatsgewalt wenigstens zugelassen,
besser für die Förderung einer friedlichen und sozialen Gesinnung
eingerichtet werden sollte, also für den Zweck, der in erster Linie
Zweck des Staates selber ist. Die Darstellung des Staates, und mit
ihm der Kirche, ist ausschließlich eine [bookmark: page5] rationale Konstruktion. Ihr Wesen
besteht darin, strenge Einheit zu lehren: Einheit der Souveränität,
Einheit der politischen Gewalt. Einheit der Untertanengesamtheit,
die daher als in bezug aufeinander frei und gleich gedacht werden
sollen. Der absolute Staat, der
ebensowohl eine demokratische wie eine aristokratische oder
monarchische Gestalt haben kann, ist es, dessen Theorie Hobbes
begründen will; er hat ausdrücklich hervorgehoben, daß die
Wahrscheinlichkeitsgründe, die er für den Vorzug der Monarchie
anführe, außerhalb des logischen Zusammenhanges der Doktrin fallen,
also nicht zu ihr gehören.

		Dieser Zusammenhang ist in sich vollkommen. Er ist aber ein
Irrtum, wenn so gemeint, wie in dieser Schrift, daß er in den
Erscheinungen, die Staat genannt werden, zum realen Ausdruck komme
– näher, daß, wo immer ein dauernder friedlicher Zustand in einer
großen Menschenmenge sich befinde, dieser Zustand nur durch eine
solche einheitliche Gewalt bewirkt werde, also ohne sie unmöglich
sei, daß sie aber alle Ursachen der
Zwietracht, die im Bürgerkrieg auslaufen, zu überwinden vermöge.
Die Entwicklung seines eigenen Landes widerlegt den Verfasser.
Theoretisch widerlegte ihn schon sein Zeitgenosse und Verehrer,
James Harrington, durch die Lehre, daß
das Eigentum, und zwar insbesondere das Grundeigentum, auch die
politische Macht bedinge: ohne ein Ackergesetz, das die Bilanz des
Bodens festlege, könne keine Regierung, welcher Staatsform auch
immer, dauern. Hobbes sagt: Es gibt kein Eigentum, außer durch den
Staatswillen – das ist ein richtiger Begriff, dessen Richtigkeit um
so mehr sich bewährt, je stärker der Staatswille wird; aber
empirisch angesehen gilt auch der umgekehrte Satz: »Es gibt keinen
Staatswillen, außer durch das Eigentum« – das ist so lange richtig,
als die Gesellschaft (oder die Gemeinschaft, die ihr etwa zugrunde
liegt) stärker ist als der Staat. Hobbes spricht, als ob er nur die
Gewalt, diese aber auch unbedingt, für entscheidend halte, um den
inneren Frieden zu erhalten. Aber er weiß durchaus, und gibt es oft
kund, daß er auch weiß, wieviel auf die Gesinnungen, auf die
Denkungsart, auf Einsicht und guten Willen der Staatsbürger
ankommt. Wir sind gewohnt, nicht Dogmatiker und Mathematiker,
sondern dogmatische und kritische
Methode gegeneinander zu kontrastieren. Nach diesem Sinne ist die
Rechts- und Staatslehre des Hobbes durchaus dogmatisch. Die
kritische Soziologie ist aber im Unrecht, und kommt auch schon vom
[bookmark: page6] Irrtum des
bloßen Historismus zurück, die dogmatische Behandlung dieser
Gegenstände einfach zu verwerfen; sie lernt das »Naturrecht«
richtiger verstehen und würdigen. Die Dogmatik ist auch in diesem
Falle Trägerin des klassischen Stiles.

		Eine Urkunde dieses Stiles ist die vorliegende Schrift. Von
ihrem ersten Abschnitt (der in einem sehr fehlerhaften Text unter
dem falschen Titel » Human Nature«
bekannt und vom Baron Holbach übersetzt worden war) hat
Diderot geurteilt: » C'est un livre à lire et à commenter toute sa
vie.« – » C'est un chef d'œuvre de
logique et de raison.« Diese Empfehlungen dürfen auch dem
wiederhergestellten ganzen Werk mitgegeben werden.

		Kiel, im Oktober
1925.

Ferdinand Tönnies.
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			[bookmark: foot1]Hobbes' Leben und Lehre, 3. Aufl. (Stuttgart, Frommann,
1925). Die 2. Auflage erschien unter dem Titel »Th. Hobbes, der
Mann und der Denker« im Verlag A. W. Zickfeldt in Osterwieck und
Leipzig.


	
		
		Einführung.

		Das hier zum ersten Male übersetzte Werk trägt im Original den
Titel » Elements of Law natural and
politic«. Auch dies Original ist in seiner echten Gestalt
erst im Jahre 1889 zum ersten Male herausgegeben worden
[bookmark: text2]F2 . Die Exemplare dieser Ausgabe, die auch
im Heimatlande des großen Denkers nur einer schwachen Beachtung
gewürdigt wurde, sind zum größten Teile durch eine Feuersbrunst
zugrunde gegangen. Auch große öffentliche Bibliotheken besitzen sie
nicht. Es sind nur noch einzelne Exemplare davon verfügbar.

		Die Widmung an William Earl of Newcastle, den bedeutenden
General, der wohl als der »letzte der Kavaliere« gefeiert wurde,
trägt das Datum des 9. Mai 1640. Newcastle, der einer Seitenlinie
der Familie Cavendish angehörte, einer Familie, die schon damals
durch Geist und wissenschaftliches Interesse sich auszeichnete, war
seit dem Jahre 1638 »Gouverneur« des Prinzen von Wales, des
späteren Königs Karl des Zweiten. Die » Elements of Law« waren nicht für ein größeres
Publikum bestimmt und wurden nicht dem Druck übergeben. Das Werk
wurde nur durch Abschriften bekannt; wie viele solche es gegeben
hat, wissen wir nicht. Hobbes selber erzählt in einer kleinen
Schrift, die er, wie es scheint im 92. Lebensjahre, kurz vor seinem
Ende, verfaßte: »Als das Parlament saß, das im April 1640 begann
und im folgenden Mai aufgelöst wurde [das eben darum sogenannte
kurze Parlament im Gegensatz zum »langen«, das im folgenden
November zusammentrat,] und worin viele Stücke der königlichen
Macht, die notwendig waren für den Frieden des Königreichs und für
die Sicherheit der Person Seiner Majestät, bestritten und geleugnet
wurden, da schrieb Hobbes eine kleine Abhandlung in englischer
Sprache, worin er behauptete und bewies, [bookmark: page8] daß die genannte Macht und die
entsprechenden Befugnisse unabtrennbar mit der Souveränität
verbunden seien; welche Souveränität sie damals dem Könige nicht
absprachen; jene Untrennbarkeit aber, wie es scheint, verstanden
sie nicht oder wollten sie nicht verstehen. Von dieser Abhandlung
besaßen, obschon sie nicht gedruckt wurde, mehrere Edelleute
Exemplare, und dies veranlaßte viel Gerede über den Verfasser; ja,
hätte nicht Seine Majestät das Parlament aufgelöst, so hätte es ihn
in Lebensgefahr gebracht. – Er war der erste, der gewagt hatte, zur
Verteidigung des Königs zu schreiben; und einer, unter sehr
wenigen, der auf keinem anderen Grunde als Kenntnis seiner Pflicht
und der Grundsätze der Billigkeit, ohne besonderes Interesse,
vollkommen loyal war.« Er erzählt dann weiter, wie das viel
heftigere Auftreten des am 3. November zusammentretenden Parlaments
ihn veranlaßt habe, sich nach Frankreich zu begeben, »der erste von
allen, die da flohen«; er habe Bedenken getragen, wie man ihn in
England behandeln werde, und sei in Frankreich elf Jahre lang
geblieben; der materielle Schaden, den er dadurch erlitt, habe
mehrere tausend Pfund betragen.

		In Paris verfaßte Hobbes dann bald, was offenbar eine
lateinische Ausgabe des Textes der »Elements
of Law« von P. I.,ch.14 an
darstellen sollte, unter dem Titel: »Elementorum Philosophiae Sectio Tertia De Cive«,
aber auch diese Ausgabe war noch nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt; sie war – wie es scheint, dank der Liberalität des selber
philosophisch tätigen Freundes Sir Kenelm Digby – in einer sehr
kleinen Anzahl von Exemplaren gedruckt, und kam nicht in den
Buchhandel. Der Verfasser hatte sich nicht genannt: so wird uns
überliefert, und daß einige auf Descartes als den Verfasser geraten
hatten. Aber in dem erhaltenen Exemplar, das ich gesehen habe,
befindet sich die Widmungsepistel an den Grafen Devonshire (mit dem
Datum Nov. 1, 1641, die Jahreszahl ist später in 1646 verändert),
und ist mit dem Namen Thomas Hobbes unterzeichnet. Ob diese Epistel
in den übrigen Exemplaren gefehlt hat (wie es ja noch heute
vorkommt, daß der Bewidmete nicht einmal erfährt, daß die Widmung
nur in dem ihm überreichten Exemplar sich befindet) –? Ich kann die
Frage nicht beantworten, weil ich selber nur das eine Exemplar
gesehen habe.

		Es läßt sich aus den mir zugänglich gewesenen Quellen nicht
ermitteln, wann der Philosoph den Plan gefaßt hat, ein System in
drei Teilen lateinisch herauszugeben. In den (unedierten) Briefen
[bookmark: page9] des Sir Kenelm
Digby aus 1636 und 1637, von denen ich Abschriften besitze, ist
noch nicht die Rede davon, wohl aber von der »Logik«, an der
Hobbes, der Adressat, arbeite; und die Briefe zeugen von der
lebhaftesten Teilnahme für sein Schaffen: Digby bittet (am 11.
September 1637), wenn irgend etwas fertig sei von der »Logik«, es
ihm mitzuteilen. »Ich bekenne, daß ich alles, was von Ihnen kommt,
über die Maßen schätze; während viele andere, die für gelehrt
gelten, nur Chimären erzeugen und Luftschlösser erbauen« – »der Sie
mehr wissen als alle lebenden Menschen«, heißt es in demselben
Briefe. Schon im Januar des gleichen Jahres hatte er dieselbe Bitte
ausgesprochen.

		Merkwürdiger ist nun, daß die erwähnte Widmungsepistel, obgleich
die »Sectio Tertia« auf dem
Titelblatt stand, von dieser Einteilung und dem Plane nichts
erwähnt: den Ursprung der Doktrin vielmehr anders darstellt,
ausgehend von dem Gegensatz des »Homo Homini
Deus« und »Homo Homini Lupus«,
mit der Spitze gegen die Unweisheit der Menge. Weisheit sei nichts
als die Erkenntnis der Wahrheit, die nur auf richtiger Kenntnis von
den Namen der Dinge und auf richtiger Vernunft beruhen könne,
welche von Betrachtung der einzelnen Dinge zu allgemeinen Regeln
fortschreite. Danach verzweige sich die Philosophie in Geometrie,
Physik und Moralphilosophie. Die Moralphilosophie habe es bisher an
sich fehlen lassen: »denn, wäre mit gleicher Sicherheit die Norm (
ratio) der menschlichen Handlungen
erkannt, mit der die Norm der Größen in den Figuren erkannt wird,
so wären Ehrgeiz und Habsucht, deren Macht auf falsche Meinungen
des Volkes über Recht und Unrecht sich stützt, entwaffnet, und das
Menschengeschlecht würde eines so dauernden Friedens sich erfreuen,
daß, wie es scheint, niemals mehr – es sei denn um den Platz, beim
Wachsen der Volksmengen – zu kämpfen nötig wäre«. Daß aber bisher
so wenig geleistet worden, das liege an der Methode, und nun
beschreibt er seine eigene. Die natürliche Gerechtigkeit habe er
zum Gegenstande seines Denkens gemacht, sei daher von dem Worte
Gerechtigkeit ausgegangen, das ja den beständigen Willen, jedem
sein Recht zu geben bedeute; und so habe er die Frage stellen
müssen, woher es komme, daß jemand eine Sache die seine im
Gegensatz zu einer fremden nenne – jedenfalls gehe dies (also das
Privateigentum) nicht von der Natur, sondern von menschlicher
Übereinkunft aus. Warum wollten es die Menschen? Welche Nötigung
führte sie [bookmark: page10]
dazu? Die Antwort habe sich ihm ergeben, daß aus der
Gütergemeinschaft notwendigerweise Krieg und aller Jammer, der
daran hänge, folgen müsse, also etwas, was alle naturgemäß
verabscheuen. »So hatte ich denn zwei sicherste Postulate der
menschlichen Natur gefunden: erstens das der natürlichen Begierde,
vermöge deren jeder einen ihm eigenen Gebrauch der gemeinsam
besessenen Dinge fordert; zweitens das der natürlichen Vernunft,
vermöge deren jeder einen gewaltsamen Tod als das größte natürliche
Übel zu vermeiden beflissen ist. Von diesen Grundsätzen aus glaube
ich die Notwendigkeit, Verträge zu erfüllen und Treue zu halten,
folglich die Anfangsgründe der sittlichen Tugend und der
bürgerlichen Pflichten, in dieser kleinen Schrift in
einleuchtendstem Zusammenhang bewiesen zu haben.«

		Auf einen anderen Ton ist die »Praefatio
ad Lectores« gestimmt, die der ersten öffentlichen Ausgabe
von »De Cive« im Jahre 1647
vorangestellt wurde. Nachdem zuerst Würde und Nutzen der
politischen Erkenntnis hervorgehoben, fährt sie fort: »Was die
Methode betrifft, so habe ich gemeint, daß nicht die bloße
stilistische Anordnung, so deutlich diese auch sein möge, genügt,
sondern daß vom Stoffe des Staates ausgegangen, dann zu seiner
Erzeugung und Gestalt und zum ersten Ursprung der Gerechtigkeit
fortgeschritten werden müsse.« Aus ihrer Zusammensetzung müsse man
die Gegenstände erkennen. Eine Uhr nehme man auseinander, um zu
sehen, welche Lage, Bewegung, Funktion ihren einzelnen Rädern
zukomme. So müsse man den Staat, als ob er in seine Bestandteile
aufgelöst wäre, betrachten, das heißt richtig erkennen, wie die
menschliche Natur beschaffen, durch welche Eigenschaften sie ein
Gemeinwesen zu bilden geeignet oder ungeeignet ist, und wie die
Menschen unter sich zusammengesetzt werden müssen, die in eine
Einheit gebildet werden wollen. Daran schließt sich dann als ein
durch Erfahrung jedem bekannter Satz, den er zugrunde gelegt habe,
das Urteil: die Menschen sind von Natur so beschaffen, daß sie
einander gegenseitig mißtrauen und voreinander sich fürchten, wenn
nicht die Furcht vor einer gemeinsamen Macht sie in Schranken hält.
Auch wenn dies in Worten geleugnet werde, so sei das tatsächliche
Verhalten der Menschen gegeneinander, und zwar der Staaten sowohl
als der Einzelnen, beweisend; ohne daß man daraus folgern dürfe,
daß der Mensch von Natur böse sei – allerdings fehle ihm von Haus
aus die Zucht und der Gebrauch der [bookmark: page11] Vernunft. Und darum sei der Naturzustand
ein Zustand des Krieges aller gegen alle, der so scheußlich sei,
daß die Menschen, sobald sie diese Scheußlichkeit erkennen, sich
ihm zu entziehen suchen müssen. Das könne aber nur dadurch wirklich
werden, daß sie durch Schließung von Verträgen auf das
ursprüngliche Recht, das jeder auf alles habe, verzichten.

		Dieser Gedankengang liegt nun wirklich in »De Cive« dergestalt
vor, daß gegenseitige Furcht geradezu als Ursprung der bürgerlichen
Gesellschaft ( initium societatis
civilis) gesetzt wird, wobei man nicht als des Verfassers
Meinung setzen darf, als bürgerliche Gesellschaft etwas vom Staate
Verschiedenes anzunehmen. In diesem Punkte unterscheidet sich die
neue Fassung von dem Entwurf der »Elements
of Law«. Hier wird ausschließlich die natürliche Gleichheit der Menschen zugrunde gelegt
und die Abneigung, die ihnen gleichwohl, infolge von Eitelkeit,
Selbstsucht, Abgunst, eigen sei, diese Gleichheit gelten zu lassen.
In Wahrheit ist dies vierzehnte Kapitel der »Elements« (P. I.) umgearbeitet worden, und diese
Umarbeitung, ebenso wie die Nichtübereinstimmung der einleitenden
Bemerkungen über die Methode zeugen davon, daß unser Philosoph bei
der ursprünglichen Darstellung, wie sie in der vorliegenden Schrift
gegeben wurde, sich nicht völlig beruhigt hatte; und dies hat
seinen Grund darin, daß er Bedenken trug, an dem ursprünglichen
Gedanken, einen tatsächlichen Gesellschafts- oder Staatsvertrag als
Grundlage der empirischen politischen Zustände anzunehmen,
festzuhalten. Er konnte sich aber auch nicht entschließen, ihn
fallen zu lassen; ein Schwanken ergab sich daraus, ob gesetzt
werden dürfe, daß Vernunft wirklich die
Menschen geleitet und bewogen habe, den Naturzustand zu verlassen,
oder war es nur ein besonderer Affekt,
der dies bewirkt hat? Die Psychologie sprach für den Affekt, die
Doktrin für die Vernunft. In den »Elements« war das Dilemma noch nicht bewußt. Im
Eingangskapitel von »De Cive« liegt
der Versuch vor, die gegenseitige Furcht als wirkliches Motiv
einzuführen und sodann sie mit der Vernunft zu identifizieren
[bookmark: text3]F3.

		Die Unsicherheit, worin diese Grundlegung verharrte, gelangt
auch darin zum Ausdruck, daß immer – in diesen beiden Fassungen
[bookmark: page12] und auch
in der abschließenden des »Leviathan«
– neben dem eigentlichen Staat, dessen Wesen und Recht beschrieben
werden soll, ein anderer als wirklich dargestellt wird, der
wesentlich auf tatsächlicher Gewalt
beruhe, ohne daß aber die Rechte und Pflichten, sei es des
Souveräns oder der Untertanen, in diesem Staate von dem anderen
verschieden wären.

		Zu völliger Klarheit über das Verhältnis dieser beiden Arten
zueinander ist der Denker nicht gelangt. Bis zur letzten Fassung
der Theorie im »Leviathan« hat er mit
dem Problem gerungen. Und zuletzt ist ihm allerdings zum Bewußtsein
gekommen, daß die Bestimmung seiner Theorie nur dahin gehen könne,
eine Abstraktion, ein Gedankending zu zeichnen, das er dann selber
mit einer Utopie in Parallele setzt. Erst im »Leviathan« tritt daher der Begriff seines
Staates als eines Kunstwerkes deutlich hervor, und die Lehre wird
hier mit den Regeln der Baukunst verglichen, die ihre Gültigkeit
behalten, wie oft auch gegen sie gefehlt werden möge. Die
Auseinandersetzung mit der aristotelischen Lehre vom »Zoon Politikon« findet sich nur in der mittleren
Fassung, »De Cive«; sie fehlt in der
ersten und der letzten. In den »Elements« ist das Problem noch nicht lebendig.
Im »Leviathan« ist es überwunden.

		Die Unklarheit und das Schwanken der Theorie in diesem wichtigen
Punkte muß auch in jenem Hauptstück zutage treten, wodurch eben die
Theorie tatsächlich epochemachend geworden ist: der neuen Fassung
des Vertragsgedankens als der Grundlage des Staates. Es ist auch
heute noch nicht denen, die sich mit der Entwicklung der
Staatslehre beschäftigen, immer bekannt, daß die Hobbessche Doktrin
dadurch umwälzend gewirkt hat, daß sie erstens an die Stelle des
zwiefachen Vertrages, von denen sonst der erste die soziale
Verbindung, der zweite die Unterwerfung des so verbundenen Volkes
unter den Herrscher zum Inhalt hatte – daß sie an deren Stelle den
einzigen Vertrag eines jeden Individuums mit allen andern setzt;
zweitens, daß es folglich hier kein Vertragsverhältnis zwischen
Volk und Herrscher gibt, sondern der Herrscher oder Inhaber der
souveränen Gewalt, sei er eine natürliche Person oder eine
Versammlung, schlechthin frei ist und daß eben darin das Wesen der
Souveränität gesetzt wird. Dieses ist die theoretische Abschaffung
des ständischen Staates als eines dualistischen, der als solcher
den Zwiespalt in seiner Anlage enthalte, und die begriffliche
[bookmark: page13] Setzung
der einheitlichen Staatsperson als des modernen und eigentlichen
Staates, wie er heute durch die allgemeine Staatslehre erkannt und
anerkannt wird. Auch in dieser Hinsicht ist die vorliegende erste
Fassung der Lehre noch unvollkommen, wie in folgendem Stücke am
deutlichsten hervortritt: sogleich im ersten Kapitel des zweiten
Teiles wird die Einführung einer der drei Staatsformen unmittelbar
als die Form der Einigung einer Menge in eine politische
Körperschaft beschrieben, und im Eingange des zweiten Kapitels
heißt es ausdrücklich: die erste von diesen drei Staatsformen in
zeitlicher Ordnung ist die Demokratie; und sie muß es
notwendigerweise sein, weil eine Aristokratie und eine Monarchie
voraussetzen, daß Personen, über die man sich einig geworden ist,
ernannt werden, und diese Übereinstimmung muß bei einer großen
Menschenmenge bestehen in der Einmütigkeit der Mehrheit – wo aber
die Stimmen der Mehrheit die der Minderheit in sich einschließen,
da ist tatsächlich eine Demokratie. Die Parallelstellen des »
De Cive« sind im sechsten und
siebenten Kapitel. Sie sind nicht unwesentlich abgeändert. Das
Majoritätsprinzip wird auch hier zugrunde gelegt, und daß nur
dadurch das Wollen einer Menge von Menschen möglich sei. Es wird
aber noch durch die Sätze begründet: erstens wenn jemand anderer
Meinung ist, so werden die übrigen ohne ihn das Gemeinwesen
nichtsdestoweniger unter sich konstituieren; zweitens, es folgt
daraus, daß das Gemeinwesen gegen den Dissidenten sein
ursprüngliches Recht behält, das heißt das Recht des Krieges wie
gegen einen Feind. Von den verschiedenen Staatsformen ist hier noch
keine Rede. Diesen ist ausschließlich das folgende (siebente)
Kapitel gewidmet, und der Lehrsatz, der das entsprechende Kapitel
der » Elements« eröffnete, daß die
Demokratie die Urform sei, fehlt. Er kehrt allerdings verstohlen
und abgeschwächt wieder, wenn es in » De
Cive« § 5 dieses Kapitels heißt: »Die zur Errichtung eines
Staates zusammengetreten sind, sind beinahe ( paene) eben dadurch, daß sie zusammengetreten
sind, eine Demokratie. Denn es versteht sich und folgt daraus, daß
sie aus freien Stücken zusammenkamen, dies: sie sind zu demjenigen
verpflichtet, was durch die Übereinstimmung der Mehrheit
beschlossen wird. Das aber ist, solange als die Versammlung dauert
oder auf bestimmte Zeiten und Orte vertagt wird, eine Demokratie.
Denn eine Versammlung, deren Wille gleich dem Willen aller Bürger,
hat die Souveränität. Der Gedanke der Ursprünglichkeit der
demokratischen Staatsform wird [bookmark: page14] dann in beiden Fassungen dadurch
festgehalten, daß aus ihr die beiden anderen Staatsformen, die
Aristokratie und die Monarchie, ausdrücklich abgeleitet werden. Die
Souveränität einer Versammlung von Optimaten sowohl als diejenige
eines Fürsten könne nur dadurch entstehen, daß sie von dem vorher
schon vorhandenen Souverän, eben dem souveränen Volke, ihnen
übertragen wird. Diese Lehre nun ist im » Leviathan« gänzlich über den Haufen geworfen und
durch eine andere ersetzt worden.

		Hobbes vermeidet es, auf die Wandlungen seiner Theoreme, die
niemals in die Augen fallend waren, ausdrücklich hinzuweisen. Sie
machen den Eindruck, als ob sie wohl erweitert, ausgebaut,
gestützt, aber nicht verändert wären. Und dafür haben sie, wie es
scheint, ehe ich die Entwicklungen seines Denkens behandelt habe,
gegolten. Der » Leviathan« stellt
sich äußerlich als eine neue, wenn auch erheblich vergrößerte,
Ausgabe der » Elements of Law« dar.
Aber der Inhalt ist auch größer: erst hier tritt der Staat in der
ganzen Fülle und Stärke seiner Bedeutung, also des Staats
gedankens, hervor, wie schon der Name
anzeigt. Insonderheit tritt er – der omnipotente Staat – als
unbedingter Gegner jeder von ihm irgendwie unabhängigen Kirche auf.
Hobbes richtet seine Schläge mit aller Kraft gegen das Papsttum und
die römische Kirche. Er macht aber kein Hehl daraus, daß er auch
die bischöfliche Kirche von England meint, die, ebenso wie jene,
katholisch sein will und darauf Anspruch macht, daß die Würde ihrer
Erzbischöfe und Bischöfe von den Aposteln, also von Jesus Christus
selber, sich herleite. »Denn es ist nicht der römische Klerus
allein, der behauptet, das Reich Gottes sei von dieser Welt und
darum eine Macht in ihm haben will, die von der des bürgerlichen
Staates verschieden wäre.« Dieser Satz beschließt den eigentlichen
Text des » Leviathan«, dem nur eine
Zusammenfassung (» Review and
Conclusion«) noch folgt, von der des Hobbes alter
Schulkamerad Edward Hyde (später Lord Clarendon, Großvater der
Königin Marie und der Königin Anna) gesagt hat, sie enthalte in
verdichteter Form das am meisten ansteckende Gift, das durch das
Werk hindurchgehe, und er habe diese Übersicht kurz genug gemacht,
um hoffen zu können, daß Cromwell selber sie lesen werde.

		Als der » Leviathan« erschien, war
Cromwell noch nicht »Protektor«; daß er aber schon die Macht in
Händen hatte, war dem Scharfblick des Hobbes, obschon er noch im
Exil weilte, sicherlich [bookmark: page15] nicht verborgen. Daß er Hoffnungen auf ihn
und auf den neu sich gestaltenden Staat setzte, kann für den, der
seine Lehren kennt, nicht zweifelhaft sein: Hoffnungen auf ein
rationales, durchaus weltliches System der Regierung, insbesondere
auf Säkularisierung der Universitäten und des Unterrichtswesens.
Denn Hobbes war ein Vorkämpfer der Aufklärung und der
Naturwissenschaft. Und er macht kein Hehl daraus, daß es ihm nach
seiner Heimkehr in der neuen Republik und unter Cromwells Regiment
wohl gefallen hat.

		»Wie sollte jemandem, der Königsrechte mit der Feder zu
verteidigen unternahm, das verargen, wer selber Königsrechte
erstrebte? Jedem stand frei, zu schreiben, was er mochte, wenn er
zufrieden war, nach der Weise des Landes zu leben« – so heißt es in
den kaustischen Distichen des Autors, in denen er auf sein Leben
zurückblickte (sie sind erst nach seinem Tode bekannt geworden und
jedenfalls in sehr hohem Alter geschrieben).

		Bald nach der Restauration wurde gegen den Philosophen der
Vorwurf erhoben – der wenige Jahre früher noch ein großes Lob
bedeutet hätte – daß er den » Leviathan« zur Rechtfertigung der Herrschaft
Cromwells (» in defence of Oliver's
title«) geschrieben habe. Er verteidigte sich dagegen durch
eine besondere Schrift [bookmark: text4]F4, insbesondere
mit dem Hinweise darauf, daß im Jahre 1650, als das Werk erschien,
das Protektorat noch gar nicht bestanden habe, vielmehr habe das
Parlament noch die Macht gehabt. Er leugnet aber keineswegs, was
auch am Schlusse des Buches selber steht, daß es durch die Unruhen
der Zeit veranlaßt war und daß es dazu bestimmt war, seine eigene
Unterwerfung und die vieler anderer Personen der königlichen Partei
unter die revolutionäre Regierung zu begründen. »Denn es war
geschrieben zum Behuf der vielen treuen Diener und Untertanen
Seiner Majestät, die auf seiner Seite gekämpft hatten im Kriege
oder sonst nach besten Kräften bemüht gewesen waren, Seiner
Majestät Recht und Person gegen die Rebellen zu verteidigen: da
sie, ohne andere Mittel, sich zu schützen, meistens sogar ohne
andere Möglichkeit, ihr Leben zu fristen, gezwungen waren, mit
euren Herren [dem Parlament] abzuhandeln und Gehorsam zu
versprechen für die Erhaltung ihres Lebens und Vermögens, das ist
es, was er [Hobbes redet hier [bookmark: page16] von sich selber in der dritten Person] in
seinem Buche behauptet hat: daß es [naturrechtlich] erlaubt war,
das zu tun und folglich nicht erlaubt, gegen die Sieger Waffen zu
tragen. Sie, die ihr Bestes getan hatten, ihre Pflicht gegen den
König zu erfüllen, hatten alles getan, was man von ihnen verlangen
konnte und hatten folglich die Freiheit, die Sicherheit ihres
Lebens und Lebensunterhaltes zu suchen, wo es ihnen beliebte, ohne
daß ihnen Verrat zur Last fiel.« Keineswegs sei aber die
Unterwerfung solcher Leute wie sein Ankläger (John Wallis), die des
Königs Feinde gewesen seien, dadurch gerechtfertigt.

		In diesem Zusammenhange muß wiederum auf jene Eigenheit dieser
Staatslehre hingewiesen werden, die ihren wesentlichen Charakter zu
verändern scheint. Es wird nämlich in allen drei Fassungen von der
Entstehung des Staates durch den Willen sämtlicher Staatsbürger
(die den eigentlichen Gegenstand der Lehre bildet) eine andere
Entstehung unterschieden, die in den » Elements« gleichsam natürlich heißt, nämlich die
Entstehung durch Verträge mit dem Herrscher, anstatt durch Verträge
der Bürger miteinander. In den »Elements«
(P. II., ch. 3) wird diese natürliche Herrschaft dem
institutiven Gemeinwesen als ein politischer Körper durch Erwerb
entgegengestellt, der ein patrimoniales Königtum genannt zu werden
pflege; dies alsdann in den Rahmen der Theorie hineingeschoben
durch die Lehre, daß es vom Naturzustande aus drei verschiedene
Titel der Herrschaft gebe, nämlich außer der freiwilligen
Unterwerfung das Recht des Siegers und Eroberers, also erzwungene
Unterwerfung; endlich aber die Herrschaft von Eltern über ihre
Kinder, die ursprünglich der Mutter gehöre, aber nicht aus der
Geburt, sondern aus der Erhaltung und Pflege des Kindes folge;
durch Unterwerfung der Mutter unter den Vater oder einen andern
Mann gehe sie auf diesen über, wenn nicht andere, besondere
Abmachungen vorliegen. In je einem besonderen Kapitel werden die
Herrschaftsrechte eines Herrn über seine Diener und diejenigen der
Eltern oder anderer Personen über Kinder dargestellt. Dem
Grundgedanken nach kehrt diese Setzung des anderen Staates, der in
der Regel einfach »patrimoniales Königreich« heißt, wieder. In
allen drei Fassungen wird aber nachdrücklich betont, daß die Regeln
über Pflichten der Untertanen, Befugnisse und Obliegenheiten des
Herrschers für beide Gattungen von Staatswesen ganz dieselben
seien, so daß sie nur nach ihrem Ursprunge voneinander [bookmark: page17] abweichen. Die
Konsequenz des Gedankens wird damit umgangen. Diese liegt darin,
daß der politische Zustand vom Naturzustand sich als ein
Rechtszustand unterscheiden soll: er
ist ein Rechtszustand durch den Gemeinwillen freier und gleicher
Menschen; der Inhaber der souveränen Gewalt, sei er eine natürliche
oder eine künstliche Person (eine Versammlung), ist es vermöge
dieses natürlichen Rechtes, dessen Auslegung und Anwendung damit in
seine alleinige Kompetenz übergeht. Er ist durch keinen Vertrag
gebunden, sondern höchster Richter über alle Verträge: sähe er eine
Instanz über ihm, so hätte diese und nicht er die höchste Gewalt;
gäbe es solche nicht, so bliebe das Wesen des Naturzustandes
erhalten. In der Tat kann dies andre Gemeinwesen nur als ein
Gebilde des Naturzustandes im Sinne der Theorie gedeutet werden.
Der Grund, warum Hobbes dies Stück in seine Lehre hineinzwang, lag
in der ursprünglichen praktischen Tendenz. Die »Elements« waren zwar ihrer eigentlichen Absicht
nach durchaus eine wissenschaftliche Abhandlung, aber sie gewannen
durch die Zeitverhältnisse eine Bedeutung als Parteischrift. Er
selber berichtet darüber, wie S. 5–6 wiedergegeben, macht also kein
Hehl daraus, daß er im Sinne der absolutistischen oder wenigstens
der royalistischen Partei wirken
wollte; auch bestätigt er dem Earl of Newcastle, seinem Gönner, daß
dieser ihn in solchem Interesse zur Abfassung veranlaßt habe.

		Wenn ich nicht irre, so ist die Hineinfügung des Begriffes von
einem patrimonialen Königtum aus dieser politischen Absicht
entsprungen. Sie sollte dem Einwande begegnen, daß der bestehende
englische Staat in Wirklichkeit nicht ein solches institutives
Gemeinwesen sei, wie die Theorie es darstellt und fordert. Sie
sollte der Anwendung jener Lehre von
den wesentlichen Merkmalen der Herrschergewalt und von ihrer
Unabdingbarkeit die Bahn frei machen.

		In »De Cive« fehlt die politische
Tendenz. Die Theorie ist hier in ein System der Philosophie
hineingefügt. Der Staatsbürger, der seine Freiheit im Staate nicht
verliert, sondern sichert, bildet hier den Gegenstand. Die Zutat
der Hereinziehung des empirischen Staates, die jedenfalls nicht auf
die eine Form des »Patrimonial
Kingdom« hätte beschränkt bleiben dürfen, ist hier durchaus
störend; daß sie gleichwohl wieder erscheint, rührt nur daher, daß
»De Cive« eine, wenn auch stark
überarbeitete, lateinische Übersetzung von »Elements« P. I., ch. 14 bis zu Ende ist.

		[bookmark: page18] Nun aber der
» Leviathan«! War er schon äußerlich
ein gewaltiges Werk, wie es scheint mit Leidenschaft, und in
einem großen Zuge abgefaßt, so
bedeutete er auch seinem Gehalte nach einen großen Wurf, ein
Wagnis. Er wollte einem aus Trümmern neu entstehenden Staat die
Wege weisen, ihn gründen helfen und seiner Anerkennung durch jene
die Wege bahnen, die den alten Staat verteidigt hatten, und
unterlegen waren. Er bezeichnet im Schlußabsatz, wo er sich rühmt,
geschrieben zu haben ohne Parteilichkeit, ohne die Anwendung ins
Auge zu fassen, als seine einzige Absicht, den Menschen die
wechselseitige Beziehung zwischen Schutz und Gehorsam zum
Bewußtsein zu bringen: durch die Beschaffenheit der menschlichen
Natur und durch die göttlichen Gesetze, natürliche und positive,
werde eine unverletzliche Beobachtung dieser Wechselbeziehung
erfordert. »Und obschon in der Umwälzung des Staates Wahrheiten von
dieser Art kein sehr gutes Horoskop gestellt werden kann (da sie
einen zornigen Aspekt von seiten der Zerstörer einer alten
Regierung haben und nur die Rückseiten derer sehen, die eine neue
aufrichten), so kann ich doch nicht glauben, daß mein Werk
verurteilt werden wird, sei es durch den öffentlichen Zensor [
judge of doctrine] oder durch irgend
jemand, der die Fortdauer des öffentlichen Friedens wünscht.«

		Wie war denn diese neue Regierung entstanden? Ohne Zweifel durch
Gewalt, durch den Sieg im Bürgerkriege, nicht anders, als wenn ein
Eroberer das Land zum Gehorsam gezwungen hätte. Und nun galt es
wieder, wenn auch in ganz anderem
Sinne, mit der Lehre Ernst zu machen, daß die Regeln für die
Ordnung dieser anderen Art von
Gemeinwesen ganz dieselben seien wie für das ganz und gar aus dem
freien Willen der sich verbindenden Menschen entspringende. Und
doch widerstrebte es dem Freidenker, der Hobbes war, den neuen
Staat, in den er eintreten wollte, als ein bloßes Zwangsgebilde zu
denken; er wollte ihn doch als Bürger bejahen und anderen raten,
das gleiche zu tun. Dabei warnte er nachdrücklich die Machthaber,
also jedenfalls auch Cromwell, sie sollten nicht glauben, daß dies
auch die Billigung ihrer Handlungen
bedeute, und sollten sich hüten, diese zu verlangen. Es sei – heißt
es in der » Review and Conclusion« –
das freilich die Regel, daß Souveräne ein solches Verlangen
stellen, und eben dies mache sie unsicher in Handhabung des
Schwertes der Gerechtigkeit, das sozusagen zu heiß für ihre Hände
werde. »Darum setze [bookmark: page19] ich als eine der wirksamsten Ursachen des Todes in
jedem Staate, daß die Eroberer nicht nur eine Unterwerfung der
Handlungen unter sie für die Zukunft, sondern auch eine
Billigung aller ihrer früheren Taten
fordern; da es doch kaum ein Gemeinwesen in der Welt gibt, dessen
Anfänge im Gewissen gerechtfertigt werden können.« – Ich habe auf
andere Zeichen aufmerksam gemacht, die verraten, daß unserm Denker
der ideelle Charakter seines
theoretischen Gemeinwesens klarer geworden war [bookmark: text5]F5; dazu gehört
auch, daß die Hinweisungen darauf, in jedem empirischen Staate
finde sich eine einzelne Person – ein einzelner Mensch oder eine
Versammlung –, der die absolute Souveränität tatsächlich zu eigen sei, daß diese Hinweisungen im
»Leviathan« fehlen. Und wie er zu dem
Urteil kam, daß alle empirischen Staaten unvollkommen seien, so
auch zu dem, daß ihrer aller Ursprung »natürlich«, das heißt
tatsächlich Gewalt sei. Durch den freien Willen und die Einsicht
der Bürger aber – so geht der Gedanke gleichsam heimlich weiter –
könne jeder, also auch der neue Staat in England, einem ideellen
Staate angeähnlicht werden. Darum auch eine Anähnlichung in der
Theorie. Die Regeln sollen im empirischen Staat gelten. Er selber
kann auch gedacht werden, als ob bei ihm etwas Ähnliches vorliege
wie beim ideellen: ein gemeinsamer Entschluß, sich einem einzigen
Menschen oder einer Versammlung zu unterwerfen. Die allgemeine
Formel war auch in den »Elements«
ausgesprochen: die Menschen unterwerfen sich entweder aus Furcht
voreinander einer von ihnen gemeinsam bestimmten Person oder aus
Furcht vor einem Machthaber eben diesem. Es hatte dort den Sinn,
daß auch der theoretische Staat – ein institutives Gemeinwesen –
noch als empirischer gedacht war. Nunmehr gewinnt es den anderen
Sinn, daß eine Linie aufgezeigt wird, in der sich ein wirklicher
Staat, wie gewaltsamen Ursprungs auch immer, der Idee des echten
Staates – so darf der Gedanke sich ausdrücken – angenähert werden
könne. – Schon eine terminologische Äußerlichkeit deutet dahin. In
»Elements« (P. I., ch. XIX, 11), wo
zuerst die Unterscheidung des natürlichen und künstlichen
Ursprunges eingeführt wird, heißt es: aus jenem gehe die väterliche
und despotische Herrschaft [bookmark: page20] hervor. »Und wenn sie sich auf die andere Weise
unterwerfen, durch gegenseitige Übereinkunft unter vielen, so wird
der politische Körper, den sie machen, meistens ein Gemeinwesen [
a commonwealth, welches auch der
englische Name der Republik ist]
genannt, im Unterschiede von der früheren Art, obgleich der Name
der allgemeine Name für beide ist.« Diese Ausdrucksweise will er
ausdrücklich beibehalten. In »De
Cive« werden zwar beide Arten civitas genannt; aber der englische Übersetzer
(es ist überliefert, daß der Verfasser selbst es gewesen sei,
sicher ist, daß er seine Hand darin hatte) setzt an der einen
Stelle ( Ch. V, 12) dafür
»city«, an der anderen ( Ch. VIII, 1) »government«. Er scheut sich also, den Namen
commonwealth auf beide Arten
anzuwenden. Im »Leviathan« geschieht
dies nicht nur ausdrücklich – es wird auch eine allgemeine Formel
der Unterscheidung vorangestellt, die auf beide Arten von Staat
angewandt werden soll. So nämlich ist es zu verstehen, wenn im
Anschluß an die Darstellung der naturrechtlichen Gesetze ein
wichtiges Kapitel (XVI) eingeschaltet wird, das von »Personen,
Autoren und vertretenen Gegenständen handelt«. Es wird eröffnet
durch den Satz: »Eine Person ist der, dessen Worte oder Handlungen
entweder als seine eigenen betrachtet werden oder als Vertretung
der Worte oder Handlungen eines anderen Menschen oder irgendwelches
anderen Gegenstandes, dem sie beigelegt (zugeordnet) werden, sei es
in Wahrheit oder kraft einer Fiktion.« So wird von der natürlichen
die fingierte oder künstliche Person unterschieden. Diese handelt
immer für einen oder mehrere andere, unter Umständen im Auftrage
und im Namen dieser; ihr Recht heißt dann »Autorität«. Sie hat
Vollmacht, ihr Mandant ist (oder Mandanten sind) für sie
verantwortlich. Ähnlich ist es mit dem Handeln im Namen von Sachen,
das aber erst im status civilis
möglich ist, mit Vormundschaften, Vertretung von Göttern und
dergleichen. Daran schließt sich eine allgemeine Theorie von der Einigung, wodurch eine
Menge von Menschen eine Person werde:
sie werde es nämlich, wenn ein Mensch oder sonst eine (künstliche) Person sie vertrete;
es sei die Einheit des Vertreters, nicht die der Vertretenen,
wodurch die Person eine werde. Die
Vertretenen sind die Mandanten, nicht als Einheit, als Gesamtheit,
sondern als die vielen Einzelnen, von denen jeder sich
verantwortlich macht und sich bekennt zu dem, was der Vertreter tut
in ihrer aller Namen – zu allem, was er tut, wenn sie ihn ohne
Einschränkung [bookmark: page21]
bevollmächtigt haben, sonst nur zu dem, was im Rahmen seines
Auftrages liegt, sich bekennt. Wenn der Vertreter aus mehreren
Menschen besteht – also eine künstliche Person ist –, so ist er nur
handlungsfähig durch das Majoritätsprinzip. Darum ist es
zweckmäßig, daß die Zahl uneben sei, wenn auch unter Umständen (zum
Beispiel in einem Gerichtshof) die Stimmengleichheit einen
bestimmten positiven oder negativen Sinn hat. Die Einheiten in
einer künstlichen Person können selber künstliche Personen –
Versammlungen – sein. Wenn aber jede ein Veto hat, so ergibt sich
keine handlungsfähige Vertretung – vielmehr wird er oft, und in
Sachen von größter Bedeutung, eine stumme Person, »ungeschickt, wie
für viele andere Dinge, so für die Regierung einer großen Menge,
zumal in Kriegszeiten«. – Man kann unbedingt oder bedingt die
Handlungen eines anderen autorisieren:
bedingt geschieht es, wenn man Bürge wird. – Dies ganze Theorem
stellt hier eine ganz wesentliche Ergänzung der naturrechtlich
soziologischen Einleitung dar und bildet den Abschluß des Ersten
Buchs des »Leviathan«. Dann erst
folgt als erstes Kapitel im Zweiten Buch »Über die Ursachen, die
Erzeugung und den Begriff eines Gemeinwesens«. Und hier wird nun
wieder ein allgemeiner Begriff
gebildet, der jene beiden Arten
umfassen soll, die man – streng im Sinn des Autors – als
Gewaltstaat und als Rechtsstaat bezeichnen darf. In jedem Falle ist
Sicherheit nach innen und nach außen der Zweck. Sicherheit kann
nicht auf dem natürlichen Recht allein beruhen; auch genügt nicht
der Zusammenschluß weniger Menschen oder Familien dazu, und auch
eine große Menge tritt nicht zusammen, wenn sie nicht durch
ein gemeinsames Urteil geleitet wird,
und zwar beständig geleitet wird. Die sozialen Tiere beweisen dafür
nichts, wofür sechs Gründe angeführt werden. Es gibt nur
einen Weg: die Errichtung des
Gemeinwesens. »Ein Gemeinwesen ist eine Person, deren Akte eine
große Menge, und zwar jeder einzelne, durch wechselseitige Verträge
untereinander, autorisiert hat: zu dem Zwecke, daß sie die Kraft
und die Mittel aller, wie sie es für ersprießlich hält, gebrauchen
soll für ihren Frieden und ihre gemeinsame Verteidigung.« – Wir
müssen uns erinnern, daß auch früher gelehrt war, alle Regeln für
die Souveränität als unbedingtes, unbegrenztes Recht, seien ebenso
gültig für den nachher behandelten Gewaltstaat wie für den zugrunde
gelegten Rechtsstaat! So ist es nur eine Umordnung, aber eine
solche von [bookmark: page22]
höchster Bedeutung, daß nun der umfassende Begriff vorangestellt
wird. Denn um so schärfer hebt sich innerhalb seiner der Begriff des Rechtsstaates hervor, den nunmehr das folgende
Kapitel entwickelt, nachdem die Unterscheidung der beiden Arten den
allgemeinen abgeschlossen hat. Hier tritt nun der gewichtige neue
Absatz auf:

		»Ein Gemeinwesen heißt rechtmäßig eingerichtet (so übersetze ich
instituted), wenn eine Menge von
Menschen übereinkommt und Verträge schließt, jeder einzelne mit
jedem einzelnen, daß: welchem Menschen oder welcher Versammlung von
Menschen die Mehrheit das Recht
verleihen wird, ihr Vertreter zu sein, dieses Menschen oder dieser
Versammlung sämtliche Handlungen und Urteile wolle ein jeder,
sowohl der dafür stimmte als der dagegen stimmte, autorisieren, in
derselben Weise, als ob sie seine eigenen wären – zu dem Zwecke,
friedlich miteinander zu leben und gegen andere Menschen geschützt
zu werden.«

		Dies will nun sagen: der jeden Staat
begründende Vertrag oder vielmehr die Verträge aller mit allen sind
nicht mehr die differentia specifica
des Rechtsstaates, der doch der eigentliche Gegenstand der strengen
Theorie ist. Sondern dieser wird hier zu einem besonderen, wenn
auch theoretisch überragenden, Falle durch ein zweites Moment: die
ihn durch einen Beschluß begründende
Versammlung, die eben als solche zugleich über die Verfassung
beschließt, so daß von einer Ursprünglichkeit oder
Beinahe-Ursprünglichkeit der Demokratie keine Rede mehr sein kann.
Darum nenne ich diese Versammlung eine konstituierende oder
verfassunggebende, und wenn an die Stelle der Menge von Menschen
eine Nation gesetzt wird (für die
Abstraktheit der Doktrin bleibt freilich die indifferente Menge
charakteristisch), so nenne ich sie eine konstituierende Nationalversammlung. Und in dieser
Form hat das Theorem durch Vermittlung Rousseaus auf die Anfänge
der großen Revolution in Frankreich gewirkt. Rousseau ändert es nur
dahin ab, daß keine Verfassung, also keine Staatsform für ihn
definitiv war, daß sich ihm also das periodische Wiederaufleben der
Nationalversammlung als dauerndes Naturrecht von selbst verstand,
mit anderen Worten, daß er die Revolution gleichsam selber zur
Staatseinrichtung macht, als aus dem unterhalb des politischen
immer beharrenden Naturzustande hervorgehend und durch das in
diesem geltende Naturrecht legalisiert, während Hobbes [bookmark: page23] dessen dauernde
Verneinung und Aufhebung im wirklichen und vollkommenen
Status civilis will, das Fortbestehen
der Volkssouveränität als demokratische Staatsform also nur dann
anerkennt, wenn diese ausdrücklich gewählt und festgelegt – also
etwa in einer geschriebenen Urkunde dargestellt – wurde, wodurch
also eine von der konstituierenden Versammlung verschiedene
souveräne Körperschaft eingerichtet wurde: ein Reichstag nach der
Nationalversammlung.

		Der Gedanke schreitet nun in den früher gezogenen Spuren fort.
Das neunzehnte Kapitel behandelt die verschiedenen Arten des
Rechtsstaates ( of commonwealth by
institution) und der Nachfolge in die souveräne Gewalt. Dann
folgt als eine Ergänzung und Einschaltung mit dem zwanzigsten
Kapitel die Lehre vom Gewaltstaat, und zwar unter der alten
Überschrift »Über väterliche und despotische Herrschaft«. Der
Begriff ist aber nicht mehr der des Patrimonial kingdom, sondern das Kapitel wird
durch den Absatz eingeleitet: »Ein Gemeinwesen durch Erwerb ist dasjenige, wo die souveräne Macht
erworben wird durch Gewalt; und es wird erworben durch Gewalt, wenn
Menschen einzeln oder viele gemeinsam durch Stimmenmehrheit, aus
Furcht vor Tod oder Fesseln, sämtliche Handlungen des Menschen oder
der Versammlung autorisieren, der oder die ihr Leben und ihre
Freiheit in seiner Macht hat.«

		Dies ist das Programm, das Hobbes für sich und seine
Parteigenossen, die ehemaligen Stuart-Anhänger, verfaßt hat. Er
will damit sagen: es ist zwar kein im Wege des Rechtes entstandener
Staat, keine im echten Sinne legale Regierung, der wir uns
unterwerfen wollen – aber es macht praktisch keinen wesentlichen
Unterschied: es ist ein Staat, es
ist eine Regierung, und das ist die
Hauptsache. In den » Elements« (Part II.,
ch. V, 9) wird als unterscheidendes Merkmal der freiwilligen
Unterwerfung »derer, die ein Gemeinwesen unter sich einrichten, die
größere Hoffnung im Vergleiche mit der
Unterwerfung von Dienern hervorgehoben: denn wer sich, ohne
genötigt zu sein, unterwirft, meint, es sei Grund vorhanden, daß er
besser behandelt werde als der, der es gezwungen tut; und da er in
freier Weise eintritt, so nennt er sich, obgleich in Unterwerfung,
einen freien Menschen« – es gehe daraus
hervor, daß Freiheit (staatsbürgerliche Freiheit) nur ein Stand
besserer Hoffnung sei als derer, die durch Gewalt und Eroberung
unterworfen worden sind.

		[bookmark: page24] Dieser ganze
Passus fehlt im »Leviathan«. Er mußte
fehlen. Denn der Verfasser wollte nicht auf sich und auf die
tausend Edelleute, die, wie er später einmal schrieb [bookmark: text6]F6, durch ihn, das heißt eben durch dieses sein
Werk überredet wurden, ihre Gewissensbedenken gegen die
Unterwerfung unter das Lange Parlament fallen zu lassen, den
Begriff von Dienern anwenden. Sie waren freie Männer und wollten es
sein und bleiben. Und wenigstens er, der Denker, kehrte keineswegs
ohne Hoffnung in sein Vaterland zurück. Die Hoffnung, die ihn
beseelte war nicht nur die Hoffnung auf eine gute, Behandlung,
welche nach seinem eigenen Zeugnis sich erfüllte, sondern eine viel
weitergehende Hoffnung: die Hoffnung auf eine große Reform im
geistlichen und Unterrichtswesen; eine Hoffnung, die sich
vielleicht in einigem Maße erfüllt hätte, wenn Oliver Cromwell
einen ebenbürtigen Nachfolger gehabt hätte.

		 

		Die hier vorgelegte Übersetzung ist wie gesagt die erste Ausgabe
eines Werkes, von dem auch der originale Text zuerst im Jahre 1889
unter dem Titel » The Elements of Law
natural and politic« herausgegeben worden ist. Unbekannt war
aber dieser Text, mit Ausnahme von einigen Sätzen, die hinzugefügt,
und von einer erheblichen Anzahl wesentlicher Verbesserungen,
nicht. Er war, in Widerspruch zu seiner
wirklichen Gliederung, auseinandergerissen in zwei Stücke, von
denen das erste die ersten dreizehn Kapitel des ersten Buches, das
andere den ganzen Rest enthält. Beide waren im Jahre 1650, kurz vor
der Rückkehr des Hobbes, in London gedruckt worden. Der erste unter
dem Titel »Human Nature or the fundamental
elements of policy being a discovery of the faculties, acts and
passions of the soul of man from their original causes; according
to such philosophical principles, as are not commonly known or
asserted. By Thomas Hobbes of Malmesbury.« An der Spitze
stand eine Vorrede an den Leser, gezeichnet F. B., welche Initialen den Namen des Verlegers
Francis Bowman bedeuten. Darin wird berichtet, Hobbes habe ein
System ( a body) der Philosophie
verfaßt und in 3 Stücke geteilt: De [bookmark: page25] Corpore, De Homine, De
Cive, von denen jedes folgende da anknüpfe, wo das
vorhergehende aufhöre. Das letzte davon sei schon »jenseit des
Meeres« (in Holland) veröffentlicht worden; »das zweite ist das,
was hier vorgelegt wird«, »und wenn diese zwei Gerechtigkeit
empfangen in der Welt, so ist Hoffnung, daß wir auch das erste
erhalten« ... »Das frühere Werk wurde vom Verfasser selber
herausgegeben und ist so außer Gefahr; dieses von einem Freunde,
mit Erlaubnis von ihm; und um dies zu sichern, ist man gebeten, die
Beziehungen zu erwägen, worin es steht, insonders zu dem Buche
De Cive.« Hinzugefügt wird auch, es
sei für unbedingte Pflicht gehalten worden, keine Veränderung zu
machen ohne des Verfassers Rat, der nicht so rasch erlangt werden
konnte; und so komme es heraus »harmlos«, als ob nichts geschehen
wäre seit der Widmung. Dies möge einigen als ein Solözismus
erscheinen, anderen aber eine Genugtuung gewähren, indem es jene
Zeiten und Gelegenheiten wieder ins Gedächtnis rufe, »denen wir
diese bewunderungswürdigen Leistungen verdanken«. – Die Angaben
dieses Vorworts sind durchweg unrichtig. Hobbes hatte den Plan
gefaßt, die drei Werke zu verfassen. Seine Freunde drängten ihn
unablässig, aber vergebens, das erste Stück abzuschließen: sie
waren nicht fertig außer dem letzten, das seiner Anlage nach einem
anderen Zusammenhang entstammte, nämlich dem der »Elements of Law«. Er hatte vermutlich die
Absicht, auch die dreizehn Kapitel zu verwerten für De Homine; aber dieser Abschnitt sollte
jedenfalls vieles außerdem enthalten, namentlich die ausgeführte
Lehre vom menschlichen Sehen (Optik). Die Aussage, dies Stück sei
De Homine, ging nicht auf den
Verfasser zurück. Auch daß ein Freund mit seiner Erlaubnis die
Ausgabe gemacht hat, ist sehr unwahrscheinlich [bookmark: text7]F7.

		[bookmark: page26] Nicht
lange nachher, also noch mitten in den Erregungen, die dem Prozeß
des Königs und seiner Enthauptung folgten, erschien auch der Rest
des Buches unter dem Titel:

		» De corpore politico: or the Elements of
Law moral and politic with discourses upon several heads; as of the
Law of Nature; of oaths and covenants; of several kinds of
government; with the changes and revolutions of them.«
[bookmark: text8]F8

		Zuerst hat Professor George Croom Robertson († 1892) bemerkt,
daß das ursprüngliche Werk » The
Elements« handschriftlich vorhanden ist; er hatte das
Exemplar gesehen, das auf dem [bookmark: page27] Jagdschlosse Hardwick des Herzogs von Devonshire
unter den Hobbes papers aufbewahrt
wird und in dem Artikel Hobbes der neunten Auflage der Encyclopædia Britannica darauf hingewiesen, daß
das Werk identisch ist mit dem später von Hobbes selber so
genannten »Little Treatise in
English« von 1640. Den Text verglichen hatte er nicht. Auch
kannte er die Exemplare nicht, die in der British Museum Library vorhanden sind und im
Jahre 1878 von mir benutzt und verglichen worden sind. Es sind (
A) Harl. 4235, ( B) Harl. 4236, ( C)
Egert. 2005, ( D) Harl. 6858, (
E) Harl. 1325. Von diesem enthält (
D) nur die ersten dreizehn Kapitel,
diejenigen also, die unter dem unechten Titel »Human Nature« herausgegeben wurden, und haben
eben dieser Ausgabe vielleicht zur Grundlage gedient. Von den
übrigen ist ( A) die offenbar älteste
und richtigste Handschrift, während ( H), das Hardwick-Exemplar, vermutlich das
Handexemplar des Verfassers ist, wie es denn Spuren seiner Arbeit
und Verbesserung trägt. In den Noten zum Originaltexte habe ich auf
Abweichungen zwischen diesen Handschriften aufmerksam gemacht, aber
vielleicht hatte ich nicht hinlänglich von der Gelegenheit, das
Handexemplar zu benutzen, Gebrauch gemacht [bookmark: text9]F9. Es ergab sich, daß jene dreizehn Kapitel
einen stark verderbten Text enthielten, während der Rest geringere
Fehler aufwies, aber durch die unechten Hinweisungen auf »eine
frühere Abhandlung Human Nature«
entstellt wird.

		Unbedingt darf ich darauf Anspruch machen, dies kleine Werk des
berühmten Verfassers für die Literatur erst hergestellt zu
haben.

		Und es ist ein Werk von klassischem Werte. Es ist die erste
Darstellung des abstrakten rationalen Naturrechts und der
epochemachenden naturrechtlichen Staatslehre; ausgezeichnet durch
Knappheit, Bündigkeit und Klarheit, ungeachtet seiner
antirevolutionären und dadurch auch für die politische Geschichte
merkwürdigen Absicht und Bestimmung ein ebenso revolutionäres Werk
wie sein Gegenstand, der moderne Staat, als die revolutionäre
Gewalt im Bunde mit dem modernen Kapitalismus sich erhoben und
durchgesetzt hat: der rationale Kollektivwille zum Schutze und zur
Bändigung der vielen einander widerstreitenden rationalen, d. h.
mit allen gesetzlich möglichen Mitteln auf ihren Vorteil und ihren
Gewinn abzielenden Einzelwillen, der »Gesellschaft«. –

		[bookmark: page28] Hobbes läßt
erkennen, daß er mit der naturrechtlichen Literatur seiner Zeit
bekannt war. Er unterscheidet sich von ihr durch die streng
säkulare und individualistische Begründung. Naturrecht ist die
allgemein-menschliche Vernunft. Diese lehrt das wohlverstandene
Interesse, zeigt den Weg zur Selbsterhaltung.

		Für den Souveränitätsbegriff hat Hobbes selber gerade in dieser
ersten Darstellung Bodinus als seinen
Vorgänger genannt [bookmark: text10]F10, aber ihn reiner
und abstrakter entwickelt zu haben, bleibt sein Verdienst. Seine
eigentliche Leistung aber ist die Darstellung der
Staatspersönlichkeit und des Staates als Rechtssubjekt. Dies wird
von den berufensten neueren Theoretikern anerkannt [bookmark: text11]F11.

		Freilich ist, wie ich nachgewiesen habe, die Grundlegung der
Theorie in dieser ersten Fassung noch nicht zu ihrer vollendeten
Gestalt entwickelt worden. Daß sie verbessert werden mußte und
konnte, hat der Verfasser erkannt, und er hat sie verbessert. In
ihrer letzten Form ist sie allen bloßen Vertragstheorien weit
überlegen. Aber diese erste hat den Vorzug der Frische und
Unmittelbarkeit, wie keine der späteren, und den besonderen Reiz
einer gewissen Naivität. Sie ist sich ihrer historischen Bedeutung
nicht bewußt geworden, wie sie ja nicht einmal für die
Öffentlichkeit, sondern nur für einen ganz kleinen Kreis von
Liebhabern bestimmt war.

		Die historische Bedeutung der Theorie ist dadurch gegeben, daß
sie über den Rang der zeitgenössischen Parteikämpfe zwischen
Monarchomachen und Machiavellisten hinausragt. Diese haben nur noch
historisches Interesse; die historische
Bedeutung einer Lehre ist ihr
klassischer Wert, der sie auch heute nicht nur zu einem Gegenstande
literarischen Genusses macht.

		Da die gegenwärtige Schrift mehr als zwei Jahrhunderte lang nur
in ihren Fetzen bekannt gewesen ist, so konnte es geschehen, daß
die ersten dreizehn Kapitel, indem sie als ein besonderes Werk
galten, eine besondere hohe Würdigung erfahren haben. Einige
Ausdrücke mit denen Diderot diese
vermeintliche Sonderschrift gepriesen hat, wurden am Schlusse
meines Vorworts angeführt. In seinem Plan einer Universität für die
russische Regierung, den er für seine [bookmark: page29] Gönnerin Katharina entwarf, nannte er unter
den klassischen Büchern für die 6. Klasse der Faculté des Arts vor allen anderen diese »kleine
Schrift«: »ein Werk kurz und tief« ( Diderot, Œuvres, Paris 1875, III, p. 429
ff.).

		In der englischen Literatur ist Thomas Hobbes selten zu der ihm
gebührenden Geltung gelangt. Die kirchliche Denkungsart konnte
ihrem bedeutendsten Gegner nicht gerecht werden. Aber die Vorzüge
des Schriftstellers sind niemals verkannt worden. Das entschiedene
Lob, das ihm in dieser Hinsicht zuteil wurde, hat freilich nicht
bewirkt, daß er viel gelesen wurde. Man liest über ihn in den Literaturgeschichten und, wenn es
hoch kommt, in der Geschichte der Philosophie. Unter jenen ragt
noch immer die große »Introduction«
Henry Hallams hervor. Hallam sagt von ihm [bookmark: text12]F12: »Hobbes ist klar, präzis, geistreich und vor allem im
ganzen frei von den Fehlern seiner Vorgänger; seine Sprache ist
merklich weniger veraltet; er ist nie vulgär, selten, wenn je,
geziert oder pedantisch.« Und G. Croom Robertson, am Schlusse
seiner kleinen Monographie [bookmark: text13]F13, rühmt den Reiz
einer Diktion, die so unmittelbar und lebhaft sei, wie je ein
Schriftsteller sie zu seiner Verfügung gehabt habe.

		Daß in der gegenwärtigen Übersetzung recht viel von diesem Reize
geblieben sei, ist der Wunsch, mit dem der Herausgeber sie dem
deutschen Leser übergibt.

		Ferdinand Tönnies.

		[bookmark: page30] [bookmark: page31] [bookmark: page32] [bookmark: page33] [bookmark: page34] [bookmark: page35]

		 

			[bookmark: foot2]The Elements of Law
natural and politic. By Thomas Hobbes
of Malmesbury. Edited with a preface and critical notes by
Ferdinand Tönnies Ph. Dr. To which are subjoined extracts from
unprinted MSS of Thomas Hobbes. London, Simpkin Marshall & Co.
MDCCCLXXXIX.
	[bookmark: foot3]In eingehender Weise haben schon meine
»Anmerkungen über die Philosophie des Hobbes« im dritten Artikel
(Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie IV, 4) diese
Entwicklung des Hobbesschen Denkens dargestellt.
	[bookmark: foot4]»Considerations upon the reputation, loyalty, manners
and religion of Thomas Hobbes« in English Works IV, 409-440.
	[bookmark: foot5]Vgl. die 2. Auflage meiner Monographie s. t. »Th. H., der Mann und der Denker« S. 192
und die jüngst (November 1925) erschienene 3. Auflage – wieder u.
d. T. »Hobbes' Leben und Lehre« – S. 250 ff.
	[bookmark: foot6]Und zwar in der Blütezeit der Herrschaft Cromwells
(1656): er glaube, daß er die Gemüter von tausend gentlemen zu einem gewissenssicheren Gehorsam
gegenüber der »jetzigen« Regierung bestimmt habe, die sonst in
diesem Punkte geschwankt hätten. ( Six
lessons to the professors of Mathematics. Engl. Works VII,
p. 336.)
	[bookmark: foot7]Hobbes bezieht sich an derselben Stelle, die in der Anm.
S. 13 erwähnt wurde, auf die Ausgabe des Restes der »Elements«, der, wie er vernommen habe – es sei
ihm als gewiß gesagt worden – der Astronom Seth Ward (nunmehr einer
seiner Hauptgegner, gegen den und Wallis die »Six lessons« gerichtet waren) eine Lobrede habe
vordrucken lassen; wenn dem so ist, so wird dadurch die
Wahrscheinlichkeit erhöht, daß der Verfasser weder mit der
Veröffentlichung von »Human Nature«,
noch von »De corpore politico« zu tun
gehabt hat, wenn er sie auch nachher genehmigt haben mag, und in
seiner greisenhaften versifizierten Vita, als ob er selber sie herausgegeben hätte,
erwähnt. Beide Büchlein trugen die Jahreszahl 1650, von dem ersten
erschien eine zweite Auflage im folgenden Jahre. Aber die Exemplare
(wenn ich nicht irre, sind es zwei), die von diesen
bibliographischen Merkwürdigkeiten in der berühmten Sammlung des
Britischen Museums » The King's
pamphlets" sich befinden, deuten durch eine offenbar
zeitgenössische Tintenkorrektur an, daß das richtige Datum des
Erscheinens von H. N. schon 2.
Februar 1649 und der zweiten Auflage 30. Dezember 1650 sei. Auch
findet sich zu D. C. P. das Datum 4.
Mai zur Jahreszahl 1650 hinzugefügt.
	[bookmark: foot8]Im Jahre 1684, etwa 5 Jahre nach des Autors
Tode, wurden die beiden auseinandergerissenen Stücke, zusammen mit
der Abhandlung » Of liberty and
necessity" unter dem völlig willkürlichen und unechten Titel
» Hobbes' Tripos" von neuem
herausgegeben. (»Der mathematische Tripos« ist ein Ausdruck, der
schon damals in der Universität Cambridge üblich geworden war für
ein Examen.) Ohne diese gemeinsame Bezeichnung wurden die drei
Stücke von neuem gedruckt in dem schönen Foliobande – der sich
zuweilen auch in unseren deutschen Bibliotheken findet – »
The moral and political works of Thomas
Hobbes of Malmesbury«. Der Sekretär des Sir William
Molesworth hat offenbar geglaubt, als Editor etwas zu leisten,
indem er jenen Titel wiederherstellte, während er nicht einmal den
Text der » Elements« von einigen
groben Fehlern reinigte, die er nach dem Original der ersten
Ausgabe der sogenannten » Human
Nature« hätte berichtigen können. Die Verdienste der Ausgabe
sollen übrigens nicht bestritten werden. – Eine französische
Übersetzung der beiden Stücke, aber sonderbarerweise in verkehrter
Reihenfolge, kam 1787 heraus als zweiter Band von »( œuvres philosophiques et politiques de Th. H.«,
während den ersten Band das schon von Sorbière übersetzte Büchlein
» De Cive« bildet. – Eine dänische
Übersetzung jener ersten dreizehn Kapitel hat – schon auf Grund
meiner Ausgabe – Anton Thomsen, der erste Nachfolger Harald
Höffdings, verfaßt und im Jahre 1912 herausgegeben (» Thomas Hobbes Grundlove første Del (fremstilling af
psykologien) ved Anton Thomsen«, Kjøbenhavn, Tillges
Boghandel) mit einer Einleitung von acht Seiten. Thomsen,
selber ein hervorragend begabter Mann, war ein guter Kenner und
glühender Bewunderer des Hobbes. Er ist leider schon 1915
gestorben. Sein Andenken bleibt mir teuer.
	[bookmark: foot9]Ich verweilte nur einen Tag in Hardwick und hatte genug
zu schaffen, mit der Gesamtheit der Papiere mich einigermaßen
bekannt zu machen.
	[bookmark: foot10]Er zitiert (Buch II Kap.
8, 1) ausdrücklich das erste Kapitel des zweiten Buches
De Republica.
	[bookmark: foot11]Es genügt, auf Jellinek, Allgemeine Staatslehre
3, S. 169 f., und auf Gierkes Althusius, besonders die
Zusätze zur dritten Auflage, hinzuweisen.
	[bookmark: foot12]Introduction to the Literature of
Europe in the 15., 16. and 17. centuries, Vol. IV, p.
304.
	[bookmark: foot13]Hobbes (Philosoph. Classics for English Readers),
Edinburgh and London 1886, p. 235


	
		
		An Seine Exzellenz

Wilhelm Grafen von Newcastle,

		Gouverneur Sr. Hoheit des Prinzen,

Mitglied des Geheimen Rates Seiner Majestät.

		Mein hochverehrter Lord,

		Von den beiden Gattungen der Wissenschaft, deren jede in einem
Grundzuge unseres Wesens ihre Wurzel hat, nämlich die mathematische
in Vernunft, die dogmatische in Leidenschaft, ist die eine von Zank
und Zwiespalt frei, denn sie besteht nur in Vergleichung von
Figuren und Bewegungen, und in diesen Dingen gibt es keinen
Gegensatz zwischen Wahrheit auf der einen Seite und dem Interesse
der Menschen auf der andern; hingegen ist in der dogmatischen
Wissenschaft nichts vorhanden, was unbestritten wäre, und dies hat
darin seinen Grund, daß sie darauf ausgeht, Menschen zu vergleichen
und sich so in ihr Recht und ihren Vorteil hineinmengt. Denn in
bezug darauf kann man sagen: sooft als
Vernunft wider den Menschen ist, sooft wird der Mensch wider die
Vernunft sein. Daher kommt es dann, daß unter denjenigen,
welche über Gerechtigkeit und im allgemeinen über das Staatswesen
geschrieben haben, jeder sich selber und einer dem anderen
widerspricht. Um nun diese Doktrin auf unfehlbare Vernunftregeln
zurückzuführen, gibt es keinen andern Weg als diesen: erstens muß
man Prinzipien zu Fundamenten nehmen, die der Egoismus sich arglos
gefallen läßt und nicht von vornherein zu zerstören trachtet;
ferner gilt es dann, auf diesem Fundament Sätze in betreff der
Einzelfälle – welche bislang in die Luft sind gebaut worden –
nunmehr in das Gesetz der Natur hineinzubauen, bis das Ganze als
eine uneinnehmbare Festung sich darstellt. Nun, Mylord, die
Prinzipien, welche zu solch einer Grundlage sich eignen, sind
diejenigen, womit ich schon früher in privaten Unterredungen Eure
Exzellenz bekannt gemacht habe; und dieselben habe ich nun hier auf
Ihr Geheiß methodisch geordnet. Fälle zwischen Souverän und
Souverän oder zwischen Souverän und Untertan danach zu prüfen,
überlasse ich denen, die Muße und Anregung dazu finden mögen. Ich
für mein Teil überreiche Ew. Exzellenz dieses als die wahre und
einzige [bookmark: page36]
Grundlage solcher Wissenschaft. Was den Stil anbelangt, so ist er
darum nicht viel wert, weil ich über dem Schreiben mehr auf Logik
als auf Rhetorik bedacht gewesen bin. Um die Theorie aber und ihre
Beweise ist es nicht schwach bestellt, und die Schlüsse daraus sind
von solcher Beschaffenheit, daß wegen Mangels daran Regierung und
Friede bis auf den heutigen Tag nichts anderes gewesen sind als
gegenseitige Furcht; und es würde eine unvergleichliche Wohltat für
das Gemeinwesen sein, wenn jedermann an die hier dargelegten
Ansichten über Gesetz und Politik sich halten wollte. Und aus
diesem Grunde ist wohl die Dreistigkeit des Buches zu
entschuldigen, mit der es durch das Ansehen Ew. Exzellenz sich bei
denjenigen zu empfehlen sucht, welche der darin behandelte
Gegenstand am nächsten angeht. Für mich selber begehre ich keine
größere Ehre, als ich bereits in Ihrem erprobten Wohlwollen
genieße; es sei denn, daß es Ihnen gefallen möge, unter Bewahrung
dieses Wohlwollens, mich noch öfter mit Ihren Befehlen zu ehren,
welchen ich, verpflichtet durch Ihre vielen und großen
Gunstbezeugungen mich gehorsam erweisen werde, als

		Ew. Exzellenz sehr ergebener und dankbarer
Diener

		Thomas Hobbes.

		den 9. Mai 1640. [bookmark: page37]
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		Erster Teil:

Betrifft Menschen als natürliche Personen.

		Über die Fähigkeiten des Erkennens.

		Kapitel I.

Einleitung.

		1.–3. Vorwort. 4. Des Menschen Natur. 5.
Einteilung seiner Fähigkeiten. 6. Fähigkeiten des Körpers. 7.
Fähigkeiten des Geistes. 8. Erkenntniskraft, Vorstellungen und
Einbildungskraft des Geistes.

		 

		1. Die wahre und deutliche Erklärung der Elemente des
natürlichen und politischen Rechtes (welche ich hier im Auge habe)
ist von der Erkenntnis 1. des Wesens der menschlichen Natur, 2. des
Wesens eines staatlichen Körpers, 3. dessen, was man Gesetz nennt, abhängig; in betreff dieser Punkte
nun sind, wie die Schriften der Menschen von der Zeit des Altertums
her, so auch die Zweifel und Streitigkeiten mehr und mehr
angewachsen; da nun aber wahres Wissen nicht Zweifel oder Streit
erzeugt, so ergibt sich offenbar aus den jetzigen Kontroversen, daß
die, welche bis dahin hierüber geschrieben haben, ihre Sache nicht
ordentlich verstanden haben müssen.

		2. Schaden kann ich niemanden tun, selbst wenn ich nicht weniger
irre als sie; denn ich werde die Menschen lassen, ganz wie sie
sind, in Zweifel und Hader. Indessen da ich beabsichtige, nicht
irgendwelchen Grundsatz aufs Geratewohl anzunehmen, sondern nur die
Menschen zu erinnern an das, was sie schon wissen oder doch aus
ihrer eigenen Erfahrung wissen können, so hoffe ich desto weniger
dem Irrtum zu verfallen. Und wenn ich es tue, so muß es von zu
hastigen Schlußfolgerungen herrühren, welche ich soviel als möglich
bemüht sein werde zu vermeiden.

		[bookmark: page38] 3.
Andererseits aber, wenn ich bei richtigem Denken dennoch – das ist
nämlich sehr wohl möglich – die Zustimmung derjenigen nicht gewinne, welche, im Vertrauen auf die eigene
Erkenntnis, das Gesagte gar nicht erwägen – nun, so liegt die
Schuld nicht an mir, sondern an ihnen; denn wie es meine Aufgabe ist, meine Gründe aufzuzeigen, so ist
es die ihre, Aufmerksamkeit mitzubringen.

		4. Die menschliche Natur ist die Summe der Fähigkeiten und
Kräfte des Menschen, als da sind die Fähigkeiten der Ernährung,
Bewegung, Fortpflanzung, Sinnlichkeit, Vernunft usw. Diese Kräfte
ist man allgemein einverstanden, natürliche Kräfte zu nennen und sie sind enthalten
in der Definition des Menschen unter den Worten: lebendes Wesen und
vernünftig.

		5. Nach den beiden Hauptteilen des Menschen unterscheide ich
seine Fähigkeiten als körperliche und geistige.

		6. Sofern eine genaue und sorgfältige Darstellung der
körperlichen Kräfte für meinen Zweck
nicht erforderlich ist, will ich sie nur unter diese drei
Kategorien bringen: Ernährung, Bewegung, Fortpflanzung.

		7. Zwei Arten geistiger Kräfte gibt es: die der Erkenntnis, der
Einbildung oder des Begreifens und die der Bewegung. Ich will
zunächst vom Erkenntnisvermögen reden.

		Um zu verstehen, was ich meine mit dem Worte » Erkenntnisvermögen«, müssen wir uns erinnern und
anerkennen, daß in unserm Geiste beständig gewisse Bilder oder
Konzeptionen von den Dingen außer uns vorhanden sind, in der Weise,
daß, wenn man sich vorstellt, die ganze Welt ginge zugrunde und nur
ein einziger Mensch überlebte sie, so würde dieser
nichtsdestoweniger das Bild von der
Welt und von all den Dingen, die er zuvor in ihr gesehen oder
wahrgenommen hat, behalten; weiß doch jeder aus seiner eigenen
Erfahrung, daß die Abwesenheit oder Vernichtung früher
vorgestellter Dinge nicht die
Abwesenheit oder Vernichtung der Vorstellung selber verursacht. Diese bildliche Darstellung von
den Eigenschaften der Dinge außer uns ist dasjenige, was wir unsere
Wahrnehmung, unsere Idee oder unser
Wissen von ihnen nennen. Und das Vermögen oder die Kraft, durch
welche wir solcher Erkenntnis fähig sind, ist dasjenige, was ich
hier Erkenntnis- oder Begriffsvermögen nenne. [bookmark: page39]

		Kapitel II.

Die Ursache der Empfindung.

		1-3. Definition der Sinnesempfindung. 4. Vier
Sätze über das Wesen der Wahrnehmungen. 5. Beweis des ersten. 6.
Beweis des zweiten. 7., 8. Beweis des dritten. 9. Beweis des
vierten. 10. Die hauptsächliche Täuschung der Sinnesempfindung.

		 

		1. Nachdem ich erklärt habe, was ich verstehe unter dem Worte
»Wahrnehmung« und andern gleichbedeutenden Worten, komme ich zu den
Wahrnehmungen selber, um ihre Unterschiede, ihre Ursachen und die
Art ihrer Entstehung, soweit es in diesem Zusammenhange notwendig
ist, darzulegen.

		2. Ursprünglich geht jede Wahrnehmung aus von der Aktion des
Dinges selber, wovon es die Wahrnehmung ist; wenn nun die Aktion
gegenwärtig ist, so wird die dadurch erzeugte Wahrnehmung auch
Sinnesempfindung genannt, und das Ding, durch dessen Aktion
dieselbe hervorgebracht ist, heißt der Gegenstand der
Sinnesempfindung.

		3. Durch unsere verschiedenen Organe haben wir verschiedene
Wahrnehmungen von verschiedenen Eigenschaften an den Gegenständen.
Nämlich durch das Gesicht haben wir eine Wahrnehmung oder ein Bild,
zusammengesetzt aus Farbe und Figur – dies ist alle Erkenntnis,
welche der Gegenstand uns mitteilt von seiner Natur durch das Auge.
Durch das Gehör haben wir eine Wahrnehmung, welche wir Schall
nennen, und dies ist alle Erkenntnis, die wir von der Eigenschaft
des Gegenstandes mittels des Ohrs haben. Und so sind auch die
übrigen Sinnesempfindungen Wahrnehmungen verschiedener
Eigenschaften ihrer Gegenstände.

		4. Weil das gesehene Bild, wie es besteht aus Farbe und Gestalt,
die Erkenntnis ist, welche wir von den
Eigenschaften des Gegenstandes jener Sinnesempfindung haben, so ist
es wohlbegreiflich, daß jemand auf die Meinung verfällt, solche
Farbe und Gestalt seien die wirklichen Eigenschaften selber, und
aus demselben Grunde, daß Schall und Geräusch die Eigenschaften der
Glocke oder der Luft seien. Und diese Meinung ist so lange
allgemein angenommen worden, daß das Gegenteil schlechterdings als
ein großes Paradoxon erscheinen muß: und doch ist die Hypothese
sichtbarer und intelligibler Spezies, die von dem Gegenstande aus
hin- und hergehen sollen – [bookmark: page40] einer Hypothese, die für die Behauptung jener
Meinung notwendig ist – schlimmer als irgendein Paradoxon, da sie
eine einfache Unmöglichkeit ist. Ich will deshalb versuchen,
folgende vier Punkte deutlich zu machen:

		a) Das Subjekt, welchem Farbe und Bild inhärent
sind, ist nicht das Objekt oder das gesehene Ding.

		b) Es gibt in Wirklichkeit nichts außer uns
vorhanden, was wir ein Bild oder eine Farbe nennen können.

		c) Solches Bild oder Farbe ist nur eine
Erscheinung für uns von der Bewegung oder Veränderung, welche der
Gegenstand im Gehirn oder den Lebensgeistern oder in irgendwelcher
inneren Substanz des Kopfes bewirkt.

		d) Wie beim Sehen, so ist auch bei
Wahrnehmungen, die aus den anderen Sinnen entstehen, das Subjekt
ihrer Inhärenz nicht der Gegenstand, sondern der Wahrnehmende.

		5. Jeder Mensch hat so viel Erfahrung, daß er einmal die Sonne
und andere sichtbare Gegenstände im Wasser oder im Spiegel
reflektiert gesehen hat, und dies allein genügt schon zu dem
Schlusse, daß Farbe und Bild da sein können, wo das gesehene Ding
nicht ist. Weil man aber einwenden kann, wenn auch das Bild im
Wasser nicht an dem Gegenstande sei, sondern ein reines
Phantasieding, so möchte doch Farbe wirklich in dem Dinge selber
sein – so will ich mich ferner auf die Erfahrung berufen, daß man
häufig auch ohne Spiegelung denselben Gegenstand doppelt sieht, z.
B. zwei Kerzen für eine, was in einem krankhaften Zustande seinen
Grund haben, aber auch willkürlich hervorgerufen werden kann, mit
gesunden oder gleichmäßig affizierten Organen. Nun können aber doch
in Farben und Umrissen an zwei solchen Bildern desselben Auges
nicht beide in demselben enthalten sein, weil das gesehene Ding
nicht an zwei Orten zugleich sein kann. Daher ist eines von diesen
Bildern nicht dem Gegenstande inhärent; da aber die Sehwerkzeuge
dann gleichmäßig in ihrem natürlichen oder in einem krankhaften
Zustande sind, so ist das eine von den beiden Bildern nicht mehr
inhärent als das andere, und folglich ist keines von beiden in dem
Gegenstande vorhanden. Dieses ist die erste von den Thesen, die im
vorhergehenden Abschnitt aufgestellt wurden.

		6. Zweitens, daß das reflektierte Bild eines Dinges in einem
Spiegel oder im Wasser oder dergleichen nicht etwas in oder hinter
[bookmark: page41] dem
Spiegel, in oder unter dem Wasser ist, das muß jeder Mensch
einräumen. Dies aber ist die zweite These.

		7. Drittens müssen wir betrachten, zunächst, daß bei jeder
großen Erregung oder Erschütterung des Gehirns (wie sie bewirkt
wird durch einen Schlag, zumal wenn der Schlag das Auge trifft)
wovon der optische Nerv gewaltsam affiziert wird, vor den Augen ein
gewisses Licht erscheint, welches Licht nichts außer uns, sondern
nur eine Erscheinung ist, wobei das Wirkliche nur die Erschütterung
oder die Bewegung der Teile jenes Nerven ist; aus dieser Erfahrung
dürfen wir schließen, daß äußere Erscheinung von Licht in
Wirklichkeit nichts als innere Bewegung ist. Darum, wenn von
leuchtenden Körpern Bewegung hergeleitet werden kann, die den
optischen Nerven in der gehörigen Weise affiziert, so wird ein
Lichtbild sich einstellen irgendwo in derjenigen Linie, auf welcher
die Bewegung zuletzt zum Auge hingeleitet wurde, d. h. in dem
Gegenstande, wenn wir direkt auf denselben hinsehen, und in dem
Glase oder dem Wasser, wenn wir in der Brechungslinie darauf sehen;
hieraus aber ergibt sich der dritte Satz, nämlich daß Bild und
Farbe nur eine Erscheinung für uns sind von der Bewegung, Erregung
oder Veränderung, welche der Gegenstand bewirkt im Gehirn oder den
Lebensgeistern, oder einer inneren Substanz des Kopfes.

		8. Daß aber von allen leuchtenden, scheinenden und beglänzten
Körpern eine Bewegung ausgeht nach dem Auge und, durch das Auge,
zum optischen Nerven und so in das Gehirn, wodurch jene Erscheinung
von Licht oder Farbe bewirkt wird, ist nicht schwer zu beweisen.
Und zwar ist es erstens offenbar, daß das Feuer, der einzige
leuchtende Körper hier auf Erden, in jeder Weise gleichmäßig durch
Bewegung wirkt, sofern, wenn die Bewegung desselben gehemmt oder
eingeschlossen wird, es augenblicklich verlöscht und nicht mehr
Feuer ist. Und ferner, daß jene Bewegung, durch welche das Feuer
wirkt, eine abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung ist,
gewöhnlich Sprühen oder Glühen geheißen: dies ist auch aus
Erfahrung deutlich. Von solcher Bewegung im Feuer muß notwendig ein
Zurückwerfen desjenigen Teiles des Mediums, welches zunächst mit
ihm in Berührung ist, ausgehen, wodurch auch dieser Teil den
nächsten zurückwirft, und so sukzessive ein Teilchen das andere
fortstößt bis zum Auge hin; und in derselben Weise drückt der
äußere Teil des Auges auf den inneren (jedoch gemäß den Gesetzen
der Brechung). Nun ist die innere Haut des Auges nichts anderes als
[bookmark: page42] ein Stück
des optischen Nerven; und deswegen setzt sich durch diesen die
Bewegung noch fort bis in das Gehirn, und durch Widerstand oder
Reaktion des Gehirns erfolgt dann wieder ein Rückstoß in den
optischen Nerven; diesen Rückstoß aber nehmen wir nicht wahr als
eine Bewegung von innen, sondern denken, sie sei außerhalb und
nennen sie Licht; wie schon gezeigt worden ist aus der Erfahrung
von einem Schlage. Wir haben keinen Grund zu zweifeln, daß die
Quelle des Lichtes, die Sonne, wenigstens in dieser Hinsicht, nicht
irgendwie anders wirkt als das Feuer. Und so hat alles Sehen seinen Ursprung aus solcher Bewegung, wie sie
hier beschrieben wurde; denn wo es kein Licht gibt, da gibt es kein
Gesicht; und deswegen muß auch Farbe
dasselbe Ding sein wie Licht, nämlich Wirkung leuchtender Körper,
indem der Unterschied nur darin besteht, daß, wenn das Licht direkt
von seiner Quelle zum Auge kommt, oder indirekt durch Spiegelung
von reinen und glatten Körpern und von solchen, die keine besondere
Bewegung in sich haben, welche eine Veränderung bewirken könnte –
so nennen wir es Licht; wenn es aber
zum Auge durch Spiegelung von unebenen, rauhen und groben Körpern
gelangt, oder von solchen, die mit eigener innerer Bewegung
behaftet sind, welche eine Veränderung bewirken kann, dann nennen
wir es Farbe; Farbe und Licht
unterscheiden sich also nur so, daß das eine reines, das andere
getrübtes Licht ist. Nach dem Gesagten ist nicht nur die Wahrheit
des dritten Satzes, sondern auch die ganze Art der Hervorbringung
von Licht und Farbe offenbar.

		9. Wie Farbe nicht an dem Gegenstande haftet, sondern eine
Wirkung desselben auf uns ist, verursacht durch die beschriebene
Art von Bewegung in dem Gegenstande, so ist auch Schall nicht in
dem Dinge, das wir hören, sondern in uns selber. Ein deutliches
Zeichen davon ist, daß man doppelt und dreifach – nicht bloß sehen,
sondern auch – hören kann, durch Vervielfältigung des Echos, welche
Echos ebensowohl Töne sind als der ursprüngliche Schall; und da sie
nicht an einem und demselben Orte sind, so können sie nicht in dem
Körper, der sie bewirkt, inhärent sein. Kein Ding kann etwas
bewirken, was nicht in ihm ist: der Klöppel hat keinen Schall in
sich, sondern Bewegung und wirkt Bewegung in den inneren Teilen der
Glocke; ebenso hat die Glocke nicht Schall, sondern Bewegung, indem
sie der Luft Bewegung mitteilt, und die Luft hat Bewegung, aber
nicht Schall; die Luft teilt durch Ohr und Nerven dem Hirn Bewegung
mit, [bookmark: page43] und
das Hirn hat Bewegung, aber nicht Schall; vom Hirn schlägt sie
zurück in die Nerven nach außen, und so wird denn daraus eine
äußere Erscheinung, welche wir Schall nennen. Und, um auf die
übrigen Sinne überzugehen, so ist es offenbar genug, daß Geruch und
Geschmack desselben Dinges nicht für jeden Menschen dieselbigen
sind, und daß sie folglich nicht in den gerochenen oder
geschmeckten Dingen, sondern in den Menschen sind. Gleichermaßen
die Wärme, die wir am Feuer fühlen, ist sichtlich in uns und ist
völlig verschieden von der Wärme im Feuer; denn unsere Wärme ist
Lust oder Unlustgefühl, je nachdem sie groß oder mäßig ist; aber in
der Kohle ist nichts dergleichen. Hierdurch ist der vierte und
letzte Satz bewiesen, nämlich, daß wie beim Sehen, so auch bei
Wahrnehmungen, die von anderen Sinnen ausgehen, das Subjekt ihrer
Inhärenz nicht der Gegenstand, sondern der Empfindende ist.

		10. Und hieraus folgt auch, daß alle Akzidenzien oder
Qualitäten, mögen unsere Sinne uns immer denken lassen, daß sie in
der Welt vorhanden seien, in Wahrheit nicht darin sind, sondern nur scheinbar und als
Erscheinungen: die Dinge, die es wirklich in der Welt außer uns
gibt, sind jene Bewegungen, durch welche die Erscheinungen
verursacht werden. Und dies ist die große Täuschung der sinnlichen
Wahrnehmung, welche auch durch sinnliche Wahrnehmung berichtigt
werden muß, denn wie sie mir sagt, wenn ich direkt sehe, daß die
Farbe in dem Gegenstande zu sein scheint, so sagt sie mir auch,
wenn ich durch Spiegelung sehe, daß Farbe nicht in dem Gegenstande
ist.

		Kapitel III.

Über Vorstellung und ihre Arten.

		1. Definition der Einbildung. 2. Schlaf und
Träume definiert. 3. Ursachen der Träume. 4. Erdichtung definiert.
5. Phantasmen definiert. 6. Erinnerung definiert. 7. Worin
Erinnerung besteht. 8. Warum man im Traume niemals denkt, daß man
träume. 9. Warum wenige Dinge seltsam erscheinen in Träumen. 10.
Daß ein Traum für Wirklichkeit und für Vision genommen werden
kann.

		 

		1. Wie stehendes Wasser, das durch einen Steinwurf oder einen
Windhauch in Bewegung gesetzt ist, nicht augenblicklich abläßt von
seiner Bewegung, sobald der Wind aufhört oder der Stein zur Ruhe
[bookmark: page44] kommt,
ebenso hört die Wirkung, welche der Gegenstand hervorgebracht hat
auf das Gehirn, keineswegs auf, sobald durch Wegwenden des
Sinnesorgans der Gegenstand aufhört zu wirken. Das will sagen: ob
auch die sinnliche Empfindung vergangen ist, das Bild oder die
Wahrnehmung bleibt; jedoch mehr in Dunkelheit, solange wir im
wachen Zustande sind, weil ein oder der andere Gegenstand
fortwährend unsere Augen und Ohren in Anspruch nimmt und
beunruhigt, den Geist in einer stärkeren Bewegung haltend, wodurch
die schwächere nicht leicht zum Vorschein kommt. Und diese dunkle
Vorstellung ist das, was wir Phantasie oder Einbildung nennen:
Einbildung ist also, um sie zu definieren, nachbleibende und bei
kleinem abnehmende Vorstellung von und nach dem Akt der sinnlichen
Empfindung.

		2. Wenn aber gegenwärtige Sinnesempfindung nicht vorhanden ist,
so sind die nachbleibenden Bilder, wenn überhaupt welche da sind,
wie in Träumen, nicht dunkel, sondern stark und klar, wie in der
Empfindung selber. Der Grund liegt darin, daß alles, was die
Vorstellungen verdunkelte und schwach machte, nämlich
Sinnesempfindung und unmittelbare Einwirkung des Gegenstandes,
hinweggetan ist: denn Schlaf ist die Abwesenheit des Akts der
Sinnesempfindung – wobei aber die Kraft sich erhält – und Träume
sind die Einbildungen der Schlafenden.

		3. Die Ursachen der Träume, wenn es natürliche sind, bestehen in
den Wirkungen oder der Gewalt, welche die inneren Teile eines
Menschen auf sein Hirn ausüben, wodurch die Gänge der sinnlichen
Empfindung, die durch den Schlaf erstarrt waren, zu ihrer Bewegung
wiederhergestellt werden. Die Zeichen, welche dieses offenbar
machen, sind die Verschiedenheiten der Träume: alte Leute, die in
der Regel weniger gesund sind und weniger frei von inwendigen
Schmerzen, sind dadurch um so mehr zu Träumen geneigt, besonders
aber zu schmerzhaften Träumen; jene Verschiedenheiten gehen nämlich
aus von den verschiedenen Eigentümlichkeiten des Körpers. So gibt
es wollüstige Träume, zornige Träume, je nachdem das Herz, oder
andere innere Teile, mehr oder weniger auf das Hirn einwirken,
durch mehr oder weniger Wärme. Ebenso auch macht uns das
Hinabsteigen verschiedener Arten von Galle träumen von den
Geschmacksempfindungen verschiedener Arten von Speise und Trank;
und ich glaube, es gibt eine Wechselwirkung der Bewegung vom Hirn
zu den vitalen Teilen und zurück [bookmark: page45] von den vitalen Teilen zum Hirn,
wodurch nicht bloß Einbildung Bewegung erzeugt in diesen Teilen,
sondern auch umgekehrt Bewegung in diesen Teilen Einbildung
hervorruft, welche derjenigen ähnlich ist, durch welche jene
Bewegung erzeugt war. Wenn dieses wahr ist, und daß trübe
Einbildungen die Milz nähren, so sehen wir auch eine Ursache,
weshalb umgekehrt eine starke Milz schreckhafte Träume verursacht
und weshalb die Wirkungen der Wollust im Traume das Bild einer
Person hervorbringen können, welche sie verursacht hat [bookmark: text14]F14.

		Ein anderes Zeichen, daß Träume durch Wirkung innerer Teile
verursacht werden, ist die Unordnung und die zufällige Folge der
einen Vorstellung oder Einbildung auf die andere: denn während wir
wach sind, führt der vorhergehende Gedanke oder Vorstellungsinhalt
den nachfolgenden ein und ist Ursache desselben, wie das Wasser dem
Finger folgt auf einem trockenen und ebenen Tische; aber in Träumen
ist in der Regel kein Zusammenhang, und ist er vorhanden, so bloß
durch Zufall, was schlechterdings davon herkommen muß, daß das Hirn
bei Träumen nicht in jedem Teile gleichmäßig zu seiner Bewegung
wiederhergestellt wird; daher es geschieht, daß unsere Gedanken
erscheinen wie die Sterne zwischen den fliegenden Wolken: nicht in
der Ordnung, in welcher man wünschen möchte sie zu beobachten,
sondern wie die ungewisse Flucht der gebrochenen Wolken es
gestattet.

		4. Gleichwie das Wasser oder irgendwelche Flüssigkeit, wenn auf
einmal durch verschiedene Motoren bewegt, eine Bewegung annimmt, welche aus denen aller
zusammengesetzt ist, so auch das Hirn oder der Geist darin: einmal
erregt durch verschiedene Gegenstände, setzt er eine Einbildung
zusammen aus verschiedenen Vorstellungen, welche einzeln der
Sinnesempfindung erschienen. Wie zum Beispiel: die Sinnesempfindung
zeigt zu einer Zeit die Figur eines Berges und zu einer anderen
Zeit die Farbe des Goldes; aber die Einbildung hat sie nachher
beide zugleich: als goldenen Berg. Von derselben Ursache rührt es
her, daß uns Schlösser in der Luft, Chimären und andere Ungeheuer
erscheinen, welche nicht in der Natur vorhanden sind, sondern
stückweise zu verschiedenen Zeiten [bookmark: page46] durch die Sinnlichkeit aufgenommen
wurden. Und diese Zusammensetzung ist es, was wir eine Fiktion zu
nennen pflegen.

		5. Es gibt noch eine andere Art der Einbildung, welche an
Klarheit sowohl mit der Sinnesempfindung als mit dem Traume
wetteifert; das ist, wenn die Tätigkeit des Sinnes langdauernd oder
heftig gewesen ist; und die Erfahrung davon macht man häufiger beim
Gesichtssinn als bei den übrigen. Ein Beispiel davon ist das Bild,
welches vor dem Auge bleibt, nachdem man starr auf die Sonne
geblickt hat. Auch jene kleinen Bilder, die vorm Auge erscheinen im
Dunkeln (wovon, wie ich denke, jedermann Erfahrung hat, besonders
aber, wer da furchtsam oder abergläubisch ist), sind Beispiele für
dieselbe Sache. Und diese mögen, der Unterscheidung halber,
Phantasmen genannt werden.

		6. Durch die Sinne, deren – gemäß den verschiedenen Organen –
fünf gezählt werden, nehmen wir (wie schon gesagt worden ist)
Kenntnis von den Gegenständen außer uns; und diese Kenntnis ist
unsere Vorstellung von denselben. Aber
wir nehmen auch wiederum auf die eine oder die andere Weise
Kenntnis von unseren Vorstellungen;
denn wenn die Vorstellung derselben Sache wiederkehrt, so nehmen
wir Kenntnis von diesem Wieder, das heißt davon, daß wir dieselbe
Vorstellung früher gehabt haben, welches so viel ist als eine
vergangene Sache einzubilden. Dies aber
ist unmöglich für die sinnliche Empfindung, als welche nur auf
gegenwärtige Dinge geht. Es mag daher jenes als ein sechster Sinn
gerechnet werden, aber als innerer (nicht äußerer, wie die
übrigen); gewöhnlich wird er Gedächtnis genannt.

		7. Was die Art und Weise, in welcher wir von einer vergangenen
Vorstellung Kenntnis nehmen, anbetrifft, so müssen wir uns
erinnern, daß in der Definition der Einbildung gesagt wurde, sie
sei eine allmählich verfallende und mehr und mehr dunkel werdende
Vorstellung. Eine dunkle Vorstellung ist diejenige, welche den
ganzen Gegenstand zusammen darstellt,
aber keine der kleineren Teile für sich; und je nachdem mehr oder
weniger Teile dargestellt werden, heißt die Vorstellung mehr oder
weniger klar. Da nun jede Vorstellung, bei ihrer Erzeugung durch
Sinnlichkeit, klar ist und die Teile des Gegenstandes deutlich
darstellt und, wenn sie wiederkehrt, dunkel ist, so finden wir
dann, daß etwas fehlt, was wir erwarteten; hiernach urteilen wir
dann, daß sie vergangen und zerrüttet sei. Zum Beispiel: jemand,
der in einer fremden Stadt sich befindet, sieht dort [bookmark: page47] nicht nur ganze Straßen,
sondern kann auch besondere Häuser und Teile von Häusern
unterscheiden; nach seiner Abreise aber kann er sie in seinem
Geiste nicht mehr so wie früher bis ins einzelne unterscheiden,
indes ein Haus oder eine Ecke ihm entgeht; doch ist eben dieses
eine Erinnerung an die Stadt; wenn später mehr Einzelheiten
verlorengehen, so ist das auch Erinnerung, aber nicht so gute. Im
Fortgang der Zeit kehrt das Bild der Stadt nur noch als eine Masse
von Gebäuden wieder, welches beinahe soviel heißt, als es vergessen
haben. Da also Erinnerung mehr oder weniger vorhanden ist, je
nachdem wir mehr oder weniger Dunkelheit antreffen: warum mögen wir
nicht füglich denken, Erinnerung sei nichts anderes als ein
Vermissen von Teilen, deren Folge jeder Mensch erwartet, nachdem er
eine Vorstellung bekommen hat von dem Ganzen? Auf eine weite
räumliche Entfernung sehen, und auf
eine weite zeitliche Entfernung sich
erinnern, bedeutet gleiche Vorstellungen der Sache haben; denn es
mangelt Unterscheidung der Teile in beiden Fällen; die eine
Vorstellung ist abgeschwächt durch Fernwirkung, die andere durch
Zerfall.

		8. Und aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß man niemals
wissen kann, man träume; wohl mag man
träumen, daß man zweifle, ob es ein Traum sei oder nicht; aber die
Klarheit der Einbildung stellt jede Sache mit ebenso vielen Teilen
dar wie die Sinnesempfindung selber, und folglich kann man von
nichts Kenntnis nehmen, außer als von Gegenwärtigem; während
denken, daß man träume, heißen würde: jene seine Vorstellungen, d.
h. Träume, als vergangen denken, d. i. als dunkler verglichen mit
der sinnlichen Empfindung, so daß man sie gleichzeitig als ebenso
klar und als nicht ebenso klar wie die Sinnesempfindung denken
müßte, welches unmöglich ist.

		9. Denselben Grund hat es, daß die Menschen in ihren Träumen
sich nicht wundern über Örtlichkeiten und Personen, wie sie es im
Wachen tun würden; denn im Wachen würde man es sonderbar finden, an
einem Orte zu sein, wo man niemals zuvor gewesen ist, und nichts
davon zu erinnern, wie man hingekommen ist; aber in einem Traume
ist wenig von dieser Art auffallend. Die Klarheit der Vorstellung
im Traume nimmt das Mißtrauen hinweg, es sei denn, daß die
Seltsamkeit alles Maß überschreite, wie wenn man denkt, man sei von
einer Höhe herabgefallen, ohne sich Schaden zu tun; und dann wacht
man gewöhnlich auf.

		[bookmark: page48] 10.
Auch ist es nicht unmöglich, so weit getäuscht zu werden, daß man,
nachdem der Traum vergangen ist, ihn für Wirklichkeit hält. Denn
wenn man träumt von Dingen, mit denen man sich regelmäßig im Geiste
beschäftigt, und in derselben Reihenfolge, wie man gewohnt ist; und
überdies träumt, daß man sich zum Schlafen niederlegte an dem Orte,
wo man sich auch beim Erwachen befindet; was alles begegnen kann;
so weiß ich kein κριτήριον oder Kennzeichen, an dem man
unterscheiden kann, ob es ein Traum war oder nicht, und wundere
mich daher um so weniger, wenn ich bisweilen höre, wie jemand
seinen Traum für Wahrheit erzählt oder ihn als eine Vision
auffaßt.

		Kapitel IV.

Über die verschiedenen Arten geistiger Tätigkeit.

		1. Gedankengang. 2. Die Ursache des
Zusammenhangs der Gedanken. 3. Schlauheit. 5. Erinnerung. 6.
Erfahrung. 7. Erwartung oder Mutmaßung, über das Zukünftige. 8.
Mutmaßung über das Vergangene. 9. Zeichen. 10. Klugheit. 11.
Warnung, aus Erfahrung zu schließen.

		 

		1. Die Sukzession der Vorstellungen im Geiste oder die
Reihenfolge, in der sie sich aneinander anschließen, kann zufällig
und unzusammenhängend sein, wie es meistens in Träumen der Fall
ist, und sie kann eine geordnete sein, wie es ist, wenn die frühere
Vorstellung die spätere führt; und dieses heißt ein
Gedankengang.

		2. Die Ursache des Zusammenhanges oder der Art, wie eine
Vorstellung auf die andere folgt, ist ihr ursprünglicher
Zusammenhang zu der Zeit, wo sie durch Sinnlichkeit hervorgebracht
wurden; wie zum Beispiel: von St. Andreas springt der Geist auf St.
Peter, weil ihre Namen zusammen gelesen wurden; von St. Peter auf
einen Fels, aus demselben Grunde; vom Felsen auf Grundlegung, weil
wir beides zusammen zu sehen pflegen, und, aus demselben Grunde,
von Grundlegung auf Kirche, von Kirche auf Volk, von Volk auf
Tumult; und diesem Beispiel entsprechend, kann der Geist fast von
jeder beliebigen Sache auf jede beliebige andere überspringen. Aber
wie in der sinnlichen Wahrnehmung die Vorstellung einer Ursache und
die einer Wirkung aufeinander folgen, so können sie es nach der
Wahrnehmung in der Einbildung, und tun es auch in der Regel; die
Ursache davon ist das Begehren [bookmark: page49] auf Seite derjenigen,
die eine Vorstellung des Zweckes haben und demnächst eine
Vorstellung des nächsten Mittels zu diesem Zwecke fassen: wie wenn
jemand von einem Gedanken an Ehre,
wonach er ein Verlangen trägt, auf den Gedanken an Weisheit kommt,
als das nächste Mittel dazu; und von da auf den Gedanken an Studium
als das nächste Mittel zur Weisheit.

		3. Um jene Art des Gedankenganges zu übergehen, vermöge deren
wir von Beliebigem zu Beliebigem fortschreiten, so gibt es von der
anderen Gattung verschiedene Arten: als erstes gibt es in den
Sinnen gewisse Zusammenhänge der Vorstellungen, welche wir
Assoziationen nennen können; Beispiele davon sind: ein Mensch wirft
sein Auge auf den Boden, um nach einem verlorenen kleinen
Gegenstande zu suchen; die Hunde, die nach einer verlorenen Spur
suchen bei der Jagd, und das Stöbern der Hühnerhunde.

		Und hierin nehmen wir einen willkürlichen Ausgangspunkt.

		4. Eine andere Art von Gedankengang ist es, wenn die Begierde
dem Menschen seinen Ausgangspunkt gibt, wie in dem vorherigen
Exempel, wo die Ehre, nach welcher ein Mensch Verlangen trägt, ihn
veranlaßt, auf die nächsten Wege, die dahin führen, zu lenken,
diese wiederum auf die nächsten und so fort. Dies ist es, was die
Lateiner sagacitas nennen, und wir
mögen es Jagd- oder Spürgeist nennen; wie Hunde wilde Tiere
aufspüren nach dem Geruch und Menschen sie jagen nach ihren
Fußspuren; oder wie Menschen jagen nach Reichtum, Rang oder
Erkenntnis.

		5. Es gibt noch eine andere Art des Gedankenverlaufs, welche
anfängt mit der Begierde, etwas Verlorenes zurückzubekommen; sie
geht von dem Gegenwärtigen aus rückwärts, von dem Gedanken an den
Ort, wo wir es vermissen, zu dem Gedanken an den Ort, von dem wir
zuletzt kamen; und von dem Gedanken daran zu dem Gedanken an einen
früheren Ort, bis wir in unserem Geiste einen Ort haben, wo wir im
Besitze des Verlorenen waren; und dies heißt Erinnerung.

		6. Die Erinnerung an die Folge eines Dinges auf ein anderes, d.
i. daran, welches vorherging, welches folgte und welches
gleichzeitig war, heißt ein Erlebnis;
ob nun dasselbe von uns willkürlich gemacht wird, wie wenn jemand
eine Sache ins Feuer legt, um zu sehen, welche Wirkung das Feuer
darauf ausüben wird (Experiment), oder nicht von uns gemacht wird, wie wenn wir uns
erinnern eines schönen Morgens nach dem Abendrot. Viele Erlebnisse
[bookmark: page50] nennen wir
Erfahrung, welche nichts anderes ist
als Erinnerung daran, welche späteren Ereignisse auf welche
früheren gefolgt sind.

		7. Kein Mensch kann in seinem Geiste eine Vorstellung des
Zukünftigen haben; denn das Zukünftige
ist noch nicht; aber aus unseren
Vorstellungen des Vergangenen machen wir ein Zukünftiges, oder
vielmehr nennen Vergangenes relativ zukünftig. So kommt es, daß,
nachdem einer gewöhnt worden ist, Gleiches auf Gleiches folgen zu
sehen, da denkt er, sobald er etwas geschehen sieht, was früher
Geschehenem gleich ist, daß das gleiche folgen werde, was, damals
folgte: wie z. B. weil man oft gesehen hat, daß auf Vergehen Strafe
folgte, so denkt man, wenn man ein Vergehen gegenwärtig sieht, daß
Strafe darauf folgen werde; was aber auf Gegenwärtiges folgt,
nennen die Menschen eben zukünftig; und so machen wir Erinnerung
zur Voraussicht oder Mutmaßung der Dinge, die da kommen sollen; man
kann auch sagen zur Erwartung oder Vorausnahme der Zukunft.

		8. Ebenso ist es, wenn jemand gegenwärtig sieht, was er früher
gesehen hat, so denkt er, daß dasjenige, was dem Früheren
vorherging, auch dem gegenwärtig Geschehenen vorhergegangen ist; z.
B. wer gesehen hat, daß Asche nachgeblieben ist vom Feuer, und nun
wiederum Asche sieht, schließt, daß auch wieder Feuer dagewesen
ist; und dies heißt ebenfalls eine Mutmaßung des Vergangenen oder
Erraten einer Tatsache.

		9. Wenn jemand so oft beobachtet
hat, wie nach gleichen Vorereignissen gleiche Folgen sich
eingestellt haben, daß er jedesmal,
wenn er das Frühere sieht, wiederum das Spätere erwartet; oder wenn
das Spätere, darauf rechnet, daß das gleiche vorhergegangen ist:
alsdann nennt er beide, das frühere und das spätere Ereignis,
Zeichen von einander; wie Wolken
Zeichen sind von künftigem Regen, und Regen Zeichen von vergangenen
Wolken.

		10. Diese Annahme von Zeichen aus Erfahrung ist dasjenige,
worin, wie die Menschen gewöhnlich denken, der Unterschied gelegen
ist zwischen Mensch und Menschen in ihrer Klugheit, unter welchem Worte man die ganze
intellektuelle Fähigkeit oder Kraft
eines Menschen zu verstehen pflegt. Aber dies ist ein Irrtum, denn
die Zeichen sind bloß mutmaßliche; und je nachdem sie oft oder
selten gefehlt haben, so ist ihre Sicherheit größer oder geringer;
niemals aber voll und evident; denn
obgleich einer immer gesehen hat, daß Tag und Nacht aufeinander
gefolgt sind bisher, [bookmark: page51] so kann er daraus doch nicht schließen, daß sie
es ferner tun werden, oder daß es von Ewigkeit her der Fall gewesen
ist. Erfahrung bringt keine allgemeingültigen
Schlußfolgerungen hervor. Wenn die Zeichen zwanzigmal
zutreffen und einmal ausbleiben, so kann man eine Wette eingehen
von zwanzig gegen eins auf den Erfolg, aber kann nicht darauf
schließen als auf eine Wahrheit. Es ist aber hieraus deutlich, daß
diejenigen am besten mutmaßen werden, welche am meisten Erfahrung haben, weil sie am meisten
Zeichen haben, nach denen sie mutmaßen; welches der Grund ist, daß
alte Leute klüger sind, d. h. besser
mutmaßen, unter sonst gleichen Umständen, als junge; denn da sie
alt sind, so erinnern sie mehr, und Erfahrung ist nichts als
Erinnerung. Und Menschen von rascher
Einbildungskraft sind, unter sonst gleichen Umständen,
klüger als diejenigen, deren Einbildung langsam vor sich geht; denn sie beobachten
mehr in geringerer Zeit. Und
Klugheit ist nichts anderes als
Mutmaßung aus Erfahrung oder Annahme von Zeichen aus der Erfahrung, in vorsichtiger Weise,
d. h. so, daß die Erlebnisse, aus denen solche Zeichen entnommen
werden, sich alle in der Erinnerung befinden; denn sonst
sind die Fälle nicht gleich, welche so
scheinen.

		11. Wie es bei Mutmaßungen in Betreff vergangener und
zukünftiger Dinge Klugheit ist, aus Erfahrung zu schließen, was
wahrscheinlich erfolgen wird oder sich ereignet hat, so ist es ein Irrtum, daraus zu schließen, daß
etwas so oder so genannt wird; d. h.
wir können nicht aus Erfahrung schließen, daß etwas gerecht oder ungerecht,
wahr oder falsch heißen soll, oder überhaupt irgendwelchen
allgemeinen Satz, es sei denn aus der
Erinnerung an den Gebrauch von Namen,
die den Dingen willkürlich von Menschen sind beigelegt worden: z.
B. wenn man die Fällung eines Richterspruchs gehört hat, es sei tausendmal
derselbe Spruch im gleichen Falle, so ist das nicht zureichend, um
zu schließen, daß der Spruch gerecht
sei, obgleich die meisten Menschen keine anderen Mittel haben, um
ihre Schlüsse zu ziehen; sondern es ist notwendig, um einen solchen
Schluß zu ziehen, nachzuspüren und ausfindig zu machen, durch viele
Erfahrungen, was die Menschen meinen,
indem sie Dinge gerecht und ungerecht nennen. Ferner, es ist ein
anderes Caveat beim Schließen aus
Erfahrung zu entnehmen aus dem zehnten Abschnitt des zweiten
Kapitels: nämlich daß wir schließen, Dinge seien außer uns, die in
uns sind. [bookmark: page52]

		Kapitel V.

Über Namen, Denken und Diskurs der Zunge.

		1. Merkmale. 2. Namen oder Benennungen. 3.
Positive und privative Namen. 4. Der Vorteil der Namen macht uns
fähig zur Wissenschaft. 5. Allgemeine und Einzelnamen. 6.
Allgemeines gibt es nicht in der Natur. 7. Zweideutige Namen. 8.
Verstand. 9. Bejahung, Verneinung, Urteil. 10. Wahrheit,
Falschheit. 11. Wissenschaftliches Denken. 12. Der Vernunft gemäß;
wider die Vernunft. 13. Die Ursachen wie des Wissens, so auch des
Irrtums. 14. Übertragung des Gedankenverlaufs aus dem Geiste auf
die Zunge, und Irrtümer, die daraus entspringen.

		 

		1. Indem die Reihenfolge von Vorstellungen im Geiste, wie früher
gesagt, durch die Art, wie sie aufeinander folgten, als sie durch
die Sinne hervorgebracht wurden, verursacht wird; und da es keine
Vorstellung gibt, die nicht unmittelbar vor oder nach unzähligen
anderen ist hervorgebracht worden, durch die zahllosen Akte der
sinnlichen Wahrnehmung, so muß schlechterdings folgen, daß eine
Vorstellung nicht auf die andere folgt
nach unserer Wahl, und nach dem
Bedürfnis, das wir dafür haben, sondern wie der Zufall es fügt, daß
wir solche Dinge hören oder sehen, die sie uns vor die Seele
bringen. Die eigentliche Erfahrung hiervon zeigt sich uns bei
solchen wilden Tieren, die zwar Voraussicht genug haben, um die
Reste und den Überfluß ihres Futters zu verbergen, dennoch aber
später des Ortes, wo sie es verbargen,
sich nicht erinnern und deswegen keinen Gebrauch davon machen
können in ihrem Hunger. Hingegen der Mensch, welcher an diesem
Punkte sich über die tierische Natur zu erheben beginnt, hat die
Ursache dieses Mangels beobachtet und
sich eingeprägt; und um ihn zu heben, ist er auf den Gedanken
gekommen, ein sichtbares oder sonst wahrnehmbares Merkmal aufzurichten, damit solches, wenn er es
wiedersehe, den Gedanken wieder vor seine Seele bringen möge, den
er hatte, da er es aufrichtete. Ein Merkmal ist mithin ein
wahrnehmbarer Gegenstand, welchen ein Mensch willkürlich für sich
aufstellt, zu dem Zwecke, etwas Vergangenes dadurch zu erinnern,
wenn dasselbe wieder seiner Wahrnehmung sich darbiete; wie
Menschen, die an einer Klippe im Meere vorbeigekommen sind, einen
Markstein errichten, um ihrer früheren Gefahr sich zu erinnern und
sie zu vermeiden.

		2. Zu diesen Merkmalen gehören diejenigen menschlichen
Laute, welche wir die Namen der Dinge nennen; wahrnehmbar durch das Ohr
und dazu dienend, irgendwelche Vorstellungen der [bookmark: page53] Dinge, denen wir diese Namen
gaben, in unsern Geist zurückzurufen; wie die Benennung »
weiß« die Eigenschaft solcher
Gegenstände in Erinnerung bringt als jene Farbe oder Vorstellung in
uns hervorbrachten. Ein Name ist
demnach der Stimmlaut eines Menschen, willkürlich gesetzt als
Merkmal, um in seinen Geist eine Vorstellung in betreff des Dinges
zu bringen, welchem er beigelegt worden ist.

		3. Benannte Dinge sind entweder die Gegenstände selber, z. B.
ein Mensch, oder die Vorstellung, die wir von einem Menschen haben,
wie Gestalt oder Bewegung; oder eine Negation: das ist, wenn wir
vorstellen, daß etwas, was wir denken, nicht an ihm ist; so, wenn wir vorstellen: er ist
nicht gerecht, nicht endlich, dann geben wir ihm den Namen
ungerecht, unendlich, welche eine Negation oder einen Mangel
anzeigen; und den Negationen selber geben wir die Namen:
Ungerechtigkeit, Unendlichkeit. So haben wir hier zwei Arten von
Namen: einmal von Dingen, an welchen wir etwas vorstellen, oder von
den Vorstellungen selber: diese heißen positive; sodann aber von
Dingen, an denen wir eine Negation oder einen Mangel vorstellen,
und solche Namen heißen negative.

		4. Es ist mit Hilfe von Namen, daß wir fähig sind zur
Wissenschaft; welches Tiere, wegen
Mangels daran, nicht sind, noch Menschen ohne Gebrauch derselben;
denn wie ein Tier nicht eins oder zwei von seinen Jungen vermißt,
aus Mangel an jenen Ordnungsnamen eins, zwei, drei, welche wir
Zahlen nennen, so würde ebensowenig ein Mensch, ohne mit dem Munde
oder im Geiste die Zahlworte zu wiederholen, wissen wie viele
Geldstücke oder andere Sachen vor ihm liegen.

		5. Da es viele Vorstellungen von einem und demselben Dinge gibt
und wir für jede Vorstellung ihm einen besonderen Namen geben, so
folgt, daß wir für ein und dasselbe Ding viele Namen oder Attribute
haben; wie wir auf denselben Menschen die Benennungen gerecht,
tapfer usw. für verschiedene Tugenden anwenden, oder stark, schön
usw. für verschiedene Eigenschaften des Körpers. Und wiederum: weil
wir von verschiedenen Dingen gleiche Vorstellungen empfangen, so
müssen notwendig viele Dinge dieselbe Benennung haben; wie wir
allen Dingen, die wir sehen, denselben Namen »sichtbar« geben, und
allen, die wir beweglich sehen, dieselbe Benennung »beweglich«; und
diejenigen Namen, welche wir vielen verleihen, werden ihnen allen
gemeinsam oder universal (allgemein) genannt; wie der Name »Mensch«
auf jedes einzelne Glied der Menschheit geht; hingegen [bookmark: page54] solche Benennung,
die wir nur einem einzelnen Dinge geben, heißen wir individuell
oder singulär; wie Sokrates oder andere Eigennamen oder, durch
Umschreibung, »der Urheber der Ilias« für Homer.

		6. Diese Allgemeinheit eines Namens
für viele Dinge ist die Ursache gewesen, daß die Menschen meinen,
die Dinge seien selbst allgemein. Und behaupten ernstlich, daß es
außer Peter und Johann und allen übrigen Menschen, die in der Welt
sind, gewesen sind und sein werden, noch etwas sonst gibt, was wir
Mensch nennen, nämlich einen Menschen schlechthin, und täuschen
sich so, indem sie die allgemeine oder generelle Benennung für das
Ding nehmen, das sie bezeichnet. Denn, wenn jemand den Maler
beauftragen sollte, ihm das Bild eines Mannes zu malen, was soviel
heißt als eines Mannes schlechthin, so meint er nichts anderes, als
daß es dem Maler freistehen soll, irgendeinen Mann nach seinem
Belieben zu malen, und dies muß notwendig einer von jenen sein, die
sind, gewesen sind, oder sein werden, von denen keiner ein Mann
schlechthin ist. Aber wenn er ihn veranlassen würde, das Bild des
Königs oder irgendeiner andern bestimmten Person zu malen, dann
beschränkt er den Maler auf jene eine Person, die er selbst
ausgewählt hat. Es ist daher klar, daß es nichts gibt, das
allgemein oder schlechthin ist, außer Namen, und deshalb nennt man
sie auch unbestimmt, weil wir ihren Sinn nicht selbst scharf
begrenzen, sondern es dem Hörer überlassen, von ihnen Gebrauch zu
machen. Dagegen ein besonderer Name wird einem der vielen Dinge,
die er bezeichnet, zugewiesen oder auf dasselbe beschränkt; so wenn
wir sagen »dieser Mann« und auf ihn zeigen, oder ihm seinen eigenen
Namen geben, oder in anderer ähnlicher Weise.

		7. Die Benennungen, welche allgemein und vielen Dingen gemeinsam
sind, werden nicht immer – wie es sein sollte – jedem einzelnen
dieser Dinge wegen ähnlicher Auffassungen und Betrachtungen an
ihnen allen gegeben; und dies ist die Ursache, daß viele von ihnen
keine feste Bedeutung haben und unsern Geist mit andern Gedanken
erfüllen, als die sind, für welche sie bestimmt waren. Und diese
Wörter nennt man mehrdeutig. Zum Beispiel das Wort »Glaube«
bezeichnet manchmal dasselbe wie Meinung, manchmal bezeichnet es
speziell den christlichen Glauben und manchmal die Glaubwürdigkeit
eines Versprechens (Treu und Glauben). Auch alle bildlichen
Ausdrücke sind naturgemäß mehrdeutig. Und es gibt kaum irgendein
Wort, das nicht durch verschiedene Zusammenhänge oder
verschiedenartige [bookmark: page55] Aussprache und durch begleitende Gebärden
mehrdeutig gemacht wird.

		8. Diese Mehrdeutigkeit der Wörter macht es schwierig, jene
Begriffe wiederzuentdecken, für welche die Wörter ursprünglich
bestimmt waren, und das nicht nur in der Sprache anderer Menschen,
wobei wir Absicht und Veranlassung und Satzbau sowohl als die
Wörter selbst zu berücksichtigen haben, sondern auch in unserer
eigenen Rede, die, weil sie durch die Sitte und den Sprachgebrauch
bestimmt wird, uns nicht unsere eigenen Vorstellungen wiedergibt.
Es ist daher eine nicht geringe Befähigung eines Mannes, aus den
Wörtern, der Satzkonstruktion und andern Umständen der Sprache die
Doppelsinnigkeit fernzuhalten und die wahre Meinung von dem, was
gesagt werden soll, zu erkennen, und das ist es, was wir
Verständnis nennen.

		9. Aus zwei Benennungen machen wir mit Hilfe des kleinen Verbums
» ist« oder eines ähnlichen Wörtchens
eine Bejahung oder Verneinung und beide nennt man in den Schulen auch
ein Urteil oder einen Satz; dieser besteht also aus zwei durch das
genannte Verb verbundenen Benennungen, wie zum Beispiel: »Der
Mensch ist ein lebendes Wesen« oder: »Der Mensch ist nicht
rechtschaffen«; und den ersten Satz nennt man eine Bejahung, weil
der Begriff »lebendes Wesen« positiv ist; den letzteren eine
Verneinung, weil »nicht rechtschaffen« negativ ist.

		10. In jedem Satz, sei er bejahend oder verneinend, schließt
notwendig die letztere Benennung die erstere in sich, wie in dem
Satz: »Die Barmherzigkeit ist eine Tugend«; hier umfaßt der Name
Tugend den Namen Barmherzigkeit (und viele andere Tugenden
außerdem), und in diesem Fall nennt man den Satz wahr oder eine Wahrheit; denn Wahrheit und ein wahrer Satz ist
dasselbe. Oder auch der letztere Begriff schließt den ersteren
nicht in sich ein, wie z. B. in dem Satz: »Jeder Mensch ist
gerecht«, der Ausdruck gerecht nicht
auf jeden Menschen zutrifft, denn der Name ungerecht bezeichnet den bei weitem größeren Teil
der Menschen. Und dann heißt der Satz falsch oder eine Unwahrheit; ein falscher Satz oder
eine Unwahrheit ist ein und dasselbe.

		11. In welcher Weise aus zwei Sätzen, ob nun beide bejahend
sind, oder der eine bejahend, der andere verneinend, ein
Syllogismus gemacht wird, unterlasse
ich zu beschreiben. Alles dies, was ich über Begriffe und
(logische) Sätze gesagt habe, ist, obgleich nötig [bookmark: page56] zu sagen, nur eine trockene
Auseinandersetzung, und es ist hier nicht der Ort, die ganze
Wissenschaft der Logik darzustellen, was ich, wenn ich weiter
darauf einginge, ins Auge fassen müßte; außerdem ist es nicht
nötig, denn es gibt wenige Menschen, die nicht so viel natürliche
Logik besitzen, um dadurch unterscheiden zu können, ob irgendeine
Schlußfolgerung, die ich in dieser Abhandlung machen werde, richtig
oder unrichtig gewonnen wurde; nur so viel sage ich an dieser
Stelle, daß die Bildung von Syllogismen das ist, was wir Folgern
oder Denken nennen.

		12. Wenn nun ein Mensch Schlüsse zieht aus Prinzipien, welche
durch die Erfahrung als richtig erkannt sind und dabei alle
Sinnestäuschungen und jede Mehrdeutigkeit der Begriffe vermeidet,
so sagt man, die Schlußfolgerung, die er gezogen hat, entspricht
der gesunden Vernunft; aber wenn jemand aus seinem Schluß durch
richtige Folgerung etwas ableitet, was irgendeiner
augenscheinlichen Wahrheit zuwiderläuft, dann sagt man, er habe
vernunftwidrig geschlossen und nennt einen solchen Schluß einen
Unsinn.

		13. Wie die Erfindung von Wörtern notwendig gewesen ist, um die
Menschen aus ihrer Unwissenheit zu ziehen dadurch, daß sie den
notwendigen Zusammenhang einer Vorstellung mit einer anderen in
Erinnerung behielten, so hat sie andrerseits die Menschen auch in
Irrtümer gestürzt, dermaßen, daß, während sie durch den Vorteil der
Wortsprache und des Schließens die unvernünftigen Tiere an Wissen
übertreffen, sie dieselben durch die Nachteile, welche jene mit
sich bringt, auch an Irrtümern übertreffen. Denn als wahr und
falsch kommen die Dinge bei den Tieren nicht vor, weil sie keine
Satzbildung kennen und keine Sprache haben; auch können sie keine
Folgerungen ziehen und dadurch die eine Unwahrheit durch eine
andere vermehren, wie die Menschen tun.

		14. Es gehört zum Wesen fast eines jeden materiellen Dinges, das
oft in einer und derselben Weise bewegt wird, daß es beständig eine
immer größere Leichtigkeit und Anpassung an diese Bewegung erhält,
weil dieselbe mit der Zeit gewohnheitsmäßig wird, so daß, um sie zu
erzeugen, nichts weiter nötig ist, als sie zu beginnen. Wie die
Gemütsbewegungen des Menschen der Anfang aller seiner freiwilligen
Bewegungen sind, so sind sie auch der Anfang der Sprache, welche
durch die Bewegung der Zunge zustande kommt. Und die Menschen,
welche wünschen, anderen die Kenntnisse, Meinungen, Auffassungen
und Leidenschaften, welche in ihnen selbst sind, zu [bookmark: page57] zeigen und für diesen Zweck
die Sprache erfanden, haben durch dieses Mittel alle jene in dem
vorigen Kapitel erwähnte Urteilskraft ihres Geistes durch die
Bewegung der Zunge in Worte gefaßt, und ratio ist jetzt zum größten Teil nur oratio, worin die Gewohnheit eine so große Macht
hat, daß, wenn der Verstand nur das erste Wort an die Hand gibt,
der Rest von selbst nachfolgt, ohne von dem Verstande begleitet zu
werden. Wie dies z. B. bei Bettlern der Fall ist, welche ihr
Vaterunser sprechen und die betreffenden Wörter in solcher Weise
aufeinander folgen lassen, wie sie es in ihrer Jugend von ihren
Ammen, ihren Genossen oder ihren Lehrern gelernt haben, ohne daß
sie in ihrem Geiste Vorstellungen oder Begriffe haben, die den
Wörtern, welche sie sagen, entsprechen. Und wie sie gelehrt worden
sind, so lehren sie ihre Nachkommen. Wenn wir nun die Macht jener
Sinnestäuschungen in Betracht ziehen, die Kapitel II Abschnitt 10
erwähnt wurden, und ferner, mit welchen Schwankungen die Namen sich
festgesetzt haben, wie sehr sie der Mehrdeutigkeit unterliegen und
wie verschiedenartig die Menschen in ihrer leidenschaftlichen
Aufwallung sind (kaum zwei stimmen miteinander überein darin, was
gut und was schlecht, was Freigebigkeit und was Verschwendung, was
Tapferkeit und was Tollkühnheit zu nennen sei), und wie sehr sie im
Urteilen den Trugschlüssen oder Täuschungen ausgesetzt sind, so
darf ich wohl schließen, daß es unmöglich ist, so viele Irrtümer
eines einzelnen Menschen zu verbessern, als sich notwendig aus
jenen Ursachen ergeben müssen – ohne von neuem bei den ersten
Grundlagen aller unserer Erkenntnis, den Sinnen, anzufangen und,
anstatt in Büchern, methodisch in unsern eigenen Vorstellungen zu
lesen: in diesem Sinne halte ich das Nosce
te ipsum für eine Vorschrift, die des Ruhmes würdig ist, den
sie erlangt hat.

		Kapitel VI.

Über Kenntnis, Meinung und Glaube.

		1. Von zweierlei Arten des Wissens. 2.
Wahrheit und Offenbarheit notwendig zum Wissen. 3. Bewußtsein
definiert. 4. Definition des Wissens. 5. Die Hypothese definiert.
6. Meinung definiert. 7. Glaube definiert. 8. Gewissen definiert.
9. Der Glaube in einigen Fällen nicht weniger frei vom Zweifel als
das Wissen.

		 

		1. Es gibt irgendwo eine Erzählung von jemand, der vorgab, auf
wunderbare Art von angeborener Blindheit durch Sankt Alban [bookmark: page58] oder einen anderen
Heiligen in der Stadt St. Alban geheilt worden zu sein. Der Herzog
von Gloucester, der gerade zugegen war, fragte den Mann, um sich
von der Wahrheit des Wunders zu überzeugen: »Welche Farbe ist
dies?«, worauf der andere antwortete: »Grün«; und dadurch verriet
er sich selbst und wurde wegen Betrugs bestraft. Denn obgleich er
vermöge der kürzlich erlangten Sehkraft zwischen grün und rot und
allen anderen Farben unterscheiden konnte, ebensogut wie irgend
jemand, der ihn danach fragte, so konnte er doch unmöglich beim
ersten Anblick wissen, wie man die Farbe benannte, ob grün, rot
oder mit irgendeinem anderen Namen. Hieraus können wir ersehen, daß
es zweierlei Arten des Wissens gibt, wovon die eine Art nichts
weiter als Sinnesempfindung oder ursprüngliches Wissen (wie ich am
Anfang des zweiten Kapitels gesagt habe) und Erinnerung davon ist;
die andere heißt Wissenschaft oder Erkenntnis der Wahrheit von
Urteilen und wie die Gegenstände um uns heißen, und fließt aus dem
Verstande. Beide Arten sind lediglich Erfahrung; die erstere ist
die Erfahrung des Wirkens der Dinge auf uns von außen, die letztere
die Erfahrung, welche die Menschen von dem richtigen Gebrauch der
Wörter in der Sprache haben. Und da (wie ich gesagt habe) die
Erfahrung nur Erinnerung ist, so ist alles Wissen Erinnerung; und
das in Büchern geführte Verzeichnis unserer Erfahrungen der ersten
Art nennen wir Geschichte, aber die
Aufzeichnungen unserer Erinnerungen von den Namen der Dinge heißen
Wissenschaften.

		2. Dieses Wort Wissen umfaßt notwendig zweierlei, erstens
Wahrheit, zweitens Bewußtsein; denn was nicht wahr ist, kann man
niemals wissen. Denn wenn ein Mann sagt, er kenne eine Sache noch
so gut, und dieselbe erweist sich später als falsch, so wird er
gestehen müssen, daß es kein Wissen, sondern lediglich Meinung war.
Ebenso, wenn die Wahrheit nicht bewußt ist, obgleich ein Mann sie
behauptet, so ist doch seine Kenntnis davon nicht mehr als das
Wissen derjenigen, die das Gegenteil behaupten. Denn wenn die
Wahrheit allein genügte, um das Wissen zu machen, so würden alle
Wahrheiten gewußt, was nicht der Fall ist.

		3. Was Wahrheit ist, habe ich in dem vorhergehenden Abschnitt
definiert; was Bewußtsein ist, will ich jetzt erklären. Sie ist
nämlich das Zusammenstimmen der Vorstellung eines Menschen mit den
Wörtern, die im Akte des vernünftigen Schließens solche Vorstellung
bezeichnen. Denn wenn ein Mann bloß mit seinen Lippen redet, [bookmark: page59] wozu der Verstand
nur den Anfang an die Hand gibt und – aus Gewohnheit so zu sprechen
– den Worten seines Mundes nicht mit den Vorstellungen seines
Verstandes folgt, so sind doch seine Schlüsse, obgleich er seine
Folgerung mit richtigen Vordersätzen beginnt und vollständig
logisch fortfährt und so immer richtige Schlüsse macht, ihm nicht
offenbar, weil die Zusammenstimmung der Vorstellung mit seinen
Wörtern fehlt. Denn wenn die Wörter allein genügend wären, könnte
man einen Papagei ebensogut lehren, die Wahrheit zu erkennen, als
sie nachzuplappern. Das Bewußtsein ist für die Wahrheit dasselbe,
was der Saft für den Baum ist; der Saft hält, soweit er in den
Stamm und die Äste emporsteigt, diese am Leben; wenn er sie
verläßt, sterben sie ab. Denn dies Bewußtsein, was so viel ist, als
daß wir einen Sinn mit unsern Wörtern verbinden, ist das Leben der
Wahrheit; ohne es ist die Wahrheit nichts wert.

		4. Das Wissen, welches wir Wissenschaft nennen, definiere ich
daher als Bewußtsein der Wahrheit, hervorgehend aus irgendeinem
Anfangsgrund oder Prinzip der Empfindung. Denn die Wahrheit eines
Satzes ist nie bewußt, bevor wir die Bedeutung der Wörter oder
Ausdrücke, aus denen er besteht, auffassen, und diese sind immer
Vorstellungen unseres Geistes; auch können wir jene Vorstellungen
nicht erinnern ohne den Gegenstand, der sie mittels unserer Sinne
hervorgebracht hatte. Das erste Prinzip des Wissens ist daher, daß
wir die und die Vorstellungen haben; das zweite, daß wir die Dinge,
von denen jene Vorstellungen kommen, so und so benannt haben; das
dritte, daß wir jene Namen oder Wörter in solcher Weise verbinden,
daß sie richtige logische Sätze bilden; das vierte und letzte, daß
wir jene Sätze so verbunden haben, daß sie eine Schlußfolgerung
ergeben. Und durch diese vier Stufen wird ein Schluß erkannt und
bewußt, und die Richtigkeit des Schlusses heißt dann gewußt. Von
diesen beiden Arten des Wissens, deren erstere Erfahrung der
Tatsachen und deren letztere Bewußtsein der Wahrheit ist, nennt man
die erstere, wenn sie bedeutend ist, Klugheit, und die letztere
haben, falls sie beträchtlich ist, Schriftsteller des Altertums und
der Neuzeit sapientia oder Weisheit
genannt: und dieser ist nur der Mensch fähig, jener sind auch die
unvernünftigen Tiere teilhaftig.

		5. Man sagt, ein Satz sei angenommen oder vorausgesetzt, wenn
er, ohne gewiß zu sein, doch eine Zeitlang zugelassen wird zu
[bookmark: page60] dem Zwecke,
dadurch daß andere Sätze an ihn angeknüpft werden, zu einer
Schlußfolgerung zu gelangen, und dann von Schluß zu Schluß
fortzuschreiten, um zu erproben, ob der Satz uns zu irgendeinem
unsinnigen oder unmöglichen Schlusse führt; tut er dies, dann
wissen wir, daß die Annahme falsch war.

		6. Aber wenn wir, durch viele Schlüsse fortgehend, zu keinem
gelangen, der sinnwidrig ist, dann halten wir die Voraussetzung für
wahrscheinlich; ebenso halten wir ein Urteil für wahrscheinlich,
das wir durch irrige Schlußfolgerung oder auf guten Glauben von
andern angenommen haben. Und von allen diesen Sätzen, die auf guten
Glauben oder irrtümlich zugelassen werden, sagen wir nicht, daß wir
sie als wahr kennen, sondern nur, daß wir sie für wahr halten, und
ihre Zulassung ist das, was wir Meinung nennen.

		7. Besonders wenn die Meinung angenommen wird aus Vertrauen zu
anderen Leuten, sagt man, daß sie geglaubt wird, und ihre Zulassung
heißt Glauben und zuweilen auch Vertrauen.

		8. Was wir gewöhnlich unter dem Wort Gewissen verstehen, ist
entweder Wissen oder Meinung; denn die Menschen pflegen zu sagen,
daß sie das und das für wahr halten und auf ihr Gewissen nehmen,
was sie nie sagen, wenn sie glauben, daß es zweifelhaft ist, daher
wissen sie entweder oder meinen zu wissen, daß es wahr ist. Und
doch kann man nicht annehmen, daß diejenigen, welche etwas auf ihr
Gewissen versichern, wirklich die Wahrheit dessen, was sie sagen,
kennen. Es bleibt mithin nur übrig, daß der Ausdruck von denen
gebraucht wird, die eine Meinung haben nicht nur von der Wahrheit
der Sache, sondern auch von ihrer Kenntnis dieser Wahrheit.
Folglich bezeichnet das Wort Gewissen in dem Sinne, wie die
Menschen es gewöhnlich brauchen, eine Meinung, nicht sowohl von der
Wahrheit des betreffenden Satzes, als von ihrem eigenen Wissen
davon, dem die Wahrheit des Satzes untergeordnet ist. Das Gewissen
definiere ich daher als Meinung vom Bewußtsein.

		9. Der Glaube, der in der Zulassung oder Annahme von Sätzen auf
Vertrauen oder Kredit hin besteht, ist in vielen Fällen nicht
weniger frei vom Zweifel als die vollkommene und klare Erkenntnis.
Denn da es nichts gibt, das nicht irgendeine Ursache hat, so muß,
wo Zweifel vorhanden ist, irgendeine Ursache desselben gedacht
werden. Nun gibt es viele Dinge, welche wir aus den Berichten
anderer empfangen, ohne daß es möglich wäre, irgendeinen Grund
[bookmark: page61] des Zweifels
uns zu denken; denn was kann man der übereinstimmenden Meinung
aller Menschen entgegenhalten in Dingen, die sie kennen und die
anders darzustellen, als sie sind, sie keinen Grund haben (so aber
ist ein großer Teil unserer Geschichte), wofern ein Mann nicht
behaupten wollte, daß die Welt sich verschworen hätte, um ihn zu
täuschen? –

		Und so viel sei gesagt über Wahrnehmung, Einbildung, Denken,
Schließen und Erkennen, welches die Äußerungen unseres Erkenntnis-
oder Auffassungsvermögens sind. Jene Kraft der Seele, die wir
Beweggrund nennen, unterscheidet sich von der bewegenden Kraft des
Körpers, denn diese ist das, wodurch er andere Körper in Bewegung
setzt, was wir Stärke nennen, aber die Triebkraft des Geistes ist
das, wodurch er dem Körper, worin er wohnt, animalische Bewegung
gibt, und die Äußerungen hiervon sind unsere Affekte und
Leidenschaften, wovon ich nunmehr sprechen werde.

			[bookmark: foot14]Wenn es gut beobachtet würde, ob die Person im Traume
der gelegentlichen Hitze des Träumenden ebenso gehorsam folgt wie
im Wachen seine Hitze der Gegenwart dieser Person, und wenn es sich
herausstellen sollte, daß dem so sei, dann würde es als sicher
anzunehmen sein, daß die Bewegung reziproker Natur ist.


	
		
		Über die Fähigkeiten der Bewegung.

		Kapitel VII.

Lust und Schmerz, Gut und Übel.

		1. Über Lust, Schmerz, Liebe, Haß. 2.
Verlangen, Abneigung, Furcht. 3. Gut, Übel, Schönheit, Häßlichkeit.
5. Ziel, Genuß. 6. Nützlich, Nutzen, nutzlos. 7. Glückseligkeit. 8.
Gut und Übel gemischt. 9. Sinnliche Lust und Schmerz, Freude und
Kummer. [Nr. 4. fehlt. Re für
Gutenberg]

		 

		1. In den acht Abschnitten des zweiten Kapitels wurde gezeigt,
wie Vorstellungen oder Erscheinungen in Wirklichkeit nichts sind
als Bewegung in irgendeiner inneren Substanz des Kopfes; und da
diese Bewegung hier nicht anhält, sondern zum Herzen fortschreitet,
so muß sie dort notwendig jene Bewegung, welche vitale Bewegung
genannt wird, entweder fördern oder hindern. Wenn sie sie fördert,
wird sie Lust, Befriedigung oder Vergnügen genannt, und dies ist in
Wirklichkeit nichts als eine Bewegung im Herzen, wie die
Vorstellung nichts anderes ist als eine Bewegung im Gehirn. Die
Gegenstände aber, welche jene Bewegung verursachen, nennt man
angenehm oder erfreulich oder ähnlich; die Lateiner sagen:
jucunda a juvando, von helfen, und
dieses Lustgefühl nennt man mit Bezug [bookmark: page62] auf den Gegenstand Liebe; aber wenn diese Bewegung die vitale Bewegung
schwächt oder hindert, wird sie Schmerz
genannt und mit Bezug auf den Gegenstand, der den Schmerz
veranlaßt, Haß, welches Wort die Lateiner zuweilen durch
odium, zuweilen durch taedium ausdrücken.

		2. Diese Bewegung, worin das Vergnügen oder der Schmerz besteht,
ist zugleich ein Verlangen oder eine Anreizung, entweder dem
Gegenstande, der gefällt, sich zu nähern, oder von jenem, der
mißfällt, sich zu entfernen. Und dieses Begehren ist der Ursprung
oder innere Anfang der animalen Bewegung, die, wenn der Gegenstand
gefällt, Begierde genannt wird, wenn er
mißfällt, Abneigung heißt, und zwar in
bezug auf das gegenwärtige Unlustgefühl, in bezug auf das erwartete
Unlustgefühl aber Furcht genannt wird.
So sind also Vergnügen, Liebe und Begierde, welch letztere man auch
Verlangen nennt, verschiedene Namen für verschiedene Betrachtungen
derselben Sache.

		3. Jeder Mann nennt, für seinen Teil, das, was ihm gefällt und
ihm Vergnügen bereitet, gut, und das, was ihm mißfällt, schlecht;
insofern nun jeder Mensch in seiner körperlichen Beschaffenheit von
dem andern verschieden ist, unterscheiden sie sich auch voneinander
hinsichtlich der gemeinsamen Unterscheidung von gut und übel. Auch
gibt es nicht etwas Derartiges, wie ein ἀγαθὸν ἁπλῶς, d. h. etwas,
das schlechthin gut ist. Denn selbst die Güte, die wir dem
allmächtigen Gott beilegen, ist seine Güte gegen uns. Und wie wir
die Dinge, welche uns gefallen und mißfallen, gut und schlecht
nennen, so bezeichnen wir als Güte oder Schlechtigkeit den
Inbegriff der Eigenschaften oder Kräfte, wodurch sie es tun. Und
die Merkmale des Guten werden von den Lateinern durch das Wort
pulchritudo, Schönheit, die Merkmale
des Schlechten durch das Wort turpitudo, Häßlichkeit, zusammengefaßt, Wörter,
für die man [im Englischen] keine entsprechenden Ausdrücke hat.

		4. Wie alle Vorstellungen, die wir unmittelbar durch die Sinne
empfangen, Lust oder Schmerz oder Begierde oder Furcht sind, so
sind auch unsere Einbildungen nach der Sinneswahrnehmung. Aber da
sie schwächere Vorstellungen sind, so sind sie auch schwächere
Lustgefühle oder schwächere Unlustgefühle.

		5. Wie das Verlangen der Anfang der animalischen Bewegung ist
auf etwas hin, das uns gefällt, so ist die Erreichung dieses Etwas
das Ziel jener Bewegung, welches man
auch den Zweck oder die [bookmark: page63] Endursache der Bewegung nennt; und wenn wir
jenes Ziel erreichen, nennen wir die Lust, der wir dadurch
teilhaftig werden, Genuß: so daß
bonum und finis nur verschiedene Namen sind für
verschiedene Betrachtungen derselben Sache.

		6. Und von den Zielen nennt man einige propinqui, d. i. nähere, andere remoti, entferntere. Aber wenn die Ziele, die
näher liegen, verglichen werden mit jenen, die entfernter sind,
nennt man die ersteren nicht Ziele, sondern Mittel und Wege zu
jenen Zielen. Aber was das betrifft, was die alten Philosophen
einen letzten Zweck genannt haben und worin sie die Glückseligkeit
verlegten (und sie haben viel über den Weg gestritten, der dahin
führt), so ist ein solches in dieser Welt nicht vorhanden und es
gibt auch keinen Weg dorthin, ebensowenig wie nach Utopia: denn
solange wir leben, haben wir Wünsche, und ein Wunsch setzt ein
weiteres Ziel voraus. Jene Dinge, die uns angenehm sind, wie der
Weg oder die Mittel zu einem entlegenen Ziel, nennen wir
nützlich, und den Gebrauch oder Genuß
derselben Nutzen; jene Dinge aber, die
uns keinen Nutzen bringen, nennen wir nichtig oder eitel.

		7. Da alle Lust Begierde ist, und die Begierde ein weiteres Ziel
zur Voraussetzung hat, so kann es nur Befriedigung geben im
Fortschreiten. Daher brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir
sehen, daß den Menschen, im Verhältnis, wie sie mehr und mehr
Reichtümer, mehr und mehr Ehren oder andere Macht erreichen, ihre
Begierde unablässig wächst, und wenn sie bei dem äußersten Grad
einer Art der Macht angekommen sind, jagen sie irgendeiner anderen
Art nach, solange sie glauben, daß sie in irgendeiner Art der Macht
hinter anderen zurück sind. Einige von denen daher, die den
höchsten Grad der Ehre und des Reichtums erreicht hatten, haben
nach der Meisterschaft in irgendeiner Kunst getrachtet, wie Nero in
der Musik und der Dichtkunst, Commodus in der Kunst eines Fechters.
Und diejenigen, die nicht nach solchen Dingen trachten, müssen
Zerstreuung und Erholung von ihren Gedanken entweder im Wettbewerb
des Spiels oder des Geschäfts suchen. Und die Menschen beklagen es
mit Recht als ein großes Unglück, daß sie nicht wissen, was sie tun
sollen. Die Glückseligkeit daher (die
wir als ein dauerndes Lustgefühl verstehen) besteht nicht darin,
daß man Erfolg gehabt hat, sondern daß man Erfolg hat.

		8. Es gibt wenige Dinge in dieser Welt, die nicht eine Mischung
aufweisen von gut und übel, oder auch eine Kette bilden aus beiden,
[bookmark: page64] deren Glieder
notwendig so miteinander verknüpft sind, daß wir nicht das eine
nehmen können, ohne zugleich das andere mitzubekommen; zum
Beispiel, die Freuden der Sünde und die Bitterkeit der Strafe sind
untrennbar, wie es auch in der Regel harte Arbeit und Ehre sind.
Wenn nun in der ganzen Kette der größere Teil gut ist, wird die
ganze Kette gut genannt; wenn aber das Übel überwiegt, nennt man
die ganze Kette übel.

		9. Es gibt zwei Arten von Lustgefühlen oder Genüssen; die eine
Art berührt, wie es scheint, das körperliche Organ der
Sinnesempfindung, und diese nenne ich die sinnlichen. Das stärkste dieser Gefühle ist jenes,
wodurch wir veranlaßt werden, unsere Art fortzupflanzen; das
nächste, wodurch ein Mensch veranlaßt wird, Nahrung zu sich zu
nehmen und so sein individuelles Dasein zu erhalten. Die andere Art
der Lustgefühle ist keinem besonderen Teile des Körpers
eigentümlich; sie äußert sich als Heiterkeit des Gemüts und wird
Freude genannt. Ebenso verhält es sich
mit den Leiden; einige erstrecken sich auf den Körper und heißen
körperliche Leiden; dagegen andere nicht, und diese letzteren nennt
man Kummer.

		Kapitel VIII.

Die Freuden der Sinne. Ehre.

		1., 2. Worin die sinnlichen Genüsse bestehen.
3., 4. Über die Vorstellung oder das Wesen der Kraft. 5. Ehre,
ehrwürdig, Wert. 6. Ehrenbezeugungen. 7. Ehrfurcht.

		 

		1. In dem ersten Abschnitt des vorangegangenen Kapitels habe ich
dargelegt, daß jene Bewegung und Erschütterung des Gehirns, die wir
Vorstellung nennen, sich bis zum Herzen fortpflanzt und hier Gefühl
oder Leidenschaft genannt wird; ich habe mich dadurch verpflichtet,
nachzuforschen, soweit ich immer kann, und anzugeben, aus welcher
Vorstellung jedes einzelne jener Gefühle entspringt, von denen wir
gewöhnlich Kenntnis nehmen. Denn die Dinge, die gefallen und
mißfallen, sind unzählbar und wirken nach unzähligen Richtungen
hin, aber die Menschen haben von den Gefühlen, die von diesen
Dingen herrühren, nur sehr wenige beachtet, und viele dieser
Gefühle sind auch ohne Benennung geblieben.

		[bookmark: page65] 2.
Zunächst müssen wir ins Auge fassen, daß es drei Arten von
Vorstellungen gibt. Die eine Art ist die, welche gegenwärtig ist:
Empfindung; die andere jene, welche vergangen ist: Erinnerung; und
die dritte jene, welche zukünftig ist und die wir Erwartung nennen;
alle diese sind ausführlich erörtert im zweiten und dritten
Kapitel. Jede dieser Vorstellungen ist ein gegenwärtiges
Lustgefühl. Und was zunächst die körperlichen Lustgefühle betrifft,
die sich auf den Gefühls- und Geschmackssinn beziehen, so wurzelt,
soweit sie organisch sind, ihre Vorstellung in der Empfindung;
ebenso auch das Lustgefühl aller natürlichen Entleerungen; alle
diese Gemütsbewegungen habe ich vorher sinnliche Genüsse genannt
und das Gegenteil derselben sinnliche Leiden. Zu diesen kann man
auch das Vergnügen oder Mißvergnügen an Gerüchen rechnen, wenn man
findet, daß es einen Geruch gibt, der organisch ist, was sie
meistens nicht sind, wie dies auch die Erfahrung lehrt, daß
dieselben Gerüche, wenn sie von andern Personen auszugehen
scheinen, mißfallen, obgleich sie von uns selbst herrühren; aber
wenn wir glauben, daß sie von uns selbst kommen, mißfallen sie
nicht, obgleich sie von andern ausgegangen sind; das Mißvergnügen
daran ist demnach eine Vorstellung der Schädlichkeit oder des
Ungesundseins und ist folglich die Vorstellung von einem künftigen,
nicht von einem gegenwärtigen Übel. Was die Genüsse des Gehörsinns
betrifft, so sind sie verschiedenartig, und das Organ selbst wird
dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Einfache Töne gefallen
durch ihre Aufeinanderfolge und Gleichmäßigkeit, wie die Töne einer
Glocke oder Laute; insofern scheint es, daß eine fortgesetzte
Gleichförmigkeit, die auf das Ohr durch die Erschütterung eines
Gegenstandes einwirkt, ein Vergnügen ist; das Gegenteil nennt man
einen Mißton, wie es das Knirschen oder Kratzen ist und einige
andere Töne, die nicht immer, sondern nur manchmal auf den Körper
wirken, und das mit einer Art von Schauder, der bei den Zähnen
beginnt. Die Harmonie, d. h. viele zusammenklingende Töne, gefällt
aus demselben Grunde wie der Gleichklang, d. i. der Ton gleicher
Saiten, die in gleicher Höhe gespannt sind. Töne, die in ihrer Höhe
verschieden sind, gefallen durch die abwechselnde Ungleichheit und
Gleichheit; d. h. der höhere Ton wird zweimal angeschlagen während
eines einmaligen Tönens des anderen, und so treffen sie jedes
zweite Mal zusammen. Dies wird gut bewiesen durch Galileo in dem
ersten Dialog über lokale Bewegungen, wo er auch zeigt, daß zwei
Töne, die um ein [bookmark: page66] Fünftel an Höhe differieren, dem Ohre
angenehm sind, wenn eine Gleichheit im Ertönen auf zwei
Ungleichheiten folgt, denn der höhere Ton trifft das Ohr dreimal,
wenn der andere es zweimal trifft. In gleicher Weise zeigt er,
worin bei anderen Tondifferenzen das Vergnügen am Einklang und das
Mißvergnügen am Mißklang besteht. Es gibt aber noch ein anderes
Vergnügen und Mißvergnügen an Klängen, und dieses besteht in der
Aufeinanderfolge der an Akzent und Intervallen verschiedenen Töne,
und diejenige Aufeinanderfolge, die uns angenehm ist, nennen wir
Melodie. Aber aus welchem Grunde die Aufeinanderfolge in einem Ton
und Intervall eine bessere Melodie ist als die in einem andern, das
bekenne ich nicht zu wissen; aber ich vermute, der Grund ist, daß
einige Töne und Intervalle gewisse Gefühle nachahmen und wachrufen,
um die wir uns sonst nicht kümmern, andere dagegen nicht. Denn jede
Melodie gefällt nur eine Zeitlang, ebenso wie die Nachahmung. Auch
die Reize für das Auge bestehen in einer Gleichförmigkeit der
Farben. Denn das Licht – die prächtigste aller Farben – wird durch
gleichförmiges Wirken des Objektes hervorgebracht, während die
Farbe ein (getrübtes d. h.) ungleiches Licht ist, wie Kapitel
II Abschnitt 8 gesagt wurde. Und daher sind Farben um so
glänzender, je mehr Gleichheit in ihnen ist. Und wie die Harmonie
eine Lust für das Ohr ist, die aus verschiedenartigen Tönen
besteht, so kann vielleicht eine Mischung aus verschiedenen Farben
mehr als eine andere Mischung eine Harmonie für das Auge sein. Doch
gibt es noch einen andern Genuß durch das Ohr, der sich indessen
nur bei geschickten Musikern findet; dieser ist von anderer Natur
und bezieht sich nicht (wie die besprochenen Reize) bloß auf die
Gegenwart, sondern ist eine Freude an der eigenen Geschicklichkeit.
Dieser Art sind auch die Gefühle, von denen ich nunmehr sprechen
will.

		3. Die Vorstellung von der Zukunft ist lediglich ein Bild
derselben, das sich formt nach der Erinnerung dessen, was vergangen
ist. Und unsere Vorstellung, daß etwas in der Zukunft sein wird,
geht so weit, als wir wissen, daß etwas in der Gegenwart vorhanden
ist, welches die Kraft hat, jenes Etwas hervorzubringen. Daß aber
irgend etwas jetzt die Kraft haben wird, etwas anderes zu erzeugen,
können wir nur wissen aus der Erinnerung, welche uns sagt, daß
jenes Etwas früher dergleichen hervorgebracht hat. Alle Vorstellung
von der Zukunft ist daher die Vorstellung von einer Kraft, die
imstande [bookmark: page67]
ist, etwas hervorzubringen. Wer daher irgendeinen Genuß von der
Zukunft erwartet, muß sich zugleich irgendeine Kraft in sich selbst
vorstellen, wodurch jener Genuß bewirkt werden kann. Und da die
Gemütsbewegungen, von denen ich nun zunächst sprechen muß, in einer
Vorstellung von der Zukunft bestehen, d. h. in der Vorstellung
einer Kraft, die gewesen ist, und eines Wirklichen, das sein wird,
so muß ich, ehe ich weitergehe, zunächst etwas über diese Kraft
sagen.

		4. Unter dieser Kraft verstehe ich nichts anderes, als die
körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder Anlagen, die im ersten
Kapitel erwähnt wurden, nämlich des Körpers: Ernährung,
Fortpflanzung, Bewegung; des Geistes: Erkenntnis. Und außer diesen
jene weiteren Kräfte oder Vermögen, die durch sie erworben werden,
nämlich Reichtum, Autorität, Freundschaft oder Gunst und Glück,
welch letzteres tatsächlich nichts anderes ist als die Gunst des
allmächtigen Gottes. Das Gegenteil von diesen sind: Unvermögen,
Siechtum oder andere Gebrechen an den genannten Fähigkeiten. Und da
die Macht eines Mannes den Wirkungen der Macht eines andern
widersteht und hinderlich ist, so ist Macht schlechthin nichts
anderes als das Übergewicht der Macht des einen über die des
andern. Denn gleiche Kräfte, die sich feindlich entgegentreten,
vernichten sich gegenseitig, und diese ihre Gegensätzlichkeit heißt
Streit.

		5. Die Zeichen, an denen wir unsere eigene Kraft oder Macht
erkennen, sind jene Tätigkeiten, welche von dieser Kraft ausgehen,
und die Zeichen, woran andere sie erkennen, sind solche Tätigkeiten
und Gebarungen, die Mienen und die Sprache, worin jene Kraft sich
gewöhnlich äußert. Die Anerkennung dieser Kraft aber nennen wir
Ehre; und einem Mann Ehre erweisen
(innere Ehre) ist, es erkennen oder anerkennen, daß er an Macht
jenen überragt, der mit ihm wetteifert und sich mit ihm vergleicht.
Und ehrenvoll sind jene Eigenschaften,
um derentwillen ein Mensch bei einem andern die Macht oder
Übermacht über seinen Mitbewerber anerkennt. Wie zum Beispiel:
Schönheit der Person, die in einem lebhaften Gesichtsausdruck und
anderen Zeichen natürlicher Wärme besteht, ist ehrenvoll, da dies
Zeichen bedeutender Zeugungs- und Lebenskraft sind; so auch
allgemeines Ansehen unter dem andern Geschlecht, weil dies
dieselben Eigenschaften voraussetzt. – Und Taten, die aus
körperlicher Stärke oder offener Gewalt entspringen, sind ehrenvoll
als Zeichen überlegener Gewandtheit und Stärke, z. B. Sieg in
[bookmark: page68] der
Schlacht oder im Duell, et à avoir tué son
homme. – Ebenso auch große Heldentaten zu unternehmen und
Gefahren zu bestehen, da sie die hohe Meinung zeigen, die wir von
unserer eigenen Stärke haben, und jene Meinung ein Zeichen dieser
Stärke selbst ist. – Und zu lehren oder zu überzeugen, ist
ehrenvoll, weil es Zeichen von Wissen ist. – Und Reichtümer sind
ehrenvoll, als ein Zeichen der Macht, durch die sie erworben
wurden. – Und Geschenke, Kostbarkeiten, Pracht der Wohnung, der
Gewänder und dergleichen sind ehrenvoll, als Zeichen des Reichtums.
– Und Adel ist ehrenvoll in der Erwägung, daß er ein Zeichen von
der Macht der Vorfahren ist. – Und die Autorität, weil sie ein
Zeichen der Stärke, der Weisheit, der Gunst oder des Reichtums ist,
wodurch sie erworben ward. – Und Glück oder zufälliges Gelingen ist
ehrenvoll, weil ein Zeichen der Gnade Gottes, dem alles
zuzuschreiben ist, was uns das Glück beschert, nicht weniger als
das, was wir durch unseren Fleiß erreichen. – Und das Gegenteil
oder der Mangel an diesen Eigenschaften ist unehrenvoll, und nach
den Zeichen der Ehre und der Unehre bemessen und schätzen wir den
Wert eines Menschen. Denn so viel ist
ein Ding wert, als jemand für allen Nutzen, den es haben kann,
geben wird.

		6. Die Zeichen der Ehre sind jene, an denen wir merken, daß ein
Mann die Macht und den Wert eines andern anerkennt. Solche sind z.
B.: loben, rühmen; segnen oder glücklich preisen; bitten oder
anflehen; danken; anbieten oder darreichen; gehorchen; mit
Aufmerksamkeit zuhören; achtungsvoll anreden; sich bescheiden
nähern; sich in respektvoller Entfernung halten; vorangehen lassen
und dergleichen mehr; dies sind Ehrenbezeugungen, die der
Untergebene dem Höherstehenden erweist.

		Aber die Ehrenbezeugungen des Höherstehenden gegen den
Untergebenen sind solche wie diese: ihn loben oder ihn seinen
Mitbewerbern vorziehen; ihn williger anhören; vertrauter mit ihm
sprechen; ihn näher herantreten lassen; ihn eher beschäftigen; ihn
eher zu Rate ziehen; seine Ansichten achten und gern hören; ihm
irgendein Geschenk geben eher als Geld, oder wenn Geld, dann so
viel, daß es nicht auf den Mangel an Kleinigkeiten schließen läßt;
denn Mangel an geringen Dingen ist eine größere Armut als der
Mangel an großen. Und dies genügt als Beispiele der Zeichen von
Ehre und Macht.

		[bookmark: page69] 7.
Ehrfurcht ist die Vorstellung, die wir von einem andern haben,
dahin gehend, daß er die Macht besitzt, uns sowohl zu nützen als zu
schaden, aber nicht den Willen, uns zu schaden.

		8. In dem Vergnügen oder Mißvergnügen der Menschen, das aus den
ihnen erwiesenen Bezeugungen der Ehre oder Unehre sich ergibt,
besteht im besonderen das Wesen der Gemütsbewegungen, worüber ich
im nächsten Kapitel sprechen werde.

		Kapitel IX.

Die Affekte.

		1. Stolz, Ehrgeiz, Dünkel, Eitelkeit. 2. Demut
und Niedergeschlagenheit. 3. Scham. 4. Mut. 5. Ärger. 6. Rachsucht.
7. Reue. 8. Hoffnung. Verzweiflung, Mißtrauen. 9. Vertrauen. 10.
Mitleid und Herzenshärte. 11. Empörung. 12. Eifersucht und Neid.
13. Lachen. 14. Weinen. 15. Begierde. 16. Liebe. 17. Nächstenliebe.
18. Bewunderung und Wißbegier. 19. Von der Empfindung derer, die
zusammenströmen, um eine gefährliche Lage zu sehen. 20. Von der
Kühnheit und dem Kleinmut. 21. Ein Bild der Empfindungen, die bei
einem Rennen zum Ausdruck kommen.

		 

		1. Stolz oder inneres Frohlocken oder Triumph des Geistes ist
der Affekt, der von der Vorstellung oder dem Begriff unserer
eigenen Macht herrührt, die der Macht dessen, der mit uns kämpft,
überlegen ist. Die äußeren Anzeichen, die sich neben der Haltung
und anderen Gebärden des Körpers kundtun, sind Prahlerei im Reden
und Übermut im Handeln; und dieser Affekt wird von denen, bei denen
er Mißfallen erregt, Hochmut genannt, diejenigen aber, denen er
gefällt, bezeichnen sie als richtige Selbstschätzung. Die
Vorstellung unserer Macht und unseres Wertes kann sich auf eine
zuverlässige Erfahrung unserer eigenen Handlungen stützen, und dann
ist dieser Stolz gerechtfertigt und wohlbegründet und erzeugt den
Wunsch, ihn durch weitere Taten zu erhöhen; darin liegt ein
Verlangen, das wir Ehrgeiz nennen oder
das Fortschreiten von einer Machtstufe zur anderen. Derselbe Affekt
kann außer von irgendeinem Bewußtsein unserer eigenen Handlungen
auch von Stolz oder dem Zutrauen anderer herrühren, wobei man gut
von sich selbst denken und sich doch irren kann; und dies ist
Dünkel, und der daraus entspringende
Ehrgeiz führt zu Mißerfolgen. Außerdem ist die Erdichtung, die auch
Einbildung ist, daß wir Handlungen [bookmark: page70] vollführt haben, die nie vollführt
wurden, Prahlerei; aber da sie kein Verlangen, kein Streben nach
weiteren Unternehmungen hervorruft, ist sie nur eitel und nutzlos;
wie wenn ein Mensch sich vorstellt, daß er Handlungen vollführt
hat, von denen er in irgendeiner Dichtung gelesen hat, oder daß er
irgendeinem anderen Menschen gleiche, dessen Taten er bewundert.
Und dies heißt Eitelkeit und wird durch die Fliege in der Fabel
veranschaulicht, die auf der Radachse sitzt und zu sich selber
spricht: Welchen Staub wirble ich auf! Ausdruck der Eitelkeit ist
jener Wunsch, den einige Scholastiker fälschlich für eine Art von
Verlangen halten, das sich von allen anderen unterscheide, und
Velleität genannt haben, womit sie ein neues Wort prägten, wie sie
einen neuen Affekt erfanden, den es früher nicht gab. Zeichen der
Eitelkeit im Betragen sind Nachahmung von anderen, Fälschung und
Anmaßung der Zeichen von Tugenden die man nicht besitzt,
Modenarrheit, Jagd nach Ehre auf Grund eigener Träume und anderer
kleiner Geschichten über sich selbst, sein Land, seinen Namen und
dergleichen.

		2. Der Affekt, welcher im Gegensatz zum Stolz aus der Furcht vor
der eigenen Unzulänglichkeit entsteht, wird von denen, die ihn
schätzen, Demut genannt; von den
übrigen Niedergeschlagenheit und
Armseligkeit; diese Vorstellung kann
gut oder schlecht begründet sein; wenn gut, erzeugt sie die Furcht
vor übereiltem Handeln, wenn schlecht, kann man sie als eitle
Furcht bezeichnen, im Gegensatz zum eitlen Stolz; sie besteht dann
in der Furcht vor der Gewalt, ohne daß andere Zeichen des kommenden
Vorgangs vorhanden sind, so wie Kinder aus Gespensterfurcht sich
scheuen, ins Dunkle zu gehen und alle Fremden als Feinde fürchten.
Dies ist ein Gemütszustand, der einen Menschen so einschüchtert,
daß er weder öffentlich zu sprechen wagt noch für irgendeine Tat
einen guten Erfolg erhofft.

		3. Es kommt zuweilen vor, daß jemand, der eine gute Meinung von
sich selbst hat, und dies mit vollem Recht, trotzdem, infolge des
Eifers, den dieser Affekt erzeugt, in sich selbst einen Mangel oder
eine Schwäche entdeckt, deren Erinnerung ihn bedrückt; diese
Empfindung wird Scham genannt, die auf
seinen Eifer ernüchternd und hemmend einwirkt und ihn dadurch für
die Zukunft vorsichtiger macht. Der Affekt ist nicht nur ein
Zeichen von Schwäche, welche Unehre bedeutet; er ist auch ein
Zeichen von Selbsterkenntnis, die ehrenvoll ist. Sie äußert sich in
Erröten, das bei Menschen, die sich ihrer eigenen [bookmark: page71] Fehler bewußt sind,
seltener vorkommt, weil sie die Schwächen, die ihnen bekannt sind,
weniger leicht verraten.

		4. Mut ist im weitesten Sinne die
Abwesenheit von Furcht angesichts einer beliebigen Gefahr; aber in
einer engeren und gemeineren Bedeutung ist er die Verachtung von
Wunden und Tod, die einem Menschen den Weg zu seinem Ziele
versperren.

		5. Zorn (oder plötzlicher Mut) ist
nichts weiter als das Verlangen oder der Wunsch, vorhandene
Widerstände zu überwinden. Man hat ihn gewöhnlich als Kummer
aufgefaßt, der einem Gefühl der Verachtung entspringt; dies wird
aber durch die häufige Erfahrung widerlegt, daß unser Zorn durch
leblose Dinge ohne Wahrnehmungsvermögen erregt wird, die uns
folglich nicht verachten können.

		6. Rachsucht ist der Affekt, welcher
aus der Erwartung oder Vorstellung entsteht, daß derjenige, der uns
verletzt hat, seine eigene Handlung als nachteilig für sich selbst
erkennen und dies zugeben müsse; und dies ist die Höhe des
Rachegefühls. Denn obwohl es nicht schwer ist, Böses mit Bösem zu
vergelten und dadurch die Unzufriedenheit des Gegners über seine
eigene Tat hervorzurufen, so ist es doch so schwierig, ihn zur
Anerkennung dessen zu bringen, daß mancher es vorzieht zu sterben,
ehe er sich dazu versteht. Die Rache will nicht den Tod, sondern
die Gefangenschaft und Unterwerfung eines Feindes; dies kommt
besonders gut in den Worten Tiberius Cäsars zum Ausdruck, die er
äußerte, als sich ein Mann, um seine Rache zu vereiteln, im
Gefängnis das Leben genommen hatte: Ist er mir entflohen? Tod ist
das Ziel derer, die hassen, um die Furcht los zu werden; die Rache
will den Triumph, den es über die Toten nicht gibt.

		7. Reue ist der Affekt, welcher aus
der Meinung oder Erkenntnis entsteht, daß die Handlung, die man
vollführt hat, außerhalb des Weges liegt, der zu dem Ziele führt,
das man erreichen möchte. Daraus ergibt sich, daß man diesen Weg
nicht länger verfolgen, sondern sich unter Berücksichtigung des
Zieles einen besseren aussuchen soll. Die erste Regung in diesem
Affekt ist daher Kummer. Aber die Erwartung oder Vorstellung, daß
man den Weg wiederfindet, ist Freude. Folglich ist das Gefühl der
Reue aus beiden zusammengesetzt und gemischt, aber die Freude
herrscht vor, sonst wäre das Ganze Schmerz, und das ist unmöglich.
Denn sobald derjenige, der dem Ziele zuschreitet, freundliche
Vorstellungen hat, [bookmark: page72] geht er mit Verlangen vorwärts. Und
Verlangen ist Freude, wie im Kapitel VII, Abschnitt 2 gesagt
wurde.

		8. Hoffnung ist die Erwartung
künftiger Freuden, wie Furcht die Erwartung von Unglück ist; aber
wenn es Ursachen gibt, von denen einige uns Gutes, andere Übles
erwarten lassen, die uns abwechselnd im Geiste beschäftigen: wenn
die Gründe, die uns Gutes erwarten lassen, schwerer wiegen als
diejenigen, die uns Übles erwarten lassen, dann ist der ganze
Affekt Hoffnung; im umgekehrten Falle ist das Ganze Furcht. Das
vollkommene Fehlen jeder Hoffnung ist Verzweiflung, ein Grad davon Mißtrauen.

		9. Vertrauen ist eine Empfindung,
die aus dem Glauben an jemand entsteht, von dem wir Gutes erwarten
oder erhoffen und die so frei von Zweifel ist, daß wir keinen
anderen Weg verfolgen, um es zu erreichen. Und Mißtrauen ist der
Zweifel, der uns veranlaßt, uns nach anderen Mitteln umzusehen. Und
daß dies die Bedeutung der Worte Vertrauen und Mißtrauen ist,
erhellt daraus, daß ein Mensch nur dann einen anderen Ausweg sucht,
wenn er das Mißtrauen hegt, daß der erste nicht gut ist.

		10. Mitleid ist die Einbildung oder
Erdichtung künftigen Unglücks für uns, die dem Anblick des
augenblicklichen Unglücks eines Menschen entspringt; wenn es
diejenigen trifft, von denen wir glauben, daß sie es nicht verdient
haben, ist das Mitleid größer, weil es dann wahrscheinlicher ist,
daß es auch uns zustößt. Denn das Unglück, das einem unschuldigen
Menschen zustößt, kann jedem Menschen zustoßen. Wenn wir jedoch
einen Menschen um großer Verbrechen willen leiden sehen, von denen
wir nicht leicht vorstellen können, daß sie uns selbst zur Last
fallen, so ist das Mitleid weniger groß. Darum bemitleiden die
Menschen diejenigen, die sie lieben, denn diejenigen, die sie
lieben, halten sie des Guten wert und daher nicht wert des
Unglückes. Daher kommt es auch, daß Menschen die Laster von einigen
bemitleiden, die sie niemals vorher gesehen haben; und aus diesem
Grunde findet jeder schmucke Kerl bei den Frauen Mitleid, wenn er
zum Galgen geht. Das Gegenteil von Mitleid ist Herzenshärte, die
entweder aus Sorgsamkeit der Einbildungskraft oder aus der
überheblichen Meinung, daß einem ein gleiches Unglück nicht
zustoßen könne oder aus dem Hasse, den wir für alle oder die
meisten Menschen hegen, entspringt.

		11. Entrüstung ist der Kummer, der
in der Vorstellung liegt, daß diejenigen, die wir dessen nicht für
wert halten, Erfolg haben. [bookmark: page73] Da nun die Menschen alle diejenigen, die
sie hassen, für unwürdig halten, so halten sie diese nicht nur des
Glückes, das sie besitzen, für unwert, sondern auch ihrer eigenen
Tugenden. Von allen Gemütsbewegungen werden diese beiden, nämlich
Entrüstung und Mitleid, am leichtesten erregt und durch
Beredsamkeit gesteigert; denn die Verschlimmerung des Unglücks und
die Verkleinerung des Fehlers steigert das Mitleid. Und die
Abschwächung des Wertes der Person im Verein mit der Vergrößerung
seines Erfolges (welches die Eigenschaften des Redners sind),
können diese beiden Empfindungen in Raserei verwandeln.

		12. Eifersucht ist der Schmerz, sich
durch einen Konkurrenten übertroffen zu sehen, wobei gleichzeitig
die Hoffnung besteht, ihm mit der Zeit durch eigene Fähigkeiten
gleichzukommen oder ihn auszustechen. Aber Neid ist derselbe Kummer, in Verbindung mit dem
Vergnügen, welches die Vorstellung eines Mißgeschickes, das dem
anderen zustoßen kann, bereitet.

		13. Es gibt einen Affekt der keinen Namen hat, aber er äußert
sich in jener Gesichtsverzerrung, die wir Lachen nennen, das immer Freude bedeutet; welche
Freude aber, was wir denken und worüber wir triumphieren, wenn wir
lachen, das hat bisher noch von niemand festgestellt werden können.
Daß es in Witz, oder wie man es nennt, in Scherz besteht, wird
durch die Erfahrung widerlegt; denn Menschen lachen über
Mißgeschick und Unziemlichkeiten, in denen weder Witz noch Scherz
liegt. Und da dieselbe Sache nicht mehr lächerlich ist, sobald sie
alt oder abgenutzt ist, muß das, was auch immer die Lachlust
erregt, neu und unerwartet sein. Die Menschen lachen oft (besonders
solche, die nach Beifall für alles haschen, was sie gut gemacht zu
haben glauben) über ihre eigenen Handlungen, wenn sie ihre eigenen
Erwartungen auch noch so wenig übertreffen, wie auch über ihre
eigenen Scherze, und in diesem Falle steht es fest, daß die
Lachlust aus einer plötzlich auftauchenden Vorstellung einer
Geschicklichkeit entsteht, die sie in sich selbst finden. Auch
lachen die Menschen über die Schwächen von anderen, die ihre
eigenen Fähigkeiten in das rechte Licht bringen. Die Menschen
lachen auch über Scherze, deren Witz darin besteht, daß
Abgeschmacktheiten von anderen in eleganter Form aufgedeckt und
ihnen mitgeteilt werden. Und in diesem Falle ist es offenbar, daß
der Affekt des Lachens aus der plötzlichen Vorstellung einer
Fähigkeit in dem Lachenden selber entspringt; denn wodurch bildet
man sich leichter eine gute Meinung [bookmark: page74] von sich selbst als durch den
Vergleich mit den Schwächen und Geschmacklosigkeiten eines anderen?
Denn wenn über uns selbst ein Scherz gemacht wird oder über
Freunde, an deren Unehre wir teilhaben, lachen wir niemals darüber.
Ich darf daher den Schluß ziehen, daß die Lachlust nur ein
plötzlich auftauchender Stolz ist, der sich unmittelbar aus der
Vorstellung irgendeiner Überlegenheit unserer eigenen
Persönlichkeit im Vergleich mit den Schwächen der anderen oder
solchen, die wir früher selbst besaßen, ergibt; denn die Menschen
lachen über die von ihnen selbst früher begangenen Dummheiten, wenn
sie sich ihrer plötzlich erinnern, es sei denn, daß sie ihnen im
Augenblick Unehre machen. Es ist daher kein Wunder, daß die
Menschen es hassen, verlacht und verhöhnt zu werden, was soviel
heißt, daß man über sie triumphiert. Ein Lachen über Absurditäten
und Schwächen beleidigt nicht, wenn es von den Personen absieht,
und die ganze Gesellschaft zusammen lachen kann. Denn wenn jemand
für sich lacht, werden alle anderen stutzig und prüfen sich selbst;
außerdem ist es Eitelkeit und zeugt von geringem Wert, wenn einem
die Schwächen der anderen zu einem billigen Triumph verhelfen
sollen.

		14. Der entgegengesetzte Affekt, der sich in einer anderen
Gesichtsverzerrung mit Tränen äußert, wird Weinen genannt und ist die plötzliche Vorstellung
eines Mangels; und darum weinen Kinder häufig; denn da sie glauben,
daß ihnen alles, was sie begehren, gegeben werden müsse, muß
notwendigerweise jede Zurückweisung ihren Erwartungen Einhalt tun
und ihnen vor Augen führen, daß sie zu schwach sind, um alles zu
erlangen, was sie wünschen. Aus demselben Grunde sind Frauen
leichter zum Weinen geneigt als Männer, da sie nicht nur mehr
gewöhnt sind, ihren Willen zu bekommen, sondern auch ihre Macht an
der Macht und Liebe derjenigen zu messen pflegen, die sie
beschützen. Männer, die einen Racheplan verfolgen, sind geneigt zu
weinen, wenn diese Rache plötzlich aufgehalten oder durch die Reue
des Gegners vereitelt wird, und das sind die Tränen der Versöhnung.
Auch mitleidige Männer unterliegen diesem Affekt, wenn sie Menschen
sehen, die sie bemitleiden, und ihnen plötzlich klar wird, daß sie
nicht helfen können. Sonstiges Weinen entsteht bei Männern meistens
aus derselben Ursache wie bei Frauen und Kindern.

		15. Das Verlangen, das die Menschen Wollust nennen und das Vergnügen, das damit
verbunden ist, ist ein sinnlicher Genuß, [bookmark: page75] aber nicht allein das; es
ist eine geistige Freude dabei, denn es besteht aus der Verbindung
von zwei Arten von Verlangen: man will Gefallen erregen und erfreut
werden; und die Freude, die die Menschen empfinden, wenn sie
erfreuen, ist nicht sinnlich, sondern ein Genuß oder eine Freude
des Geistes, die in der Vorstellung der Macht besteht, daß sie so
viel Freude erregen können. Aber der Ausdruck Wollust wird dann
gebraucht, wenn man sie verurteilt; sonst wird sie mit dem
allgemeinen Wort Liebe bezeichnet; denn der Affekt ist ein und
dasselbe unbestimmte Sehnen nach dem anderen Geschlecht, das so
natürlich wie der Hunger ist.

		16. Von der Liebe, unter der die
Freude zu verstehen ist, die der Mensch am Genusse irgendeines
gegenwärtigen Guten hat, ist schon im ersten Abschnitt des
siebenten Kapitels gesprochen; es ist darunter die Liebe zu
verstehen, die die Menschen füreinander empfinden, oder die Freude,
die sie gegenseitig an ihrer Gesellschaft haben, weswegen man sagt,
daß die Menschen von Natur gesellig sind. Es gibt aber noch eine
andere Art von Liebe, die die Griechen Ἔρως nennen, und die gemeint
ist, wenn man sagt, daß ein Mann oder eine Frau verliebt ist. Denn
wenn dieser Affekt auch nicht ohne Unterschied des Geschlechtes
denkbar ist, so nimmt er doch teil an der unbestimmten Liebe, die
in dem früher erwähnten Abschnitt behandelt wurde. Es besteht
indessen ein großer Unterschied zwischen dem unbestimmten Verlangen
eines Mannes und demselben ad hanc
beschränkten Verlangen; und das ist die Liebe, die von den Dichtern
soviel besungen wird. Aber trotz aller ihrer Verherrlichungen wird
sie durch ein Bedürfnis bestimmt, denn sie ist die Vorstellung, daß
ein Mann gerade dieses geliebten Menschen bedarf. Die Ursache
dieser Leidenschaft liegt nicht immer, nicht einmal zumeist in der
Schönheit oder einem anderen Vorzug der Geliebten, wenn nicht
zugleich Hoffnung in dem Liebenden lebt; dies kann daraus
erschlossen werden, daß bei großem Abstande der Personen
voneinander die Größeren sich oft in die Geringeren verliebt haben,
aber nicht umgekehrt. Und daher kommt es, daß diejenigen, deren
Hoffnungen auf etwas in ihren Personen gegründet sind, meistens
mehr Glück in der Liebe haben, als jene, welche ihr Vertrauen auf
Ausdrucksformen und Gefälligkeiten setzen; und die, denen wenig
daran gelegen ist, mehr als die, denen mehr daran gelegen ist;
viele Männer haben dessen nicht acht und verschwenden ihre
Huldigungen, wie man einen Pfeil nach dem [bookmark: page76] anderen absendet, bis sie
schließlich mit ihren Hoffnungen ihren Verstand verlieren.

		17. Es gibt indessen noch einen anderen Affekt, der Liebe
genannt wird, aber mehr guter Wille oder Nächstenliebe ist. Ein Mensch hat keinen besseren
Beweis für seine eigene Macht, als wenn er sieht, daß er nicht nur
imstande ist, seine eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern daß er
auch anderen in ihren Bestrebungen behilflich sein kann. Und unter
diese Vorstellung fällt die Nächstenliebe. Darin ist in erster
Linie die natürliche Zuneigung enthalten, die die Eltern für ihre
Kinder hegen und welche die Griechen Στοπγή nennen, wie auch die
Neigung, die die Menschen empfinden, denen die an ihnen hängen,
beizustehen. Das Gefühl aber, das die Menschen häufig veranlaßt,
Fremde mit Wohltaten zu überschütten, darf nicht Nächstenliebe
genannt werden; sondern entweder Vertrag, wodurch sie Freundschaft
zu erkaufen suchen, oder Furcht, die sie veranlaßt Frieden zu
erkaufen. Platos Meinung über die ehrenvolle Liebe (die er nach
seiner Gewohnheit Sokrates in den Mund legt) kommt in dem Dialog
Convivium in folgender Weise zum
Ausdruck: daß ein mit Geist oder anderen Tugenden hoch begabter
Mensch natürlich irgendeinen schönen Menschen sucht, der die
erforderliche Reife und das Begriffsvermögen besitzt, um in ihm
ohne sinnliche Rücksichten dieselben oder ähnliche Tugenden zu
erzeugen und hervorzubringen. Dieser Gedanke liegt der seiner Zeit
berühmten Liebe des weisen, enthaltsamen Sokrates zu dem jungen,
schönen Alkibiades zugrunde: in welcher Liebe nicht die Ehre,
sondern die Frucht des Wissens gesucht wird – im Gegensatz zur
gewöhnlichen Liebe, die, wenn sie auch zuweilen fruchtbar ist,
nicht danach strebt, weil die Menschen nur erfreuen und erfreut
werden wollen. Es müßte also jene Nächstenliebe sein oder der
Wunsch anderen beizustehen und sie zu fördern. Warum sollte der
Weise den Unwissenden suchen oder barmherziger gegen schöne als
gegen andere Menschen sein? Es liegt zum Teil im Geschmack jener
Zeit: wenn Sokrates auch als enthaltsam bekannt war, so können
enthaltsame Menschen doch die Empfindung, deren sie sich enthalten,
ebensosehr oder in höherem Maße als diejenigen haben, die ihr
Verlangen befriedigen; und dies läßt mich argwöhnen, daß diese
platonische Liebe rein sinnlich ist; jedoch mit einem ehrenhaften
Vorwande für die Alten, Verkehr mit den Jungen und Schönen zu
suchen.

		[bookmark: page77] 18. Da
alles Wissen in der Erfahrung seinen Ursprung hat, ist auch jede
neue Erfahrung der Anfang neuen Wissens; alles Neue, dem daher ein
Mensch begegnet, gibt ihm die Hoffnung und die Gelegenheit, etwas
zu wissen, was er bis dahin nicht wußte. Und diese Hoffnung und
Erwartung künftigen Wissens, das ihm alles Neue und Seltsame, das
ihm widerfährt, vermittelt, nennen wir gewöhnlich Bewunderung, und diese als Verlangen aufgefaßt,
wird Wißbegier genannt und ist das Verlangen nach Wissen. Wie der
Mensch in der Fähigkeit des Unterscheidens keinerlei Gemeinschaft
mit Tieren hat, wenn er die Dinge mit Namen belegt, so wächst er
auch mit dem Gefühl der Wißbegier über ihre Natur hinaus. Denn wenn
ein Tier etwas ihm Neues oder Fremdes entdeckt, liegt ihm nur
daran, festzustellen, ob es ihm wohl Nutzen oder Schaden bringen
könnte, und demgemäß kommt es näher heran oder entflieht; ein
Mensch dagegen, der sich bei den meisten Ereignissen der Ursache
und des Anfangs entsinnt, sucht auch den Ursprung und Grund alles
Neuen, das ihm begegnet. Und aus diesem Affekt der Bewunderung und
Wißbegier ist nicht nur die Erfindung von Namen entstanden, sondern
auch die Setzung der mutmaßlichen Ursachen aller Dinge. Jede
Philosophie hat hier ihren Ursprung: die Astronomie ist aus der
Bewunderung des gestirnten Himmels entstanden, die Physik aus den
seltsamen Wirkungen der Elemente und anderer Körper. Und die
Wißbegier ist auch der Gradmesser des Wissens der Menschen, denn in
der Jagd nach Reichtum oder Macht (welche dem Wissen gegenüber nur
Sinnlichkeit sind), ist es nur eine geringfügige Zerstreuung,
darüber nachzudenken, ob es durch die Bewegung der Sonne oder der
Erde Tag wird, oder einen sonderbaren Zufall unter einem anderen
Gesichtspunkt als den zu betrachten, ob er zu dem erstrebten Ziele
führt oder nicht. Da Wißbegier Freude ist, so gilt dies auch für
alles Neue, besonders aber für die Neuigkeit, von der sich der
Mensch zu Recht oder irrtümlich eine Besserung seines eigenen
Zustandes verspricht. Sie stehen in diesem Falle unter dem Einfluß
der Hoffnung, die alle Spieler beim Mischen der Karten haben.

		19. Es gibt verschiedene andere Affekte, aber sie haben keine
Namen; trotzdem sind sie den meisten Menschen bekannt. Ein
Beispiel: Woher kommt es, daß Menschen Freude daran haben, von der
Küste aus die Gefahr derer zu beobachten, die auf See dem Sturm
oder einem Angriff trotzen, oder von einer sicheren Feste
zuzusehen, [bookmark: page78]
wie zwei Armeen einander auf freien Felde angreifen? Im ganzen
genommen ist es sicherlich Freude, denn sonst würden die Menschen
für ein solches Schauspiel nicht zusammenströmen. Trotzdem liegt
sowohl Freude wie Schmerz darin. Denn wie die Neuigkeit und die
Erinnerung der eigenen gesicherten Lage vorhanden ist und Freude
bedeutet, so ist auch Mitleid vorhanden, und das ist Schmerz. Aber
die Freude ist so vorherrschend, daß die Menschen in solchem Falle
gewöhnlich nichts dagegen haben, Zuschauer des Mißgeschicks ihrer
Freunde zu sein.

		20. Hochherzigkeit ist nichts
anderes als Stolz, von dem ich im ersten Abschnitt gesprochen habe,
aber ein Stolz, der sich auf das bestimmte Bewußtsein einer Macht
gründet, die uns befähigt, unser Ziel mit offnen Karten zu
erreichen. Und Kleinmut ist der Zweifel
hieran; was also immer ein Zeichen der Eitelkeit ist, ist
gleichzeitig ein Zeichen von Kleinmut: denn wenn genug Macht
vorhanden ist, gibt sie für den Stolz einen Ansporn zum Ziele. Er
äußert sich in der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem
wahren oder falschen Ruf, denn wer vom Rufe abhängig ist, trägt den
Erfolg nicht in der eigenen Hand. Ebenso sind Listen und
Täuschungen Kleinmut, denn sie stützen sich nicht auf unsere eigene
Macht, sondern auf die Unwissenheit der anderen. Auch die Neigung
zum Zorn, weil sie auf Schwierigkeit des Vorwärtskommens schließen
läßt, und ebenso die Prahlerei mit Ahnen, weil alle Menschen lieber
ihre eigene Macht in den Vordergrund stellen, falls sie darüber
verfügen, als die eines anderen. Auch Feindschaft und Kampf mit
tiefer Stehenden ist ein Zeichen des Kleinmuts, denn er entspringt
dem Mangel an Macht, den Krieg zu beenden; das Lachen über andere,
weil er Stolz über die Schwächen anderer bekundet und ihn nicht aus
einer eignen Fähigkeit herleitet. Ebenso Unentschlossenheit, die
daraus entsteht, daß man sich nicht mächtig genug fühlt, um die
kleinen Schwierigkeiten, die sich den Entschlüssen in den Weg
stellen, zu überwinden.

		21. Der Vergleich eines Menschenlebens mit einem Wettrennen ist
nicht in jedem Punkte zutreffend, eignet sich aber für unseren
Zweck so gut, daß wir dadurch fast alle vorher erwähnten Affekte
sehen und uns ihrer erinnern können. Dies Rennen darf aber kein
anderes Ziel, keinen anderen Ruhm als den kennen, an erster Stelle
zu stehen, und darin ist:

		[bookmark: page79] Streben Verlangen;

Träge sein Sinnlichkeit;

Andere hinter sich sehen Stolz;

Sie vor sich sehen Demut;

Den Boden mit Rückwärtsschauen verlieren, Eitelkeit;

Angehalten werden Haß;

Umkehren Reue

Atem haben Hoffnung;

Müde sein Verzweiflung;

Streben, den nächsten zu überflügeln, Eifersucht;

Ersetzen oder Verdrängen Neid;

Der Entschluß, ein vorausgesehenes Hindernis zu überwinden,
Mut;

Einem plötzlichen Hindernis begegnen Zorn;

Es mit Leichtigkeit überwinden Hochherzigkeit;

Den Boden durch geringfügige Hindernisse verlieren Kleinmut;

Plötzlich fallen ist Neigung zum Weinen;

Einen anderen plötzlich fallen sehen Neigung zum Lachen;

Jemanden überwunden sehen, von dem wir dies nicht wünschen,
Mitleid;

Jemanden siegen sehen, von dem wir dies nicht wünschen,
Entrüstung;

Fest zusammenhalten Liebe;

Jemandem, der so zu uns hält, helfen Nächstenliebe;

Sich wegen Übereifers schaden Scham;

Stets besiegt werden Unglück;

Stets den nächsten vor uns besiegen ist Glück;

Und das Rennen aufgeben heißt Sterben.

		Kapitel X.

Über die Unterschiede zwischen den Menschen in ihrer Fähigkeit zu
erkennen und die Ursache.

		1. Daß die Verschiedenheit des Verstandes
nicht in der verschiedenen Zusammensetzung des Gehirns liegt. 2.
Daß sie in der Mannigfaltigkeit der Lebenskraft liegt. 3. Von der
Dummheit. 4. Von der Einbildungskraft, dem Urteil und Verstand. 5.
Von Flüchtigkeit. 6. Vom Ernst. 7. Von der [bookmark: page80] Gediegenheit. 8. Von der
Unbelehrbarkeit. 9. Größenwahnsinn. 10. Von den Narrheiten, die
sich darauf aufbauen. 11. Vom Wahnsinn und dessen Abstufungen, die
eitler Furcht entspringen.

		 

		1. Nachdem wir in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt haben, daß
die Vorstellung der Menschen eine Folge der Einwirkung äußerer
Dinge auf das Gehirn oder irgendwelche innere Substanz des Kopfes
ist und daß die Affekte aus der dort entstehenden Veränderung, die
zum Herzen geleitet wird, entstehen, müssen wir nun logischerweise
(wenn wir sehen, daß die Mannigfaltigkeit der Wissensgrade bei den
verschiedenen Menschen viel größer ist, als daß sie der
verschiedenen Stimmung des Gehirns zugeschrieben werden dürfte), zu
erklären suchen, welche anderen Ursachen die Eigentümlichkeiten und
Höchstleistungen, durch die ein Mensch täglich über einen anderen
hinausragt, hervorbringen können. Den Unterschied, der aus
Krankheit und gelegentlicher Unpäßlichkeit entsteht, übergehe ich
an dieser Stelle als nicht zur Sache gehörig und betrachte ihn nur
bei Menschen, die im Besitze ihrer Gesundheit und wohlgebildeter
Organe sind. Wenn der Unterschied in der natürlichen Stimmung des
Gehirns läge, so würde ich nicht einsehen, warum derselbe nicht in
erster Linie und am meisten in den Sinnen in Erscheinung treten
sollte, die jedoch, da sie für den Weisen und weniger Weisen gleich
sind, auf eine gleiche Zusammensetzung des gemeinsamen Organs
(nämlich des Gehirns) aller Sinne schließen lassen.

		2. Wir wissen aber aus Erfahrung, daß Freude und Schmerz nicht
bei allen Menschen aus derselben Ursache entstehen, und daß die
Menschen hinsichtlich der körperlichen Konstitution sehr
verschieden sind, wobei das, was der Lebenskraft des einen nützlich
und förderlich und darum erfreulich ist, die des anderen hemmt und
durchkreuzt und darum Schmerz verursacht. Die Verschiedenheit der
Verstandeskräfte hat daher ihren Ursprung in den verschiedenen
Affekten und in den Zielen, zu denen ihr Verlangen sie führt.

		3. Es müssen also die Menschen, deren Ziel irgendein sinnliches
Vergnügen ist und die sich gewöhnlich mit Bequemlichkeit, Nahrung
und den Be- und Entlastungen ihres Leibes befassen, infolgedessen
weniger Wert auf die Vorstellungen legen, die solche Ziele nicht
vor Augen haben, wie z. B. die Vorstellung von Ehre und Ruhm,
die, wie ich vorher gesagt habe, sich auf die Zukunft beziehen:
denn die [bookmark: page81]
Sinnlichkeit besteht in Sinnesfreude, die nur den augenblicklichen
Genuß kennt und von der Neigung absieht, sich um Dinge zu kümmern,
die Ehre bringen; sie macht daher die Menschen weniger wißbegierig
und ehrgeizig, so daß die Wege zum Wissen oder anderer Macht für
sie weniger in Betracht kommen; in welchen beiden aber die ganze
Überlegenheit des Erkenntnisvermögens besteht. Dies nennen die
Menschen Dummheit, und sie entsteht aus
dem Verlangen nach sinnlichem oder leiblichem Genuß. Und man kann
wohl annehmen, daß dieser Affekt von der groben Beschaffenheit und
Bewegungsträgheit der Lebensgeister in der Gegend des Herzens
herrührt.

		4. Einen Gegensatz hierzu bildet die rasche Einstellung des
Geistes, die in Kapitel IV Abschnitt 3 beschrieben wurde und mit
dem Wunsche verbunden ist, die Eindrücke, die sich dem Geiste
aufdrängen, miteinander zu vergleichen. Bei diesem Vergleich freut
sich der Mensch entweder darüber, daß er eine unerwartete
Ähnlichkeit in Dingen findet, die sonst sehr verschieden sind,
worin man den Vorzug der Phantasie zu setzen pflegt; und dort ist
der Ursprung der anmutigen Gleichnisse, Metaphern und anderer
Redefiguren, durch die Dichter und Redner die Fähigkeit besitzen,
die Dinge erfreulich oder unerfreulich zu gestalten und anderen
nach ihrem Gefallen Gutes oder Böses zu zeigen; oder aber er freut
sich über die plötzliche Entdeckung einer Verschiedenheit in
Dingen, die sich sonst zu gleichen scheinen. Und durch diese Tugend
des Geistes gelangen die Menschen zur genauen und völligen
Erkenntnis: und die Freude daran besteht in dauernder Ausbildung,
und in der Unterscheidung von Personen, Orten und Zeiten; sie wird
gewöhnlich mit dem Namen Urteil
bezeichnet, denn urteilen ist nichts anderes als absondern oder
unterscheiden; und Phantasie und Urteil fallen in ihrer Vereinigung
gewöhnlich unter den Namen Verstand und
scheinen eine Zartheit und Beweglichkeit der Lebensgeister zu sein,
im Gegensatz zu der Schwerfälligkeit dieser, die man bei den Dummen
vermutet.

		5. Es gibt noch einen anderen Fehler des Geistes, der auch
geistige Beweglichkeit verrät, jedoch im Übermaß. Der Geist dieser
Menschen wird beispielsweise in der Mitte irgendeines ernsthaften
Gesprächs durch jeden kleinen Scherz oder eine witzige Bemerkung
abgelenkt und kommt durch unwesentliche Dinge vom Thema ab und von
diesen wieder durch andere, bis sie schließlich sich von selbst
verlieren, oder sie sagen ihre Erzählung wie im Traum oder wie
[bookmark: page82] einen
eingelernten Unsinn her. Dies hat im Affekte der Wißbegier seinen
Ursprung, aber mit zuviel Gleichheit und Gleichgültigkeit; denn
wenn alle Dinge den gleichen Eindruck und die gleiche Freude
machen, verlangen sie mit gleicher Energie zum Ausdruck gebracht zu
werden. Man nennt dies Flüchtigkeit.

		6. Die Tugend, die diesem Fehler gegenübersteht, ist
Ernst oder Beständigkeit, für die das
Ziel die große und alles überragende Freude ist und die daher alle
anderen Gedanken nur darauf richtet.

		7. Die äußerste Gestalt der Dummheit ist die angeborene
Narrheit, die auch Stumpfsinn genannt
werden kann; aber das Extrem der Flüchtigkeit, obwohl es eine
angeborene Narrheit ist, die sich von der anderen unterscheidet und
von jedem Menschen beobachtet werden kann, hat dennoch keinen
Namen.

		8. Es gibt einen Fehler des Geistes, den die Griechen Ἀμαθία
nennen, das ist Unbelehrbarkeit oder
langsames Fassungsvermögen, das sich notwendigerweise aus der
falschen Vorstellung ergibt, daß man schon über das in Frage
Kommende unterrichtet ist. Denn sicherlich sind die Menschen in
bezug auf ihre Fähigkeit nicht so verschieden, wie es der Beweis
für das, was in der Mathematiklehre und für das, was in anderen
Büchern gewöhnlich gelehrt wird, ist; und wenn daher die
Geisteskräfte der Menschen alle weißes Papier wären, so würden sie
fast gleich geneigt sein, alles anzuerkennen, was ihnen in der
richtigen Weise und in richtiger Schlußfolgerung mitgeteilt wird.
Aber wenn die Menschen einmal bei unwahren Meinungen sich beruhigt
und diese als authentisch in ihrem Geist protokolliert haben, dann
ist es ebenso schwer, sich solchen Menschen verständlich zu machen,
als leserlich auf einem schon bekritzelten Blatt Papier zu
schreiben. Die unmittelbare Ursache der Unbelehrbarkeit ist daher
Vorurteil; und aus dem Vorurteil entsteht eine falsche Vorstellung
unseres eigenen Wissens.

		9. Ein anderer und schwerwiegender Mangel des Geistes ist das,
was die Menschen Wahnsinn nennen; es
scheint nichts anderes zu sein, als daß irgendeine Vorstellung alle
anderen so beherrscht, daß wir keinen Affekt aus einer anderen
Quelle haben. Und diese Vorstellung ist nichts als übermäßig eitler
Stolz oder eitle Niedergeschlagenheit; wie aus den folgenden
Beispielen klar hervorgeht, von denen jedes in irgendeinem
geistigen Stolz oder geistiger Niedergeschlagenheit offensichtlich
seinen Ursprung hat. Zunächst haben wir das Beispiel eines
Menschen, der in Cheapside von einem [bookmark: page83] Wagen, anstatt von der Kanzel, predigte,
daß er selbst Christus wäre, worin geistige Überhebung oder
Wahnsinn lag. Wir haben auch verschiedene Beispiele für gelehrten
Wahnsinn, bei welchem Menschen bei jeder Gelegenheit, die ihnen
ihre eigene Fähigkeit in Erinnerung brachte, offenbar abgelenkt
wurden. Unter die gebildeten Wahnsinnigen kann man auch diejenigen
rechnen (meine ich), die den Zeitpunkt für das Ende der Welt und
ähnliche Prophezeiungen verkünden. Und der verliebte Wahnsinn des
Don Quijote ist nichts anderes als der Ausdruck eines Grades von
eitlem Wahn, wie ihn das Romanlesen bei kleinmütigen Menschen
hervorbringt. Auch Wut und Liebesraserei sind nur die großen
Entrüstungen von Leuten, in deren Gehirn die Verachtung ihrer
Feinde oder ihrer Dulzineen die Vorherrschaft haben. Und der Stolz
auf Schönheit oder Benehmen hat schon manchen verrückt gemacht und
ihm den Namen eines Phantasten zugezogen.

		10. Und wenn dies auch Beispiele für auf die Spitze getriebene
Leidenschaften sind, so gibt es in allen viele Beispiele für viele
Abstufungen, die man auch als Narrheiten ansprechen kann. Einen
Grad der ersten Art von Wahnsinn besitzt ein Mensch, der ohne
sicheren Beweis inspiriert zu sein oder sonst eine andere Wirkung
von Gottes heiligem Geist, als andere gottesfürchtige Menschen, in
sich zu verspüren glaubt. Bei der zweiten Art spricht ein Mensch
ständig in einem Cento griechischer und lateinischer Sentenzen
anderer Leute. Zu der dritten Art gehört viel von der heutigen
Galanterie in Liebe und Duellen. Ein Grad der Wut ist Bosheit und
ein Grad von phantastischem Wahnsinn ist die Affektation.

		11. Wenn die obigen Beispiele uns den Wahnsinn und seine
Abstufungen, die aus übermäßigem Selbstbewußtsein entstehen,
veranschaulichen, so gibt es auch andere Beispiele von Wahnsinn und
dessen Abstufungen, die von zuviel eitler Furcht und
Niedergeschlagenheit herrühren, wie denn schwermütige Menschen sich
eingebildet haben, daß sie zerbrechlich wie Glas seien oder eine
ähnliche derartige Vorstellung hatten; und die Abstufungen äußern
sich in den übertriebenen und grundlosen Befürchtungen, die wir
gewöhnlich bei melancholischen Leuten finden. [bookmark: page84]

		Kapitel XI.

Welche Vorstellungen und Affekte die Menschen haben bei den Namen
von übernatürlichen Dingen.

		1., 2. Daß ein Mensch von Natur zur Erkenntnis
kommen kann, daß es einen Gott gibt. 3. Daß die Eigenschaften
Gottes unsere mangelnde Einbildungskraft oder unsere Ehrfurcht
ausdrücken. 4. Die Bedeutung des Wortes Geist. 5. Daß Geist und
unkörperlich Widersprüche sind. 6. Woher der Irrtum kommt, durch
den die Heiden an Dämonen und Geister glauben. 7. Die Kenntnis des
Geistes und der göttlichen Eingebung der Heiligen Schrift. 8. Woher
sollen wir wissen, daß die Heilige Schrift Gottes Wort ist? 9., 10.
Wie gelangen wir zur Kenntnis der Auslegung der Schrift? 11. Was es
heißt, Gott lieben und vertrauen. 12. Was es heißt, Gott ehren und
anbeten.

		 

		1. Bis dahin haben wir von natürlichen Dingen und den Affekten
geredet, die aus ihnen entstehen. Wie wir nun nicht nur den
natürlichen Dingen Namen geben, sondern auch den übernatürlichen,
und mit allen Namen irgendwelche Begriffe und Vorstellungen
verbinden, so folgt daraus zunächst, daß wir uns überlegen, welche
Gedanken und geistigen Vorstellungen wir haben, wenn wir den
allerheiligsten Namen Gottes oder die ihm zugeschriebenen
Eigenschaften in den Mund nehmen, wie auch, welches Bild uns vor
Augen tritt, wenn wir den Namen von guten oder bösen Geistern oder
Engeln hören.

		2. Denn da der allmächtige Gott unbegreiflich ist, so folgt
daraus, daß wir uns keine Vorstellung und kein Bild der Gottheit
machen können; und demnach drücken alle seine Eigenschaften unser
Unvermögen und unsern Mangel an Macht aus, irgend etwas, was mit
seiner Natur zusammenhängt, zu begreifen und nicht etwa irgendeine
Vorstellung derselben, es sei denn die, daß es einen Gott gibt.
Denn die Wirkungen, die wir auf natürliche Weise wahrnehmen,
begreifen notwendigerweise eine Macht, die sie hervorbrachte, bevor
sie in Erscheinung traten, in sich; und jene Macht setzt etwas
voraus, das diese Macht besitzt; und dieses Etwas, das die Macht
hat, etwas zu erzeugen, muß, wofern es nicht ewig ist, natürlich
auch durch etwas vor ihm erschaffen sein, und dieses wiederum durch
irgend etwas, was vorher war: bis wir zu etwas Ewigem kommen, d. h.
zur ersten Macht aller Mächte und zur ersten Ursache aller
Ursachen. Und dieses bezeichnen alle Menschen mit dem Namen Gott,
der Ewigkeit, [bookmark: page85] Unbegreiflichkeit und Allmacht in sich
begreift. Und also können alle Menschen, die überlegen, wissen, daß
Gott ist, jedoch nicht, was er ist; so wie ein Mensch, obwohl er
blind geboren ist und es für ihn nicht möglich ist, irgendeine
Vorstellung davon zu haben, was Feuer ist, doch wissen muß, daß es
so etwas gibt, das alle Menschen Feuer nennen, weil es ihn
wärmt.

		3. Und wenn wir Gott dem Allmächtigen Sehen, Hören, Wissen,
Lieben und dergleichen zuschreiben, unter welchen Bezeichnungen wir
etwas in den Menschen verstehen, mit denen wir sie in Verbindung
bringen, so verstehen wir unter ihnen nichts in der Natur Gottes.
Denn wie man mit Recht sagt: Soll nicht Gott, der das Auge machte,
sehen? oder der das Ohr machte, hören?, so verhält sich dies auch
so, wenn wir sagen: Soll nicht Gott, der das Auge machte, ohne
Augen sehen? und der das Ohr machte, ohne Ohren hören? oder der das
Gehirn machte, ohne das Gehirn wissen? oder der das Herz machte,
ohne das Herz lieben? Die Eigenschaften, die daher der Gottheit
zugeschrieben werden, drücken also entweder unser Unvermögen oder
unsere Ehrfurcht aus; unser Unvermögen, wenn wir sagen:
unerforschlich und unendlich; unsere Ehrfurcht, wenn wir ihm die
Namen geben, die bei uns die Namen der Dinge sind, die wir am
meisten verherrlichen und preisen, wie allmächtig, allwissend,
gerecht, gnädig usw. Und wenn der allmächtige Gott sich in der
Heiligen Schrift selbst diese Namen gibt, so ist dies nur
ἀνθροποπαθῶς d. h., daß er sich herabläßt, in unserer Sprache zu
reden, weil wir sonst nicht fähig wären, ihn zu verstehen.

		4. Unter der Bezeichnung Geist verstehen wir einen natürlichen
Körper, aber von solcher Feinheit, daß er nicht auf die Sinne
wirkt, der aber den Platz ausfüllt, den das Bild eines sichtbaren
Körpers einnehmen könnte. Unsere Vorstellung von Geist besteht
daher in einer Gestalt ohne Farbe; und unter Gestalt verstehen wir
Dimensionen: und folglich stellt man sich einen Geist vor, wenn man
sich etwas vorstellt, das Dimensionen hat. Aber übernatürliche
Geister bedeuten gewöhnlich irgendeine Substanz ohne Dimensionen;
diese beiden Worte sind also platte Widersprüche. Und wenn wir
daher Gott einen Geist nennen, so geben wir ihm diesen Namen nicht
als Namen von irgend etwas, das wir denken, ebensowenig als wenn
wir ihm Verstand und Einsicht zuschreiben, sondern als Zeichen
unserer Verehrung, die ihn von aller körperlichen Plumpheit
loszulösen wünscht.

		[bookmark: page86] 5. In
bezug auf andere Geister, die manche Menschen körperlose, andere
körperliche Geister nennen, ist es nicht möglich, nur durch
natürliche Mittel mehr zu erfahren, als daß es solche Dinge gibt.
Wir, die wir uns Christen nennen, bekennen, daß es gute und böse
Engel gibt und daß sie Geister sind und daß die Seele des Menschen
ein Geist ist, und daß diese Geister unsterblich sind. Aber dies zu
wissen, d. h. es auf natürliche Art zu beweisen, ist unmöglich.
Denn jeder Beweis ist Vorstellung, wie im Kapitel VI Abschnitt 3
gesagt wurde, und jede Vorstellung ist Einbildungskraft und geht
aus der Sinnesempfindung hervor: Kapitel III Abschnitt 1. Und unter
Geistern stellen wir uns die Substanzen vor, die nicht auf die
Sinne wirken und darum nicht begreiflich sind. Aber obgleich die
Schrift sich zu Geistern bekennt, so sagt sie doch nirgends, daß
sie unkörperlich seien, womit sie sagen würde, daß sie ohne
Dimensionen und Quantität wären. Ich glaube auch nicht, daß sich
das Wort unkörperlich überhaupt in der Bibel findet; aber vom Geist
wird gesagt, daß er in den Menschen weilt, zuweilen, daß er in
ihnen wohnt oder daß er über sie kommt, daß er herabsteigt und
kommt und geht, und daß Geister Engel, d. h. Boten, seien. Alle
diese Worte setzen Örtlichkeiten voraus, und Örtlichkeit ist
Dimension; und was immer Dimensionen hat, ist ein Körper, wenn er
auch noch so fein ist. Mir scheint es daher, als ob die Schrift
mehr für diejenigen ist, die Engel und Geister für körperlich
halten, als für die, welche an das Gegenteil glauben. Und es ist
ein reiner Widerspruch in der Umgangssprache, wenn man von der
Seele des Menschen sagt, daß sie tota in
toto sei und tota in qualibet parte
corporis, was sich weder durch Vernunftsgründe noch
Offenbarungen beweisen läßt, sondern der Unwissenheit über
Erscheinungen entspringt, die wir Sinnestäuschungen nennen, Bilder,
die Kindern im Dunkeln erscheinen und Leuten, die sehr furchtsam
sind oder große Einbildungskraft besitzen, wie schon Kapitel III
Abschnitt 5 gesagt wurde, wo ich sie Phantasmen nenne. Denn wenn
wir sie für Dinge halten, die außer uns wirklich sind, und sehen,
wie sie in ihrer seltsamen Art, die Körpern so wenig ähnlich sieht,
kommen und verschwinden, was bliebe uns anderes übrig, als sie
unkörperliche Körper zu nennen? Das ist aber kein Name, sondern
eine sprachliche Sinnwidrigkeit.

		6. Es ist wahr, daß die Heiden und alle Völker der Welt
anerkannt haben, daß es Geister gibt, die sie meistenteils für
unkörperlich halten; danach kann man annehmen, daß ein Mensch, der
mit [bookmark: page87]
natürlicher Vernunft begabt ist, ohne Kenntnis der Schrift zu der
Erkenntnis gelangen kann, daß es Geister
gibt. Aber die irrtümliche Schlußfolgerung, die die Heiden
daraus ziehen, kann, wie ich früher erwähnte, von der Unkenntnis
über die Ursache von Geistern und Hirngespinsten und anderer
derartiger Erscheinungen herrühren. Und daher hatten die Griechen
ihre Zahl von Göttern, ihre Zahl von Dämonen, guten und bösen, und
für jeden Menschen einen Genius; dies ist nicht die Anerkennung der
Wahrheit, daß es Geister gibt, sondern
ein falscher Begriff von der Macht der Einbildungskraft.

		7. Und wenn wir sehen, daß die Kenntnis, die wir von Geistern
haben, keine natürliche Kenntnis ist, sondern der Glaube, der sich
auf eine übernatürliche Offenbarung stützt, die den Aposteln der
Heiligen Schrift geschenkt wurde, so folgt daraus, daß auch die
Kenntnis, die wir von der göttlichen Eingebung besitzen, welche das
Wirken von Geistern in uns ist, nur von der Schrift herrührt. Die
dort gezeigten Zeichen der Eingebung sind Wunder, wenn sie groß
sind und nachweislich über das hinausgehen, was Menschenkraft durch
Betrug erreichen könnte. Ein Beispiel: Die Eingebung des Elias
wurde durch die wunderbare Verbrennung seines Opfers bekannt. Aber
die Zeichen, durch die man einen guten von einem bösen Geist
unterscheiden kann, sind die gleichen, die für den Unterschied
zwischen einem guten und bösen Menschen oder Baum maßgebend sind,
nämlich: Taten und Früchte. Denn es gibt Geister der Lüge, die die
Menschen zuweilen inspirieren, wie es auch Geister der Wahrheit
gibt. Und es wird uns in der Bibel befohlen, die Geister nach ihrer
Lehre zu beurteilen, nicht aber die Lehre nach den Geistern. In
bezug auf die Wunder hat unser Heiland uns verboten, unseren
Glauben nach ihnen zu richten, Matth. 24, 24. Und Paulus sagt, Gal.
1, 8: »So ein Engel vom Himmel euch würde predigen anders usw., der
sei verflucht«, woraus hervorgeht, daß wir nicht nach dem Engel
urteilen sollen, ob die Lehre wahr ist oder nicht; sondern nach der
Lehre, ob der Engel die Wahrheit sagte oder nicht. Ebenso Joh.
Kapitel 4, Vers 1: »Glaubet nicht einem jeglichen Geist, denn es
sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt«; Vers 2:
»Daran sollt ihr Gottes Geist erkennen; ein jeglicher Geist der da
bekennet, daß Jesus Christus in das Fleisch kommen ist, ist von
Gott«; Vers 3: »Und ein jeglicher Geist, der nicht bekennet, daß
Jesus Christus in das Fleisch [bookmark: page88] kommen, ist nicht von Gott, und dies ist der
Geist des Antichrist«; Vers 15: »Welcher nun bekennet, daß Jesus
Gottes Sohn ist, in dem bleibet Gott und er in Gott.« Die Kenntnis,
die wir daher von guter und böser Eingebung haben, kommt uns nicht
durch die Vision eines Engels, der es uns lehrt, noch durch ein
Wunder, das es zu bestätigen scheint, sondern durch Übereinstimmung
der Lehre mit diesem Artikel und dem Grundgedanken des christlichen
Glaubens, der auch wie Paulus 1. Kor. 3, 11 sagt, die einzige
Grundlage ist: daß Jesus Christus Fleisch geworden ist.

		8. Wenn aber die Eingebung durch diesen Punkt unterschieden
wird, und dieser Punkt auf Entscheidung der Schrift hin geglaubt
und anerkannt wird, wie (mögen manche fragen) wissen wir, daß die
Bibel eine so große Autorität verdient, die nicht geringer ist als
die des lebendigen Wortes Gottes? d.h., woher wissen wir, daß die
Heilige Schrift Gottes Wort ist? Zunächst ist eins klar: daß, wenn
wir unter Wissen unfehlbare und natürliche Wissenschaft verstehen,
wie sie im Kapitel VI Abschnitt 4 bestimmt wurde, die auf der
sinnlichen Wahrnehmung beruht, so kann man nicht sagen, daß wir es
wissen, weil es auf den Vorstellungen beruht, die sinnliche
Wahrnehmung erzeugte. Und wenn wir unter Wissen etwas
Übernatürliches verstehen, so können wir es nur durch Eingebung
wissen, und die Eingebung können wir nur nach der Lehre beurteilen.
Es folgt daraus, daß wir auf keinem natürlichen oder
übernatürlichen Wege eine Kenntnis davon gewinnen können, die
unfehlbare Wissenschaft und Beweis genannt werden könnte. Es bleibt
demnach nur, daß die Kenntnis davon, daß die Heilige Schrift Gottes
Wort ist, nur Glaube ist. Denn was immer durch natürliche Gründe
oder übernatürliche Offenbarung klar wird, heißt nicht Glaube;
sonst würde nicht Glaube aufhören, so wenig als Nächstenliebe, wenn
wir im Himmel sind. Dies aber widerspricht der Lehre der Heiligen
Schrift. Und von den Dingen, die gewiß sind, heißt es nicht, daß
wir sie glauben, sondern daß wir sie wissen.

		9. Wenn wir also zugeben, daß die Anerkennung, daß die Heilige
Schrift Gottes Wort ist, keine Gewißheit, sondern nur Glaube ist
und daß der Glaube (Kapitel VI Abschnitt 7) das Vertrauen ist, das
wir zu anderen Menschen haben, so scheint es keinem Zweifel zu
unterliegen, daß die Männer, denen man so vertraut, die heiligen
Männer aus Gottes Kirche sind, die seit der Zeit derer, die die
wunderbaren Werke des fleischgewordenen allmächtigen Gottes [bookmark: page89] gesehen haben,
aufeinander gefolgt sind. Jedoch sagt dies nicht, daß Gott nicht
der Schöpfer und die wirksame Ursache des Glaubens ist oder daß der
Glaube im Menschen ohne Gottes Geist erzeugt wurde; denn alle die
guten Meinungen, die wir gelten lassen und glauben, sind, obwohl
sie auf Hören beruhen, und das Hören auf Lehren, welche beide
natürlich sind, das Werk Gottes. Denn alle Werke der Natur sind
sein und werden dem Geist Gottes zugeschrieben. Wie z. B.
Exodus 28, 3: »Und sollst mit allen, die eines weisen Herzens sind
und die ich mit dem Geiste der Weisheit erfüllt habe, reden, daß
sie Arons Kleider machen für seine Weihe, daß er mein Priester
sei.« Der Glaube, mit dem wir daher glauben, ist das Werk von
Gottes Geist in dem Sinne, daß der Geist Gottes einem Menschen mehr
als anderen Weisheit und Kenntnis in der Arbeit verleiht und auch
in anderen Dingen, die zum täglichen Leben gehören, bewirkt, daß
ein Mensch etwas glaubt, woran ein anderer aus demselben Grunde
nicht glaubt, und daß ein Mensch die Meinungen seiner Vorgesetzten
beachtet und ihren Befehlen gehorcht und andere nicht.

		10. Und wenn nun unser Glaube, daß die Heilige Schrift Gottes
Wort ist, der Zuversicht und dem Vertrauen entspringt, das wir in
die Kirche setzen, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß ihre
Auslegung dieser Heiligen Schrift im Falle eines Zweifels oder
Streites, durch welche der Hauptpunkt, daß Jesus Christus Fleisch
geworden ist, nicht berührt wird, sicherer und glaubwürdiger für
einen Menschen ist als sein eigenes Denken oder sein »Geist«, d. h.
seine eigene Meinung.

		11. Was nun die Liebe zu Gott betrifft, so verhält sie sich oft
anders wie die im Kapitel IX beschriebenen Affekte. Dort heißt
lieben sich über das Bild oder die Vorstellung des geliebten
Gegenstandes freuen. Aber Gott ist unbegreiflich; Gott lieben heißt
daher in der Heiligen Schrift, seinen Befehlen gehorchen und seinen
Nächsten lieben. Auch ist es etwas anderes, ob man Gott oder
einander vertraut. Denn wenn ein Mensch einem Menschen vertraut,
(Kapitel IX Abschnitt 9) so sieht er von eigenen Bestrebungen ab;
tun wir dies aber, wenn wir Gott dem Allmächtigen vertrauen, so
sind wir ihm ungehorsam, und wie können wir dem vertrauen, dem wir
ungehorsam sind? Gott dem Allmächtigen vertrauen heißt daher, daß
wir alles, was wir nicht aus eigener Kraft zu tun vermögen, seinem
Willen überlassen. Und das ist dasselbe, wie wenn [bookmark: page90] wir uns nur zu einem
einzigen Gott bekennen; das ist das erste Gebot. Und Christus
vertrauen, heißt nichts anderes als ihn für Gott bekennen, welches
der Hauptartikel unseres christlichen Glaubens ist. Und also ist
Christus vertrauen, sich auf ihn verlassen oder wie manche sagen,
seine Sorge ganz auf ihn werfen, auch nur das Grundgesetz des
Glaubens, nämlich, daß Jesus Christus der Sohn des lebendigen
Gottes ist.

		12. Gott im innersten Herzen ehren ist dasselbe, was wir
gewöhnlich unter den Menschen Ehrfurcht nennen; denn sie ist nichts
anderes als die Anerkennung seiner Macht; und sie äußert sich in
derselben Weise wie die Ehrfurcht, die wir unseren Vorgesetzten
bezeugen, die im Kapitel VIII Abschnitt 6 erwähnt wurde. Wir
preisen, verherrlichen, segnen, beten zu ihm und danken ihm, wir
bringen ihm Opfer, hören auf sein Wort, sprechen im Gebet
achtungsvoll mit ihm, nahen uns ihm mit demütiger Gebärde und
bescheidener Miene und schmücken den Gottesdienst mit Pracht und
Aufwand von Kosten. Und dies sind natürliche Äußerungen unserer
inneren Ehrfurcht. Daher ist das Gegenteil: das Gebet
vernachlässigen, unvorbereitet mit ihm sprechen, im nachlässigen
Aufzuge zur Kirche gehen, den Ort des Gottesdienstes weniger als
das eigene Heim schmücken, seinen Namen in jeder müßigen Rede
nennen, ein Zeichen der Verachtung der göttlichen Majestät. Es gibt
andere Äußerungen, die willkürlich sind: wie z. B. unbedeckten
Hauptes sein (wie wir hier), die Schuhe ablegen, wie Moses im
feurigen Busch, und andere dieser Art, die ihrer Natur nach
nebensächlich sind, bis, um Unziemlichkeiten und Streit zu
vermeiden, unter allgemeiner Zustimmung etwas anderes beschlossen
wird.

		Kapitel XII.

Wie durch Überlegung aus Affekten die menschlichen Handlungen
hervorgehen.

		1. Von der Überlegung. 2. Vom Willen. 3. Von
willkürlichen, unwillkürlichen und gemischten Handlungen. 4.
Handlungen aus plötzlichem Verlangen sind willkürlich. 5. Verlangen
und unsere Affekte nicht willkürlich. 6. Die Erwartung von
Belohnung und Strafe beherrscht den Willen. 7. Zustimmung, Streit,
Kampf, Hilfe. 8. Einigung. 9. Absicht.

		 

		1. Es ist schon erklärt worden, wie äußere Dinge Vorstellungen
verursachen und Vorstellungen Verlangen und Furcht, welche die
[bookmark: page91] ersten
unbemerkten Anfänge unserer Handlungen sind: denn entweder folgt
die Handlung unmittelbar dem ersten Verlangen, wie wenn wir etwas
plötzlich tun, oder nach unserem ersten Verlangen entstand eine
Vorstellung des Unglücks, das uns durch diese Handlungen zustoßen
könnte, welche Furcht ist und uns von weiteren Schritten
zurückhält. Und auf diese Furcht kann ein neues Verlangen folgen
und dem Verlangen eine andere Furcht und so fort, bis die Handlung
entweder ausgeführt wird oder irgendein Ereignis eintritt, das sie
unmöglich macht, und damit hört der Wechsel von Verlangen und
Furcht auf. Diese wechselnde Folge von Verlangen und Furcht während
der ganzen Zeit, wo es in unserer Macht steht, zu handeln oder
nicht zu handeln, nennen wir Überlegung; dieser Name ist für den Teil der
Definition gewählt bei dem gesagt wird, daß sie so lange währt wie
die Handlung, die wir überlegen, in unserer Macht steht; solange
wir die Freiheit haben, etwas zu tun oder nicht zu tun; und
Überlegung bedeutet die Aufhebung unserer eigenen Freiheit.

		2. Überlegung fordert daher für die überlegte Handlung zwei
Bedingungen: erstens muß sie in der Zukunft liegen; zweitens muß
Hoffnung vorhanden sein, sie zu tun oder die Möglichkeit, sie nicht
zu tun. Denn Verlangen und Furcht sind Erwartungen der Zukunft; und
man kann nichts Gutes ohne Hoffnung erwarten, oder etwas Übles ohne
Möglichkeit desselben. Notwendigkeiten bringen daher keine
Überlegung mit sich. In bezug auf die Überlegung wird das letzte
Verlangen, wie auch die letzte Furcht Wille genannt, das letzte Verlangen der Wille etwas
zu tun, die letzte Furcht der Wille etwas nicht zu tun oder etwas
zu unterlassen. Es kommt daher auf dasselbe hinaus, ob man Wille
oder letzter Wille sagt: denn so ein Mensch seine augenblickliche
Neigung und sein Verlangen bezüglich der Verfügung über seine Güter
in Wort oder Schrift äußert, so darf es nicht als sein Wille
angesprochen werden, weil er noch die Freiheit hat, anders darüber
zu verfügen; aber wenn der Tod ihm diese Freiheit nimmt, dann ist
es sein Wille.

		3. Willkürliche Handlungen und Unterlassungen sind solche, die
im Willen ihren Ursprung haben, alle übrigen sind unwillkürlich oder gemischt. Willkürlich ist, was ein Mensch aus
Verlangen oder Furcht tut, unwillkürlich, was er aus
Naturnotwendigkeit tut, wenn er gestoßen wird oder fällt und
dadurch einem anderen nützt [bookmark: page92] oder schadet; gemischt ist, was er aus beiden
heraus tut; wie wenn ein Mensch, der ins Gefängnis geführt wird,
gegen seinen Willen vorwärtsgezerrt wird und doch aus freiem Willen
aufrecht geht, aus Furcht, am Boden entlang geschleift zu werden;
wenn er also ins Gefängnis geht, so ist das Gehen willkürlich, ins
Gefängnis unwillkürlich. Das Beispiel eines Menschen, der seine
Güter über Bord in das Meer wirft, um seine Person zu retten, ist
eine vollkommen willkürliche Handlung; denn es ist nichts
Unwillkürliches dabei als die Härte der Wahl, die nicht seine
Handlung, sondern das Werk der Winde; was er selbst tut, ist nicht
mehr gegen seinen Willen als es gegen den Willen desjenigen ist,
der Gefahr zu entfliehen, wenn er kein anderes Mittel sieht, um
sich zu retten.

		4. Willkürlich sind auch die Handlungen, die einem plötzlichen
Zorn entspringen oder einem anderen plötzlichen Verlangen bei
Menschen, die Gutes und Böses unterscheiden können. Denn bei ihnen
muß die Zeit, die dahinterliegt, für Überlegung erachtet werden.
Dann nämlich überlegt er auch, in welchen Fällen es gut ist, zu
kämpfen, zu spotten oder irgendeine andere Handlung auszuführen,
die aus Zorn oder einem ähnlichen plötzlichen Affekt
hervorgeht.

		5. Verlangen, Furcht, Hoffnung und alle übrigen Affekte werden
nicht willkürlich genannt; denn sie entspringen nicht dem Willen,
sondern sind Wille, und der Wille ist nicht willkürlich. Denn ein
Mensch kann nicht mehr sagen, daß er wollen will, als daß er wollen
wollen wird, indem das eine unendliche Wiederholung des Wortes
wollen wäre, was absurd und sinnlos ist.

		6. Insofern Wille etwas zu tun Verlangen ist, und Wille etwas zu
unterlassen Furcht, sind die Beweggründe des Verlangens und der
Furcht auch die Ursachen unseres Willens. Aber die Aussicht auf
Nutzen oder Schaden, d. h. auf Lohn und Strafe, ist die Ursache
unseres Verlangens und unserer Furcht und daher auch diejenige
unserer Willensäußerungen, soweit wir glauben, daß die in Aussicht
gestellten Belohnungen und Vorteile für uns in Frage kommen. Und
infolgedessen sind unsere Willensäußerungen eine Folge unserer
Meinungen, und unsere Handlungen folgen auf diese. In diesem Sinne
haben diejenigen, die da behaupten, daß die Welt durch Meinung
regiert wird, recht.

		7. Wenn die Willen vieler auf ein und dieselbe Handlung oder auf
ein gleiches Ziel gerichtet sind, so wird diese Einigkeit in ihren
[bookmark: page93]
Willensäußerungen Einmütigkeit genannt;
darunter dürfen wir nicht einen Willen vieler Menschen verstehen,
denn jeder Mensch hat seinen besonderen Willen, sondern viele
Willen, die auf ein Ziel gerichtet
sind. Wenn aber der Wille von zwei verschiedenen Menschen
Handlungen erzeugt, die für einander Widerstände bedeuten, so wird
dies Streit genannt: und zwischen den
Menschen ausgetragen Kampf, wogegen
Handlungen, die der Einigkeit entspringen, gegenseitige Hilfe
bedeuten.

		8. Wenn der Wille vieler sich einem Willen, dem sie mehr oder
weniger zustimmen, anschließt oder unterordnet (welches in seiner
Wirkung später erklärt wird), dann wird der Zusammenschluß vieler
Willen zu einem oder mehreren Einigung
genannt.

		9. Bei unterbrochenen Überlegungen, wie dies durch Ablenkung auf
eine andere Beschäftigung oder durch Schlaf der Fall sein kann,
wird das letzte Verlangen dieses Teils der Überlegung Absicht oder Vorsatz genannt.

		Kapitel XIII.

Wie durch die Sprache die Menschen auf die Seele von einander
wirken.

		1., 2. Von Lehren, Überreden,
Meinungsverschiedenheit, Zustimmung. 3. Unterschied zwischen Lehren
und Überreden. 4. Meinungsverschiedenheiten ergeben sich aus
Lehrsätzen. 5. Rat erteilen. 6. Versprechen, drohen, befehlen,
Gesetz. 7. Affekte erregen und besänftigen. 8. Worte allein sind
keine ausreichenden Zeichen der Absicht. 9. Bei widersprechenden
Angaben wird der direkt dargestellte Teil dem, der sich aus
Schlußfolgerungen ergibt, vorgezogen. 10. Der Hörer deutet die
Sprache dessen, der mit ihm spricht. 11. Schweigen ist manchmal ein
Zeichen von Zustimmung.

		 

		1. Nachdem wir von den Kräften und Handlungen des Geistes
gesprochen haben, sowohl erkennenden als bewegenden und bei einem
jeden Menschen für sich ohne Beziehung auf andere betrachtet, so
soll jetzt in diesem Kapitel von den Wirkungen derselben Kräfte
aufeinander geredet werden; diese Wirkungen sind auch die Merkmale,
an denen man erkennt, was ein anderer sich vorstellt und
beabsichtigt. Von diesen Zeichen können einige nur schwer
nachgeahmt werden, z. B. Handlungen und Gebärden, zumal wenn sie
plötzlich [bookmark: page94]
sind; ich habe im neunten Kapitel einige als Beispiel bei den
verschiedenen Affekten, deren Ausdrucksformen sie sind, angeführt;
andere dagegen können nachgeahmt werden, und das sind Rede und
Sprache, von deren Anwendung und Wirkung ich jetzt sprechen
will.

		2. Die erste Anwendung der Sprache ist der Ausdruck unserer
Vorstellungen, indem wir bei einem anderen dieselben Vorstellungen
erzeugen, die wir selbst haben, und dies wird Lehren genannt, wobei, wenn die Vorstellungen des
Lehrenden seine Worte ständig begleiten und aus irgendeiner
Erfahrung hergeleitet sind, der Hörer, der sie versteht, die
gleiche Überzeugung gewinnt und etwas in sich aufnimmt, von dem man
dann sagt, daß er es lernt. Wenn aber
diese Überzeugung nicht vorhanden ist, dann wird dies Lehren
Überredung genannt und erzeugt beim
Hörer nicht mehr, als was der Sprecher selbst besitzt, eine bloße
Meinung. Und die Äußerungen zweier einander entgegengesetzter
Meinungen, nämlich die Bejahung und Verneinung derselben Sache,
wird Meinungsverschiedenheit genannt;
aber zwei Bejahungen oder zwei Verneinungen Übereinstimmung der Meinung.

		3. Ein untrügliches Zeichen dafür, daß genau und ohne Irrtum
gelehrt wird, liegt darin, daß kein Mensch jemals das Gegenteil
gelehrt hat, nicht daß einige, wenn auch noch so wenige. Denn die
Wahrheit ist gewöhnlich eher auf der Seite der Minderzahl als bei
der großen Menge zu finden, wenn es aber bei Meinungen und Fragen,
die von vielen ins Auge gefaßt und erörtert werden, vorkommt, daß
nicht einer von allen Menschen, die hierbei beteiligt sind, anders
denkt wie der andere, dann kann man mit Recht daraus schließen, daß
sie wissen, was sie lehren und daß dies sonst nicht der Fall wäre.
Und dies tritt am deutlichsten in Erscheinung, wenn wir uns die
verschiedenen Gegenstände, an denen die Menschen ihre Federn
versucht haben und die mannigfaltigen Wege, die sie verfolgt haben,
und die verschiedenen Erfolge, die sie dadurch errungen haben,
vergegenwärtigen. Denn die Menschen, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, nur den Vergleich von Größen, Zahlen, Zeiten und
Bewegungen und deren Verhältnis zu einander zu erforschen, sind
daher die Urheber aller jener Errungenschaften, durch die wir uns
von den Wilden unterscheiden, die jetzt die verschiedenen Orte
Amerikas bewohnen und die auch die Bewohner der Länder gewesen
sind, wo heutzutage Kunst und Wissenschaft in höchster Blüte [bookmark: page95] stehen. Denn den
Forschungen dieser Männer haben wir die Ausschmückungen zu danken,
die durch die Schiffahrt zu uns gelangt sind, die segenbringenden
Einrichtungen, die die Teilung, Unterscheidung und Abbildung der
Erdoberfläche mit sich brachte; was wir durch die Berechnung von
Zeiten und die Voraussage der Himmelsbahn, durch die Messung von
Entfernungen, Ebenen und Körpern aller Art gewonnen haben, was
durch die Schönheit oder Haltbarkeit von Gebäuden: wenn wir alles
dies wegdenken, wodurch würden wir uns von dem wildesten Indianer
unterscheiden? Und doch hat man bis auf den heutigen Tag nie von
einer Meinungsverschiedenheit über irgendein Problem dieser Art
gehört; die Kenntnis derselben ist trotzdem fortwährend erweitert
und um höchst schwierige und tiefe Probleme bereichert worden. Der
Grund ist jedem, der einen Einblick in ihre Schriften gewinnt,
klar; denn sie gehen von den einfachsten und bescheidensten
Grundbegriffen aus, die selbst dem mittelmäßigsten Denkvermögen
einleuchten, wobei sie dann langsam vorwärtsgehen und mit peinlich
genauer Schlußfolgerung, nämlich aus der Beilegung von Namen, die
Wahrheit ihrer ersten Behauptung ableiten, und aus den beiden
ersten eine dritte und so fort entsprechend den in Kapitel VI
Abschnitt 4 erwähnten Erkenntnisstufen. Andererseits haben die
Männer, die über Fähigkeiten, Affekte und Sitten der Menschen, d.
h. über Moralphilosophie, oder über Politik, Regierung und Gesetze
geschrieben haben, worüber wir dicke Bände besitzen, Zweifel und
Meinungsverschiedenheiten über die von ihnen behandelten Fragen so
wenig beseitigen können, daß sie dieselben größtenteils
vervielfältigt haben; auch wird heutzutage niemand auch nur in
Anspruch nehmen, daß er mehr wisse, als uns vor 2000 Jahren von
Aristoteles überliefert worden ist. Und doch denkt jeder Mensch,
daß er auf diesem Gebiete so viel wie irgendein anderer wisse,
indem man annimmt, daß es dazu keines Studiums bedarf, sondern daß
es einem durch den angeborenen Verstand zufließt, obschon sie
spielen und sonst ihren Geist mit der Jagd nach Reichtum und
Stellung beschäftigen. Die Ursache davon ist lediglich darin zu
suchen, daß sie in ihren Schriften und Reden diejenigen Ansichten,
die schon, ob sie nun wahr oder falsch sind, allgemein anerkannt
sind – meistens sind sie falsch –, als Grundsätze aufstellen. Daher
besteht ein großer Unterschied zwischen Lehren und Überreden;
Zeichen des letzteren ist Meinungsverschiedenheit, des ersteren
keine Meinungsverschiedenheit.

		[bookmark: page96] 4. Es
gibt zwei Arten von Menschen, die gewöhnlich gelehrt genannt
werden: die eine geht augenscheinlich von den einfachsten
Grundlagen aus, wie sie im letzten Abschnitt beschrieben wurden,
und diese Männer nennt man Mathematiker; die andere bezieht ihre Leitsätze aus
ihrer Erziehung und dem Einfluß anderer Menschen oder der Sitte her
und nehmen die gewohnheitsmäßige mündliche Rede als Beweisführung;
diese Leute nennt man Dogmatiker. Wenn
wir nun im letzten Abschnitt sehen, daß die sogenannten
Mathematiker von der Schuld, einen Meinungsstreit zu erzeugen,
freigesprochen werden müssen, und daß die, die auf Gelehrtheit
keinen Anspruch machen, nicht angeklagt werden können, so liegt der
Fehler allein bei den Dogmatikern, das heißt denjenigen, die keine
umfassende Bildung besitzen und mit Eifer darauf dringen, daß ihre
Ansichten überall als Wahrheit ausgegeben werden, ohne daß
irgendein deutlicher Beweis aus der Erfahrung oder aus Stellen der
Heiligen Schrift, die eindeutig ausgelegt werden können, dafür
gegeben wird.

		5. Der Ausdruck dieser Vorstellungen, die in uns, während wir
überlegen, die Erwartung des Guten entstehen lassen, wie auch
derer, die unsere Erwartung des Üblen verursachen, ist das, was wir
Rat erteilen nennen. Und wie bei der
inneren Überlegung des Geistes bezüglich dessen, was wir tun oder
lassen sollen, die Folgen unserer Handlung unsere Ratgeber sind,
die sich im Geiste abwechselnd zur Geltung bringen, so verhält es
sich auch mit dem Rat, den ein Mensch von anderen Menschen annimmt:
die Ratgeber führen abwechselnd die Folgen der Handlung vor Augen,
keiner von ihnen überlegt, sondern sie versorgen unter allen
anderen nur den, dem ein Rat erteilt wird, mit Beweisgründen, über
die er selbst nachdenken muß.

		6. Ein anderer Gebrauch wird von der Sprache gemacht, um
Verlangen, Absicht und Willen auszudrücken; wie das Verlangen nach
Wissen durch Fragen, das Verlangen, daß jemand etwas für uns tun
soll durch Forderung, Bitte, Gesuch; eine Ausdrucksform unseres
Zweckes oder unserer Absicht ist das Versprechen, welches die Bejahung oder Verneinung
einer künftigen Handlung ist; Drohen,
welches das Versprechen von Bösem ist und Befehlen, welches die Sprache ist, durch die wir
einem anderen unser Verlangen oder unseren Wunsch ausdrücken, daß
irgend etwas getan oder unterlassen werden solle aus einem Grunde,
der in dem Willen [bookmark: page97] selbst enthalten ist; denn es ist nicht richtig
gesagt: Sic volo sic jubeo ohne die
andere Klausel Stet pro ratione
voluntas: und wenn der Befehl einen genügenden Grund
enthält, der uns zu Handlungen treibt, dann wird dieser Befehl
Gesetz genannt.

		7. Ein anderer Gebrauch der Sprache ist das Aufreizen und Besänftigen, wodurch wir eines anderen Affekte
steigern oder abschwächen; es verhält sich damit ebenso wie mit der
Überredung: ein wirklicher Unterschied besteht nicht. Denn die
Erzeugung von Ansichten und Affekten ist ganz dasselbe; während wir
aber bei der Überredung danach streben, aus einem Affekt eine
Ansicht zu bilden, ist hier das Ziel, auf Grund einer Ansicht einen
Affekt zu erregen. Und wie wenn man aus einem Affekt eine Ansicht
entstehen läßt, so sind auch hier alle Voraussetzungen gut genug,
um den gewünschten Schluß daraus zu ziehen, und auch hier ist es
gleichgültig, ob die Ansicht wahr oder falsch, die Erzählung
historisch oder erdichtet ist. Denn nicht die Wahrheit, sondern das
Bild ruft Affekte hervor, und ein Trauerspiel ergreift, wenn es gut
gespielt wird, nicht weniger als ein Mord.

		8. Obgleich Worte die Anzeichen sind, an denen wir unsere
gegenseitigen Neigungen und Absichten erkennen, so muß es doch,
wegen ihrer häufigen Zweideutigkeit und der Verschiedenheit des
Systems und der Gesellschaft in der sie sich befinden (welche die
Anwesenheit des Sprechenden, der Anblick seiner Handlungen und die
Mutmaßung seiner Absichten uns überwinden helfen müssen)
außerordentlich schwer sein, die Meinungen und Gesinnungen der
Menschen zu ermitteln, die vor langer Zeit von uns gegangen sind
und uns keine anderen Wahrzeichen als ihre Bücher hinterlassen
haben; diese können unmöglich ohne genügende geschichtliche
Nachweise, um die vorher erwähnten Umstände zu ermitteln und ohne
große Geschicklichkeit der Beobachtungsgabe verstanden werden.

		9. Wenn ein Mensch uns zwei widersprechende Meinungen vorlegt,
von denen die eine klar und deutlich umrissen ist und die andere
entweder hiervon durch Schlußfolgerung abgeleitet ist oder ihr
anscheinend nicht widerspricht, dann nehmen wir, wenn derjenige,
der es besser erklären könnte, nicht anwesend ist, die erste der
von ihm vorgebrachten Ansichten an; denn diese ist ganz
offensichtlich und unmittelbar die seine, während die andere aus
einem Irrtum in der Ableitung oder der Unkenntnis des inneren
Widerspruchs herrühren kann. Dasselbe gilt von zwei
widersprechenden [bookmark: page98] Ausdrucksformen für die Absicht und den Willen
eines Menschen aus dem gleichen Grunde.

		10. Wie nun jemand, der mit einem anderen spricht, den Wunsch
hat, daß dieser versteht was er sagt, so ist es auch seine Absicht,
wenn er entweder in einer Sprache redet, die der Hörende nicht
versteht oder irgendein Wort in einem anderen Sinne gebraucht als
dem, den nach seiner Meinung der Hörer damit verbindet, daß dieser
nicht verstehen soll, was er sagt; dies ist aber ein Widerspruch in
sich. Man nimmt daher stets an, daß jeder, der nicht täuschen will,
die persönliche Auslegung seiner Sprache denjenigen an die sie
gerichtet ist zugesteht.

		11. Schweigen ist für diejenigen, welche glauben daß es so
aufgenommen wird, ein Zeichen der Zustimmung; denn es erfordert so
wenig Mühe ein Nein auszusprechen, daß
man annehmen kann, daß derjenige, der es in diesem Falle nicht
ausspricht, zustimmt.

	
		
		Über die Lage der Menschen in bloßer Natur.

		Kapitel XIV.

Stand und Recht der Natur.

		1., 2. Die Menschen sind von Natur gleich. 3.
Durch Eitelkeit abgeneigt, ihre Gleichheit mit anderen
anzuerkennen. 4. Geneigt, einander durch Vergleiche
herauszufordern. 5. Geneigt, die gegenseitigen Rechte zu schmälern.
6. Erklärung des Rechts. 7. Recht auf den Zweck bedeutet Recht auf
die Mittel. 8. Jeder Mensch ist von Natur sein eigener Richter. 9.
Kraft und Wissen jedes Menschen ist für den eigenen Gebrauch
bestimmt. 10. Jeder Mensch hat von Natur ein Recht auf alle Dinge.
11. Erklärung von Krieg und Frieden. 12. Die Menschen sind von
Natur im Kriegszustand. 13. In offenbarer Ungleichheit ist Macht
gleich Recht. 14. Die Vernunft befiehlt den Frieden.

		 

		1. In den vorigen Kapiteln ist die ganze Natur des Menschen
geschildert worden, die in den natürlichen Kräften des Geistes und
Körpers liegt und in folgende vier Begriffe zusammengefaßt werden
kann: Körperkraft, Erfahrung, Vernunft und Gefühl.

		2. In diesem Kapitel wird es ersprießlich sein zu erwägen, in
welchen Zustand der Sicherheit diese unsere Natur uns gesetzt hat,
und welche Wahrscheinlichkeit sie uns gelassen hat, uns in
derselben zu behaupten und uns gegen die Gewalt anderer zu
schützen. [bookmark: page99]
Wenn wir nun sehen, wie wenig Überlegenheit die Kraft und das
Wissen bei Männern im reifen Alter bietet und mit welcher
Leichtigkeit der an Verstand und Kraft oder an beiden schwächer
Begabte die Macht des Stärkeren vollkommen zerstören kann, da nur
wenig dazu gehört, um einem Menschen das Leben zu nehmen, so können
wir daraus schließen, daß die Menschen ihrer Natur nach einander
Gleichheit zugestehen müßten und daß derjenige, der nicht mehr
verlangt, als maßvoll anzusprechen ist.

		3. Andererseits, wenn wir die große Verschiedenheit der Menschen
in Betracht ziehen, die von der Mannigfaltigkeit ihrer Affekte
herrührt, wie manche von Eitelkeit erfüllt sind und auf
Vorherrschaft und Überlegenheit über ihre Mitmenschen hoffen, und
zwar nicht nur dann, wenn sie gleiche Macht besitzen, sondern auch,
wenn sie minderwertig sind, so müssen wir anerkennen, daß die
Menschen, die bescheiden sind und nichts anderes als natürliche
Gleichheit verlangen, unweigerlich der Kraft der anderen, die
versuchen werden, sie zu unterdrücken, preisgegeben sind. Und
daraus muß in der Menschheit ein großes Mißtrauen und gegenseitige
Furcht voreinander entstehen.

		4. Da außerdem die Menschen auf verschiedene Weise durch
natürliche Affekte einander angreifen, indem jeder Mensch gut von
sich selbst denkt und dies bei anderen nicht leiden kann, so müssen
sie schlechterdings einander durch Worte und andere Zeichen der
Verachtung und des Hasses, die in allen Vergleichen enthalten sind,
herausfordern; bis sie die Überlegenheit schließlich nur durch
körperliche Kraft und Stärke entscheiden können.

		5. Wenn wir überdies in Betracht ziehen, daß das Verlangen
vieler Menschen auf ein und dasselbe Ziel gerichtet ist, ein Ziel,
das zuweilen nicht von beiden erreicht noch geteilt werden kann, so
folgt daraus, daß der Stärkere es allein erreichen muß, und daß
durch Kampf entschieden wird, wer der Stärkere ist. Und so reizt
der größte Teil der Menschen ohne Zusicherung von Vorteilen, aus
Eitelkeit, Vergleich oder Verlangen die übrigen, die sonst mit
Gleichheit zufrieden sein würden.

		6. Und da die Menschen mit Naturnotwendigkeit bonum sibi wollen, also wünschen, das, was für
sie selbst gut ist, erstreben, was ihnen schädlich ist zu vermeiden
suchen, jedoch am meisten den schrecklichen Feind der Natur, den
Tod, von dem wir sowohl den Verlust unserer Macht wie auch den
größten körperlichen Schmerz während des [bookmark: page100] Verlustes erwarten, so ist es
nicht vernunftwidrig, wenn ein Mensch alles tut, was er vermag, um
seinen eigenen Körper und seine Glieder vor Tod und Schmerz zu
bewahren. Und was nicht gegen die Vernunft ist, nennen die Menschen
Recht oder jus oder untadlige Freiheit im Gebrauch unserer
eigenen natürlichen Macht und Fähigkeiten. Daher ist es ein
natürliches Recht, daß jeder Mensch
sein eigenes Leben und seine Glieder mit aller Macht, die ihm zu
Gebote steht, erhalten darf.

		7. Und da, wo ein Mensch das Recht auf den Zweck hat, und der
Zweck nicht ohne die Mittel erreicht werden kann, d. h. ohne die
Dinge, die für den Zweck notwendig sind, so folgt, daß es nicht
wider die Vernunft und folglich das Recht jedes Menschen ist, alle
Mittel anzuwenden und jede für die Erhaltung seines Körpers
notwendige Handlung vorzunehmen.

		8. Auch muß jeder Mensch gemäß natürlichem Recht selbst die
Notwendigkeit der Mittel und die Größe der Gefahr beurteilen. Denn
wenn es vernunftwidrig ist, daß ich selbst meine eigne Gefahr
beurteile, dann muß ein anderer sie beurteilen. Aber dieselbe
Einsicht, die einen anderen die Dinge beurteilen läßt, die mich
angehen, macht mich auch zum Richter dessen, was ihn angeht. Und
daher habe ich ein Recht darauf, sein Urteil daraufhin zu prüfen,
ob es mir dienlich ist oder nicht.

		9. Wie nun, gemäß dem Naturrecht, eines Menschen Urteil seinem
eigenen Wohl dienen soll, so werden auch seine Kraft, sein Wissen
und seine Kunstfertigkeit richtig angewandt, wenn er sie für sich
selbst verwertet; sonst hätte ein Mensch ja nicht das Recht, sich
zu erhalten.

		10. Jeder Mensch hat von Natur ein Recht auf alle Dinge, d. h.
er darf jedem beliebigen Menschen alles antun, was ihm beliebt,
alle Dinge, die er erreichen kann und will, besitzen, benutzen und
sich ihrer freuen. Denn sintemal nach seinem eigenen Urteil alles,
was er will, gut für ihn sein muß, weil er es will, und es ihm
gelegentlich zum Schutz gereichen kann, oder er wenigstens es so
auffassen kann, und wir ihn zum Richter darüber gemacht haben
(Abschnitt 8), so ergibt sich mithin, daß alle Dinge auch zu Recht
von ihm getan werden können. Aus diesem Grunde sagt man mit Recht:
Natura dedit omnia omnibus, daß die
Natur allen Menschen alles gegeben habe; so daß jus und utile,
Recht und Nutzen, dasselbe ist. Aber dies Recht aller Menschen auf
alles ist in der Wirkung nicht [bookmark: page101] mehr wert, als wenn ein Mensch ein
Recht auf nichts hätte. Denn ein Mensch kann wenig Gebrauch von
seinem Rechte machen und Nutzen davon haben, wenn ein anderer, der
ebenso stark oder stärker als er selbst ist, ein Recht auf dasselbe
hat.

		11. Wenn wir nun sehen, daß zu der in der menschlichen Natur
begründeten gegenseitigen Angriffslust ein Recht jedes Menschen auf
alle Dinge kommt, wodurch ein Mensch mit Recht vorgeht und ein
anderer mit Recht widersteht, und daß die Menschen daher in
beständigem Mißtrauen gegeneinander leben und darüber nachsinnen,
wie sie einander zuvorkommen sollen, so ist der Zustand der
Menschen in dieser natürlichen Freiheit der Kriegszustand. Denn
Krieg ist nichts anderes als Zeit, wo
der Wille und die Absicht mit Streitkräften zu kämpfen in Worten
oder durch Handlungen öffentlich erklärt wird, und die Zeit, die
nicht Krieg ist, ist Frieden.

		12. Da der Zustand des Krieges und der Feindseligkeiten sich so
auswirkt, daß die Natur sich selbst zerstört und die Menschen
einander töten (wie wir sowohl aus den Erfahrungen mit wilden,
heute lebenden Völkern feststellen können wie auch durch die
Erzählungen unserer Vorfahren, der alten Bewohner Deutschlands und
anderer jetzt zivilisierter Länder, wo wir die Bevölkerungen dünn
und kurzlebig finden und alle Annehmlichkeiten des Daseins, die
durch den Frieden und die Gesellschaft gewöhnlich erfunden und
vermittelt werden, entbehrend): so widerspricht derjenige, der in
einem solchen Stande, wie es der Stand der Freiheit und des Rechtes
aller auf alles ist, leben möchte, sich selbst. Denn jeder Mensch
wünscht selbstverständlich von Natur das eigene Beste, dem dieser
Zustand, worin wir Streit zwischen von Natur gleichen und einander
zu zerstören fähigen Menschen voraussetzen, zuwider ist.

		13. Wenn wir nun sehen, daß dies Recht, uns durch unsere eigene
Umsicht und Kraft zu schützen, sich aus der Gefahr herleitet, und
daß Gefahr aus der Gleichheit der menschlichen Kräfte entsteht: so
ist es viel vernünftiger, wenn ein Mensch diese Gleichheit
verhütet, bevor die Gefahr naht und bevor sich die Notwendigkeit
des Kampfes ergibt. Daher hat ein Mensch, in dessen Macht es steht,
einen anderen Menschen zu leiten oder zu beherrschen, ihm Gutes
oder Böses zuzufügen, das Recht, diese seine augenblickliche Macht
dazu zu benutzen, um nach Belieben Vorsichtsmaßregeln für seine
Sicherheit gegenüber diesem anderen für künftige Zeiten zu [bookmark: page102] treffen. Wer
daher seinen Gegner schon unterworfen oder irgend jemand, der durch
seine Jugend oder seine Schwäche ihm nicht widerstehen konnte, in
seine Gewalt bekommen hat, kann gemäß dem Rechte der Natur von
einem Kinde oder einer schwachen und unterdrückten Person die beste
Bürgschaft nehmen, die ein solches Wesen ihm geben kann, für die
Zukunft von ihm geleitet und regiert zu werden. Denn da wir immer
unsere eigene Sicherheit und unseren eigenen Schutz im Auge haben,
so handeln wir offenbar dieser unserer Absicht zuwider, wenn wir
einen solchen Menschen freiwillig entlassen und gleichzeitig
zugeben, daß er Kraft gewinnt und unser Feind wird. Daraus kann
auch gefolgert werden, daß unwiderstehliche Macht im Stande der
Natur Recht ist.

		14. Aber da man bezüglich der Gleichheit der Kraft und anderer
natürlicher Fähigkeiten der Menschen annimmt, daß niemand genügend
Macht besitzt, um sich dadurch auf lange Zeit hinaus zu sichern,
solange er im Zustande der Feindseligkeit und des Krieges verharrt,
so befiehlt die Vernunft, jedem Menschen zu seinem eigenen Besten
den Frieden zu suchen, soweit Hoffnung besteht, denselben zu
erreichen und sich mit allen Hilfsmitteln zur eigenen Verteidigung
gegen diejenigen, von denen dieser Friede nicht erlangt werden
kann, zu stärken und alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen.

		Kapitel XV.

Entäußerung natürlichen Rechts durch Gabe und Vertrag.

		1. Das Naturgesetz beruht nicht auf dem
Übereinkommen der Menschen, sondern auf Vernunft. 2. Daß jeder
Mensch sich des Rechtes begibt, das er auf alles hat, ist ein
Naturgebot. 3. Was es bedeutet, sein Recht aufzugeben oder zu
übertragen. 4. Der Wille, etwas zu übertragen und der Wille, etwas
anzunehmen sind beide erforderlich, um das Recht zu übertragen. 5.
Recht, nicht durch bloße Worte de
futuro übertragen. 6. Worte de
futuro können in Verbindung mit anderen Zeichen des Willens
Recht übertragen. 7. Die freie Gabe wird erklärt. 8. Kontrakt und
seine Arten. 9. Ein Schuldversprechen wird erklärt. 10. Ein
Kontrakt, auf gegenseitigem Leistungsversprechen beruhend, ist im
Stande der Feindseligkeit ohne Gültigkeit. 11. Die Menschen können
nur untereinander Verträge abschließen. 12. Wie ein
Schuldversprechen gelöst wird. 13. Ein durch Furcht erpreßtes
Schuldversprechen ist nach dem Naturgesetz gültig. 14. Ein
Schuldversprechen, das [bookmark: page103] einem anderen Schuldversprechen zuwiderläuft,
ist ungültig. 15. Ein Eid wird erklärt. 16. Der Eid muß jedem
Menschen in seiner eigenen Religion auferlegt werden. 17. Ein Eid
erhöht die Verpflichtung nicht. 18. Schuldversprechungen binden nur
die Absicht.

		 

		1. Darüber, was unter dem Naturgesetze zu verstehen sei, sind
die es bisher erörtert haben, nicht einig. Denn zumeist führen
Schriftsteller, die Veranlassung haben zu behaupten, daß etwas
gegen das Naturgesetz verstößt, nur an, daß es der Übereinstimmung
aller Völker oder der weisesten und gesittetsten Völker zuwider
sei. Es ist aber nicht vereinbart worden, wer die weisesten Völker
bestimmen soll. Andere sagen, daß etwas gegen das Naturgesetz
verstößt, wenn es nicht die Zustimmung der ganzen Menschheit hat;
diese Erklärung kann nicht zugelassen werden, weil dann niemand das
Naturgesetz verletzen könnte; denn die Natur des einzelnen Menschen
ist in der Natur der Menschheit inbegriffen. Aber insofern als alle
Menschen, die von der Heftigkeit ihres Affekts und durch schlechte
Gewohnheiten verleitet werden, Dinge tun, die nach der allgemeinen
Auffassung dem Naturgesetz widersprechen, so ist es nicht die
Übereinstimmung in einem Gefühl oder einem durch Gewohnheit
erzeugten Irrtum, welche das Naturgesetz macht. Die Vernunft gehört
nicht weniger zur menschlichen Natur als das Gefühl und ist bei
allen Menschen die gleiche, weil alle Menschen sich einig sind in
dem Wunsche, geleitet zu werden auf dem Wege zu dem, was sie
erreichen möchten, nämlich zu ihrem eigenen Besten, und das ist das
Werk der Vernunft. Es kann daher kein anderes Naturgesetz als das
der Vernunft geben, noch andere Gebote des Naturrechtes als die, welche uns die Wege des
Friedens weisen, wie man denselben erreichen kann, und die der
Verteidigung, wo dies unmöglich ist.

		2. Eins der Gebote des Naturgesetzes sagt daher, daß jeder Mensch sich des Rechts, daß er von Natur auf
alles hat, begeben müsse. Denn wenn verschiedene Menschen
nicht nur auf alle anderen Dinge, sondern auf die Persönlichkeit
des Mitmenschen ein Recht haben, so entsteht, wenn sie von
demselben Gebrauch machen, ein Angriff auf der einen Seite und
Widerstand auf der anderen, also Krieg; und daher dem Naturgesetz
zuwiderlaufend, dessen Wesen im Friedenstiften besteht.

		3. Wenn ein Mensch sich seines Rechtes entäußert, so verzichtet
er entweder einfach darauf oder er überträgt es auf einen anderen
[bookmark: page104]
Menschen. Verzicht heißt, daß man durch
deutliche Zeichen zu verstehen gibt, daß man eine gewisse Handlung,
die man früher zu Recht hätte ausführen können, nicht mehr
ausführen will. Die Übertragung des
Rechts auf einen anderen bedeutet, daß man dem Empfänger desselben
deutlich zu verstehen gibt, daß man ihm gemäß dem Rechte, das man
vor der Abtretung besaß, keinen Widerstand leisten oder ihn
behindern wolle. Denn wenn von Natur jeder Mensch ein Recht auf
alles hat, so ist es für einen Menschen unmöglich, irgendein Recht
auf einen anderen zu übertragen, das er nicht vorher hatte. Und
darum ist alles, was ein Mensch bei der Übertragung von Recht tut,
nur eine Willenserklärung, daß er demjenigen, dem er sein Recht
übertragen hat, die Nutznießung ohne Belästigung zugesteht. Wenn
beispielsweise ein Mann sein Land oder seine Güter einem anderen
übergibt, so entzieht er sich das Recht, sie ferner zu betreten und
das genannte Land oder die Güter zu verwenden oder den anderen im
Gebrauch dessen, was er ihm gegeben hat, sonst zu behindern.

		4. Bei der Übertragung eines Rechtes sind daher zwei Dinge
erforderlich: eins von seiten dessen, der überträgt, und zwar eine
ausreichende Willensäußerung darüber, das andere von seiten dessen,
auf den es übertragen wird, und zwar eine ausreichende Genehmigung
derselben. Wenn eines von beiden fehlt, so bleibt das Recht, wo es
war; noch kann man annehmen, daß der, welcher sein Recht jemanden
gibt, der es nicht annimmt, einfach darauf verzichtet und auf
irgend jemand, der es haben will, überträgt: weil nämlich der Grund
dafür, daß man dasselbe einem lieber als einem anderen überträgt,
mehr in diesem einen als in allen übrigen liegt.

		5. Wenn keine anderen Zeichen vorliegen, daß ein Mensch auf sein
Recht verzichtet oder es übertragen hat, als nur Worte, so muß es
in Worten geschehen, die die Gegenwart oder die Vergangenheit, und
nicht nur die Zukunft angeben. Denn wenn jemand von der Zukunft,
zum Beispiel morgen, sagt: Ich will geben, so erklärt er damit, daß
er es noch nicht gegeben hat. Das Recht bleibt ihm daher für heute
und weiterhin, bis er es wirklich aufgegeben hat. Wer jedoch sagt:
ich gebe jetzt oder habe einem anderen etwas gegeben, damit er
dasselbe morgen habe und genieße, oder sonst an einem in der
Zukunft liegenden Zeitpunkte, dann hat er jetzt wirklich das
genannte Recht übertragen, das unter anderen Umständen er selbst zu
der Zeit, wo der andere sich dessen erfreut, besitzen würde.

		[bookmark: page105] 6.
Aber da Worte allein keine genügende Erklärung des Vorhabens sind,
wie in Kapitel XIII Abschnitt 8 gezeigt wurde, so können Worte,
de futuro gesprochen, wenn der Wille
dessen, der sie ausspricht, auch durch andere Zeichen zutage tritt,
sehr häufig so aufgefaßt werden, als ob sie de praesenti gemeint wären. Denn wenn es offenbar
ist, daß der Gebende den Wunsch hat, daß sein Wort von demjenigen,
dem er gibt, so verstanden wird, als ob er wirklich sein Recht
übertrage, dann muß er notwendigerweise so verstanden werden, daß
er alles will, was dafür notwendig ist.

		7. Wenn ein Mensch irgendeines seiner Rechte auf einen anderen
ohne Rücksicht auf vergangene, gegenwärtige oder künftige
Gegenleistung überträgt, so wird dies freiwillige Gabe genannt. Und
bei einer freiwilligen Gabe können nur die Worte de praesenti oder de
praeterito bindend sein: denn wenn sie nur de futuro sind, übertragen sie nichts, noch
können sie so verstanden werden, als ob sie dem Willen des Gebers
entsprächen; weil eine freie Gabe keine größere Verpflichtung mit
sich bringt als die durch Worte zur Geltung gebrachte. Denn wer zu
geben verspricht nur um seiner eigenen Neigung willen, der überlegt
noch, solange wie er nicht gegeben hat, je nachdem die Ursache
seiner Gefühle anhält oder abflaut; und wer überlegt, hat noch
nicht gewollt, weil der Wille der letzte Akt seiner Überlegung ist.
Wer daher verspricht, ist damit kein Schenker, sondern ein
doson, welcher Name dem Antiochus
gegeben wurde, der oft versprach und selten gab.

		8. Wenn ein Mensch sein Recht in Erwartung einer Gegenleistung
überträgt, so ist dies keine freie Gabe, sondern gegenseitige
Leistung und wird Kontrakt genannt. Und
bei allen Kontrakten erfüllen entweder beide Parteien sogleich und
geben einander die Gewißheit und Sicherheit der Durchführung des
abgeschlossenen Kontraktes: so wenn die Menschen kaufen oder
verkaufen oder tauschen; oder eine Partei erfüllt sogleich und der
andere verspricht, wie wenn man auf Kredit verkauft, oder aber
keine Partei erfüllt sogleich, sondern beide vertrauen einander.
Und es ist unmöglich, daß es außer diesen dreien irgendeine Art von
Kontrakt gibt. Denn entweder leisten beide Kontrahenten, oder
keiner von beiden, oder einer leistet und der andere nicht.

		9. In allen Kontrakten, in denen eine Leistung vereinbart wird,
wird das Versprechen dessen, der sich zu einer Leistung
verpflichtet, Schuldversprechen
genannt. Und dies überträgt, obwohl [bookmark: page106] es ein Versprechen und für die Zukunft
vorgesehen ist, doch das Recht, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist,
nicht anders als durch gegenwärtige Übergabe. Denn es ist ein
sicheres Zeichen, daß der, welcher erfüllte, annahm, daß der andere
auch die Erfüllung beabsichtigte. Versprechen, die daher
gegenseitige Vorteile im Auge haben, sind Schuldversprechen und
Zeichen des Willens oder des letzten Akts der Überlegung, durch den
die Freiheit des Erfüllens oder Nichterfüllens aufgehoben wird, und
folglich sind sie bindend. Denn wo die Freiheit aufhört, da beginnt
die Verpflichtung.

		10. Im Gegensatz dazu stehen Kontrakte mit gegenseitigem
Leistungsversprechen, derart, daß gegenwärtig von keiner Partei
etwas erfüllt wird; wenn der Kontrakt zwischen Menschen geschlossen
wird, die nicht zu zwingen sind, liefert sich in Anbetracht dessen,
daß die Menschen geneigt sind, überall ihren Vorteil wahrzunehmen,
dadurch derjenige, welcher vorleistet, der Habsucht oder einem
anderen Motiv desjenigen aus, mit dem er den Kontrakt schließt. Und
darum sind solche Schuldversprechen wirkungslos. Denn es ist kein
Grund vorhanden, warum jemand zuerst erfüllen sollte, wenn es
wahrscheinlich ist, daß der andere nicht nachher erfüllt. Und ob es
nun wahrscheinlich ist oder nicht, darüber muß der Zweifelnde
selbst urteilen (wie in Kapitel XIV Abschnitt 8 gesagt wurde),
solange als sie im Stande und in der Freiheit der Natur verharren.
Aber wenn es eine solche zwingende Macht über beide Parteien gibt,
daß sie sich ihres persönlichen Urteils in diesem Punkte begeben,
dann dürfen diese Schuldversprechen Geltung haben; wenn man sieht,
daß derjenige, der zuerst erfüllt, keinen vernünftigen Grund hat an
der Erfüllung des anderen zu zweifeln, dann kann er dazu gezwungen
werden.

		11. Und da bei allen Schuldversprechen, Kontrakten und
Schenkungen die Annahme dessen, dem das Recht übertragen wird,
einen wesentlichen Bestandteil dieser Schuldversprechen,
Schenkungen usw. bildet, so ist es unmöglich, jemandem ein
Schuldversprechen oder eine Schenkung zu machen, der von Natur oder
durch Abwesenheit nicht in der Lage ist, oder wenn er es ist, nicht
tatsächlich seine Genehmigung dazu erklärt. In erster Linie ist es
daher unmöglich, für jeden Menschen, mit Gott dem Allmächtigen ein
Schuldverhältnis einzugehen, es sei denn, daß er geruht hätte zu
erklären, wer das genannte Schuldversprechen in seinem Namen
empfangen und genehmigen soll. Auch ist es unmöglich, mit
denjenigen [bookmark: page107] Lebewesen einen Vertrag zu schließen, die uns
ihren Willen, wegen Mangels gemeinsamer Sprache, nicht kundtun
können.

		12. Ein Versprechen darüber, daß irgendeine Handlung zu einem
bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort getan werden soll,
wird vom Schuldner gelöst, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist:
entweder durch Erfüllung oder durch Verletzung. Denn ein
Versprechen, das einmal unmöglich ist, ist wirkungslos. Aber eine
Verpflichtung, etwas ohne zeitliche Beschränkung nicht zu tun, was
soviel heißt, wie eine Verpflichtung, etwas niemals zu tun, wird
nur dann durch den Schuldner gelöst, wenn er sie verletzt oder
stirbt. Und gewöhnlich sind alle Schuldverhältnisse von dem
Gläubiger lösbar, zu dessen Nutzen und Verfügung der Schuldner eine
Verpflichtung übernommen hat. Wenn der Gläubiger daher auf dies
Recht verzichtet, so ist es eine Lösung des Schuldversprechens. Und
ganz allgemein sind aus demselben Grunde alle Verpflichtungen nach
dem Willen des Verpflichtenden entscheidbar.

		13. Es ist eine häufig besprochene Frage, ob Verträge, die den
Menschen durch Furcht aufgezwungen werden, bindend sind. Ob zum
Beispiel, wenn ein Mensch aus Todesangst versprochen hat, einem
Diebe am nächsten Morgen hundert Pfund zu geben und ihn nicht zu
verraten, eine solche Verpflichtung bindend ist oder nicht. Und
obwohl in einigen Fällen derartige Versprechen nichtig sein können,
sind sie doch darum nicht nichtig, weil sie durch Furcht erpreßt
sind. Denn es scheint kein Grund dafür vorzuliegen, daß das, was
wir aus Furcht tun, weniger beständig ist als das, was wir aus
Habsucht tun. Denn sowohl das eine wie das andere macht die
Handlung zu einer willkürlichen. Und wenn kein Vertrag, der aus der
Todesfurcht entsteht, gut wäre, so könnten keine
Friedensbedingungen unter Feinden oder irgendwelche Gesetze durch
Gewalt festgesetzt werden; denn alle diese nimmt man nur auf Grund
jener Furcht an. Denn wer würde sich der Freiheit, die ihm die
Natur gegeben hat, kraft seines eignen Willens und seiner eigenen
Macht sich zu regieren, entäußern, wenn er nicht den Tod fürchtete,
für den Fall, daß er sie behielte? Welchem Kriegsgefangenen würde
man das Vertrauen schenken, sein Lösegeld zu suchen, anstatt daß
man ihn lieber tötete, wenn er nicht durch Verpfändung seines
Lebens an die Erfüllung seines Versprechens gebunden wäre? Jedoch
nach Einführung der Staatskunst und Gesetze kann sich dies ändern;
denn wenn die Vollziehung eines solchen Vertrages gesetzlich
verboten ist, [bookmark: page108] dann kann der, welcher einem Diebe irgend
etwas verspricht, sich nicht nur weigern es zu erfüllen, sondern
muß es sogar. Wenn jedoch das Gesetz die Erfüllung nicht verbietet,
sondern sie dem Willen des Versprechenden überläßt, dann ist
dieselbe noch gesetzlich: und Schuldversprechen über gesetzlich
Erlaubtes ist auch einem Diebe gegenüber bindend.

		14. Wer jemanden etwas gibt, verspricht oder vertraglich
zusichert, und, nachdem er es gegeben hat, einem anderen dasselbe
gibt, verspricht oder vertraglich zusichert, macht den letzten Akt
ungültig. Denn es ist unmöglich, daß ein Mensch ein Recht
überträgt, das er selbst nicht besitzt, und das Recht, das er
selbst vorher übertragen hat, besitzt er nicht mehr.

		15. Ein Eid ist eine Klausel, die
einem Versprechen beigefügt wird und womit derjenige, der etwas
verspricht, auf Gottes Gnade verzichtet, falls er es nicht, soweit
es gesetzlich und für ihn möglich ist, erfüllt. Und das liegt in
den Worten, die das Wesen des Eides ausmachen, nämlich: »So wahr
mir Gott helfe.« So war es auch bei den Heiden. Und bei den Römern
lautete die Formel: »Du, Jupiter, sollst den, der wortbrüchig wird,
töten, wie ich dieses Tier töte.« Der Zweck eines Eides ist daher,
den Wortbruch eines Vertragschließenden zu rächen. Es hat keinen
Sinn bei Menschen, wie mächtig sie auch immer sein mögen, zu
schwören, weil deren Strafe durch verschiedene Ereignisse, ob sie
wollen oder nicht, vermieden werden kann; Gottes Strafe aber nicht.
Obwohl es bei vielen Völkern Sitte war, beim Leben ihrer Fürsten zu
schwören, so bekennen doch diese Fürsten, die nach göttlichen Ehren
trachten, daß man nach ihrer Meinung nur bei der Gottheit schwören
solle.

		16. Und da nun Menschen die Macht, an die sie nicht glauben,
nicht fürchten können, und da ein Eid, ohne die Furcht vor dem, bei
dem man schwört, keinen Sinn hat, so ist es notwendig, daß
derjenige, der einen Eid leistet, dies in der Form tut, die er in
seiner eigenen Religion anerkennt, und nicht in der Form, die für
denjenigen, der ihm den Eid auferlegt, maßgebend ist. Denn obgleich
alle Menschen von Natur wissen können, daß es eine höhere Macht
gibt, so glauben sie doch nicht, daß sie bei derselben schwören,
wenn es in einer anderen Form oder unter einem anderen Namen
geschieht, als sie ihre eigene Religion (die sie für die wahre
halten) lehrt.

		[bookmark: page109] 17.
Und aus der Definition des Eides erkennt man, daß durch ihn keine
größere Verpflichtung, den Vertrag zu erfüllen, entsteht, als die
in dem Schuldversprechen selbst enthaltene, daß er einem Menschen
aber größere Gefahr und Strafe vor Augen führt.

		18. Schuldversprechen und Eide sind de
voluntariis, d. h. de
possibilibus. Auch kann der Gläubiger von dem Schuldner
nicht verlangen, daß er Unmögliches verspricht, denn dies fällt
nicht in die Überlegung: und folglich (siehe Kapitel XIII Abschnitt
10, welches den Gläubiger zum Interpreten macht) kann ein
Schuldversprechen sich nur auf die beste Absicht beziehen, die
Erfüllung des Versprechens oder etwas Gleichwertiges zu
leisten.

	
		
		Von natürlichen Gesetzen.

		Kapitel XVI.

Einige Gesetze der Natur.

		1. Daß die Menschen an ihren Verträgen
festhalten sollen. 2. Definition des Unrechts. 3. Daß nur dem
Gläubiger Unrecht zugefügt wird. 4. Die Bedeutung der Ausdrücke
Recht und Unrecht. 5. Die Gerechtigkeit, nicht richtig in
tauschende und verteilende eingeteilt. 6. Es ist ein Gesetz der
Natur, daß der, dem vertraut wird, nicht dies Vertrauen zum Schaden
dessen kehrt, der vertraut. 7. Definition der Undankbarkeit. 8. Es
ist ein Gesetz der Natur, daß man bestrebt sei, sich einander
anzupassen. 9. Und daß man vergebe unter Bürgschaft für die
Zukunft. 10. Und daß die Rache nur auf die Zukunft Rücksicht nehmen
soll. 11. Daß Vorwurf und Verachtung zu erklären gegen das Gesetz
der Natur ist. 12. Daß Freiheit des Handels nach dem Gesetz der
Natur ist. 13. Daß Boten, die Frieden vermitteln, nach dem Gesetz
der Natur freies Geleit haben.

		 

		1. Man sagt bekanntlich, daß die Natur nichts vergebens tut. Und
es ist sehr gewiß, daß, wie die Wahrheit eines Schlusses nichts
weiter ist als die Wahrheit der Vordersätze, die ihn machen, so die
Stärke des Gebots der Natur nichts weiter ist als die Stärke der
dazu führenden Gründe. Deshalb wäre das Gesetz der Natur, das im
vorigen Kapitel Abschnitt 2 genannt wurde, nämlich, daß sich jeder
des Rechts usw. entäußern sollte, völlig vergeblich und
wirkungslos, wenn es nicht auch ein Gesetz derselben Natur wäre,
daß jeder Mensch verpflichtet ist, an den Verträgen, die er
schließt, festzuhalten und sie zu erfüllen. Denn was nützt es dem
Menschen, [bookmark: page110] wenn irgend etwas ihm gegeben oder
versprochen wird, wenn der, der gibt oder verspricht, es nicht
vollzieht oder sich noch das Recht vorbehält, zurückzunehmen, was
er gegeben hat?

		2. Der Bruch oder die Verletzung eines Abkommens ist das, was
man Unrecht nennt, das in einer
Handlung oder Unterlassung besteht, die deshalb ungerecht genannt wird. Denn es ist eine Handlung
oder Unterlassung ohne jus oder
Recht, das vorher übertragen oder aufgegeben wurde. Es ist eine
große Ähnlichkeit zwischen dem, was wir Unrecht oder
Ungerechtigkeit in den Handlungen oder Unterlassungen der Menschen
nennen und dem, was wir absurd nennen in den Beweisgründen und
Disputationen der Schulen. Denn wie man sagt, daß ad absurdum geführt wird, wer dazu getrieben
wird, einer Behauptung zu widersprechen, die er vorher verfochten
hatte, so sagt man, daß Ungerechtigkeit begeht, wer aus
Leidenschaft tut oder unterläßt, was er vorher durch Übereinkommen
versprach, nicht zu tun oder zu
unterlassen. Und in jedem Bruch eines Vertrages ist ganz eigentlich
ein Widerspruch enthalten, denn der den Vertrag schließt, will in
Zukunft etwas tun oder lassen, und wer irgendeine Handlung
vollzieht, will sie in derjenigen Gegenwart, die ein Teil der im
Vertrage enthaltenen Zukunft ist: wer also ein Abkommen verletzt,
will zu gleicher Zeit dieselbe Sache tun und
nicht tun, was durchaus ein Widerspruch ist. Und so ist
Unrecht eine Absurdität im Verkehr wie die Absurdität eine Art von
Ungerechtigkeit beim Disputieren ist.

		3. Bei jeder Verletzung eines Übereinkommens (wem auch immer der
Schade erwächst) geschieht nur dem unrecht, mit dem das Abkommen
gemacht worden ist. Wenn zum Beispiel jemand sich vertraglich
verpflichtet hat, seinem Herrn zu gehorchen, und der Herr ihm
befiehlt, einem Dritten Geld zu geben, was er zu tun verspricht und
nicht tut; so wird damit doch nur dem Herrn unrecht getan, wenn es
auch zum Schaden des Dritten geschieht. Denn er konnte kein
Abkommen mit dem verletzen, mit dem keins geschlossen worden war,
und tut ihm deshalb kein Unrecht: denn Unrecht besteht (nach seiner
Definition) im Bruch eines Vertrages.

		4. Die Benennungen gerecht, ungerecht, Gerechtigkeit,
Ungerechtigkeit sind zweideutig und haben verschiedenen Sinn.

		Denn wenn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit Handlungen
zugeschrieben werden, bedeuten sie dasselbe wie nicht-unrecht und
unrecht und benennen die Handlung und nicht den Menschen gerecht
[bookmark: page111] oder
ungerecht, denn sie bezeichnen ihn als schuldig oder nichtschuldig.
Aber wenn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit Menschen zugeschrieben
werden, so bedeuten sie Neigung, Liebe und Fähigkeit der Natur, d.
h. den Eifer der Gesinnung, die geneigt ist, rechte und unrechte
Handlungen hervorzubringen; so daß, wenn man von einem Menschen
sagt, er sei gerecht oder ungerecht, nicht die Handlung in Betracht
genommen wird, sondern die Neigung und Fähigkeit, eine solche
Handlung zu vollbringen. Und deshalb kann ein gerechter Mensch eine
ungerechte Handlung begangen haben und ein ungerechter Mensch kann
nicht nur eine, sondern kann meistens gerechte Handlungen begangen
haben. Denn es ist im Ungerechten wie im Gerechten ein oderunt peccare, aber aus verschiedenen Ursachen;
denn der ungerechte Mensch, der sich aus Furcht vor Strafe des
Unrechts enthält, erklärt deutlich, daß die Gerechtigkeit seiner
Handlungen von der bürgerlichen Verfassung abhängig ist, die
Strafen verhängt; welche Handlungen sonst, im Stande der Natur,
gemäß der Quelle, aus der sie entspringen, ungerecht sein würden.
Deshalb muß man den Unterschied von Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit im Gedächtnis behalten: denn wenn Ungerechtigkeit
für Schuld gesetzt wird, so sind die Handlungen ungerecht und darum
nicht der Mensch; und wenn Gerechtigkeit für Schuldlosigkeit
genommen wird, so sind die Handlungen gerecht und doch nicht
deswegen der Mensch. Ebenso kann, wenn Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit als Gepflogenheiten der Gesinnung bezeichnet
werden, der Mensch gerecht oder ungerecht sein, und doch nicht alle
seine Handlungen ebenso.

		5. Was die Gerechtigkeit der Handlungen betrifft, so wird sie
gewöhnlich in zwei Arten geteilt, von denen die eine die tauschende
und die andere die austeilende Gerechtigkeit genannt wird, und die
eine soll in einer arithmetischen Proportion, die andere in einer
geometrischen bestehen, und die austauschende Gerechtigkeit finde
man im Warenverkehr: Einkauf, Verkauf, Tausch, während die
austeilende jedem Menschen das Seine nach Verdienst gebe. Diese
Unterscheidung ist nicht wohl getroffen, da das Unrecht, welches
die Ungerechtigkeit im Handeln ist, nicht in dem Mißverhältnis der
ausgetauschten oder verteilten Dinge besteht, sondern in der
Ungleichheit, welche einige Menschen (gegen Natur und Vernunft)
sich über ihre Mitmenschen anmaßen, von welcher Ungleichheit
nachher gesprochen werden soll. Und was die austauschende
Gerechtigkeit [bookmark: page112] im Einkauf und Verkauf betrifft, so kann,
auch wenn die gekaufte Sache nicht dem dafür gegebenen Preise
entspricht, doch von einem Unrecht, das dem einen oder dem andern
geschehen sei, nicht die Rede sein, insofern Käufer und Verkäufer
selbst über den Wert urteilen und beide zufriedengestellt sind, da
auch keine Partei der anderen vertraute, noch ein Vertrag zwischen
ihnen geschlossen wurde. Und die austeilende Gerechtigkeit
betreffend, welche in der Austeilung unserer eigenen Wohltaten
besteht, so kann, da eine Sache deshalb unsere eigene genannt wird,
weil wir nach eigenem Gutdünken darüber verfügen können, dadurch
keinem Menschen ein Unrecht geschehen, obgleich unsere
Freigebigkeit gegen einen andern größer gewesen sein mag als gegen
ihn, es sei denn, daß wir durch einen Vertrag gebunden waren: dann
aber besteht das Unrecht in der Vertragsverletzung und nicht in der
ungleichen Verteilung.

		6. Es geschieht häufig, daß ein Mann einem andern Wohltaten
erweist oder zu seinem Vermögen beisteuert ohne irgendeinen
Vertrag, sondern nur auf guten Glauben und in dem Vertrauen, das
Wohlwollen und die Gunst jenes andern zu erlangen, wodurch er sich
selbst einen größeren oder doch keinen geringeren Vorteil oder
Beistand verschaffen mag. Denn naturgemäß hat jeder Mensch bei
allen seinen freiwilligen Handlungen es auf irgendeinen Vorteil für
sich abgesehen. In diesem Falle ist es ein Naturgesetz,
daß niemand jenen andern, der so seiner Güte
und seiner Wohlgeneigtheit vertraut, trotz dieses Vertrauens in
eine schlimmere Lage kommen läßt. Wenn er das tut, werden
die Menschen nicht mehr wagen, gegenseitig einer zu des anderen
Verteidigung beizutragen oder sich unter irgendwelcher Bedingung
der Gunst eines andern anzuvertrauen, sondern werden lieber im
äußersten und schlimmsten Zustande der Feindseligkeit verbleiben,
durch welches allgemeine Mißtrauen sie nicht nur zum Krieg
getrieben werden, sondern auch fürchten müssen, sich einander so
weit zu nähern, um Friedensverhandlungen zu eröffnen. Doch dies ist
nur von jenen zu verstehen, die ihre Wohltaten auf guten Glauben
verleihen (wie ich gesagt habe) und nicht aus Triumphgefühl oder
zur Selbstverherrlichung. Denn wenn sie es auf guten Glauben tun,
ist das Ziel, nach dem sie streben, nämlich gut behandelt zu
werden, die Belohnung; wenn sie es aber zur Selbstverherrlichung
tun, haben sie den Lohn in sich selbst.

		[bookmark: page113] 7. Da
aber in diesem Fall kein Vertrag geschlossen wird, kann die
Verletzung dieses Naturgesetzes nicht als Unrecht bezeichnet
werden; sie heißt anders, nämlich Undankbarkeit.

		8. Es ist ferner ein Naturgesetz, daß die
Menschen einander helfen und sich bemühen, einander zu fördern,
soweit es ohne Gefahr für ihr Leben und ihr Eigentum geschehen
kann, um sich selbst zu erhalten und zu verteidigen. Denn da
es klar ist, daß die Ursachen des Krieges und der Verwüstung von
jenen Leidenschaften herrühren, durch welche wir bestrebt sind, uns
selbst zu fördern und andere soviel als möglich zu schädigen, so
folgt, daß jene Neigung, die uns treibt, uns gegenseitig zu
fördern, zum Frieden führen muß. Und diese Neigung ist jene
Nächstenliebe, die wir in Kapitel IX Abschnitt 17 definiert
haben.

		9. Und in diesem Naturgebot ist auch begriffen und
eingeschlossen, daß ein Mensch demjenigen, der
ihm unrecht getan oder ihn beleidigt hat, vergebe und verzeihe,
wenn er Reue fühlt und Bürgschaft für die Zukunft gibt. Denn
Verzeihung ist Frieden, demjenigen
gegeben, der (nachdem er zum Kriege gereizt hatte) ihn sucht. Es
ist daher nicht Nächstenliebe, sondern Furcht, wenn man mit
demjenigen Frieden macht, der nicht bereut und keine Bürgschaft
gibt, ihn künftig zu wahren. Denn der, welcher nicht bereut,
bleibt, dem Wesen nach, feindlich, wie auch derjenige, der sich
weigert, Bürgschaft zu geben, und von dem man folglich annehmen
muß, daß er nicht den Frieden, sondern nur seinen Vorteil will.
Einem solchen zu verzeihen, ist daher nicht in diesem Naturgesetz
geboten und ist auch keine Nächstenliebe, kann aber manchmal aus
Klugheit empfehlenswert sein. Andererseits aber auf Grund von Reue
und Bürgschaft nicht zu verzeihen, heißt soviel (denn man muß
bedenken, daß es unvermeidlich ist, daß Menschen einander reizen)
als niemals Frieden machen, und das ist gegen die allgemeine
Definition des Naturgesetzes.

		10. Und da wir sehen, daß das Naturgesetz gebietet zu verzeihen,
wenn Reue vorhanden ist und Bürgschaft für die Zukunft, so folgt,
daß dasselbe Gesetz auch befiehlt, daß keine
Rache genommen werde nur wegen der früheren Kränkung, sondern wegen
eines künftigen Nutzens, das heißt, daß alle Rache auf
Besserung abzielen sollte, entweder der betreffenden Person selbst
[bookmark: page114] oder
anderer, und zwar durch das abschreckende Beispiel der Bestrafung,
was hinreichend begründet erscheint dadurch, daß das Naturgesetz
Verzeihung gebietet, wo die Zukunft gesichert ist. Auch scheint
dies durch folgendes begründet: Die Rache ist, wenn sie nur die in
der Vergangenheit liegende Kränkung in Betracht zieht, nichts
weiter als ein gegenwärtiger Triumph und Ruhm und führt zu keinem
Ziele, denn ein Ziel schließt ein künftiges Gut ein, und was zu
keinem Ziele führt, ist daher nutzlos, und folglich ist der Triumph
der Rache eitler Ruhm, und was eitel ist, ist unvernünftig, und
einander unvernünftigerweise zu schädigen, ist gegen das, was nach
unserer Voraussetzung jedermanns Vorteil ist, nämlich der Friede;
und was gegen den Frieden ist, ist gegen das Naturgesetz.

		11. Und weil alle Zeichen von Haß und Verachtung, die wir
gegeneinander zum Ausdruck bringen, im höchsten Grade zu Streit und
Kampf reizen (da ja das Leben selbst unter der Bedingung
andauernder Mißachtung nicht des Genießens wert geschätzt wird,
viel weniger der Friede), so muß notwendig als ein Naturgesetz
gefolgert werden, daß niemand einen andern
schmähe, verunglimpfe, verhöhne oder in anderer Weise ihm seinen
Haß, seine Verachtung und Geringschätzung kundtue. Aber dies
Gesetz wird sehr wenig befolgt. Denn was hört man häufiger als
Schmähungen von denen, die reich sind, gegen diejenigen, die es
nicht sind, oder von denen, die im Richteramt sitzen, gegen
diejenigen, die als Angeklagte vor den Schranken stehen? Und doch
ist, daß man sie in dieser Weise kränkt, kein Teil der Strafe für
ihr Verbrechen und auch keine Amtsbefugnis jener, sondern lediglich
ein Brauch, der sich erhalten hat, daß dasjenige, was dem Gutsherrn
als Recht zusteht gegen seine Dienstleute, die er unterhält, auch
als Recht ausgeübt wird von den Mächtigeren gegen diejenigen, die
weniger Macht haben, obgleich sie nicht zu deren Versorgung
beitragen.

		12. Es ist auch ein Naturgesetz, daß die
Menschen ohne Unterschied einander Handels- und
Verkehrsfreiheit einräumen. Denn der, welcher einem Menschen erlaubt, was er einem andern
verweigert, bringt dem, gegen den er sich ablehnend verhält, seinen
Haß zum Ausdruck, und zum Ausdruck gebrachter Haß ist Krieg. Durch
Verletzung dieses Rechtstitels entstand der große Krieg zwischen
den Athen und Peloponnesiern. Denn wären die Athener bereit
gewesen, den Megarensern, ihren Nachbarn, zu erlauben, in ihren
Häfen und [bookmark: page115]
auf ihren Märkten Handel zu treiben, dann würde jener Krieg nicht
entstanden sein.

		13. Und ferner ist dies ein Naturgesetz, daß alle Friedensboten und alle diejenigen, deren Beruf es
ist, Freundschaft unter den Völkern anzubahnen und
aufrechtzuerhalten, unversehrt kommen und gehen können. Denn
da, wie wir sehen, der Friede das allgemeine Naturgesetz ist, so
müssen auch die Mittler desselben, nämlich jene Männer, in diesem
Gesetz mit einbegriffen sein.

		Kapitel XVII.

Andere Gesetze der Natur.

		1. Ein Naturgesetz ist, daß jedermann die
andern als seinesgleichen anerkenne. 2. Ein anderes, daß die
Menschen aequalia aequalibus
gestatten sollen. 3. Ein anderes, daß jene Dinge, die nicht
verteilt werden können, gemeinsam benutzt werden. 4. Ein anderes,
daß über unmittelbare und nicht gemeinsam benutzbare Dinge durch
das Los entschieden werde. 5. Natürliches Los, Erstgeburt und
erster Besitz. 6. Daß Menschen sich einem Schiedsrichterspruch
unterwerfen sollen. 7. Vom Schiedsrichter. 8. Daß niemand einem
andern seinen Rat gegen dessen Willen aufdränge. 9. Wie man sich
schnell vergewissern kann, was dem Naturgesetz gemäß ist. 10. Daß
das Naturgesetz gültig wird, nachdem Sicherheit von anderen
gewonnen wurde, es zu halten. 11. Das natürliche Recht kann nicht
durch Brauch beseitigt werden, das Naturgesetz nicht durch
irgendeine Handlung. 12. Warum die Vorschriften der Natur Gesetze
genannt werden. 13. Alles, was bei einem Menschen, der sein eigener
Richter ist, gegen das Gewissen ist, ist gegen das Naturgesetz. 14.
Vom malum poenae, malum culpae;
Tugend und Laster. 15. Geneigtheit zur Gesellschaft ist Erfüllung
des Naturgesetzes.

		 

		1. Die Frage, wer der bessere Mensch sei, läßt sich nur vom
Standpunkt der Regierung und der Politik aus beantworten, obgleich
sie irrtümlich für eine durch die Natur geregelte Sache gehalten
wird, nicht nur von unwissenden Leuten, welche glauben, daß das
Blut eines Menschen von Natur besser sei als das eines andern,
sondern auch von ihm, dessen Ansichten in diesen Tagen und in
diesen Landen eine größere Autorität haben als die Schriften
irgendeines andern Mannes, nämlich von Aristoteles. Denn er macht
einen so starken Unterschied zwischen den uns Menschen von Natur
innewohnenden Fähigkeiten, daß er nicht zögert, als die [bookmark: page116] Grundlage seiner
gesamten Politik hinzustellen, daß einige Menschen von Natur würdig
seien zu regieren, und andere von Natur zum Dienen bestimmt seien.
Diese Grundlage hat nicht nur den ganzen Inhalt seiner »Staatswissenschaft« geschwächt,
sondern hat den Menschen auch als falscher Schein und Vorwand
gedient, untereinander den Frieden zu stören und zu hindern. Denn
wenn es auch von Natur solche Unterschiede gäbe, daß Herr und
Diener nicht durch menschliche Übereinkunft bestimmt, sondern durch
innere Vortrefflichkeit begründet wären, so werden doch darüber,
wer vor andern durch Vortrefflichkeit
hervorrage und wer so einfältig sei, um
nicht sich selbst regieren zu können, die Menschen niemals unter
sich einig werden. Denn jedermann glaubt naturgemäß von sich
selbst, daß er ebenso fähig sei, andere zu regieren, wie andere
ihn. Und wenn es Streit gab zwischen dem feineren und dem gröberen
Menschenverstand (wie das oft der Fall gewesen ist in Zeiten des
Aufruhrs und des Bürgerkriegs), dann hat meistens der letztere den
Sieg davongetragen. Solange einige Menschen sich mehr Ehre anmaßen
als sie andern geben wollen, kann man sich nicht vorstellen, wie
sie in Frieden miteinander leben können, und folglich müssen wir
annehmen, daß, um des Friedens willen, die Natur dies Gesetz
gegeben hat: daß jedermann den andern als
seinesgleichen anerkenne. Und die Verletzung dieses Gesetzes
ist das, was wir Hochmut nennen.

		2. Wie es nötig war, daß ein Mann nicht an seinem Recht zu
allen Dingen festhielt, so war es auch
notwendig, daß er sich das Recht auf einige Dinge bewahrte: zum Beispiel das Recht, Herr
seines eigenen Körpers zu sein, welches er nicht abtreten kann; das
Recht auf Feuer, Wasser und frische Luft; ferner das Recht auf
einen Wohnplatz und auf alle zum Leben unentbehrlichen Dinge. Auch
verlangt das Naturgesetz nicht, sich anderer Rechte zu entäußern
als nur derjenigen, welche man nicht ohne Verlust des Friedens
genießen kann. Da wir also sehen, daß viele Rechte uns erhalten
bleiben, wenn wir miteinander in Frieden leben wollen, so fordern
die Vernunft und das Naturgesetz, daß wir
jedes Recht, das wir zu besitzen wünschen, auch jedem andern
Menschen zugestehen. Denn wer das nicht will, gestattet
nicht die Gleichheit, die wir im vorigen Abschnitt beschrieben
haben, denn es gibt keine Anerkennung der Gleichheit des
persönlichen Wertes ohne Gewährung der Gleichheit des Nutzens und
der Achtung. Und dies [bookmark: page117] Zulassen der aequalia
aequalibus ist dasselbe wie das Zugestehen der proportionalia proportionalibus. Denn wenn ein
Mensch jedem andern das gleiche zuerkennt, werden die
Zugeständnisse, die er macht, in demselben Verhältnis sein wie die
Anzahl der Menschen, denen er sie macht. Und dies ist, was man
unter ausgleichender Gerechtigkeit versteht und was man
Billigkeit nennt. Die Verletzung dieses
Gesetzes ist das, was die Griechen πλεονεξία nennen, welches Wort
man gewöhnlich durch Habgier übersetzt, welches aber genauer, wie
es scheint, durch den Ausdruck Übergriffe wiedergegeben wird.

		3. [bookmark: text15]F15 Naturgesetz
ist, falls kein anders lautender Vertrag vorliegt, dies,
daß solche Dinge, die nicht verteilt werden
können, gemeinsam benutzt werden im Verhältnis zu der Anzahl derer,
die sie benutzen, oder unbeschränkt, wenn sie in genügender Menge
vorhanden sind. Denn zunächst angenommen, das gemeinsam zu
benutzende Gut sei für die, welche es nach Belieben (unbeschränkt)
benutzen sollen, nicht in genügender Menge da und nun sollten
einige wenige mehr Gebrauch davon machen dürfen als die übrigen,
dann wäre jene Gleichheit nicht innegehalten, die wir im zweiten
Paragraphen gefordert haben. Und dies Gesetz muß so verstanden
werden wie alle anderen Naturgesetze, ohne irgendeinen
vorhergehenden Vertrag, denn es kann sein, daß ein Mann auf sein
Recht der Gemeinbenutzung verzichtet hat, und dann liegt der Fall
natürlich anders.

		4. Bei jenen Dingen, welche weder geteilt noch gemeinsam benutzt
werden können, muß die Vorschrift der Natur notwendig eine von
diesen sein: Los oder wechselweise Benutzung; denn außer [bookmark: page118] diesen
beiden Wegen kann man sonst keine Gleichheit sich vorstellen. Und
was die wechselweise Benutzung anlangt, so ist der, welcher mit der
Benutzung beginnt, besser daran, und um diesen Vorteil, den er hat,
auf die Gleichheit zurückzuführen, gibt es kein anderes Mittel als
das Los: bei Gütern daher, die unteilbar und nicht gemeinsam
benutzbar sind, ist dies Naturgesetz,
daß sie wechselweise gebraucht werden oder daß
der Vorteil bei ihrer Benutzung durch das Los bestimmt
werde; denn es gibt keinen anderen Weg der Gleichheit, und
Gleichheit fordert das Naturgesetz.

		5. Es gibt zwei Arten von Losen: das eine willkürlich, von
Menschen gemacht, und allgemein bekannt unter den Namen Los, Glück,
Zufall u. dgl., und das andere ist das natürliche Los, wie
z. B. Erstgeburt, welches nichts anderes ist als das Glück
oder der Zufall, als Ältester geboren zu sein, woran, wie es
scheint, diejenigen gedacht haben, welche die Vererbung
cleronomia nennen, welches Wort
Vererbung durch das Los bedeutet; zweitens: prima occupatio, erste Besitzergreifung oder
Auffindung eines Gutes, von dem kein Mensch vorher Gebrauch gemacht
hat, was auch meistens bloßer Zufall ist.

		6. Obgleich die Menschen diesen Gesetzen zustimmen und sich
bemühen, sie zu halten, so müssen doch nichtsdestoweniger durch die
Leidenschaften der Menschen, welche es schwer machen, zu erkennen,
durch welche Handlungen und Nebenumstände der Handlungen jene
Gesetze gebrochen werden, viele große Streitfragen über die
Auslegung derselben unter ihnen entstehen, wodurch der Friede
aufgelöst wird und die Menschen wieder in ihren früheren Zustand
der Feindseligkeit zurückfallen. Um diese Streitfragen zu
beseitigen, ist es nötig, daß ein gemeinsamer Schiedsmann und
Richter vorhanden sei, dessen Entscheidung beide Parteien sich
unterwerfen müssen. Und darum ist es ein Naturgesetz, daß in jedem Streitfall die Parteien sich auf einen
Schiedsrichter einigen, zu dem sie beide Vertrauen haben und sich
gegenseitig verpflichten, sich dem Urteil zu unterwerfen, das er in
der Sache abgeben wird. Denn wo jedermann sein eigener
Richter ist, gibt es eigentlich überhaupt keinen Richter, wie dort,
wo jedermann sich sein eigenes Recht machen würde, dies dieselbe
Wirkung hat, als ob es überhaupt kein Recht gäbe; und wo kein
Richter vorhanden ist, da nehmen die Streitigkeiten kein Ende, und
es bleibt also das Recht der Feindseligkeit fortbestehen.

		[bookmark: page119] 7.
Ein Schiedsmann oder Richter ist daher
derjenige, dem die Parteien in einem Streit sich anvertrauen, damit
er denselben durch den Ausspruch seines eigenen Urteils in der
Sache entscheide. Daraus folgt erstens, daß der Richter nicht bei
der Streitfrage, die er schlichtet, beteiligt oder interessiert
sein darf, denn dann ist er Partei und bedarf daher selbst eines
andern als Schiedsrichter; zweitens, daß er kein Abkommen mit einer
der Parteien mache, sich verpflichtend, sein Urteil mehr zugunsten
der einen als der andern zu geben; auch keine Vereinbarung treffe
dahingehend, daß man sein Urteil als gerecht ansehen wolle, denn
das hieße die Parteien zu Richtern machen, wodurch der Streit
unentschieden bliebe. Ebensowohl also in Anbetracht des Vertrauens,
das man in ihn setzt, als der Gleichheit, die er, wie das
Naturgesetz von ihm verlangt, in beiden Parteien anerkennen soll,
wird er jenes Naturgesetz verletzen, wenn er aus Gunst oder Haß für
die eine oder andere Partei ein anderes Urteil fällt, als er für
recht hält. Und drittens, daß niemand sich als Richter in
irgendeinem Streit zwischen andern aufwerfe ohne deren Zustimmung
und Einwilligung.

		8. Es ist auch naturgesetzlich, daß niemand
einem andern seinen Rat oder seine Vorschläge aufnötige oder
aufdränge, der nicht gewillt ist, selbige zu hören oder
anzunehmen. Denn es ist klar, daß ein Mann Rat- und
Vorschläge nur annimmt bezüglich dessen, was ihm selbst förderlich
oder verderblich ist und nicht seinem Ratgeber, und daß die
Beratung eine freiwillige Handlung ist, daher auch darauf zielen
kann, den Vorteil des Beraters zu fördern: daher mag denn oft
genügender Grund vorhanden sein, den Ratgeber in Verdacht zu haben.
Und selbst wenn das nicht der Fall ist, so ist doch widerwillig
angehörter Rat eine unnötige Beleidigung für den, der ihn nicht
hören will, und jede Beleidigung zielt auf die Störung des Friedens
ab: es ist daher gegen das Naturgesetz, Ratschläge
aufzudrängen.

		9. Ein Mann, der sieht, daß diese Naturgesetze mit so vielen
Worten und so großer Mühe abgefaßt und zu Papier gebracht werden,
mag glauben, daß es noch viel mehr Schwierigkeit und Scharfsinn
erfordert, die genannten Gesetze zu erkennen und zu halten,
besonders bei plötzlichen Gelegenheiten, wo man wenig Zeit zum
Überlegen hat. Und dies ist wahr, wenn wir uns die Menschen
eingenommen denken von Leidenschaften, wie Zorn, Ehrgeiz, Habsucht,
Ruhmsucht und dergleichen, welche alle darauf abzielen, die [bookmark: page120] natürliche
Gleichheit auszuschließen; aber von diesen Leidenschaften
abgesehen, gibt es eine einfache Regel, um sofort zu wissen, ob die
Handlung, die ich tun soll, gegen das Naturgesetz ist oder nicht,
und zwar diese: daß ein Mensch sich in
Gedanken in die Lage desjenigen versetze, mit dem er zu tun hat,
und umgekehrt jenen in seine Lage, welches nichts weiter
ist, als gleichsam eine Vertauschung der Wagschalen. Denn
jedermanns Leidenschaft wiegt schwer in seiner eigenen Schale, aber
nicht in der Schale seines Nachbars. Und diese Regel ist sehr
bekannt und wird ausgedrückt durch das alte Wort: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.

		10. Der Inhalt dieser Naturgesetze ist also, daß sie uns
verbieten, unsere eigenen Richter und unsere eigenen Vorschneider
zu sein, und uns gebieten, uns gegenseitig zu fördern. Im Falle
nun, daß sie von einigen gehalten und von andern vernachlässigt
werden sollten, würden die, die sie halten, eine Beute derer
werden, die sie nicht halten; es würden die Guten nicht nur ohne
Schutz sein vor den Bösen, sondern auch noch die lästige
Obliegenheit haben, ihnen beizustehen: was gegen die Absicht der
genannten Gesetze ist, die nur geschaffen sind zum Schutz und zur
Verteidigung derjenigen, die sie halten. Die Vernunft daher und das
Naturrecht oberhalb aller dieser besonderen Gesetze schreiben
folgendes Gesetz im allgemeinen vor: daß diese
besonderen Gesetze nur so weit gehalten werden, als sie uns keiner
Unzuträglichkeit aussetzen, welche gemäß unserem eigenen Urteil
entstehen kann durch die Vernachlässigung derselben von denjenigen,
denen wir sie halten, und fordern folglich nichts anderes
als den Wunsch und die beständige Absicht, uns zu bemühen und
bereit zu sein, sie zu halten, falls wir nicht zu dem Gegenteil
veranlaßt werden durch die Weigerung anderer Menschen, sie uns zu
halten. Die Gültigkeit des Naturgesetzes ist daher nicht
in foro externo, d. h. solange
bis Sicherheit da ist, daß die Menschen ihm gehorchen werden, aber
ist immer in foro interno, wo,
solange als der tatsächliche Gehorsam unsicher ist, der Wille und
die Bereitschaft, es zu erfüllen, für die Erfüllung genommen
wird.

		11. Gewohnheiten und Verjährungen sind unter diesen
Naturgesetzen nicht aufgeführt. Denn welche Handlung gegen die
Vernunft ist, ist, wenn sie sich auch noch so oft wiederholen mag
oder ob es auch noch so viele »Präzedenzfälle« dafür gibt, doch
beständig gegen [bookmark: page121] die Vernunft und daher kein Naturgesetz, sondern
demselben entgegengesetzt. Aber Übereinstimmung und Vereinbarung
können die Fälle, welche im Naturrecht gesetzt werden, so abändern,
durch Veränderung der Umstände, daß das, was vorher gemäß der
Vernunft war, nachher dagegen sein kann, und doch ist Vernunft nach
wie vor Recht. Denn zwar ist jedermann verpflichtet, dem andern die
Gleichheit zu gestatten, wenn aber der andere einen Grund hat, auf
jene Gleichheit zu verzichten und sich selbst minderwertig zu
machen, dann bricht einer, wenn er jenen von nun an auch als
minderwertig betrachtet, nicht das Naturgesetz, welches die
Gleichheit gebietet. Kurz gesagt: Eines Mannes
eigene Einwilligung kann die Freiheit, welche ihm das Naturgesetz
gewährt, schmälern, aber Gewohnheit nicht; und weder
Gewohnheit noch Einwilligung können diese Naturgesetze noch
irgendein anderes Naturgesetz aufheben.

		12. Und das Gesetz (im eigentlichen Sinne verstanden) ist ein
Befehl; diese Vorschriften aber, wie sie von der Natur ausgehen,
sind keine Befehle; sie werden aber Befehle genannt, nicht mit
Rücksicht auf die Natur, sondern mit Rücksicht auf den Urheber der
Natur, den allmächtigen Gott.

		13. Und da die Naturgesetze sich auf das Gewissen beziehen, so
bricht nicht nur der sie, der dagegen handelt, sondern auch der,
dessen Tun mit ihnen im Einklang ist, wenn er selbst dafürhält, daß
das Gegenteil der Fall ist. Denn wenn die Handlung auch
möglicherweise recht ist, in seinem Urteilsvermögen verachtet er
doch das Gesetz.

		14. Jedermann nennt, gemäß natürlicher Leidenschaft, das gut,
was ihm jetzt und fernerhin, soweit er in die Zukunft vorausschauen
kann, gefällt, und in gleicher Weise das, was ihm mißfällt, böse.
Und so muß auch derjenige, der den ganzen Weg zu seiner Erhaltung
(welches das Ziel ist, nach dem jedermann von Natur strebt) im
voraus erkennt, dies gut nennen und das
Gegenteil böse. Und dies ist jenes Gut
und Böse, welches nicht jeder in der Leidenschaft, aber alle bei
ruhiger Überlegung so nennen. Und deshalb ist die Erfüllung aller
dieser Gesetze gut nach der Vernunft und die Verletzung derselben
böse. Und ebenso auch die Gewohnheit oder Neigung oder Absicht, sie
zu erfüllen, gut, und die Verabsäumung derselben böse. Und daher
rührt jene Unterscheidung von malum
poenae und malum culpae; denn
malum poenae ist irgendein Schmerz
oder eine Störung des Gemüts, aber malum
culpae ist jene Handlung, welche der Vernunft und dem [bookmark: page122] Naturgesetz
zuwiderläuft; wie auch die seelische Haltung, diesen und anderen
Naturgesetzen, die zu unserer Erhaltung dienen, gemäß zu handeln
das ist, was wir Tugend nennen, und die
seelische Haltung, das Gegenteil zu tun, Laster oder Untugend. Wie zum Beispiel die
Gerechtigkeit jene seelische Haltung ist, eingegangene
Verpflichtungen zu halten, die Ungerechtigkeit das entgegengesetzte
Laster; Billigkeit die seelische Haltung, natürliche Gleichheit zu
gewähren, Anmaßung die entgegengesetzte Untugend; Dankbarkeit die
seelische Haltung, die Wohltaten und die Treue anderer zu
vergelten, Undankbarkeit die entgegengesetzte Untugend; Mäßigkeit
die seelische Haltung, uns aller Dinge zu enthalten, die auf unsere
Vernichtung abzielen, Unmäßigkeit das entgegengesetzte Laster; und
Klugheit ist dasselbe wie die Tugend im allgemeinen. Was die
gewöhnliche Annahme betrifft, daß die Tugend ein Mittleres oder
Maßvolles und das Laster ein Extremes oder Übermäßiges sei, so sehe
ich dazu keinen Grund und kann keine solche Mittelmäßigkeit finden.
Mut in einem äußerst gefährlichen Wagnis kann eine Tugend sein,
wenn der Beweggrund ein guter ist, und übermäßige Furcht ist keine
Untugend, wenn die Gefahr äußerst groß ist. Einem Menschen mehr zu
geben, als ihm gebührt, ist keine Ungerechtigkeit, wohl aber ihm
weniger zu geben. Und bei Schenkungen ist es nicht die Größe der
Gabe, welche die Freigebigkeit ausmacht, sondern der vernünftige
Grund zum Geben. Und so bei allen andern Tugenden und Untugenden.
Ich weiß, daß diese Lehre vom Mittleren die des Aristoteles ist,
aber seine Ansichten über Tugend und Laster sind eben diejenigen,
die zu seiner Zeit herrschend waren, und im allgemeinen noch jetzt
unter ungelehrten Menschen, bei denen daher nicht eben
wahrscheinlich ist, daß sie richtig sind.

		15. Die Summe der Tugend ist, denen Freund zu sein, die
freundschaftlichen Verkehr wollen, und furchtbar denen, die es
nicht wollen. Und das gleiche ist die Summe des Naturrechts; denn
wer zur Freundschaft geneigt ist, erfüllt das Naturgesetz auf dem
Wege des Friedens und des geselligen Verkehrs; und furchtbar zu
sein ist das Naturgesetz im Kriege, wo gefürchtet zu werden ein
Schutz ist, den ein Mann sich durch seine eigene Kraft verschafft;
und wie das erstgenannte Naturgesetz in Handlungen der Billigkeit
und der Gerechtigkeit besteht, so das letztgenannte in Handlungen
der Ehre. Und Billigkeit, Gerechtigkeit und Ehre sind der Inbegriff
aller Tugenden. [bookmark: page123]

		Kapitel XVIII.

Bestätigung derselben aus Gottes Wort.

		Bestätigung der wichtigsten in den beiden
letzten Kapiteln erörterten Punkte bezüglich des Naturrechts durch
die Heilige Schrift.

		 

		1. Die in den vorhergehenden Kapiteln betrachteten Gesetze
heißen Naturgesetze, weil sie Vorschriften der natürlichen Vernunft
sind; sie sind auch Moralgesetze, weil sie sich auf die Sitten und
den Verkehr der Menschen untereinander beziehen; ebenso sind sie
auch göttliche Gesetze mit Rücksicht auf ihren Urheber, den
allmächtigen Gott, und deshalb müssen sie auch mit dem Worte
Gottes, wie es uns in der Heiligen Schrift geoffenbart ist,
übereinstimmen oder demselben wenigstens nicht widersprechen. In
diesem Kapitel werde ich daher solche Bibelstellen anführen, welche
am meisten mit den genannten Gesetzen im Einklang sind.

		2. Zunächst verlegt Gottes Wort, wie es scheint, das göttliche
Gesetz in unser Urteilsvermögen, und zwar durch alle jene Stellen,
die dasselbe dem Herzen und dem Verstande zuschreiben, wie Psalm
40,9: » Dein Gesetz habe ich in meinem
Herzen«; Hebr. 8,10: » Ich will geben
mein Gesetz in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es
schreiben«, und Hebr. 10,16, wo dasselbe steht. Psalm 37,31,
wo von dem Gerechten die Rede ist, heißt es: »Das Gesetz seines
Gottes ist in seinem Herzen.« Psalm 19,8,9: »Das Gesetz des Herrn
ist vollkommen und erquickt die Seele. Es macht die Einfältigen
weise und erleuchtet die Augen.« Jer. 31,33: »Ich will mein Gesetz
in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben.« Und Johannes 1 wird
der Gesetzgeber selbst, der allmächtige Gott, λόγος genannt, und
der λογός heißt Vers 4 »das Licht der Menschen«, und Vers 9 »das
wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese
Welt kommen«, und alle diese Ausdrücke sind Beschreibungen der
natürlichen Vernunft.

		3. Und daß jene Vorschriften, welche den Frieden einschärfen,
göttliches Gesetz sind, und zwar dem moralischen Teil desselben
angehören, beweisen folgende Stellen der Schrift: Römer 3,17 wird
die Rechtschaffenheit, welche die Erfüllung des Gesetzes ist, der
Weg des Friedens genannt. Und Psalm 85,11 heißt es: »Gerechtigkeit
und Friede [sollen] sich küssen«; und Matth. 5,9: »Gesegnet sind
die Friedfertigen.« Ferner Hebr. 7,2 wird Melchisedek, König von
Salem, [bookmark: page124] als
König der Gerechtigkeit und König des Friedens bezeichnet, und Vers
21 wird von unserm Heiland Jesus Christus bezeugt: »Du bist ein
Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks«; woraus
geschlossen werden darf, daß die Lehre unseres Heilandes Christi
die Erfüllung des Gesetzes an den Frieden anknüpft.

		4. Daß das Naturgesetz unwandelbar ist, wird dadurch angedeutet,
daß das Priestertum Melchisedeks ewig ist, und durch die Worte des
Erlösers, Matth. 5,18, wo es heißt: »Himmel und Erde werden
vergehen, aber kein Jota und kein Tüttel des Gesetzes wird
vergehen, bis daß es erfüllet ist.«

		5. Daß die Menschen ihre Verträge halten sollen, wird Psalm 15
gezeigt, wo Vers 1 die Frage gestellt wird: »Herr, wer wird wohnen
in deiner Hütte?« usw., worauf Vers 4 diese Antwort gegeben wird:
»Wer ihm selbst zum Schaden schwöret und hält's.« Ferner daß die
Menschen dankbar sein sollen für Wohltaten, welche sie, ohne daß
Verträge geschlossen werden, empfangen, zeigt die Stelle 5. Mose
25,4: »Du sollst dem Ochsen, der dein Korn austritt, nicht das Maul
verbinden«; was Paulus (1. Korinth. 9,9) so erklärt, daß es von
Menschen zu verstehen sei und nicht von Ochsen.

		6. Die Forderung, daß die Menschen mit Gleichheit zufrieden sein
sollen, welche die Grundlage des Naturgesetzes bildet, steht im
göttlichen Gesetz an zweiter Stelle, vergleiche Matth. 22,39,40:
»Du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. In diesen zweien
Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten.« Und dies ist
nicht so zu verstehen, daß ein Mensch auf seines Nächsten Vorteil
ebensosehr bedacht sein soll wie auf seinen eigenen, oder daß er
seine Güter unter seine Nächsten verteilen soll, sondern daß er den
Nächsten aller Rechte und Privilegien, die er selbst genießt,
würdig achten, und daß er ihm alles das zubilligen soll, wovon er
erwartet, daß es ihm selbst zugebilligt werde, was nichts anderes
heißt, als daß er demütig, bescheiden und mit Gleichheit zufrieden
sein soll.

		7. Und daß ferner bei der Austeilung von Rechten unter Gleichen
jene Austeilung im Verhältnis zu der Anzahl gemacht werden soll,
welches die Forderung der aequalia
aequalibus und proportionalia
proportionalibus ist, zeigt der Befehl Gottes an Moses, 4.
Mose 26,53,54: »Diesen sollst du das Land austeilen zum Erbe nach
der Zahl der Namen. Vielen sollst du viel zum Erbe geben und
wenigen weniger; jeglichen soll man geben nach ihrer Zahl.« Daß
ferner Entscheidung durch das Los ein Mittel zum Frieden [bookmark: page125] ist, steht
Sprüche Sal. 18, 18: »Das Los stillet den Hader und scheidet
zwischen den Mächtigen.«

		8. Daß Nachgiebigkeit und Vergebung, welche vorher als
Naturgesetze aufgestellt worden sind, auch göttliche Gebote sind,
ist außer Zweifel. Denn sie sind das Wesen der Nächstenliebe,
welches der Zweck des ganzen Gesetzes ist. Daß wir einander nicht
schmähen oder schelten sollen, ist die Lehre unseres Heilandes,
Matth. 7, 1: »Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet«
und Vers 3: »Was stehest du den Splitter in deines Bruders Auge und
wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?« Auch das Gesetz,
welches uns verbietet, unsern Rat andern weiter aufzunötigen, als
sie zulassen wollen, ist ein göttliches Gesetz. Denn nachdem unser
liebevolles Bestreben und unser Wunsch, den andern zu bessern,
zurückgewiesen worden ist, heißt es, wenn wir unsern Rat weiter
aufdrängen, so viel als ihn schelten und mißachten, welches in dem
soeben angeführten Schriftwort verboten ist, und auch Römer 14, 12,
13: »So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft
geben. Darum lasset uns nicht mehr einer den andern richten,
sondern richtet vielmehr dies, wenn jemand seinen Bruder zu Fall
bringt und ihn veranlaßt zu straucheln.«

		9. Ferner, die sich auf das Naturgesetz beziehende Sittenregel:
Quod tibi fieri non vis, alteri ne
feceris wird durch das Schriftwort Matth. 7, 12 bestätigt: »
Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute
tun sollen, das tut ihr ihnen auch; das ist das Gesetz und die
Propheten«; und Römer 2,1:» Worinnen
du einen andern richtest, verdammest du dich selbst.«

		10. Es geht auch aus der Schrift hervor, daß diese Gesetze sich
nur auf das Richteramt des Gewissens beziehen, und daß die
Handlungen, die dagegen sind, nur so weit von dem allmächtigen Gott
bestraft werden, als sie aus Gleichgültigkeit und Verachtung
entspringen. Zunächst, daß diese Gesetze für das Gewissen gegeben
sind, folgt aus Matth. 5, 20: »Denn ich sage euch: Es sei denn eure
Gerechtigkeit besser denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.« Nun waren aber die
Pharisäer am genauesten unter den Juden in der Gesetzeserfüllung
nach dem Buchstaben; es mußte ihnen also die Aufrichtigkeit der
Gesinnung fehlen, sonst würde unser Heiland nicht eine größere
Gerechtigkeit gefordert haben als die ihrige. Aus demselben Grunde
sagt Christus: »Der Zöllner geht gerechtfertigter aus [bookmark: page126] dem Tempel als
der Pharisäer.« Und Jesus sagt auch: »Mein Joch ist sanft und meine
Last ist leicht«, was darin seinen Ursprung hat, daß er nicht mehr
von uns verlangt, als daß wir uns nach besten Kräften bemühen.
Ferner Römer 14, (19) 23: »Wer aber daran zweifelt und isset doch,
der ist verdammt.« Und in unzähligen Stellen des Alten und Neuen
Testaments erklärt Gott, daß er den Willen für die Tat nimmt,
sowohl bei guten wie bei bösen Handlungen. Und aus diesem allen ist
es klar, daß das göttliche Gesetz für das Gewissen gegeben ist.
Andererseits ist es nicht weniger klar, daß ein Mensch, wie viele
und wie verabscheuungswürdige Taten er auch immer aus Schwachheit
begehen mag, doch von der Strafe, welche diese Handlungen sonst
nach sich ziehen, befreit werden soll, wenn er sie in seinem
Gewissen verdammt. Denn, »wenn immer ein Sünder im Grunde seines
Herzens bereut, sollen alle seine Sünden vergeben sein, spricht der
Herr«.

		11. Die Rache betreffend, welche vom Standpunkt des
Naturgesetzes nicht Genugtuung in der Gegenwart, sondern Besserung
in der Zukunft bezwecken soll, wie ich Kapitel XVI Abschnitt 10
gesagt habe, wird behauptet, daß sie nicht mit dem göttlichen
Gesetz im Einklang stehe, und zwar von denjenigen, welche die
Fortsetzung der Bestrafung über das jüngste Gericht hinaus in
Abrede stellen, wo keine Gelegenheit mehr sei weder zur Besserung
noch zur Abschreckung. Dieser Einwand hätte einen Sinn, wenn die
Strafe eingeführt worden wäre, nachdem alle Sünden vorüber waren;
aber da die Strafe vor der Sünde eingesetzt wurde, so dient sie zum
Segen der Menschheit, weil sie die Menschen durch die Furcht,
welche sie einflößt, veranlaßt, friedlich und sittsam miteinander
zu verkehren. Und daher war solche Rache nur auf die Zukunft
gerichtet.

		12. Endlich gibt es kein Gesetz der natürlichen Vernunft,
welches gegen das göttliche Gesetz sein kann; denn der allmächtige
Gott hat dem Menschen die Vernunft gegeben, damit sie ihn
erleuchte. Und ich hoffe, es ist keine Gottlosigkeit, zu glauben,
daß Gott am Tage des Jüngsten Gerichts strenge Rechenschaft darüber
verlangen wird, wie auch über die Vorschriften, welche wir auf
unserer irdischen Laufbahn erfüllen sollten; ungeachtet des
Widerstandes und der Verunglimpfungen, die von den
Supranaturalisten unserer Tage gegen vernünftigen und sittlichen
Verkehr gerichtet werden. [bookmark: page127]

		Kapitel XIX.

Über die Notwendigkeit und Definition eines politischen
Körpers.

		1. Daß die Menschen trotz dieser Gesetze doch
im Kriegszustande bleiben, bis sie Sicherheit gegeneinander haben.
2. Das Naturgesetz im Kriege ist nur die Ehre. 3. Keine Sicherheit
ohne die Eintracht vieler. 4. Daß die Eintracht unter vielen nicht
erhalten werden kann ohne eine Macht, die sie alle in Furcht hält.
5. Der Grund, weshalb die Eintracht in einer Menge bei einigen
unvernünftigen Geschöpfen sich erhält und nicht bei den Menschen.
6. Daß die Einigung notwendig ist für die Erhaltung der Eintracht.
7. Wie Einigkeit geschaffen wird. 8. Definition des politischen
Körpers. 9. Definition der Körperschaft. 10. Definition des
Herrschers und des Untertans. 11. Zwei Arten politischer Körper,
patrimoniale und Gemeinwesen.

		 

		1. In Kapitel XII Abschnitt 16 ist gezeigt worden, daß die
Ansichten der Menschen über die Belohnungen und Bestrafungen,
welche sie für ihre Taten zu erwarten haben, die Triebfedern sind,
welche den Willen zu diesen Taten entstehen lassen und beherrschen.
In jenem Naturzustande daher, in dem alle Menschen gleich sind und
jeder sein eigener Richter sein darf, ist auch die Furcht, welche
sie voreinander haben, gleich, und jeder vertraut seiner eigenen
List und Stärke: folglich, wenn einer von ihnen seiner natürlichen
Neigung folgt und jene Naturgesetze bricht, bleibt keine andere
Sicherheit der Selbstverteidigung für die andern als die
Vorbeugung. Und aus diesem Grunde
bleibt jedem einzelnen sein Recht – ob er nun friedlich gesinnt sei
oder nicht – das zu tun, was er für gut hält, als ein notwendiges
Mittel zu seiner Selbsterhaltung. Daher leben die Menschen im
Kriegszustande, solange keine Sicherheit oder Gewähr unter ihnen
ist dafür, daß sie jene Naturgesetze einer dem andern halten, und
nichts ist für einen Menschen ungesetzlich, was zu seiner eigenen
Sicherheit und Wohlfahrt dient: und diese Sicherheit und Wohlfahrt
besteht in der gegenseitigen Hilfe und Unterstützung, die einer dem
andern gewährt, woraus auch die gegenseitige Furcht des einen vor
dem andern folgt.

		2. Eine sprichwörtliche Rede lautet: Inter arma silent leges. Es muß deshalb etwas
über die Gesetze gesagt werden, welche die Menschen untereinander
in Kriegszeiten beobachten sollen, wo jedem sein eigenes Leben und
sein eigenes Wohl als Richtschnur für alle Handlungen dient. Doch
so viel gebietet das Naturgesetz [bookmark: page128] im Kriege, daß die Menschen nicht die
Grausamkeit ihrer augenblicklichen Leidenschaften sättigen dürfen,
von der sie, in ihrem Gewissen, keinen Vorteil für die Zukunft
voraussehen. Denn das verrät keine Notwendigkeit, sondern eine
Neigung des Gemüts zum Kriege, was gegen das Naturgesetz ist. Und
in alten Zeiten war, wie wir lesen, die Beraubung anderer ein
Lebensberuf, wobei trotzdem viele von denen, die ihn übten, nicht
nur das Leben derjenigen, die sie beraubten, verschonten, sondern
ihnen auch jene Sachen ließen, welche nötig waren, um das Leben,
das sie ihnen geschenkt hatten, zu fristen, nämlich ihre Ochsen und
Ackergerätschaften, obgleich sie alles andere Vieh und Vermögen
hinwegführten. Und da der Raub selbst, nach dem Naturgesetz,
berechtigt war, bei dem Mangel an Sicherheit sich die notwendigen
Lebensmittel auf andere Weise zu verschaffen, so war doch die
Ausübung von Grausamkeit durch dasselbe Gesetz verboten, wofern
nicht die Furcht das Gegenteil geboten erscheinen ließ. Denn nur
die Furcht kann es rechtfertigen, einem andern das Leben zu nehmen.
Und weil die Furcht kaum anders offenbar gemacht werden kann als
durch irgendeine unehrenhafte Handlung, welche das Bewußtsein der
eigenen Schwachheit verrät, so haben alle Menschen, in denen der
Trieb des persönlichen Mutes und der Großherzigkeit mächtig war,
sich der Grausamkeit enthalten; denn obgleich es im Kriege kein
Gesetz gibt, dessen Nichtbefolgung Unrecht wäre, so gibt es im Kriege doch jene
Gesetze, deren Nichtbefolgung Unehre
ist. Kurz gesagt also, das einzige Gesetz für die Handlungen im
Kriege ist die Ehre, und das Recht zum
Kriege die Vorsicht.

		3. Und da wir sehen, daß gegenseitige Hilfe nötig ist für die
Verteidigung, wie gegenseitige Furcht notwendig ist für den
Frieden, so ist in Betracht zu ziehen, wie große
Beistandsleistungen erforderlich sind für solche Verteidigung und
für die Bewirkung einer so großen gegenseitigen Furcht, daß die
Menschen nicht leichtsinnig etwas gegeneinander unternehmen werden.
Zunächst ist es klar, daß der gegenseitige Beistand von zwei oder
drei Mann nur sehr geringe Sicherheit bietet. Denn das Übergewicht
von einem oder zwei Mann auf der anderen Seite gibt hinreichende
Ermutigung zu einem Angriff. Und deshalb muß, ehe die Menschen
genügende Sicherheit durch gegenseitigen Beistand erhalten, ihre
Zahl so groß sein, daß die numerische Ungleichheit auf der einen
oder der andern Seite keinen gewissen und merklichen Vorteil
bietet.

		[bookmark: page129] 4.
Aber eine wie große Zahl von Menschen sich auch immer zum Zweck
gegenseitiger Verteidigung zusammenfinden mag, so wird dies doch
wirkungslos bleiben, wofern sie nicht alle ihre Handlungen auf ein
und dasselbe Ziel richten, und diese Richtung auf ein und dasselbe
Ziel ist das, was wir Kapitel XII Abschnitt 7 Einmütigkeit genannt haben. Obgleich nun diese
Einmütigkeit oder Eintracht durch die Furcht vor einem
eindringenden Eroberer oder durch die Hoffnung auf eine zu machende
Eroberung oder auf Beute zustande kommen und so lange dauern mag
wie jene kriegerische Aktion, so ist es doch nichtsdestoweniger
unmöglich, daß so viele Menschen, bewegt von so verschiedenen
Ansichten und Leidenschaften, und alle naturgemäß nach Ehre und
Ansehen strebend, sich einmütig gegen einen Feind Hilfe leisten
oder lange in Frieden miteinander leben werden, ohne daß sie durch
eine gegenseitige und gemeinsame Furcht zusammengehalten und
regiert werden.

		5. Aber als im Widerspruch dazu stehend mag die Erfahrung
angeführt werden, welche wir von gewissen unvernünftigen Geschöpfen
haben, die nichtsdestoweniger sich beständig einer so guten Ordnung
und einer vortrefflichen Verfassung erfreuen und so frei von
Aufruhr und Krieg untereinander sind, daß man sich für den Frieden,
das Gemeinwohl und die Verteidigung nichts Besseres denken kann.
Und diese Erfahrung haben wir von jenen kleinen Geschöpfen, den
Bienen, welche deshalb unter die animalia
politica gerechnet werden. Warum können nun die Menschen,
welche die Wohltaten der Eintracht vorhersehen, nicht, wie sie,
einmütig, ohne Zwang, zusammenleben? Die Antwort ist erstens: bei
anderen Geschöpfen kommt die Frage des Vorranges in der eigenen
Gattung und das Streben nach Ehre und Anerkennung gegenseitiger
Vorzüge nicht in Betracht, woraus Neid und Haß entstehen, die dann
zu Aufruhr und Krieg führen. Zweitens, jedes einzelne jener
Geschöpfe trachtet nach Frieden und nach der allen gemeinsamen
Nahrung; die Menschen dagegen streben nach Macht, Vorrang und
Privateigentum, und dies ist bei jedem einzelnen anders und führt
zu Streitigkeiten. Drittens, jene Geschöpfe, welche ohne Vernunft
sind, besitzen nicht Einsicht genug, daß sie Mängel in der
Regierung ausspähen können oder auszuspähen vermeinen, und sind
deshalb mit derselben zufrieden. Aber in einer großen Anzahl von
Menschen gibt es immer einige, welche sich für weiser halten als
die übrigen und dasjenige zu ändern streben, was sie als verkehrt
ansehen; und [bookmark: page130] verschiedene suchen auf verschiedene Weise zu
ändern, und das verursacht Zwiespalt und Krieg. Viertens, sie
entbehren der Sprache und können daher einander nicht aufreizen zu
Tumult und Zwietracht; die Menschen aber wohl. Fünftens, sie haben
keine Vorstellung von Recht und Unrecht, sondern nur von Lust und
Schmerz, und rügen deshalb auch nicht einander oder ihren Anführer,
solange als es ihnen selber gut geht, während die Menschen, welche
sich selbst zu Richtern über Recht und Unrecht machen, dann am
wenigsten ruhig sind, wenn es ihnen am behaglichsten geht.
Endlichste natürliche Eintracht, wie sie unter jenen Geschöpfen
besteht, ist Gottes Werk, vermittelt durch die Natur; aber die
Eintracht unter den Menschen ist künstlich und wird durch Verträge
vermittelt. Es ist daher kein Wunder, daß jene unvernünftigen
Tiere, welche große Völker bilden und sich regieren, dies mit weit
größerer Beständigkeit tun als die Menschen, die es kraft
willkürlicher Einrichtung tun.

		6. Es bleibt also noch hervorzuheben, daß die Einmütigkeit,
worunter ich das Zusammenwirken des Willens vieler zu einem
gemeinsamen Handeln verstehe, nicht genügende Sicherheit für den
allgemeinen Frieden bietet, ohne die Einrichtung einer gemeinsamen
Gewalt, welche die Menschen durch die Furcht, welche sie einflößt,
zwingt, sowohl den Frieden untereinander zu halten als auch ihre
Kräfte gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen. Und daß
dieses geschehe, dafür gibt es keinen andern denkbaren Weg als die
Einigung, welche Kapitel XII Abschnitt 8 definiert worden ist als
die Zusammenfassung oder Zusammenschließung des Willens vieler in
den Willen eines einzelnen oder in den Willen des größten Teils
irgendeiner Gruppe von Menschen, das heißt in den Willen eines
Mannes oder einer Ratsversammlung. Denn
ein Rat ist nichts anderes als eine Versammlung von Menschen,
welche über etwas sich beraten, was sie alle angeht.

		7. Eine Verbindung kommt dadurch zustande, daß jeder einzelne
Mann vertraglich irgendeinem und demselben Menschen oder
irgendeiner und derselben Ratsversammlung, die sie alle ernannt und
eingesetzt haben, sich verpflichtet, alle jene Handlungen zu tun,
welche die genannte Person oder Ratsversammlung von ihnen heischen
wird, und keine Handlung zu tun, welche er oder sie ihnen verbieten
werden. Und ferner, wenn es ein Rat ist, dessen Befehl sie sich
unterwerfen, daß sie sich dann auch verpflichten, als Befehl [bookmark: page131] des ganzen Rates
anzusehen, was der Befehl des größeren Teils jener Männer ist, aus
denen der Rat besteht. Und obgleich der menschliche Wille, weil
nicht selber freiwillig, sondern der Anfang freiwilliger
Handlungen, nicht der Überlegung und der Vereinbarung unterliegt;
so verpflichtet sich doch ein Mann, wenn er sich verbindlich macht,
seinen Willen den Befehlen eines andern zu unterwerfen, dazu, daß
er ihm, dem er Gehorsam verspricht, seine Kraft und seine Mittel
zur Verfügung stellt. Und hierdurch kann derjenige, dem die andern
gehorchen sollen, durch die Anwendung aller Kräfte und Mittel jener
und die Furcht, die er dadurch einzuflößen vermag, in den Stand
gesetzt werden, den Willen jener zur Einheit und zur Eintracht
untereinander zu bilden.

		8. Diese so entstandene Verbindung ist das, was die Menschen
heutzutage einen politischen Körper
oder eine bürgerliche Gesellschaft nennen; und die Griechen haben
dafür das Wort πόλις, das heißt wörtlich eine Stadt, welche also
definiert werden kann als eine Vielheit von Menschen, die zum Zweck
ihres gemeinsamen Friedens, ihrer Wohlfahrt und ihrer Verteidigung
gleichsam zu einer Person vereinigt sind.

		9. Und wie diese Verbindung zu einer Stadt oder einem
politischen Körper eingerichtet wird, mit einer gemeinsamen Macht
über alle einzelnen Personen oder Mitglieder jener Gemeinschaft,
zum gemeinsamen Besten aller, so kann auch unter einer Vielheit
jener Mitglieder ein untergeordneter Verein von gewissen Männern
für gewisse gemeinsame Handlungen, welche jene Männer für ihren
gemeinsamen Nutzen oder für das ganze städtische Gemeinwesen tun,
eingerichtet werden, z. B. für eine Unterabteilung in der
Regierung, für Rechtspflege, für Handel und Gewerbe. Und diese
untergeordneten politischen Gemeinschaften werden gewöhnlich
Korporationen genannt, und ihre Macht
über die Mitglieder ihrer Gesellschaft geht so weit, wie sie ihnen
von dem ganzen Gemeinwesen, dessen Mitglieder sie sind, zugestanden
wird.

		10. In allen Städten oder politischen Gemeinschaften, welche
nicht untergeordnet, sondern unabhängig sind, heißt jener eine Mann
oder jener eine Rat, dem die einzelnen Mitglieder jene allgemeine
Gewalt übertragen haben, ihr Herrscher
und seine Gewalt die herrschende Gewalt, und diese besteht in der
Macht und Stärke, die jedes einzelne Mitglied von sich selbst auf
ihn vertraglich übertragen hat. Und da es für jeden Menschen
unmöglich ist, in Wirklichkeit [bookmark: page132] seine eigene Stärke einem andern zu
übertragen, oder für jenen andern, sie zu empfangen, so ist das so
zu verstehen, daß die Übertragung der eigenen Gewalt und Stärke
nichts anderes ist als die Aufgebung oder Entsagung seines Rechtes,
jenem, dem man seine Macht überträgt, Widerstand zu leisten. Und
jedes Mitglied der politischen Gemeinschaft heißt ein Untertan, nämlich des Herrschers.

		11. Der Grund im allgemeinen, der einen Mann veranlaßt, Untertan
eines andern zu werden, ist, wie ich bereits gesagt habe, die
Furcht, daß er sich sonst nicht zu erhalten vermag. Und ein Mensch
kann sich demjenigen untertänig machen, der ihn überwältigt oder
überwältigen könnte, aus Furcht vor diesem, oder auch, die Menschen
können sich untereinander verbinden, um sich jemandem zu
unterwerfen, den sie sich selbst ausersehen, aus Furcht vor andern.
Und wenn viele Menschen sich in der erstgenannten Weise untertänig
machen, so entsteht daraus, gleichsam auf natürliche Weise, ein
politischer Körper; daraus entwickelt sich die väterliche und despotische Gewalt. Und wenn die Menschen sich in
der letztgenannten Weise untertänig machen, durch gegenseitige
Verständigung unter vielen, so wird der politische Körper, welchen
sie bilden, meistens Gemeinwesen
genannt, zur Unterscheidung von der ersteren Form, obgleich dieser
Name »politischer Körper« auch die allgemeine Bezeichnung für beide
ist. Und ich werde an erster Stelle von den Gemeinwesen reden und
nachher von patrimonialen und
despotischen politischen Körpern.
[bookmark: page133]
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			[bookmark: foot15]In einer Handschrift ( H) befindet sich folgender, später gestrichene,
Zusatz: »Zum Naturgesetz gehört auch, daß jedem Menschen, wenn er
Frieden schließt, jene Rechte zugestanden werden, die er durch die
Verträge mit anderen erworben hat. Das will sagen, Recht gegen
jene, mit denen er einen Vertrag gemacht hat. Und dies Gesetz ist
im wesentlichen nichts weiter als daß der Friede, den ein Mann
eingeht, nicht die Verträge auflöst, die andere mit ihm geschlossen
haben; sonst ist jene Gleichheit nicht innegehalten, die das
Naturgesetz fordert. Und die Menschen werden lieber den Krieg
wagen, um ihre eigenen Vorteile zu behalten, als sie durch
ungleichen Frieden aufgeben, worin andere eben jenes tun. Und daher
lehrt uns das Naturgesetz, in dem ersten Eintritt in
Friedensverhandlungen, daß jeder das behalten muß, was er zuvor
besessen oder ausschließlich gebraucht hat.«


	
		
		Zweiter Teil.

Betrifft Menschen als einen politischen Körper.

		Über die Erzeugung und die Arten der Regierung.

		Kapitel I.

Über die Erfordernisse für die Verfassung eines Gemeinwesens.

		1. Einleitung. 2. Eine Menge ist vor ihrer
Einigung nicht eine Person, und keine Handlung ist ihr zuzurechnen,
der nicht jeder einzelne ausdrücklich zustimmt. 3. Ausdrückliche
Gutheißung jedes einzelnen ursprünglich erforderlich, um der
Mehrheit das Recht zu geben, die Gesamtheit zu vertreten.
Demokratie, Aristokratie, Monarchie. 4. Demokratische,
aristokratische und monarchische Einigung kann für immer oder
vorübergehend eingerichtet werden. 5. Kein persönliches Recht wird
abgetreten ohne Sicherheit auf Gegenleistung. 6. Eine eingesetzte
Regierung ohne vollstreckende Gewalt bietet keine Sicherheit. 7.
Die vollziehende Gewalt besteht darin, daß dem, der sie ausübt,
kein Widerstand entgegengesetzt wird. 8. Das Schwert des Krieges
ist in derselben Hand, in der das Schwert der Gerechtigkeit ist. 9.
Die Entscheidung in allen Verhandlungen, sowohl den richterlichen
wie beratenden, gehört zum Schwerte. 10. Definition der
bürgerlichen Gesetze; sie zu schaffen, gehört zum Schwerte. 11.
Ernennung von Beamten und Staatsdienern ebenso. 12. Die höchste
Gewalt schließt Straflosigkeit ein. 13. Unterstellung eines
Gemeinwesens, worin die Gesetze erst gemacht werden und das
Gemeinwesen nachher. 14. Wird widerlegt. 15. Unterstellung
gemischter Regierungsformen in der höchsten Gewalt. 16. Wird
widerlegt. 17. Gemischte Regierung hat ihre Stelle in der
Verwaltung des Gemeinwesens unter der Herrschergewalt. 18.
Nachdenken und Erfahrung lehren uns, daß in allen Gemeinwesen
irgendwo absolute Herrschgewalt besteht. 19. Einige wesentliche und
untrügliche Merkmale der Herrschgewalt.

		 

		1. In dem ersten Teil dieser Abhandlung ist von den natürlichen
Fähigkeiten und dem natürlichen Zustande des Menschen die [bookmark: page134] Rede gewesen,
und zwar von seinem Wesen und seinen Leidenschaften in den ersten
elf Kapiteln, von den Handlungen, die daraus entspringen; im
zwölften, wie die Menschen sich untereinander verständigen, im
dreizehnten; in welchen Zustand die Leidenschaften sie bringen, im
vierzehnten; zu welchem Stande sie geleitet werden durch die Gebote
der Vernunft, das heißt, welches die wichtigsten Artikel des
Naturgesetzes sind, im fünfzehnten, sechzehnten, siebzehnten und
achtzehnten. Und schließlich, wie eine Vielheit natürlicher
Personen durch Verträge zu einer bürgerlichen Person oder einem
politischen Körper verbunden werden. In diesem Teile soll daher das
Wesen eines politischen Körpers sowie dessen Gesetze, die auch
bürgerliche Gesetze heißen, betrachtet werden. Und da wir im
letzten Abschnitt des letzten Kapitels des vorigen Teils gesehen
haben, daß es zwei Wege gibt, um eine politische Gemeinschaft zu
gründen, nämlich erstens durch die freiwillige Konstituierung
vieler, die sich zu diesem Zwecke versammelt haben, was einer
Schöpfung aus Nichts durch den menschlichen Geist gleichkommt,
zweitens durch Zwang, was gleichsam eine Erzeugung durch Naturkraft
ist, so werde ich zunächst von einer solchen politischen
Gemeinschaft sprechen, die aus der Versammlung und Übereinkunft
vieler hervorgeht.

		2. Wir haben also an dieser Stelle eine Vielheit von Personen zu
betrachten, welche im Begriff sind, sich zwecks ihrer Sicherheit,
sowohl gegeneinander als gegen gemeinsame Feinde, zu einem
politischen Körper zusammenzuschließen, und zwar durch Verträge.
Die Kenntnis nun von den Verträgen, welche sie machen müssen, hängt
von der Kenntnis der Personen und der Kenntnis ihrer Ziele ab.
Zunächst, was die Personen anbetrifft, so sind es viele und (noch)
nicht eine; auch kann irgendeine Handlung, welche in einer
versammelten Menge getan wird, nicht der Menge zugerechnet oder in
Wahrheit eine Handlung der Menge genannt werden, wofern nicht jedes
Mannes Hand und jedes Mannes Wille (nicht ein einziger ausgenommen)
dazu mitgewirkt haben. Denn obgleich die Personen in einer Menge
äußerlich Zusammengehen mögen, so stimmen sie doch nicht immer in
ihren Absichten überein. Denn selbst zu einer Zeit, wenn die
Menschen sich im Aufruhr befinden und eine Anzahl von ihnen der
einen Untat zustimmt, eine andere der anderen, so sind sie doch in
ihrer Gesamtheit untereinander im Stande der Feindschaft, nicht des
Friedens, wie die aufständischen in Jerusalem belagerten Juden,
welche sich gegen ihre Feinde verbinden [bookmark: page135] und gleichzeitig einander
bekämpfen konnten. Wenn daher zu irgendeiner Zeit irgend jemand
sagt, daß eine Anzahl Menschen irgendeine Handlung vollführt hat,
so muß das so verstanden werden, daß jeder einzelne Mann in jener
Zahl dem zugestimmt hat und nicht bloß der größte Teil. Zweitens,
obgleich zusammengekommen in der Absicht, sich zu einigen, sind sie
doch noch in jenem Zustande, in dem jeder einzelne auf alles ein
Recht hat, und folglich, wie Kapitel XIV Abschnitt 10 gesagt worden
ist, in einem Zustande des Nichtsgenusses. Und darum hat das Mein
und Dein keine Statt unter ihnen.

		3. Das erste also, was sie tun müssen, ist, daß ausdrücklich
jeder Mann in etwas einwilligt, wodurch sie ihrem Ziele näherkommen
können, und das kann gar nicht vorgestellt werden außer als dies,
daß sie dem Willen des größeren Teils ihrer Gesamtzahl oder dem
Willen des größeren Teils irgendeiner bestimmten Anzahl Männer, von
ihnen bezeichnet und namhaft gemacht, oder endlich dem Willen
irgendeines einzelnen Menschen gestatten, für den Willen jedes
einzelnen genommen zu werden und ihn zu verkörpern. Und nachdem sie
das getan haben, haben sie sich geeinigt und sind ein politischer Körper. Und wenn der größere Teil ihrer
Gesamtzahl als die Verkörperung des Willens jedes einzelnen gilt,
dann sagt man, daß sie eine Demokratie
bilden, das heißt eine Staatsform, worin die gesamte Anzahl oder so
viele von ihnen, als da mögen, sobald als sie sich versammelt
haben, der Herrscher und jeder einzelne Mann der Untertan ist. Wenn
der größere Teil einer bestimmten Anzahl von Leuten, die namhaft
gemacht und von den übrigen unterschieden wurden, als Verkörperung
des Willens jedes einzelnen gelten soll, dann sagt man, daß sie
eine Oligarchie oder Aristokratie bilden, welche beiden Wörter dieselbe
Sache bezeichnen zusammen mit den verschiedenen Affekten
derjenigen, die diese Ausdrücke gebrauchen. Denn wenn die Leute,
die solches Amt innehaben, gefallen, so nennt man dieselbe eine
Aristokratie, sonst eine Oligarchie; immer ist es die Versammlung,
die durch ihre Mehrheit den Willen der gesamten Anzahl erklärt, die
als solche den Herrscher darstellt, und jeder einzelne Mensch ist
der Untertan. Schließlich, wenn ihre Übereinstimmung dahin geht,
daß der Wille eines Mannes, den sie namhaft machen, für den Willen
aller gelten soll, dann heißt ihre Regierung oder ihre Einigung
eine Monarchie, und jener eine Mann ist
der Herrscher und jeder der übrigen ein Untertan.

		[bookmark: page136] 4. Und
diese verschiedenen Formen von Staaten, Regierungen und
Unterordnungen menschlichen Willens kann man auffassen entweder so,
als wären sie unbedingt, das heißt für alle Zukunft, oder nur für
eine begrenzte Zeit. Indessen, da wir hier von einem politischen
Körper reden, der zur beständigen Wohlfahrt und Verteidigung
derjenigen eingesetzt ist, die ihn schaffen, von dem man also
wünscht, daß er ewig dauern möge, so will ich es unterlassen, von
jenen zu sprechen, die nur vorübergehend sind und nur jene
betrachten, die für immer dauern sollen.

		5. Der Zweck, um dessentwillen ein Mensch sein Recht, sich
selbst durch eigene Kraft zu beschützen und zu verteidigen, aufgibt
und einem anderen oder anderen überträgt, ist die Sicherheit, die
er dadurch zu erlangen hofft, Schutz und Verteidigung von denen, an
die er sein Recht abgetreten hat, zu erlangen; und ein Mann kann
sich dann für sicher halten, wenn er voraussieht, daß ihm keine
Gewalt angetan wird, von welcher der Täter nicht durch die Macht
jenes Herrschers abgeschreckt werden kann, dem sich jeder einzelne
von ihnen unterworfen hat, und ohne jene Sicherheit gibt es keinen
Grund für einen Mann, sich seiner eigenen Vorteile zu entäußern und
sich zu einer Beute für andere zu machen. Wenn daher eine solche
höchste Gewalt nicht eingerichtet ist, die diese Sicherheit
gewähren kann, so muß man annehmen, daß jedes Mannes Recht, das zu
tun, was er selbst für gut hält, ihm verblieben ist, und
andererseits, wo jeder Untertan das Recht hat, nach eigenem Urteil
und Belieben von seiner eigenen Kraft Gebrauch zu machen, da muß
angenommen werden, daß jeder Mann das gleiche Recht besitzt und
folglich, daß dort noch kein Gemeinwesen eingerichtet ist. Wie weit
also beim Schaffen eines Gemeinwesens ein Mann seinen Willen der
Macht anderer unterwirft, muß sich aus dem Endzweck, nämlich der
erlangten Sicherheit ergeben. Denn was immer notwendig ist, durch
Vertrag übertragen zu werden, um jene Sicherheit zu erlangen, so
viel wird übertragen, oder wenn nicht, dann verbleibt jedem Manne
seine natürliche Freiheit, sich selbst zu sichern.

		6. Von jedem einzelnen der zur Einrichtung eines Gemeinwesens
Zusammengetretenen anerkannte und durch die Schrift beglaubigte
Verträge, ohne die Errichtung einer vollziehenden Gewalt, bieten
keine vernünftige Sicherheit für diejenigen, welche sie gemacht
haben, auch sind sie keine Gesetze und lassen also die Menschen in
dem Zustande der Natur und der Feindseligkeit. Denn [bookmark: page137] der Wille der meisten
Menschen wird nur durch die Furcht regiert, und wo es keine
vollziehende Gewalt gibt, da gibt es auch keine Furcht; und die
meisten Menschen werden ihren Leidenschaften, wie Habgier, Wollust,
Zorn und dergleichen, folgen und werden jene Verträge brechen,
wodurch also die übrigen, die sie sonst gehalten hätten, in den
Zustand der Freiheit zurückversetzt sind und kein anderes Gesetz
haben als die Selbsthilfe.

		7. Diese vollziehende Gewalt besteht, wie im vorigen Teil,
Kapitel II Abschnitt 3, gesagt worden ist, darin, daß jedermann
sein Recht auf Widerstand gegen denjenigen, dem er die vollziehende
Gewalt übertragen hat, aufgibt. Es folgt daher, daß niemand in
irgendeinem Gemeinwesen das Recht hat, dem oder denen zu
widerstehen, an die sie diese vollziehende Gewalt oder, wie man
dieselbe auch zu nennen pflegt, das Schwert der Gerechtigkeit,
abgetreten haben, den Nichtwiderstand als möglich vorausgesetzt.
Denn Verträge sind nach Teil I, Kapitel XV Abschnitt 18 bloß bis
zum Äußersten unseres Strebens bindend.

		8. Und da diejenigen, welche unter sich durch dies Schwert der
Gerechtigkeit, das sie alle in Furcht hält, gesichert sind,
nichtsdestoweniger in Gefahr vor äußeren Feinden leben, so ist,
wofern nicht ein Mittel gefunden wird, ihre Macht und natürlichen
Kräfte gegen diese zu vereinigen, der Frieden unter ihnen nichtig.
Und daher muß vorausgesetzt werden, daß alle Mitglieder durch
Vertrag verpflichtet sind, ihre Kräfte zur Verteidigung des Ganzen
darzubieten und dadurch eine so ausreichende Macht für ihre
Verteidigung zu schaffen, wie nur immer möglich ist. Da nun jeder
Mann den Gebrauch seiner Kräfte bereits demjenigen oder denen
übertragen hat, welche das Schwert der Gerechtigkeit innehaben, so
folgt, daß die Macht der Verteidigung, das heißt das Schwert des
Krieges, in derselben Hand sein muß, in der sich das Schwert der
Gerechtigkeit befindet; daß demnach diese beiden Schwerter nur
eines sind und daß sie untrennbar und unbedingt notwendig in den
Händen der herrschenden Gewalt sein müssen.

		9. Überdies: da das Schwertrecht-Haben nichts anderes bedeutet,
als daß der Gebrauch des Schwertes allein von dem Urteil und
Belieben dessen oder derjenigen, die es haben, abhängt, so folgt,
daß die Macht der Rechtsprechung (in allen Zwistigkeiten, worin das
Schwert der Gerechtigkeit angewandt werden muß) und (in allen
Entschließungen über Krieg, worin der Gebrauch jenes Schwertes
[bookmark: page138]
erforderlich ist) das Recht zu beschließen und zu bestimmen, was
getan werden muß, demselben Herrscher angehört.

		10. Ferner, in Erwägung, daß es nicht weniger, sondern viel mehr
zu wünschen ist, Gewalttätigkeit zu verhindern als zu bestrafen,
wenn sie begangen ist, und daß alle Gewalttat aus Zwistigkeiten
hervorgeht, welche unter den Menschen entstehen über das Mein und
Dein, über recht und unrecht, über gut und böse und dergleichen,
was jeder nach seiner eigenen Meinung zu beurteilen pflegt – so muß
es auch zur Befugnis derselben herrschenden Gewalt gehören, den
gemeinsamen Maßstab festzusetzen und bekanntzumachen, nach dem
jeder wissen kann, was ihm gehört und was nicht, was gut ist und
was böse, was er zu tun hat und was nicht, und zu befehlen, daß
dieselben gehalten werden. Und diese Bestimmungen der Handlungen
der Untertanen nennt man politische
oder bürgerliche Gesetze; sie zu geben
und zu schaffen muß von Rechts wegen dem zukommen, der das Recht
des Schwertes hat, durch welches die Menschen gezwungen werden, sie
zu befolgen; denn andernfalls würden sie vergeblich geschaffen
werden.

		11. Fernerhin, da es unmöglich ist, daß ein einzelner Mann, der
jene herrschende Gewalt innehat, in Person alle Zwistigkeiten hören
und entscheiden, bei allen Beratungen, das öffentliche Wohl
betreffend, zugegen sein und alle jene öffentlichen Handlungen,
welche dazu gehören, vornehmen und ausführen kann, wodurch vielmehr
Beamte und Verwalter der öffentlichen Angelegenheiten notwendig
werden, so ist folgerecht, daß die Ernennung, Anstellung und
Beschränkung dieser auch als untrennbarer Teil derselben
herrschenden Gewalt aufzufassen ist, der bereits alle
Gerichtsbarkeit und alle vollziehende Gewalt zuerkannt worden
ist.

		12. Und sofern das Recht, die Kräfte jedes einzelnen Mitgliedes
der Gesamtheit zu gebrauchen, von diesen auf ihren Herrscher
übertragen worden ist, so wird jedermann leicht zu der
Schlußfolgerung kommen, daß zur herrschenden Gewalt, was sie auch
immer tun möge, Straflosigkeit gehört.

		13. Alle diese Rechte der höchsten Staatsgewalt, nämlich der
unumschränkte Gebrauch des Schwertes in Krieg und Frieden, die
Erlassung und Abschaffung von Gesetzen, die höchste Gerichtsbarkeit
und Entscheidung in allen gerichtlichen und beratenden
Verhandlungen, die Ernennung aller obrigkeitlichen Personen und
Minister nebst anderen sich daraus wieder ergebenden Rechten machen
die [bookmark: page139]
souveräne Gewalt nicht weniger unumschränkt in dem Gemeinwesen, als
vor der Gründung des Gemeinwesens jeder Mann selbst unumschränkt
tun und lassen konnte, was er wollte; und diese Bedingung halten
diejenigen, welche nicht erfahren haben, in welch elenden Zustand
die Menschen durch langen Krieg versetzt werden, für so
unerträglich, daß es ihnen schwer wird, anzuerkennen, daß jene
Verträge und jene Unterwerfung ihrerseits, wie sie hier beschrieben
worden ist, für ihren Frieden jemals nötig gewesen sei. Und daher
haben einige gedacht, daß ein Gemeinwesen in solcher Weise
eingerichtet werden kann, daß die Staatsgewalt so beschränkt und
gemildert ist, wie sie es selbst für passend halten. Zum Beispiel:
sie denken sich, daß eine Anzahl Personen gewisse Artikel
angenommen haben (die sie alsbald Gesetze nennen), und die
bestimmen, wie sie regiert sein wollen, und sodann, daß sie einen
Mann oder mehrere Männer wählen, die darauf sehen, daß jene Artikel
gehalten und ausgeführt werden; und um ihn oder sie dazu in den
Stand zu setzen, bewilligen sie ihnen ein bestimmtes Einkommen aus
gewissen Ländereien, Steuern, Strafen und dergleichen, und wenn sie
das etwa vergeuden, so werden sie nichts mehr bekommen ohne eine
neue Bewilligung von denselben Leuten, die das erste bewilligten.
Und so, glauben sie, haben sie ein Gemeinwesen geschaffen, in
welchem es für jeden Privatmann ungesetzlich ist, für seine eigene
Sicherheit das Schwert zu ergreifen; aber darin täuschen sie
sich.

		14. Denn zunächst die Einkünfte betreffend würde sich notwendig
ergeben, daß Streitkräfte ausgehoben und angeschafft werden könnten
nach dem Willen dessen, der solche Einkünfte hat; doch da das
Einkommen begrenzt ist, so müssen es auch die Streitkräfte sein:
beschränkte Streitkräfte aber gegen die Macht eines Feindes, den
wir nicht beschränken können, sind unzureichend. Wenn es sich daher
träfe, daß ein Angriff erfolgte so stark, daß jene Streitkräfte ihm
nicht widerstehen könnten, und es gäbe kein Recht, mehr auszuheben,
dann ist jeder Mann durch Naturnotwendigkeit verpflichtet, sich so
gut zu helfen, wie er kann, und so ist das private Schwert und der
ursprüngliche Kriegszustand wieder in Kraft getreten. Da wir also
sehen, daß die Einkünfte, ohne das Recht, über Menschen zu
verfügen, weder im Frieden noch im Kriege von Nutzen sind, so
müssen wir notwendig annehmen, daß derjenige, welcher die
Verwaltung jener Stücke hat, die im vorhergehenden [bookmark: page140] Abschnitt erwähnt wurden,
auch das Recht haben muß, die Kräfte der einzelnen Menschen zu
gebrauchen. Und derselbe Grund, der ihm das Recht über jeden
einzelnen gibt, gibt ihm das Recht über alle. Und dann ist sein
Recht absolut. Denn wer ein Recht auf die Kräfte aller hat, hat das
Recht, über diese Kräfte zu verfügen. Ferner, wieder angenommen,
daß jene beschränkten Streitkräfte und Einkünfte, sei es durch
unbedingt nötigen oder durch fahrlässigen Gebrauch, versagen, und
daß für eine Bewilligung dieselbe Versammlung wieder einberufen
werden muß, wer hat die Macht, sie einzuberufen, d. h. wer zwingt
die Mitglieder zu kommen? Wenn der, welcher die Mittel fordert,
jenes Recht hat, nämlich das Recht, alle zu zwingen, dann ist
dessen Gewalt absolut; wenn nicht, dann steht es jedem einzelnen
Mann frei, zu kommen oder nicht zu kommen, einen neuen Staat zu
gründen oder nicht, und so kehrt das Recht aller gegen alle zurück.
Aber angenommen, daß sie willig sind und aus eigenem Antriebe
kommen, um über jene Ersatzmittel zu beraten, so steht es also
immer in ihrem Belieben, ob sie sie bewilligen wollen oder nicht,
also auch in ihrem Belieben, ob der Staat fortbestehen soll oder
nicht. Und daher liegt auf keinem unter ihnen irgendeine
bürgerliche Verpflichtung, welche sie hindern kann, Gewalt
anzuwenden, im Falle sie das für dienlich halten zu ihrer
Verteidigung. Dieser Gedanke derer, die zuerst bürgerliche Gesetze
und nachher eine bürgerliche Gesellschaft machen wollen (als ob die
Politik einen politischen Körper und nicht ein politischer Körper
die Politik machte), ist mithin ziellos.

		15. Andere haben, um den harten Zustand (wie sie sagen)
absoluter Unterwerfung zu vermeiden (den sie, von Haß dagegen
erfüllt, auch Sklaverei nennen), eine Regierung ersonnen, die aus
den drei Regierungsformen, wie sie meinen, zusammengesetzt ist. Zum
Beispiel: sie nehmen an, daß das Recht, die Gesetze zu machen in
den Händen einer großen demokratischen Versammlung liegt, das Recht
der Gerichtsbarkeit in den Händen einer andern Versammlung, und die
Vollstreckung der Gesetze in den Händen einer dritten oder eines
einzelnen Menschen; und diese Staatsform nennen sie eine gemischte
Monarchie oder gemischte Aristokratie oder gemischte Demokratie, je
nachdem eine dieser drei Arten besonders deutlich vorherrsche. Und
unter dieser Regierungsform ist, wie sie glauben, das Recht des
privaten Schwertes ausgeschlossen.

		[bookmark: page141] 16. Und
angenommen, dem wäre so, wie würde jener Zustand, den sie Sklaverei
nennen, dadurch gemildert werden? Denn unter dieser Regierungsform
wäre es niemand erlaubt, sein eigener Richter zu sein oder sein
eigener Zuteiler oder sich selbst irgendein Gesetz zu geben, und
solange jene drei Versammlungen untereinander harmonieren, sind sie
diesen ebenso vollständig unterworfen wie ein Kind dem Vater oder
wie ein Sklave dem Herrn im Naturzustande. Die Annehmlichkeit
dieser Unterwerfung muß also in der Disharmonie jener bestehen,
unter denen sie die Rechte der höchsten Gewalt verteilt haben. Aber
Disharmonie heißt Krieg. Die Teilung der Staatsgewalt kann daher an
der völligen Unterwerfung nichts ändern oder sie führt zum Kriege,
in welchem das Recht der Selbsthilfe wieder Platz greift. Die
Wahrheit nämlich ist, daß die Staatsgewalt unteilbar ist, wie
bereits im siebenten, achten, neunten, zehnten, elften und zwölften
Abschnitt dieses Kapitels gezeigt worden ist. Und jene scheinbare
Vermischung verschiedener Regierungsformen ist nicht eine Mischung
der Dinge selbst, sondern einer Verwirrung in unserem Verstande,
der nicht sofort zu erkennen vermag, wem wir uns unterworfen
haben.

		17. Aber obgleich die höchste Gewalt nicht gemischt sein kann,
sondern stets entweder einfache Demokratie oder einfache
Aristokratie oder reine Monarchie ist, so können doch in der
Verwaltung alle jene Regierungsarten eine untergeordnete Stelle
einnehmen. Denn angenommen, die herrschende Gewalt sei
demokratisch, wie sie es zeitweilig in Rom war, so kann doch zu
gleicher Zeit ein aristokratischer Rat da sein, wie es der Senat
war, und gleichzeitig kann ein untergeordneter Alleinherrscher
vorhanden sein, wie es der Diktator war, der eine Zeitlang die
Ausübung der ganzen Herrschaft in Händen hatte, und wie es alle
Generale im Kriege sind. So kann auch in der Monarchie ein
aristokratischer Rat sein, aus Männern bestehend, die der Monarch
gewählt hat, oder ein demokratischer, der, mit Genehmigung des
Monarchen, aus allen Privatleuten des Gemeinwesens gewählt wurde.
Und diese Mischung ist es, die den Eindruck sucht, als ob es die
Mischung der Staatsgewalt wäre. Etwa, als wenn jemand meinen würde,
daß, weil der Große Rat von Venedig in ordentlicher Sitzung nichts
anderes zu tun pflegt als obrigkeitliche Beamte, Staatsminister,
Hauptleute und Stadtkommandanten, Gesandte, Staatsräte und
dergleichen zu ernennen, er darum keinen andern Anteil an der
Staatsgewalt hätte, als nur [bookmark: page142] die Ernennung obrigkeitlicher Personen, und daß
die Erklärung von Krieg und Frieden, die Schaffung von Gesetzen ihm
nicht zustände, sondern jenen Staatsräten, die er dafür ernannt
hat: während es die Rolle dieser ist, als untergeordnete Beamte zu
handeln und die höchste Autorität in dem Großen Rate liegt, der sie
erwählte.

		18. Und wie die Vernunft uns lehrt, daß ein Mensch, wenn wir ihn
außerhalb der Gesetze stehend und frei von allen Verträgen mit
andern betrachten, frei ist, zu tun und zu lassen, was er will und
so lange zu überlegen, wie er Lust hat, indem jedes Glied des
Körpers dem Willen des ganzen Menschen unterworfen ist, und daß die
Freiheit des Menschen in nichts anderem besteht als in seinen
natürlichen Kräften, ohne die er nichts weiter ist als ein
seelenloses Geschöpf – so lehrt sie uns auch, daß ein politischer
Körper, welcher Art auch immer, der nicht einem andern unterworfen
noch durch Verträge verpflichtet ist, frei sein und in allen seinen
Handlungen von seinen Mitgliedern, jedem an seiner Stelle,
unterstützt oder wenigstens nicht gehindert werden sollte. Denn
andernfalls ist die Macht des politischen Körpers (dessen Wesen
eben der Nichtwiderstand seiner Mitglieder ist), nichtig, und es
ist ein völlig nutzloser politischer Körper. Und dies wird
bestätigt durch den Gebrauch aller Völker und Staaten in der Welt.
Denn welche Nation oder welches Gemeinwesen gibt es, worin
derjenige Mensch oder die Ratsversammlung, die der Kraft nach das
Ganze ist, nicht absolute Gewalt über jedes einzelne Mitglied hat;
oder wo ist ein Staat oder eine Nation, die nicht in ihren Kriegen
das Recht hätte, einen General einzusetzen? Die Macht eines
Generals aber ist absolut, und folglich gab es absolute Gewalt in
dem Gemeinwesen, von welcher jene Macht herstammt. Denn keine
Person, weder natürliche noch soziale, kann auf eine andere Person
mehr Macht übertragen, als sie selbst hat.

		19. In jedem Gemeinwesen, wo die Privatleute ihres Rechtes
beraubt sind, sich selbst zu beschützen, gibt es eine absolute
Staatsgewalt, wie ich bereits gezeigt habe. Aber in welchem Manne
oder in welcher Versammlung von Männern sie ihren Sitz hat, ist
nicht so klar, daß nicht einige Merkmale, woran dies zu erkennen
ist, nötig wären. Und zunächst ist es ein untrügliches Zeichen
absoluter Staatsgewalt bei einem Manne oder bei einer Versammlung
von Männern, wenn keine andere Person, weder natürliche noch
soziale, ein Recht hat, jenen Mann zu bestrafen oder jene
Versammlung aufzulösen. Denn der, welcher rechtlich nicht bestraft
werden kann, dem kann [bookmark: page143] man auch rechtlich keinen Widerstand
entgegensetzen; und wem man von Rechts wegen keinen Widerstand
leisten kann, der hat Zwangsgewalt über alle übrigen und kann
dadurch deren Handlungen nach seinem Belieben gestalten und leiten;
dies aber ist absolute Staatsgewalt. Andererseits ist der, welcher
in einem Staatswesen durch irgend jemand bestraft werden kann, oder
diejenige Versammlung, welche aufgelöst werden kann, nicht
souverän. Denn es ist stets eine größere Macht erforderlich um zu
strafen und aufzulösen, als die Macht derjenigen ist, die bestraft
oder aufgelöst werden, und diejenige Macht kann nicht souverän
genannt werden, der eine größere gegenübersteht. Zweitens, der Mann
oder die Versammlung, die vermöge ihres eigenen, nicht aus dem
gegenwärtigen Rechte irgendeines andern abgeleiteten Rechtes
Gesetze machen und abschaffen kann nach seinem oder ihrem Belieben,
hat die absolute Staatsgewalt. Denn da anzunehmen ist, daß die
Gesetze, welche sie machen, von Rechts wegen gemacht werden, so
sind die Mitglieder des Staatswesens, für die sie gemacht werden,
verpflichtet, sie zu halten und sich deren Ausführung nicht zu
widersetzen; und dieser Nichtwiderstand macht die absolute Gewalt
desjenigen, der sie erlassen hat. Es ist gleicherweise ein Merkmal
dieser Staatsgewalt, daß sie das ursprüngliche Recht der Ernennung
von Beamten, Richtern, Räten und Staatsministern besitzt. Denn ohne
dies Recht kann keine Handlung der Staatsgewalt oder der Regierung
ausgeführt werden. Endlich und allgemein muß derjenige, der aus
eigener unbeschränkter Vollmacht irgendeine Handlung tun kann, die
ein anderer in demselben Staatswesen nicht tun darf, notwendig als
im Besitz der höchsten Macht befindlich angesehen werden. Denn von
Natur haben alle Menschen gleiches Recht. Diese Ungleichheit muß
also von der Macht des Staates herrühren. Derjenige also, der
irgendeine Tat gesetzlich aus eigener Vollmacht tut, die ein
anderer nicht tun darf, tut dies vermöge der Macht des Staates, die
er verkörpert, und das ist absolute Staatsgewalt.

		Kapitel II.

Über die drei Arten von Gemeinwesen.

		1. Die Demokratie geht allen anderen
Staatsformen voraus. 2. Das souveräne Volk macht keine Verträge mit
den Untertanen. 3. Vom souveränen Volk kann man im eigentlichen
Sinne nicht sagen, daß es jemals dem Untertan [bookmark: page144] unrecht tue. 4. Die Fehler des
souveränen Volkes sind die Fehler jener Privatleute, durch deren
Abstimmung ihre Beschlüsse angenommen werden. 5. Die Demokratie ist
in der Wirkung eine Aristokratie von Rednern. 6. Wie die
Aristokratie zustande kommt. 7. Man kann auch von der Verbreitung
der Optimalen nicht im eigentlichen Sinne sagen, daß sie den
Untertanen unrecht tun. 8. Die Erwählung der Aristokraten geschieht
durch ihre eigene Körperschaft. 9. Ein Wahlkönig ist nicht Souverän
als Eigentümer, sondern als Nutznießer. 10. Ein auf Bedingung
eingesetzter König ist nicht Souverän als Eigentümer, sondern als
Nutznießer. 11. Das Wort Volk ist doppelsinnig. 12. Von der Pflicht
des Gehorsams entbindet der Herrscher. 13. Wie solche Entbindungen
zu verstehen sind. 14. Die Pflicht des Gehorsams wird aufgehoben
durch die Verbannung. 15. Durch die Eroberung. 16. Durch die
Unkenntnis des Rechtes der Sukzession.

		 

		1. Im vorigen Kapitel habe ich über die Einrichtung der
Regierung im allgemeinen gesprochen und komme jetzt dazu, über die
Arten derselben im besonderen zu sprechen, wie jede von ihnen
eingerichtet wird. Die erste, der Zeit nach, von diesen drei Arten
ist die Demokratie, und das muß notwendig so sein, weil eine
Aristokratie und eine Monarchie die Ernennung von Personen
erfordern, über die man sich verständigt haben muß; diese
Verständigung aber unter einer großen Menge von Menschen muß in der
Zustimmung des größeren Teils bestehen, und wo die Stimmen der
Majorität die Stimmen der übrigen in sich schließen, da ist
tatsächlich eine Demokratie.

		2. Bei der Bildung einer Demokratie wird kein Vertrag zwischen
dem Herrscher und irgendeinem der Untertanen geschlossen. Denn
während die Demokratie sich bildet, gibt es keinen Herrscher, mit
dem man verhandeln könnte. Denn man kann sich nicht denken, daß die
Menge mit sich selbst oder mit irgendeinem Mann oder einer Anzahl
von Männern, die zu ihr gehören, einen Vertrag schließen sollte, um
sich selbst als Herrscher einzusetzen; auch nicht, daß eine Menge,
als ein Aggregat betrachtet, sich selbst irgend etwas geben kann,
was sie vorher nicht hatte. Da wir also sehen, daß die
demokratische Souveränität nicht durch den Vertrag irgendeiner
Menge, welcher eine bereits geschlossene Verbindung und
Souveränität voraussetzt, übertragen wird, so bleibt nur, daß diese
Übertragung stattfindet durch die besonderen Verträge jedes
einzelnen Mannes, das heißt, jeder Mann schließt, in Erwägung des
Vorteils für seine eigene Sicherheit und Verteidigung, mit jedem
andern einen Vertrag, das zu halten und zu tun, was immer die
[bookmark: page145] Majorität
ihrer Gesamtzahl oder die Majorität jener Anzahl, die sich zu einer
bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte versammelt, beschließen
und befehlen wird. Und dies ist das, was eine Demokratie entstehen
läßt, deren regierende Versammlung von den Griechen Demos, das ist »Volk«, genannt wurde, woher der
Name Demokratie kommt. Dort also, wo jeder Mann, der es will, zu
der höchsten und unabhängigen Volksversammlung kommen und seine
Stimme abgeben darf, heißt der Herrscher das Volk.

		3. Aus dem, was soeben gesagt worden ist, darf gefolgert werden,
daß dasjenige, was auch immer das Volk einem einzelnen Gliede oder
Untertan des Staatswesens zufügt, von dem Betreffenden nicht als
Unrecht bezeichnet werden sollte. Denn erstens, Unrecht ist (nach
der Definition Teil I, Kap. XVI Abschnitt 2) Vertragsbruch: aber
Verträge sind, wie im vorhergehenden Abschnitt gesagt worden ist,
von dem Volke mit irgendeinem Privatmanne nicht geschlossen worden,
und folglich kann es (nämlich das Volk) ihm kein Unrecht tun.
Zweitens, wie ungerecht auch immer die Tat sei, die dieser
souveräne Demos begeht, sie wird begangen durch den Willen jedes
einzelnen ihm untertänigen Mannes, und diese sind also derselbigen
schuldig. Wenn sie es daher Unrecht nennen, so klagen sie sich
selbst an. Und es ist gegen die Vernunft, daß derselbe Mann etwas
tut und sich darüber beklagt; der Widerspruch ist dieser, daß,
während er zuerst die Handlungen des Volkes im allgemeinen guthieß,
er nun dieselben im besonderen mißbilligt. Man sagt daher mit Recht
volenti non fit injuria. Freilich
hindert dies nicht, daß verschiedene vom Volke begangene Taten
unrecht sein können vor dem allmächtigen Gott, als
Zuwiderhandlungen gegen etliche Naturgesetze.

		4. Und wenn es geschieht, daß das Volk durch Stimmenmehrheit
irgend etwas, was mit dem Gesetze Gottes oder dem Naturgesetz im
Widerspruch steht, anordnet oder befiehlt, und obgleich die
Anordnung oder der Befehl die Tat jedes einzelnen Mannes, nicht nur
der in der Versammlung Anwesenden, sondern auch der Abwesenden ist,
so ist doch nicht die Ungerechtigkeit des Beschlusses die
Ungerechtigkeit jedes einzelnen Mannes, sondern nur derjenigen
Männer, durch deren ausdrückliche Abstimmung die Anordnung oder der
Befehl angenommen wurde. Denn da ein politischer Körper ein
fingierter Körper ist, so sind auch dessen Macht und Willen
fingiert. Aber um einen Privatmann, der aus einem natürlichen
[bookmark: page146] Körper und
einer natürlichen Seele besteht, ungerecht zu machen, dafür ist ein
natürlicher und wirklicher Wille erforderlich.

		5. Obgleich in allen Demokratien die Versammlung, also nominell
der ganze Staat, das Recht der Souveränität hat, so ist die
Ausübung derselben doch stets in den Händen eines Mannes oder
weniger Männer. Denn in so großen Versammlungen, wie jene sein
müssen, in die jeder Mann beliebig eintreten kann, gibt es kein
anderes Mittel, sich zu beraten und Vorschläge zu machen, als durch
lange und geordnete Reden, wodurch jedem Mitgliede mehr oder
weniger Hoffnung gegeben wird, die Versammlung für seine Ansichten
zu gewinnen. Bei einer Anzahl von Rednern also, unter denen immer
entweder einer sich auszeichnet, oder auch einige wenige, welche
unter sich gleichstehen, über die andern hervorragen, müssen diese
wenigen oder muß jener eine notwendig die Versammlung beherrschen.
Insofern ist also eine Demokratie ihrer Wirkung nach nichts anderes
als eine Aristokratie von Rednern, die manchmal durch die
zeitweilige Alleinherrschaft eines
Redners unterbrochen wird.

		6. So sehen wir also, daß Demokratie der Einrichtung nach sowohl
der Anfang der Aristokratie als der Monarchie ist und müssen nun
zunächst betrachten, wie die Aristokratie aus derselben hervorgeht.
Wenn die Mitglieder des Staatswesens, des Besuches der öffentlichen
Ratsversammlungen müde, weil sie weit weg wohnen oder sich ihren
Geschäften widmen müssen oder weil sie unzufrieden mit der
Volksregierung sind, zusammentreten, um eine Aristokratie zu
bilden, so ist dazu nichts weiter erforderlich, als die Namen
derjenigen Männer, aus denen sie bestehen soll, aufzustellen, ihrer
Erwählung zuzustimmen und durch Stimmenmehrheit jene Macht, welche
vorher das Volk hatte, auf die so namhaft gemachten und erwählten
Männer zu übertragen.

		7. Und aus dieser Art, wie die Aristokratie geschaffen wird,
folgt offenbar, daß die Wenigen oder Optimaten keinen Vertrag mit irgendeinem der
Mitglieder des Staates, dessen Herrscher sie sind, geschlossen
haben, und folglich können sie keinem Privatmanne irgend etwas
zufügen, was man als Unrecht bezeichnen könnte, wie verworfen ihre
Handlungen auch immer sein mögen vor dem allmächtigen Gott,
entsprechend dem, was ich im dritten Abschnitt dieses Kapitels
gesagt habe. Ferner ist es unmöglich, daß das Volk als politischer
Körper mit der Aristokratie oder den Optimaten, an [bookmark: page147] die sie ihre Staatshoheit
abzutreten im Begriff sind, Verträge machen sollte. Denn sobald die
Aristokratie ins Dasein tritt, ist die Demokratie aufgelöst, sind
also die mit ihr geschlossenen Verträge nichtig.

		8. In allen Aristokratien hängt die Zulassung solcher Männer,
die von Zeit zu Zeit in der regierenden Versammlung ihre Stimme
abzugeben haben, von dem Willen und der Anordnung der Optimaten ab,
die gerade gegenwärtig sind. Denn da sie die Herrschaft ausüben,
haben sie – nach Abschnitt 11 des vorhergehenden Kapitels – die
Ernennung aller Beamten, Minister, Staatsräte usw. und können also
nach Belieben bestimmen, ob diese Ämter durch Wahlen zu besetzen
sind oder erblich sein sollen.

		9. Aus derselben Demokratie geht die Einsetzung eines
politischen Alleinherrschers in derselben Weise hervor wie die
Einsetzung der Aristokratie, nämlich durch einen Beschluß des
souveränen Volkes, die Souveränität einem Manne, der besonders
namhaft gemacht und durch Stimmenmehrheit gewählt wurde, zu
übertragen. Und wenn diese Souveränität wahrhaftig und tatsächlich
übertragen wird, ist der Staat oder das Gemeinwesen eine absolute
Monarchie, in der es dem Monarchen freisteht, sowohl über die
Nachfolge als über den Besitz zu bestimmen, und kein
Wahlkönigreich. Denn angenommen, es sei ein Beschluß gefaßt worden,
erstlich in der Weise, daß ein solcher Monarch die Herrschaft
lebenslänglich haben solle, und daß man dann einen andern wählen
wolle: in diesem Falle wird die Macht des Volkes entweder aufgelöst
oder nicht; wird sie aufgelöst, dann ist nach dem Tode dessen, der
gewählt war, niemand verpflichtet, den Anordnungen derer zu
gehorchen, die zusammenkommen werden – als Privatleute – um eine
neue Wahl vorzunehmen; und wenn nun zufällig ein Mann vorhanden
ist, der durch die genossenen Vorteile der Regierung des
verstorbenen Herrschers Macht genug besitzt, um die Menge in
Ordnung und Gehorsam zu halten, so mag er das mit Recht tun, oder
er ist vielmehr naturgesetzlich verpflichtet, es zu tun; wenn aber
die Macht des Volkes bei der Erwählung ihres Königs auf Lebenszeit
nicht aufgelöst wird, dann ist also das Volk noch souverän, und der
König ist nur ein Minister desselben, aber so, daß er die volle
Staatsgewalt ausübt, also ein großer Minister, aber nicht anders
während seiner Zeit, wie ein Diktator es in Rom war. In diesem
Falle üben diejenigen, welche beim Tode dessen, der gewählt war,
für eine neue Wahl zusammentreten, keine neue, sondern nur ihre
frühere Autorität aus. Denn [bookmark: page148] sie hatten immer die souveräne Gewalt, wie dies
auch aus den Handlungen jener Wahlkönige hervorgeht, welche vom
Volke die Erlaubnis erhielten, daß ihre Kinder ihnen in der
Herrschaft folgen durften. Denn es ist selbstverständlich, daß,
wenn ein Mann etwas von der Autorität des Volkes empfängt, er es
nicht vom Volke als seinen Untertanen, sondern vom Volke als seinem
Oberherrn empfängt. Und ferner, obgleich bei der Wahl eines Königs
auf Lebenszeit das Volk ihm die Ausübung seiner Souveränität für
jene Zeit überträgt, so kann es dieselbe doch vor Ablauf der Zeit
zurücknehmen, falls ein Grund vorliegt. Wie ein Fürst, der ein Amt
auf Lebenszeit verleiht, es gleichwohl, wenn der Inhaber des
Amtsmißbrauchs verdächtig erscheint, nach seinem Belieben
zurücknehmen kann; insofern als Ämter, welche Arbeit und Sorge
erfordern, als onera (Bürden)
aufzufassen sind, die von dem, der sie verleiht, auf die, welche
sie empfangen, übergehen; der Widerruf ist daher nicht Unrecht,
sondern Gunst. Trotzdem ist, wenn das Volk sich einen Wahlkönig
schafft in der Absicht, sich die Staatshoheit zu bewahren, die
Erhaltung derselben unmöglich, wenn es sich nicht das Recht
vorbehält, sich zu gewissen Zeiten und an gewissen Orten, die allen
bekannt und fest bestimmt sind, zu versammeln, da niemand
verpflichtet ist, sich um die Anordnungen und Beschlüsse derjenigen
zu kümmern, die sich ohne die souveräne Autorität versammeln.

		10. Im vorhergehenden Abschnitt ist gezeigt worden, daß
Wahlkönige, welche ihre Herrschaft eine Zeitlang ausüben, die mit
ihrem Leben endigt, entweder Untertanen, d. i. keine souveränen
Herrscher sind, und das ist der Fall, wenn das Volk bei ihrer
Erwählung sich das Recht vorbehält, sich zu gewissen Zeiten und an
bestimmten, bekanntgemachten Orten zu versammeln, oder auch
absolute Herrscher, welche über die Sukzession nach ihrem Willen
verfügen, und das ist der Fall, wenn das Volk bei ihrer Erwählung
weder Zeit noch Ort für sein Zusammentreten bestimmt oder es dem
erwählten König überlassen hat, sie zusammenzurufen und aufzulösen,
wenn es ihm gutdünkt. Es gibt noch eine Art der Zeitbegrenzung für
den, der zur Ausübung der herrschenden Gewalt berufen wird, (welche
Art, obgleich ich nicht weiß, ob sie irgendwo angewandt worden ist,
doch wohl denkbar ist und auch als Mittel gegen die Härte der
souveränen Gewalt empfohlen worden ist), und sie besteht darin, daß
das Volk seine Staatshoheit bedingungsweise überträgt. Zum
Beispiel, solange er die und die Gesetze halten [bookmark: page149] wird, die sie ihm
vorschreiben. Und hier, wie vorher bei den erwählten Königen, muß
die Frage gestellt werden, ob sie bei der Wahl eines solchen
Herrschers sich das Recht vorbehalten haben, sich zu bestimmten
Zeiten und an bestimmten und bekannten Orten zu versammeln oder
nicht; wenn nicht, dann ist die Souveränität des Volkes aufgelöst,
und sie haben weder die Macht, über den Bruch der ihm gestellten
Bedingungen zu richten, noch die Streitkräfte zur Verfügung, um
ihn, den sie unter Bedingungen eingesetzt haben, abzusetzen,
sondern sind im Kriegszustande untereinander, wie sie es waren, ehe
sie sich eine Demokratie schufen; und folglich wenn er, der sich
behauptet, weil er den Vorteil hat, im Besitze der öffentlichen
Mittel zu sein, imstande ist, sie zur Einheit und zum Gehorsam zu
zwingen, ist er dazu nicht nur kraft natürlichen Rechtes befugt,
sondern durch das Naturgesetz dazu verpflichtet. Aber wenn sie, als
sie ihn wählten, sich das Recht vorbehielten, sich zu versammeln
und für diesen Zweck gewisse Zeiten und Orte festsetzten, dann sind
sie noch souverän und können ihren auf Bedingung eingesetzten König
zur Rechenschaft ziehen, wenn sie wollen, und ihn seiner Macht
entkleiden, wenn sie glauben, daß er es verdient hat, sei es durch
den Bruch der ihm gestellten Bedingungen, sei es auf andere Weise.
Denn die souveräne Gewalt kann durch keinen Vertrag mit einem
Untertan verpflichtet werden, ihn in dem Amte zu belassen, das er
auf ihren Befehl übernimmt, und zwar als eine Bürde, nicht speziell
für seinen Vorteil, sondern zum Besten des souveränen Volkes.

		11. Die Streitfragen, welche über die Rechte des Volkes
entstehen, rühren her von dem Doppelsinn des Wortes. Denn das Wort
Volk hat eine zwiefache Bedeutung. In dem einen Sinne bezeichnet es
nur eine Anzahl von Menschen, welche sich durch das Land oder die
Gegend, die sie bewohnen, unterscheiden; wie das Volk von England
oder das Volk von Frankreich, welches nichts weiter heißt als die
Menge jener besonderen Personen, die jene Gegenden bewohnen, ohne
daß irgendwelche Kontrakte oder Verträge unter ihnen in Betracht
kommen, wodurch irgend jemand den übrigen verpflichtet ist. In dem
andern Sinne bezeichnet es eine bürgerliche Person, das heißt
entweder einen Mann oder einen Rat, in dessen Willen der Wille
jedes einzelnen begriffen und eingeschlossen ist. Zum Beispiel, in
diesem letzteren Sinne ist das Unterhaus des Parlaments die
Gesamtheit der Gemeinen, solange sie [bookmark: page150] dort gesetz- und rechtmäßig sitzen; aber
nachdem sie aufgelöst sind, sind sie, wenn sie auch dort bleiben,
nicht länger das Volk noch die Gemeinen, sondern nur eine
Ansammlung oder Menge von Privatleuten, welche dort sitzen, wie gut
sie auch immer miteinander auskommen oder in ihren Meinungen
übereinstimmen; und danach schreiben diejenigen, welche nicht
zwischen diesen beiden Bedeutungen unterscheiden, gewöhnlich einer
angesammelten Menge solche Rechte zu, wie sie nur dem Volke
zukommen, welches mit der Vertretung des Gemeinwesens oder der
Staatsgewalt betraut ist. Und wenn eine große Menge in irgendeiner
Nation aus eigener Machtvollkommenheit zusammenkommt, geben sie
gewöhnlich derselben den Namen der ganzen Nation. In diesem Sinne
sagt man, das Volk rebelliert oder das Volk verlangt, obgleich es
nichts weiter ist als eine angesammelte Menge, und wenn man auch
sagen mag, daß einzelne in der Menge etwas verlangen und Recht
haben auf irgend etwas, so kann man doch nicht von der Menge oder
dem Haufen sagen, daß sie verlangt oder ein Recht auf irgend etwas
hat. Denn wo jeder Mann sein besonderes Recht hat, bleibt nichts
übrig, wozu die Menge ein Recht hätte; und wenn die einzelnen
sagen: »Dies ist das Meinige, dies das Deinige, dies das Seinige«,
und alles unter sich verteilt haben, dann kann nichts vorhanden
sein, wovon die Menge sagen könnte: »Dies ist meins«; auch bilden
sie nicht eine Körperschaft, wie die sein müßten, welche irgend
etwas unter dem Namen des Mein oder Sein verlangen: und wenn sie
sagen: »Das Unsrige«, dann ist zu verstehen, daß jeder Mann separat
etwas für sich beansprucht und nicht die Menge. Andererseits, wenn
die Menge zu einem politischen Körper verbunden ist, und sie
dadurch ein Volk in der andern Bedeutung bildet und ihr Wille
virtuell in dem des Herrschers enthalten ist, dann hören die Rechte
und Ansprüche der Privaten auf, und er oder sie, welcher oder
welche die herrschende Gewalt hat oder haben, fordert und nimmt für
alle und jeden unter dem Namen des Seinen in Anspruch das, was sie
vorher im Plural das Ihrige nannten.

		12. Wir haben gesehen, wie Privatleute sich durch Abtretung
ihrer Rechte unterwerfen; es bleibt jetzt zu betrachten, wie diese
Unterwerfung aufgehoben werden kann. Zunächst, wenn derjenige oder
diejenigen, welche die herrschende Gewalt haben, die Unterwerfung
aufheben, hat ohne Zweifel jeder Mann wieder die Freiheit zu
gehorchen oder nicht. Ebenso, wenn er oder sie einen oder mehrere
[bookmark: page151] von ihrer
Untertanenpflicht befreien, über den Rest aber die Staatshoheit
behalten, ist jeder, den sie so befreit haben, entbunden. Denn
derjenige oder diejenigen, dem oder denen jeder Mann verpflichtet
ist, haben die Macht, ihn zu entbinden.

		13. Und hier ist zu bemerken, daß, wenn er oder sie, welche die
herrschende Gewalt haben, irgendeinem Untertan eine solche
Befreiung oder ein solches Vorrecht gewähren, welches nicht von der
Staatshoheit zu trennen ist, trotzdem aber unmittelbar die
herrschende Gewalt behalten, weil sie die Konsequenz des gewährten
Privilegs nicht kennen, daß dann die Person oder Personen, so
befreit oder privilegiert, dadurch nicht von ihrer
Untertanenpflicht entbunden ist oder sind. Denn bei
entgegengesetzten Bezeichnungen des Willens (Teil I, Kap. XIII
Abschnitt 9) ist das, welches direkt bezeichnet wird, für den
Willen zu nehmen vor dem, welches durch Folgerung daraus
geschlossen wird.

		14. Auch die dauernde Verbannung befreit von der Untertänigkeit,
da derjenige, den der Staat ausgewiesen hat, dessen Schutz nicht
mehr genießt und also, um zu leben, auf sich selbst angewiesen ist.
Nun aber kann jeder rechtmäßigerweise sich selbst verteidigen, der
nicht durch andere verteidigt wird, denn sonst bestände keine
Notwendigkeit, daß irgendeiner sich freiwillig unterwürfe, wie das
im Staate geschieht.

		15. Ebenso wird ein Mann durch die Eroberung von seiner Pflicht
als Untertan befreit. Denn wenn es geschieht, daß die Macht des
Staates gebrochen wird und so jeder einzelne unter dem Schwert des
Feindes steht und sich gefangengibt, so wird er dadurch
verpflichtet, dem zu dienen, der ihn gefangennimmt, und folglich
seiner Verpflichtung gegen den ersteren entbunden, denn niemand
kann zwei Herren dienen.

		16. Endlich entbindet die Unkenntnis der Sukzession von der
Pflicht des Gehorsams. Denn man kann niemand für verpflichtet
halten zu gehorchen, wenn er nicht weiß, wem.

		Kapitel III.

Über die Macht von Herren.

		1., 2. Rechtstitel auf Herrschaft, Herr und
Diener definiert. 3. Ketten und andere materielle Bande sind die
Voraussetzung, daß kein bindender Vertrag vorliegt. Sklave
definiert. 4. Diener haben nichts Eigenes vor ihrem Herrn, [bookmark: page152] aber in bezug
aufeinander können sie Eigentümer sein. 5. Der Herr hat das Recht,
seinen Diener zu veräußern. 6. Der Diener des Dieners ist Diener
des Herrn. 7. Wie die Dienstbarkeit aufgehoben wird. 8. Ein
mittlerer Herr kann seinen Diener nicht des Gehorsams gegen den
Oberherrn entbinden. 9. Der Rechtstitel des Menschen auf Herrschaft
über die Tiere.

		 

		1. In den beiden vorhergehenden Kapiteln habe ich über das Wesen
eines eingerichteten Staates, nämlich eingerichtet durch die
Übereinkunft vieler, gesprochen und werde jetzt über die
Herrschaft, oder einen durch Erwerb begründeten politischen Körper
sprechen, den man gewöhnlich ein patrimoniales Königreich nennt.
Aber ehe ich in diese Untersuchung eintrete, ist es nötig zu sagen,
unter welchem Rechtstitel ein Mann Recht, das heißt Besitz oder
Herrschaft über die Person eines andern erlangen kann. Denn wenn
ein Mensch die Herrschaft über einen andern hat, dann ist ein
kleines Königreich da. Und König sein durch Erwerb ist nichts
anderes, als ein Recht oder eine Herrschaft über viele erlangt
haben.

		2. Wenn wir also die Menschen wieder im Naturzustande
betrachten, ohne geschlossene Verträge oder Unterwerfung des einen
unter den andern, als ob sie gerade eben auf einmal geschaffen
worden wären, Männer und Frauen, dann gibt es nur drei Rechtstitel,
wodurch ein Mensch Macht und Herrschaft über einen andern erlangen
kann, und von diesen können zwei sofort Platz greifen, nämlich
freiwillige Unterwerfung und Ergebung in Zwang; der dritte aber
unter der Bedingung, daß Kinder unter ihnen erzeugt werden. Über
den ersten dieser drei Titel ist vorher in den beiden letzten
Kapiteln gehandelt worden. Denn daher kommt das Recht der Herrscher
über ihre Untertanen in einem eingerichteten Gemeinwesen. Der
zweite Titel ist dann vorhanden, wenn ein Mann, um sein Leben zu
retten, sich einem Angreifer unterwirft; daraus erwächst ein Recht
auf Herrschaft. Denn wo jeder Mann, wie es in diesem Falle
zutrifft, ein Recht auf alle Dinge hat, da ist nichts weiter
erforderlich, um das erwähnte Recht wirksam zu machen, als ein
Vertrag von jenem, der überwältigt wird, sich dem, der ihn
überwältigt, nicht zu widersetzen. Und so erlangt der Sieger Recht
auf absolute Herrschaft über den Besiegten, wodurch sogleich ein
kleiner politischer Körper geschaffen wird, welcher aus zwei
Personen besteht, wovon die eine der Herrscher ist und Herr oder Gebieter genannt wird, die andere der
Untertan und den Namen Diener führt.
Und wenn ein Mann Recht über eine so große Zahl Diener [bookmark: page153] erworben hat,
daß sie von ihren Nachbarn nicht mit Sicherheit angegriffen werden
können, dann ist dieser politische Körper ein despotisches
Königreich.

		3. Und es muß verstanden werden, daß, wenn ein Mann im Kriege
gefangengenommen wird und mit natürlichen Banden, wie Ketten u.
dgl., gebunden oder im Gefängnis gehalten wird, kein Vertrag
zwischen dem Herrn und dem Diener vorhanden ist. Denn jene
natürlichen Bande brauchen nicht durch die Wortbande eines
Vertrages verstärkt zu werden, und sie zeigen, daß man dem Diener
nicht traut. Ein Vertrag setzt aber Vertrauen voraus (Teil I, Kap.
XV Abschnitt 9). Es bleibt daher dem Diener, der so gebunden ist
oder im Gefängnis liegt, das Recht, sich selbst zu befreien, und
zwar durch welches Mittel er immer kann. Und diese Art Diener sind
diejenigen, welche man gewöhnlich und ohne Übertreibung
Sklaven nennt. Die Römer hatten keinen
solchen besonderen Namen, sondern begriffen alle unter dem Namen
servus ,
und von diesen ließen sie die, welche sie liebten und denen sie
trauen durften, frei umhergehen und übergaben ihnen Ämter, sowohl
in der Nähe ihrer Person als in ihren Geschäften in der Ferne; die
übrigen wurden gefesselt oder in anderer Weise durch natürliche
Hemmnisse ihres Widerstandes in Schranken gehalten. Und wie es bei
den Römern war, so war es auch bei anderen Völkern; die erstere Art
hatte keine andere Fessel als einen stillschweigend vorausgesetzten
Vertrag, ohne den der Herr keinen Grund hatte, ihnen zu trauen; die
andere Art war ohne Vertrag und wurde nicht anders in Gehorsam
gehalten als durch Ketten oder andere ähnlich zwingende
Fesseln.

		4. Es muß daher angenommen werden, daß ein Herr nicht weniger
Recht über diejenigen hat, deren Person er frei umhergehen läßt,
als über diejenigen, die er gebunden hat und im Kerker hält, und
daß er absolute Gewalt über beide hat und seinen Diener den
seinigen nennen kann, wie er irgendeine andere Sache die seinige
nennt. Und was immer der Diener hatte und das Seinige nennen
durfte, gehört jetzt dem Herrn; denn der, welcher über die Person
verfügt, verfügt über alles das, worüber die Person verfügen
konnte; und zwar, obgleich es ein Mein und Dein unter Dienern gibt,
welche durch die Freigabe seitens ihres Herrn und zu dessen Vorteil
als unterschiedene Personen gelten, so gibt es doch kein Mein und
Dein, welches irgendeinem von ihnen gegen [bookmark: page154] den Herrn gehört; denn gegen
diesen dürfen sie sich nicht auflehnen, sondern müssen allen seinen
Befehlen, wie Gesetzen, gehorchen.

		5. Und da wir sehen, daß sowohl der Diener als auch alles, was
ihm gehört, Eigentum des Herrn ist, und jedermann über sein Eigen
nach Belieben verfügen und es geben kann, wenn er will, so kann
also auch der Herr seine Herrschaft über die Diener veräußern und
sie in seinem Testament übertragen, an wen er will.

		6. Und wenn es geschähe, daß der Herr selbst durch
Gefangenschaft oder freiwillige Unterwerfung der Diener eines
andern würde, dann ist jener andere Oberherr, und die Diener
dessen, der selbst Diener wird, haben keine weiteren
Verpflichtungen, als ihr Oberherr für gut finden wird; denn der,
welcher über den untergeordneten Herrn verfügt, verfügt über alles,
was er hat und folglich über seine Diener, so daß die Beschränkung
der absoluten Gewalt bei den Herren nicht von dem Naturgesetz
ausgeht, sondern von dem politischen Gesetz dessen, der ihr
oberster Herr oder Souverän ist.

		7. Unmittelbare Diener des obersten Herrn werden aus ihrer
Knechtschaft oder Unterwerfung entlassen in derselben Weise, wie
Untertanen in einem eingerichteten Gemeinwesen ihrer
Untertanenpflicht entbunden werden. Erstens also durch Entlassung.
Denn der, welcher gefangennimmt (welches geschieht durch die
Entgegennahme dessen, was der Gefangene ihm übergibt), setzt wieder
in Freiheit, indem er das Genommene zurückgibt. Und diese Art der
Entlassung wird Freilassung genannt.
Zweitens durch Verbannung. Denn dies ist nichts anderes als
Freilassung, die einem Diener gewährt wird nicht als Gunst, sondern
als Strafe. Drittens durch eine neue Gefangenschaft, wodurch der
Diener, nachdem er sich nach besten Kräften verteidigt und dadurch
seinen Vertrag mit seinem früheren Herrn erfüllt hat, einen neuen
Vertrag – um sein Leben zu retten – mit dem Eroberer eingeht und
nun in gleicher Weise verpflichtet ist, diesen nach besten Kräften
zu halten. Viertens entbindet die Unkenntnis, wer der Nachfolger
seines verstorbenen Herrn ist, den Diener des Gehorsams: denn kein
Vertrag bindet länger, als ein Mann weiß, wem er ihn zu erfüllen
hat. Und schließlich, jener Diener, dem man nicht länger traut, den
man vielmehr in Ketten legt und gefangensetzt, wird dadurch der
Verpflichtung in foro
interno (in seinem Gewissen) entbunden und mag also,
wenn er sich frei machen kann, rechtmäßigerweise seines Weges
gehen.

		[bookmark: page155] 8. Aber
untergeordnete Diener werden, obgleich freigelassen, von ihrem
direkten Herrn dadurch nicht ihrer Dienstbarkeit gegen ihren
Oberherrn entbunden. Denn der direkte Herr hat kein Besitzrecht an
ihnen, da er dies Recht vorher einem andern, nämlich seinem eigenen
Oberherrn, übertragen hat. Ebenso wenn dieser letztgenannte seinen
unmittelbaren Diener freilassen sollte, entbindet er dadurch nicht
dessen Diener ihrer Verpflichtungen gegen den, der so freigelassen
wird. Denn durch diese Freilassung erlangt er wieder die absolute
Herrschaft, welche er vorher über sie hatte. Nach einer Befreiung
nämlich, welche die Erledigung eines Vertrages ist, steht das Recht
wieder, wie es stand, ehe der Vertrag gemacht wurde.

		9. Wie dies Recht der Eroberung einen Mann zum Herrn über einen
andern macht, so macht es auch einen Menschen zum Herrn über die
unvernünftigen Tiere. Denn wenn ein Mann im Zustande der Natur mit
Menschen in Feindschaft ist und daher rechtmäßige Befugnis hat, zu
unterwerfen oder zu töten, je nachdem sein eigenes Gewissen und
Ermessen es ihm für seine Sicherheit und seinen Nutzen anheimgibt,
um so mehr mag er dies gegen die Tiere tun, das heißt, diejenigen
retten und für seinen eigenen Dienst nach seinem Ermessen
zurückbehalten, welche von Natur geschickt sind zu gehorchen und
geeignet zur Benutzung, und alle andern, welche wild und ihm
schädlich sind, in beständigem Krieg töten und vernichten. Und
diese Herrschaft wird geübt kraft des Naturrechtes und nicht kraft
des positiven göttlichen Gesetzes. Denn wenn es kein solches Recht
vor der Offenbarung des göttlichen Willens in der Schrift gegeben
hätte, dann würde niemand, zu dem die Schrift nicht gekommen ist,
ein Recht haben, Gebrauch von diesen Geschöpfen für seine Nahrung
oder Erhaltung zu machen. Und es wäre ein hartes Schicksal für die
Menschheit, daß ein wildes und grimmiges Tier mehr Recht hätte,
einen Menschen, als der Mensch ein Tier zu töten.

		Kapitel IV.

Über die Macht von Vätern und ein patriarchalisches Königtum.

		1. Die Gewalt über das Kind ist ursprünglich
das Recht der Mutter. 2. Der Vorrang des Geschlechtes gibt das Kind
nicht dem Vater eher als der Mutter. 3. Der Rechtstitel des Vaters
oder der Mutter auf die Person des Kindes ist [bookmark: page156] nicht die Erzeugung, sondern
die Erhaltung des Kindes. 4. Das Kind einer Leibeigenen gehört
ihrem Herrn. 5. Das Recht über das Kind wird zuweilen von der
Mutter durch ausdrücklichen Vertrag abgetreten. 6. Das Kind der
Konkubine ist nicht ohne weiteres unter der Gewalt des Vaters. 7.
Das Kind des Ehemanns und der Ehefrau ist unter der Gewalt des
Vaters. 8. Der Vater, oder er oder sie, welcher das Kind aufzieht,
hat absolute Gewalt über dasselbe. 9. Was unter der Freiheit der
Untertanen zu verstehen ist. 10. Eine große Familie ist ein
patrimoniales Königreich. 11. Über die Nachfolge in der
herrschenden Gewalt kann kategorisch durch Testament verfügt
werden. 12. Ein Nachfolger ist immer vorauszusetzen, wenn auch
keiner ernannt worden ist. 13. Die Kinder des Herrschers sind für
die Nachfolge allen anderen vorzuziehen. 14. Die männlichen vor den
weiblichen. 15. Der Älteste vor den andern Brüdern. 16. Der Bruder
des Herrschers nach den Kindern desselben. 17. Die Erbfolge des
Besitzers folgt derselben Regel wie die Erbfolge des
Vorgängers.

		 

		1. Von den drei Arten, wie ein Mensch der Untertan eines andern
wird (erwähnt im letzten Kapitel Abschnitt 2), nämlich durch
freiwilliges Angebot, Gefangennahme und Geburt, sind die beiden
ersteren besprochen worden, und zwar unter der Bezeichnung
Untertanen und Diener. Nunmehr müssen wir die dritte Art der
Unterwerfung oder Abhängigkeit, unter dem Namen Kinder, zur Sprache
bringen und angeben, durch welchen Rechtstitel ein Mensch Eigentum
an einem Kinde erwirbt, das aus der gemeinsamen Erzeugung zweier,
nämlich eines Mannes und einer Frau, hervorgeht. Und wenn wir die
Menschen wieder losgelöst von allen Verträgen untereinander
betrachten, und so, daß (Teil I, Kapitel XVII Abschnitt 2) jeder
Mensch durch das natürliche Gesetz ein Recht oder Eigentum an
seinem eigenen Körper hat, dann müßte das Kind eher das Eigentum
der Mutter sein (von deren Körper es einen Teil bildet bis zur Zeit
der Entbindung) als das des Vaters. Um daher das Recht, welches ein
Mann oder eine Frau an seinem oder ihrer beider Kind hat, zu
verstehen, ist zweierlei in Erwägung zu ziehen: erstens, welchen
Rechtstitel die Mutter oder irgendein anderer ursprünglich auf ein
neugeborenes Kind hat; zweitens, welche Rechtsansprüche der Vater
oder irgendein anderer Mann auf die Mutter hat.

		2. Erstens: diejenigen, welche über diesen Gegenstand
geschrieben haben, machen die Erzeugung, ebenso wie die
Einwilligung der Personen selbst, zu einem Rechtstitel auf die
Herrschaft über Personen. Und da die Erzeugung zweien einen
Rechtstitel gibt, nämlich dem Vater und der Mutter, während die
Herrschaft unteilbar [bookmark: page157] ist, so schreiben sie die Herrschaft über das
Kind dem Vater allein zu ( ob praestantiam
sexus), aber sie zeigen nicht, auch kann ich nicht
entdecken, in welchem Zusammenhange es folgen sollte, weder daß die
Zeugung die Herrschaft mit sich bringt noch daß der Vorteil
größerer Stärke, den meistens der Mann vor der Frau voraus hat,
überhaupt und allgemein den Vater berechtigt, das Kind als sein
Eigentum zu beanspruchen und es der Mutter wegzunehmen.

		3. Der Rechtstitel auf Herrschaft oder Gewalt über das Kind
entspringt nicht aus der Erzeugung, sondern aus der Erhaltung des
Kindes, und deshalb hat im Naturzustande die Mutter, in deren Macht
es liegt, das Kind zu erhalten oder zu töten, vermöge jener Macht
das Recht, dies zu tun, entsprechend dem, was im ersten Teil
(Kapitel XIV Abschnitt 13) gesagt worden ist. Und wenn der Mutter
es gefallen sollte, das Kind zu verlassen oder auszusetzen, wird
derjenige Mann oder diejenige Frau, welche das ausgesetzte Kind
findet, dasselbe Recht haben, welches vorher die Mutter hatte, und
aus demselben Grunde, nämlich wegen der Erhaltung und nicht wegen
der Zeugung des Kindes. Und obgleich das so gerettete Kind mit der
Zeit Kräfte erlangt, wodurch es Anspruch auf Gleichheit mit ihm
oder ihr, der es gerettet hat, erheben könnte, so soll jener
Anspruch doch als unzulässig gelten, sowohl weil die Kräfte eine
Gabe dessen sind, gegen den es Ansprüche erhebt, als auch weil
vorausgesetzt werden muß, daß der, welcher einem andern Unterhalt
und Stärke gibt, von diesem dafür das Versprechen des Gehorsams
empfangen habe. Denn sonst würde es weise sein, daß die Menschen
ihre Kinder umkommen ließen, während sie ganz klein sind, um nicht
durch sie gefährdet oder unterjocht zu werden, wenn sie erwachsen
sind.

		4. Die Ansprüche, welche ein Mann auf Herrschaft über ein Kind
durch dessen Mutter haben kann, sind verschiedener Art. Einer
ergibt sich aus der absoluten Dienstbarkeit der Mutter, ein anderer
durch irgendein besonderes Übereinkommen mit ihr, welches weniger
allgemein ist als jener Dienstbarkeitsvertrag. Infolge absoluter
Dienstbarkeit hat der Herr der Mutter nach Kapitel III Abschnitt 4
Recht auf das Kind, ob er der Vater desselben ist oder nicht. Und
so sind die Kinder der Leibeigenen die Güter des Herrn in perpetuum.

		5. Unter den Verträgen, welche nicht auf Hörigkeit zwischen
einem Mann und einer Frau lauten, gibt es einige, welche
vorübergehend [bookmark: page158] und einige, welche lebenslänglich sind; und wo
sie vorübergehend sind, sind sie entweder Zusammenwohnungs- oder
auch nur Begattungsverträge. In diesem letzteren Fall wird über die
Kinder durch Verträge besonders verfügt. So bekamen bei den
Begattungen der Amazonen mit ihren Nachbarn die Väter durch Vertrag
nur die männlichen Kinder, und die Mütter behielten die
weiblichen.

		6. Verträge des Zusammenwohnens lauten entweder auf
Bettgemeinschaft oder auf Gemeinschaft aller Dinge; wenn es sich
nur um Bettgemeinschaft handelt, nennt man die Frau eine
Konkubine. Und auch hier gehört das
Kind ihm oder ihr, je nachdem sie durch Vertrag besonders sich
darüber einigen; denn obgleich man meistens annimmt, daß eine
Konkubine das Recht über ihre Kinder dem Vater abtritt, so wird
dies doch durch das Konkubinat an sich nicht auferlegt.

		7. Aber wenn die Verträge des Zusammenwohnens auf Gemeinschaft
aller Dinge lauten, ist es nötig, daß nur einer von ihnen regiere
und über alles, was beiden gemeinsam ist, verfüge, denn ohne diese
Einrichtung kann keine Gesellschaft dauern, wie vorher oft erwähnt
worden ist. Und daher hat der Mann, dem die Frau meistens die
Regierung überläßt, auch in den meisten Fällen das alleinige Recht
und die Herrschaft über die Kinder. Und der Mann heißt Hausherr und die Frau Ehefrau; aber da manchmal die Frau allein die
Regierung hat, so wird auch manchmal die Herrschaft über die Kinder
ihr allein gehören; so ist in dem Falle einer regierenden Königin
kein Grund vorhanden, daß ihr durch die Verehelichung die
Herrschaft über ihre Kinder genommen werden sollte.

		8. Kinder also, ob sie nun großgemacht und erhalten werden von
dem Vater oder von der Mutter oder von sonst jemand, sind ihm und
ihr, der sie so großmacht und erhält, vollständig unterworfen. Und
sie können die Kinder veräußern, das ist, die Gewalt über sie
abtreten, indem sie sie verkaufen oder sie zur Adoptierung oder zur
Dienstbarkeit an andere überlassen; auch können sie sie als Geiseln
verpfänden, wegen Empörung töten oder für den Frieden opfern nach
dem natürlichen Gesetz, wenn er oder sie in seinem oder ihrem
Gewissen dies als notwendig erachtet.

		9. Die Unterwerfung derjenigen, welche unter sich ein
Gemeinwesen einrichten, ist nicht weniger absolut als die
Unterwerfung der Dienenden. Und darin stehen sie einander gleich,
aber die [bookmark: page159]
Hoffnung jener ist größer als die Hoffnung dieser. Denn der,
welcher sich unterwirft, ohne gezwungen zu werden, hält das für
einen Grund, eine bessere Behandlung zu erwarten als der, welcher
zur Unterwerfung gezwungen wird; und da er freiwillig kommt, nennt
er sich selbst, obgleich in Untertänigkeit, einen freien Mann, wodurch es sich herausstellt, daß die
Freiheit nicht irgendeine Ausnahme von der Unterwerfung und von dem
Gehorsam gegen die herrschende Gewalt ist, sondern ein Zustand
besserer Hoffnung, als diejenigen haben, welche durch Gewalt und
Eroberung unterjocht worden sind. Und dies war der Grund, daß das
Wort, welches in der lateinischen Sprache Kinder bezeichnet,
liberi lautet, welches Wort auch
Freie bedeutet. Und doch war in Rom
nichts so der Gewalt anderer unterworfen als die Kinder in der
Familie ihrer Väter. Denn sowohl der Staat hatte Gewalt über ihr
Leben, ohne der Zustimmung ihrer Väter zu bedürfen, als auch der
Vater seinen Sohn aus eigener Vollmacht töten konnte, ohne
Erlaubnis vom Staate erhalten zu haben. Die Freiheit im Gemeinwesen
ist daher nichts anderes als die Ehre gleicher Gunst mit den
anderen Untertanen, und Knechtschaft ist der Zustand der übrigen.
Ein freier Mann darf daher auf Ehrenämter rechnen, eher als ein
dienender. Und dies ist alles, was unter der Freiheit des Untertans
zu verstehen ist. Denn in jedem anderen Sinne ist die Freiheit der
Zustand dessen, der nicht untertan ist.

		10. Wenn nun ein Vater, der Kinder hat, auch Leibeigene besitzt,
dann sind die Kinder (nicht weil sie ein Recht darauf haben,
sondern durch die natürliche Gunst der Eltern) solche Freie. Und
das Ganze, welches aus dem Vater oder der Mutter, oder aus beiden,
und den Kindern und Dienenden besteht, heißt eine Familie; in dieser ist der Vater oder der Herr der
Familie der Herrscher, und die andern (Kinder und Dienende
gleichmäßig) sind die Untertanen. Wenn nun diese Familie durch die
Vermehrung der Kinder (erzeugter oder adoptierter) oder die
Vermehrung der Leibeigenen (entweder durch Fortpflanzung, Eroberung
oder freiwillige Unterwerfung) wächst und so groß und zahlreich
wird, daß sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, imstande ist, sich
selbst zu schützen, so nennt man diese Familie ein patrimoniales Königreich oder eine Monarchie durch
Erwerb. In dieser liegt die Souveränität bei einem Manne, wie bei
einem Monarchen, der durch eine politische Einrichtung eingesetzt
wurde; und dieselben Rechte, die der eine hat, hat auch der [bookmark: page160] andere. Ich
werde von beiden daher nicht besonders sprechen, sondern als von
der Monarchie im allgemeinen.

		11. Ich habe gezeigt, durch welches Recht die verschiedenen
Arten der Staaten: Demokratie, Aristokratie und Monarchie,
entstehen; es muß jetzt noch gezeigt werden, mit welchem Rechte sie
fortdauern. Dieses Recht heißt das Recht der Erbfolge in die
herrschende Gewalt, und darüber ist in einer Demokratie nichts
weiter zu sagen, weil hier der Souverän nicht stirbt, solange
Untertanen am Leben sind; ebenso verhält es sich in einer
Aristokratie, weil es nicht leicht vorkommen kann, daß die
Optimaten alle auf einmal verschwinden, und sollte es vorkommen,
dann ist, ohne Frage, das Gemeinwesen dadurch aufgelöst. Nur in
einer Monarchie also kann es eine Frage über die Erbfolge geben.
Und zunächst, da der Monarch, welcher ja absoluter Herrscher ist,
die Herrschaft in seiner eigenen Macht hat, so kann er darüber nach
eigenem Willen verfügen. Wenn er daher in seinem Testament seinen
Nachfolger namhaft macht, so geht das Recht der Nachfolge auf
diesen über.

		12. Auch wenn der Monarch stirbt, ohne seinen Willen über die
Erbfolge bekanntgegeben zu haben, ist deshalb nicht anzunehmen, daß
es seine Absicht war, daß seine Untertanen, die ihm wie seine
Kinder und Leibeigenen sind, in den Zustand der Anarchie, d. i. den
Zustand des Krieges und der Feindseligkeit, zurückkehren sollten,
denn das wäre ausdrücklich gegen das Naturgesetz, welches gebietet,
Frieden zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Es muß daher mit gutem
Grunde vermutet werden, daß es seine Absicht war, ihnen den Frieden
zu hinterlassen, das heißt, eine Macht, stark genug, um Aufruhr
unter ihnen zu hindern, und diese Macht in der Form der Monarchie
eher als in irgendeiner anderen Staatsform, insofern als er selbst,
indem er diese Macht in eigener Person ausübte, dadurch erklärt
hat, daß er sie billigte.

		13. Ferner muß angenommen werden, daß es seine Absicht war, daß
seine eigenen Kinder vor andern in der Erbfolge den Vorrang haben
sollten (wenn nichts im entgegengesetzten Sinne erklärt worden
ist). Denn die Menschen suchen naturgemäß ihre eigene Ehre, und
diese besteht in der Ehre ihrer Kinder nach ihnen.

		14. Wiederum, da angenommen werden muß, daß jeder Monarch
wünscht, die Regierung in seinen Nachfolgern fortzusetzen, solange
er kann und daß Männer gewöhnlich größere Weisheit und größeren Mut
besitzen – wodurch alle Monarchien vor der Auflösung [bookmark: page161] bewahrt bleiben
– als Frauen, so ist anzunehmen, wo keine ausdrückliche Bestimmung
des Gegenteils vorliegt, daß er die männlichen Kinder den
weiblichen vorzieht. Nicht etwa, daß Frauen nicht regieren können
und in verschiedenen Zeiten und Ländern weise regiert haben, aber
im allgemeinen sind sie nicht so fähig dazu wie die Männer.

		15. Weil die herrschende Gewalt unteilbar ist, so kann nicht
angenommen werden, daß der Herrscher beabsichtigte, dieselbe zu
teilen, sondern daß er wünschte, sie sollte ungeteilt auf eins von
seinen Kindern übergehen, und zwar, wie vorauszusetzen ist, auf das
älteste, welches durch das Los der Natur dazu bestimmt ist, falls
der Herrscher kein anderes Los, die Erbfolge zu entscheiden,
angegeben hat. Außerdem, welche Unterschiede der Befähigung auch
immer unter den Kindern sein mögen, der Vorzug soll dem älteren
zuerkannt werden, weil kein Untertan ermächtigt ist, anders darüber
zu urteilen.

		16. Und wenn der Inhaber der herrschenden Gewalt ohne Nachkommen
ist, soll der Bruder als sein Nachfolger gelten. Denn gemäß
natürlichem Urteil ist der nächste Blutsverwandte der nächste in
der Liebe, und der nächste in der Liebe hat den Vorzug.

		17. Und so wie die Erbfolge bei dem ersten Monarchen ist, so ist
sie auch bei ihm oder ihr, der sich im Besitz befindet; und
folglich sollen die Kinder dessen, der im Besitz ist, den Vorzug
vor den Kindern seines Vaters oder Vorgängers haben.

		Kapitel V.

Die Mängel der verschiedenen Arten von Regierung verglichen.

		1. Der Nutzen des Gemeinwesens und seiner
Mitglieder ist derselbe. 2. Der Verlust der Freiheit oder der
Mangel an Eigentum gegen das Recht des Herrschers ist kein
wirklicher Mangel. 3. Die Monarchie ist durch die ältesten
Beispiele erprobt. 4. Die monarchische Regierungsform ist weniger
der Leidenschaft ausgesetzt als andere Arten der Regierung. 5. In
der Monarchie sind die Untertanen weniger der Gefahr ausgesetzt,
Privatleute zu bereichern, als unter anderen Regierungsformen. 6.
Die Untertanen in der Monarchie sind weniger der Gewalt
preisgegeben als unter anderen Regierungen. 7. Die Gesetze in der
Monarchie sind weniger dem Wechsel unterworfen als in anderen
Staatsformen. 8. Monarchien sind weniger der Auflösung ausgesetzt
als andere Regierungen.

		 

		1. Nachdem ich das Wesen einer politischen Person und die drei
Arten derselben, nämlich die Demokratie, Aristokratie und
Monarchie, [bookmark: page162]
dargelegt habe, sollen in diesem Kapitel die Vorteile und Nachteile
betrachtet werden, die daraus entstehen, sowohl im allgemeinen als
aus den genannten verschiedenen Arten im besonderen. Und zunächst,
da wir sehen, daß ein politischer Körper nur ins Dasein gerufen
wird für die Beherrschung und Regierung von Privatleuten, so
besteht dessen Nutzen und Schaden in dem Nutzen oder Schaden des
Regiertwerdens. Der Nutzen ist der, weswegen eine politische
Gemeinschaft geschaffen wurde, nämlich der Friede und die
Selbsterhaltung eines jeden Privatmannes, denn einen größeren
Nutzen kann es nicht geben, wie vorher, Teil I, Kapitel XIV
Abschnitt 12, angedeutet worden ist. Und dieser Nutzen erstreckt
sich gleichmäßig sowohl auf den Herrscher wie auf die Untertanen.
Denn er oder diejenigen, welche im Besitz der herrschenden Gewalt
sind, haben nur den Schutz ihrer Person, und zwar durch den
Beistand der Privaten, während die Privatleute geschützt werden
durch ihre in dem Herrscher zusammengefaßte politische Vereinigung.
Was andere Wohltaten betrifft, welche sich nicht auf die Sicherheit
und das genügende Auskommen, sondern auf das Wohlleben beziehen,
wie überflüssiger Reichtum, so gebühren diese ebenso dem Herrscher,
wie sie bei den Untertanen sein müssen, und ebenso dem Untertan,
wie sie bei dem Herrscher sein müssen. Denn die Reichtümer und
Schätze des Herrschers bilden die Gewalt, die dieser über die
Reichtümer seiner Untertanen hat. Wenn daher die regierende Gewalt
nicht so Fürsorge trifft, daß Privatleute Mittel haben können, kann
es einen öffentlichen oder Staatsschatz nicht geben. Und
andererseits ohne einen öffentlichen und Staatsschatz, welcher der
herrschenden Gewalt gehört, würden private Reichtümer der
Untertanen eher dazu dienen, sie in Unordnung und Krieg zu
versetzen, als sie zu sichern und im Friedenszustande zu erhalten.
Insofern gehen also der Nutzen des Herrschers und der des Untertans
stets zusammen. Jene Unterscheidung daher, daß
es eine Regierung gibt für das Beste dessen, der regiert und eine
andere für das Beste derjenigen, die regiert werden, wovon die
erstere despotisch (das heißt Herrenhaft), die andere eine
Regierung über Freie ist, ist nicht richtig, ebensowenig wie
die Ansicht derjenigen, welche meinen, das sei keine politische
Gemeinde, welche aus einem Herrn und seinen Dienern besteht. Sie
könnten ebensogut sagen, das wäre keine politische Gemeinde, die
aus einem Vater und seinen eigenen Nachkommen besteht, wie [bookmark: page163] zahlreich
dieselben auch sein mögen. Denn für einen Herrn, der keine Kinder
hat, haben die Diener an sich alle jene Eigenschaften, weswegen die
Menschen ihre Kinder lieben, denn sie sind seine Stärke und seine
Ehre, und seine Macht über sie ist nicht größer als über seine
Kinder.

		2. Der aus der Regierung im allgemeinen erwachsende Nachteil für
den, welcher regiert, besteht zum Teil in der fortwährenden Sorge
und Bemühung um die Angelegenheiten anderer Leute, welche seine
Untertanen sind, und zum Teil in der Gefahr für seine Person. Denn
der Kopf ist immer derjenige Teil, in dem nicht nur die Sorge ihren
Sitz hat, sondern gegen den sich auch der Schlag eines Feindes am
gewöhnlichsten richtet. Um diesen Nachteil aufzuwiegen, begreift
die Souveränität neben jener unvermeidlichen Sorge und Gefahr so
viele Ehren, Reichtümer und Mittel in sich, das Gemüt zu erfreuen,
daß keines Privatmannes Reichtum daran heranreicht. Nachteile der
Regierung für den Untertan bestehen im allgemeinen überhaupt nicht,
wenn wir die Sache recht überlegen; aber dem Anscheine nach sind es
zwei Dinge, welche seinen Geist beunruhigen können, oder zwei
allgemeine Übelstände. Der eine Übelstand ist der Verlust der
Freiheit, der andere die Unsicherheit des Mein und Dein. Den ersten
Übelstand betreffend, so besteht er darin, daß ein Untertan nicht
länger seine eigenen Handlungen nach seinem eigenen Ermessen und
Urteil oder (was dasselbe ist) seinem Gewissen lenken kann, wie die
bestehenden Umstände ihm das von Zeit zu Zeit nahelegen werden,
sondern verpflichtet sein muß, nur jenem Willen entsprechend zu
handeln, den er vor langer Zeit, ein für alle Male, niedergelegt
und eingegliedert hat in dem Willen der Majorität einer Versammlung
oder in dem Willen eines einzigen Menschen. Aber dies ist in
Wirklichkeit kein Nachteil. Denn es ist, wie früher gezeigt wurde,
das einzige Mittel, wodurch es uns möglich wird, uns selbst zu
erhalten; denn wenn jeder Mann die Freiheit hätte, seinem Gewissen
zu folgen, so würden die Leute, bei der großen Verschiedenheit
ihrer Gewissen, keine Stunde miteinander in Frieden leben. Aber es
erscheint jedem einzelnen Menschen als ein großer Nachteil, an
dieser Freiheit gehindert zu sein, weil jeder, als einzelner, es so
ansieht, als ob sie (die Freiheit) nur in ihm und nicht in den
andern sei, wodurch die Freiheit unter dem Bilde der Herrschaft und
der Regierung über andere erscheint. Denn wo ein Mann freien Willen
hat und die andern [bookmark: page164] gebunden sind, da hat jener eine die Regierung.
Da nun derjenige, der so viel nicht versteht, es als großen
Übelstand und als Kränkung betrachtet und diese Ehre schlechthin
unter dem Namen der Freiheit fordert, so hält er es für einen
großen Verdruß und für ein Unrecht, daß sie ihm versagt ist. Was
den zweiten Übelstand, aus Mein und Dein, betrifft, so ist er auch
kein wirklicher Übelstand, sondern nur dem Anscheine nach. Er
besteht darin, daß die herrschende Gewalt einem Manne das nimmt,
was er zu genießen pflegte, weil er kein anderes Besitzrecht als
den Gebrauch und die Gewohnheit kannte. Aber ohne diese herrschende
Gewalt hat der Mensch kein Eigentum an irgend etwas, sondern nur
das Recht des Gemeinbesitzes, welches nicht besser ist als völlige
Rechtlosigkeit, wie Teil I, Kapitel XIV Abschnitt 10, gezeigt
worden ist. Das Eigentum also, welches von der herrschenden Gewalt
herstammt, soll nicht gegen diese als Vorwand benutzt werden,
besonders wenn durch sie jeder Untertan sein Eigentum neben jedem
andern Untertan hat, welches er nicht mehr hat, wenn die
Souveränität aufhört, weil dann alle in den Kriegszustand
zurückkehren. Die Steuern also, welche durch die Staatsbehörde von
dem Vermögen der Untertanen erhoben werden, sind nichts weiter als
der Preis für den Frieden und den Schutz, der durch die
Staatsgewalt für sie aufrechterhalten wird. Wenn dem nicht so wäre,
könnten weder Geld noch Truppen für den Krieg oder irgendwelche
andere öffentliche Angelegenheit rechtmäßig in der Welt erhoben
werden. Denn weder der König noch die Demokratie, noch die
Aristokratie, noch die Stände irgendeines Landes könnten es tun,
wenn die Staatsgewalt es nicht könnte. Denn in allen jenen Fällen
werden sie kraft der Staatsgewalt erhoben; ja noch mehr, durch die
drei Stände hier kann das Land eines Mannes einem andern gegeben
werden, ohne daß Verbrechen bei dem vorliegt, dem es genommen wird,
und ohne Vorschützung des öffentlichen Nutzens, wie es geschehen
ist. Und zwar ohne Unrecht, weil es durch die herrschende Gewalt
geschah; denn die Gewalt, kraft derer es getan wurde, ist nicht
weniger als souverän und kann nicht größer sein. Darum ist dieser
Übelstand wegen des Mein und Dein kein wirklicher, wofern nicht
mehr eingetrieben wird als notwendig ist. Aber es scheint ein
Übelstand, weil es denen, die entweder das Recht der Souveränität
nicht kennen, oder nicht wissen, wem es gehört, als ein Unrecht
vorkommt; und Unrecht ist stets kränkend, wie leicht die Schädigung
auch sein möge, da es uns erinnert an unsere Unfähigkeit, [bookmark: page165] uns selbst zu
helfen und die Macht uns unrecht zu tun, verhaßt macht.

		3. Nachdem wir über die Nachteile gesprochen haben, welche die
Regierung im allgemeinen für den Untertan hat, wollen wir diese
Nachteile in den drei Arten der Regierung, nämlich der Demokratie,
Aristokratie und Monarchie, betrachten. Von diesen drei Arten
fallen die beiden erstgenannten in Wirklichkeit zusammen, denn (wie
ich vorher gezeigt habe) die Demokratie ist nur die Regierung
einiger Redner. Der Vergleich wird also zwischen der Monarchie und
der Aristokratie sein. Und zu schweigen davon, daß die Welt von
einem allmächtigen Gott geschaffen wurde und von einem solchen
regiert wird, und daß die Alten alle die Monarchie allen anderen
Regierungsformen vorzogen, sowohl theoretisch, denn sie stellten
sich eine monarchische Regierung unter ihren Göttern vor, als auch
in der Praxis, denn in den ältesten Zeiten wurden alle Völker so
regiert, und daß ein patriarchalisches Regiment am Anfang, nach der
Schöpfung, eingesetzt wurde, und daß andere Regierungsformen aus
der Auflösung der Monarchie entsprungen sind, veranlaßt durch die
aufrührerische Natur der Menschen, und nur Stücke zersprengter
Monarchien sind, wieder zusammengeklebt durch den menschlichen
Geist –: will ich in dieser Vergleichung nur die Nachteile hervorheben, von welchen die Untertanen
unter einer jeden dieser Regierungsarten getroffen werden
können.

		4. Und zunächst scheint es bedenklich, daß einem Manne eine so große Macht übertragen wird, so
daß es für einen anderen Mann oder andere Leute ungesetzlich sein
wird, sich dieser Macht zu widersetzen; und manche halten es für
bedenklich eo nomine, weil er die
Macht hat. Aber diesen Grund dürfen wir keineswegs gelten lassen,
denn dann würde es auch bedenklich sein, von dem allmächtigen Gott
regiert zu werden, der ohne Zweifel mehr Macht über jeden Menschen
besitzt, als irgendeinem Monarchen übertragen werden kann. Diese
Bedenken entfallen deshalb nicht auf die Macht, sondern auf die
Stimmungen und Leidenschaften, die jeden einzelnen regieren, sowohl
den Monarchen wie den Untertan, und durch diese kann der Monarch
veranlaßt werden, seine Macht verkehrt zu gebrauchen. Da eine
Aristokratie nun aus einer Anzahl von Männern besteht, so wird
folgen – wenn die Leidenschaften vieler, vereinigt, heftiger sind
als die Leidenschaften eines einzelnen allein –, daß die aus der
Leidenschaft herrührenden Bedenken größer sein werden [bookmark: page166] in einer
Aristokratie als in einer Monarchie. Ferner aber besteht kein
Zweifel, daß, wenn Gegenstände in großen Versammlungen debattiert
werden, jeder Mann, der seine Meinung frei, ohne unterbrochen zu
werden, ausspricht, sich bemüht, was er auch immer
auseinandersetzt, dasjenige, was er für gut hält, möglichst besser,
und das, was er fürchtet, möglichst schlimmer darzustellen, und
wenn er schließlich sein Urteil zusammenfaßt und seinen Rat
erteilt, wird dies auch niemals ohne Rücksichtnahme auf seinen
eigenen Nutzen oder seine eigene Ehre sein, denn es ist jedes
Menschen Bestreben, sich selbst Gutes zu tun. Nun kann dies aber
nicht ohne Wirkung bleiben auf die Leidenschaften der übrigen. Und
so werden die Leidenschaften derjenigen, welche in ihrer
Vereinzelung gemäßigt sind, in einer Versammlung heftig sein,
gerade wie eine große Menge Kohlen, welche einzeln bloß Wärme
geben, wenn sie zusammengetan werden, sich zu großer Hitze
entflammen. 5. Ein anderes Bedenken gegen die Monarchie ist, daß
der Monarch, außer den zur Verteidigung des Staates notwendigen
Mitteln, so viel mehr von den Untertanen nehmen kann, wie ihm gut
dünkt, um seine Kinder, Verwandten und Günstlinge zu bereichern;
und dies wäre, wenn er es so machen würde, in der Tat ein starkes
Bedenken. Doch ist dasselbe größer in einer Aristokratie und auch
wahrscheinlicher, denn dort ist es nicht nur einer, sondern es sind
viele, die Kinder, Verwandte und Freunde haben, und in dieser
Hinsicht sind sie wie zwanzig Monarchen gegen einen, und es ist
nicht unwahrscheinlich, daß sie sich bei der Durchführung ihrer
Pläne gegenseitig helfen und die übrigen unterdrücken. Dasselbe
geschieht auch in einer Demokratie, wenn sich alle einig sind; sind
sie sich aber nicht einig, dann gibt es etwas noch Schlimmeres,
nämlich Aufruhr.

		6. Ein anderes Bedenken gegen die Monarchie ist die Macht, den
freien Lauf der Gerechtigkeit zu hindern, so daß die Familie und
die Freunde des Monarchen ungestraft Verbrechen am Volke begehen
und es durch Erpressungen bedrücken können. Aber in Aristokratien
hat nicht nur einer, sondern haben viele die Macht, andere den
Händen der Justiz zu entreißen, und niemand sieht gern, daß seine
Verwandten und Freunde für ihre üblen Taten bestraft werden. Sie
verständigen sich daher untereinander ohne weitere Rede wie im
stillschweigenden Übereinkommen: Hodie mihi,
cras tibi.

		[bookmark: page167] 7. Ein
anderes Bedenken gegen die Monarchie ist, daß sie die Macht hat,
die Gesetze zu ändern. Notwendig ist es natürlich, daß eine solche
Macht vorhanden sei, damit die Gesetze geändert werden können, um
den sich ändernden Sitten und der veränderten Konjunktur aller
Umstände innerhalb und außerhalb des Gemeinwesens Rechnung zu
tragen; die Änderung eines Gesetzes wird aber dann lästig, wenn sie
nicht aus den veränderten Umständen, sondern bloß der Meinung
desjenigen oder derjenigen hervorgeht, durch deren Autorität die
Gesetze gemacht werden. Nun ist es aber ohne weiteres klar, daß die
Meinung eines einzelnen Mannes in dieser Hinsicht nicht so
veränderlich ist, wie es die Ratschlüsse einer Versammlung sind.
Denn nicht nur, daß alle Mitglieder einer Versammlung ihren
natürlichen Ansichtsänderungen unterworfen sind, sondern die
Sinnesänderung eines Mannes von Beredsamkeit und Ruf oder durch
Agitation und Parteigeist, genügt, um heute etwas zum Gesetz zu
machen, was ein anderer morgen durch eben dieselben Mittel wieder
zu Fall bringt.

		8. Endlich, die größte Schädigung, der ein Gemeinwesen
ausgesetzt sein kann, ist die Gefahr, in Bürgerkriege verwickelt zu
werden; und dieser Gefahr sind Monarchien viel weniger unterworfen
als andere Regierungen. Denn dort, wo die Einheit oder das Band des
Gemeinwesens in einem Manne gipfelt,
gibt es keine Verwirrung, während in großen Versammlungen
diejenigen, die anderer Ansicht sind und andere Ratschläge
erteilen, der Gefahr ausgesetzt sind, sich zu veruneinigen und um
ihrer Parteizwecke willen die Pläne des Gemeinwesens zu
durchkreuzen, und wenn sie nicht die Ehre haben können, ihre
eigenen Entwürfe durchzusetzen, so suchen sie doch eine Ehre darin,
die Ratschlüsse ihrer Gegner zuschanden zu machen. Und von diesen
Streitigkeiten schreiten sie, falls die Gegenparteien ihnen an
Stärke annähernd gleichkommen, direkt zum Kriege. Im Kriege aber
lehrt die Notwendigkeit auf beiden Seiten, daß ein unumschränkter
Monarch, nämlich ein General, nötig ist, sowohl für die
gegenseitige Verteidigung als auch für den Frieden und die
Eintracht einer jeden kriegführenden Partei. Aber diese Gefahr der
Auflösung kommt als Nachteil nur in Frage in solchen Aristokratien,
wo die Staatsgeschäfte in großen und zahlreichen Versammlungen
erörtert werden, wie dies im alten Athen und im alten Rom der Fall
war, und nicht in solchen, die in großen Versammlungen nichts
weiter tun, als obrigkeitliche Personen und Räte ernennen und die
[bookmark: page168] Besorgung
der Staatsgeschäfte einigen wenigen anvertrauen, wie dies
heutzutage in der aristokratischen Regierung von Venedig geschieht.
Denn diese Aristokratien sind in nicht größerer Gefahr, aus solchen
Anlässen aufgelöst zu werden, als Monarchien, da der Staatsrat
sowohl in der einen wie in der andern ganz ähnlich zusammengesetzt
ist.

	
		
		Daß Entscheidung von Streitigkeiten in der Religion von der
souveränen Gewalt abhängt.

		Kapitel VI.

Daß Untertanen nicht verpflichtet sind, ihren privaten Urteilen in
Religionsstreitigkeiten zu folgen.

		1. Eine Schwierigkeit in betreff vollständiger
Unterwerfung unter Menschen, die aus unserer vollständigen
Unterwerfung unter den allmächtigen Gott entspringt. 2. Daß diese
Schwierigkeit nur unter jenen Christen ist, welche leugnen, daß die
Auslegung der Schrift von der herrschenden Gewalt im Staate
abhängt. 3. Daß menschliche Gesetze nicht gemacht werden, um die
Gewissen der Menschen, sondern um ihre Worte und Handlungen zu
lenken. 4. Stellen aus der Schrift, welche beweisen, daß die
Christen ihrem Herrscher Gehorsam in allen Dingen schuldig sind. 5.
Unterscheidung zwischen einem fundamentalen Punkte des Glaubens und
einem Überbau. 6. Darlegung derjenigen Punkte, die fundamental
sind. 7. Daß der Glaube an jene fundamentalen Punkte genügt für
unsere Seligkeit als Glaube. 8. Daß andere nichtfundamentale Punkte
nicht notwendig sind für die Seligkeit als Sache des Glaubens und
daß für das Heil eines Menschen kraft des Glaubens nicht mehr
gefordert wird als für das Heil eines andern. 9. Daß Überbauten
keine Hauptpunkte des Glaubens für einen Christen sind. 10. Wie
Glauben und Gerechtigkeit zur Seligkeit zusammenwirken. 11. Daß in
christlichen Staaten Gehorsam gegen Gott und Menschen gut
miteinander sich vertragen. 12. Auslegung des Satzes, daß, was
gegen das Gewissen ist, sündhaft ist. 13. Daß alle Menschen die
Notwendigkeit anerkennen, Streitfragen einer menschlichen Autorität
zu unterbreiten. 14. Daß Christen unter einem Ungläubigen von der
Ungerechtigkeit, ihm in dem für ihre Seligkeit notwendigen Glauben
nicht zu gehorchen, dadurch entlastet werden, daß sie sich nicht
widersetzen.

		 

		1. Nachdem ich so gezeigt habe, daß in allen Gemeinwesen die
Notwendigkeit des Friedens und der Regierung es erheischen, daß
[bookmark: page169] eine
Gewalt vorhanden sei, entweder in einem Manne oder in einer
Versammlung von Männern, genannt die herrschende Gewalt, welcher
ungehorsam zu sein für jedes Mitglied des Gemeinwesens ungesetzlich
ist, erhebt sich jetzt eine Schwierigkeit, die, wenn sie nicht
beseitigt wird, es für jeden Menschen ungesetzlich macht, für
seinen eigenen Frieden und seine Selbsterhaltung zu sorgen, weil
sie es für einen Menschen unerlaubt macht, sich unter den Befehl
einer solchen absoluten Herrschaft zu begeben, wie sie zur
Erreichung jenes Zieles notwendig ist. Und die Schwierigkeit ist
diese: Wir haben unter uns das Wort Gottes als Richtschnur für
unsere Handlungen; wenn wir uns nun auch den Menschen unterwerfen
und uns verpflichten, das zu tun, was uns von ihnen befohlen wird,
und wenn dann die Befehle Gottes und der Menschen nicht
übereinstimmen, dann sollen wir Gott eher gehorchen als den
Menschen; folglich ist das Versprechen allgemeinen Gehorsams gegen
Menschen unrechtmäßig.

		2. Diese Schwierigkeit hat noch nicht sehr lange bestanden in
der Welt. Es gab kein solches Dilemma unter den Juden, denn ihr
bürgerliches und ihr göttliches Recht war eines und dasselbe
mosaische Gesetz; die Ausleger desselben waren die Priester, deren
Macht der Macht des Königs untergeordnet war, wie die Macht Aarons
der Macht des Moses. Auch ist dies keine Streitfrage, von der
jemals Notiz genommen wurde bei den Griechen, Römern oder anderen
Heiden, denn bei diesen enthielten ihre bezüglichen bürgerlichen
Gesetze die Vorschriften, wodurch nicht nur Gerechtigkeit und
Tugend, sondern auch Religion und äußerer Gottesdienst geboten und
gutgeheißen wurden; und dasjenige wurde als wahrer Gottesdienst
betrachtet, welches κατά τὸ νόμινα, das heißt den bürgerlichen
Gesetzen gemäß war. Auch jene Christen, die unter der weltlichen
Herrschaft des Bischofs von Rom stehen, sind frei von dieser Frage,
denn sie gestatten ihm, ihrem Herrscher, die Schrift, welche das
Gesetz Gottes ist, auszulegen, wie er es nach seinem eigenen
Ermessen für recht hält. Diese Schwierigkeit bleibt also nur bei
jenen Christen und beunruhigt sie, denen es gestattet ist, als den
Sinn der Schrift das zu nehmen, was sie daraus machen, entweder
durch ihre eigene private Auslegung, oder durch die Auslegung
jener, die dazu nicht durch eine öffentliche Autorität berufen
sind. Die, welche ihrer eigenen Auslegung folgen, fordern
unaufhörlich Gewissensfreiheit, und jene, welche der Auslegung
anderer folgen, die nicht durch den [bookmark: page170] Herrscher des Staates dazu ernannt sind,
fordern in Sachen der Religion eine Macht, welche entweder über der
bürgerlichen Gewalt steht oder wenigstens nicht von derselben
abhängig ist.

		3. Um diese Gewissensbedenken, den Gehorsam gegen menschliche
Gesetze betreffend, bei denjenigen, welche das Wort Gottes in der
Heiligen Schrift sich selbst erklären, zu heben, schlage ich vor,
in Erwägung zu ziehen, daß kein menschliches Gesetz beabsichtigt,
das Gewissen eines Mannes zu lenken, sondern nur dessen Handlungen.
Denn da wir wissen, daß kein Mensch (sondern Gott allein) das Herz
oder Gewissen eines Menschen kennt, wofern es sich nicht äußert
durch Handlungen, sei es der Zunge oder eines anderen Körperteiles,
so würde ein dafür gemachtes Gesetz wirkungslos sein, weil kein
Mensch imstande ist zu erkennen (sondern nur aus Worten oder
Handlungen), ob ein solches Gesetz gehalten oder gebrochen wird.
Auch forderten die Apostel selbst keine Herrschaft über die
Gewissen der Menschen, den Glauben betreffend, den sie predigten,
sondern nur Überzeugung und Belehrung. Und darum sagt Paulus, 2.
Kor. 1, 24, wo er den Korinthern über ihre Streitigkeiten schreibt,
daß er und die andern Apostel keine Herrschaft
über ihren Glauben hätten, sondern Gehilfen ihrer Freude
seien.

		4. Und wenn die Handlungen der Menschen, welche aus ihren
Gewissen entspringen, und deren Zügelung das einzige Mittel zum
Frieden ist, nicht vor der Gerechtigkeit bestehen könnten, dann
wäre es unmöglich, daß Gerechtigkeit vor Gott und Friede unter den
Menschen zusammen beständen in jener Religion, die uns lehrt,
daß Gerechtigkeit und Frieden einander küssen
sollen, und in der wir so viele Gebote absoluten Gehorsams
gegenüber menschlicher Autorität haben; so finden wir Matth. 23, 2,
3 diese Vorschrift: » Auf Moses' Stuhl sitzen
die Schriftgelehrten und Pharisäer; alles nun, was sie euch sagen,
daß ihr halten sollt, das haltet und tut es.« Und doch waren
die Schriftgelehrten und Pharisäer keine Priester, sondern Leute
von weltlicher Autorität. Ferner Lukas 11, 17: » Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird,
das wird wüste«; und ist nicht jenes Reich mit sich selbst
uneins, wo die Taten jedes einzelnen geleitet werden durch seine
privaten Ansichten oder sein Gewissen, und erst recht jene Taten,
die Veranlassung geben zum Angriff und zum Friedensbruch? Ferner
Römer 13, 5: »Deshalb seid untertan, nicht [bookmark: page171] allein um der Strafe willen,
sondern auch um des Gewissens willen.« Titus 3, 1: » Erinnert sie, daß sie der obrigkeitlichen Gewalt untertan
seien.« 1. Petri 2, 13, 14: » Seid
untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem
Könige als dem Obersten, oder den Statthaltern als von ihm gesandt
zur Strafe denen, die Böses tun.« Judä, Vers 8: »
Desgleichen auch diese Träumer, die das
Fleisch beflecken, die Regierung verachten und von denen, die die
Gewalt haben, übel reden.« Und da alle Untertanen in den
Staaten sich in dem Stande von Kindern und Dienenden befinden, so
ist das, was diesen geboten wird, ein Gebot für alle Untertanen. Zu
den Kindern und Dienenden aber sagt Paulus, Kolosser 3, 20, 22: »
Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen
Dingen; ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen
Herrn«; und Vers 23: » Alles, was ihr
tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den
Menschen.« Wenn ich diese Stellen betrachte, kommt es mir
seltsam vor, daß irgend jemand in einem christlichen Gemeinwesen
Veranlassung nehmen kann, seinen Gehorsam gegen die Obrigkeit zu
leugnen mit der Begründung, daß es besser sei,
Gott zu gehorchen als den Menschen. Denn wenn auch Petrus
und die Apostel dies dem Hohen Rate der Juden antworten, welcher
ihnen verbot, Christum zu predigen, so ist kein Grund vorhanden,
daß Christen dasselbe gegen ihre christliche Obrigkeit anführen
sollten, die ihnen gebietet, Christum zu predigen. Um diesen
scheinbaren Widerspruch des schlichten Gehorsams gegen Gott und des
schlichten Gehorsams gegen die Menschen zu versöhnen, wollen wir
einen christlichen Untertan betrachten, erstens unter einer
christlichen Obrigkeit, zweitens unter der Herrschaft eines
Ungläubigen.

		5. Und unter einem christlichen Herrscher müssen wir betrachten,
in welchen Dingen der allmächtige Gott es uns verboten hat, den
Herrschern zu gehorchen, und in welchen nicht. Die Dinge, in denen
es uns verboten ist, ihnen zu gehorchen, sind nur diejenigen,
welche eine Verneinung jenes Glaubens enthalten, der für unsere
Seligkeit notwendig ist. Denn einen anderen Vorwand des Ungehorsams
kann es nicht geben. Warum sollte ein Mann sich der Gefahr eines
zeitlichen Todes aussetzen dadurch, daß er seinen Vorgesetzten
beleidigt, wenn es nicht aus Furcht vor dem ewigen Tode nach dieser
Zeit wäre? Es muß daher untersucht werden, was für Sätze und [bookmark: page172] Artikel jene
sind, an die zu glauben, nach der Erklärung unseres Heilandes und
seiner Apostel, nötig ist, so daß ohne diesen Glauben kein Mensch
selig werden kann; und dann müssen alle anderen Punkte, um die man
sich jetzt streitet, und die den Unterschied zwischen den Sekten,
Papisten, Lutheranern, Calvinisten, Arminianern usw. ausmachen, wie
es in alter Zeit Paulinianer, Apollonianer und Kephasianer gab,
notwendig solche sein, wegen deren Bekenntnis ein Mann seinen
Vorgesetzten den Gehorsam nicht zu kündigen braucht. Und diejenigen
Punkte, welche notwendig sind zur Erlösung, werde ich fundamentale Punkte nennen und jeden andern Punkt
einen Überbau.

		6. Es ist, ohne alle Frage, für des Menschen Seligkeit nichts
weiter nötig zu glauben, als daß Jesus der Messias ist, das heißt,
der Christus; und dieser Satz wird in verschiedener Weise erklärt,
aber doch dem Wesen nach übereinstimmend, wie, daß er der Gesalbte des Herrn ist, denn das Wort
Christus heißt Gesalbter; daß er der wahre und
gesetzliche König Israels war, der Sohn Davids; der Heiland der
Welt, der Erlöser Israels; das Heil Gottes; der, welcher in die
Welt kommen sollte, der Sohn Gottes, und (was ich bei dieser
Gelegenheit gegen die neue Sekte von Arianern in Erinnerung bringen
möchte) » der erzeugte Sohn Gottes«:
Apostelgesch. 3, 13; Hebr. 1, 5; 5, 5; » der
eingeborene Sohn Gottes«: Joh. 1, 14, 18; Joh. 3, 16, 18; 1.
Joh. 4, 9; » daß er Gott war«: Joh. 1,
1; Joh. 20, 28; daß die Fülle der Gottheit in
ihm wohnte leibhaftig. Ferner der
Heilige, der Heilige Gottes, der Sündenvergeber; daß er
auferstanden ist von den Toten: das sind Auslegungen und
Teile des allgemeinen Satzes, daß Jesus der Christus ist. Also,
dieser Punkt und alle Auslegungen desselben sind fundamental, wie
auch alle diejenigen Punkte, welche sich augenscheinlich daraus
ergeben, wie der Glaube an Gott den Vater: Joh. 12, 44: »
Wer an mich glaubet, der glaubet nicht an
mich, sondern an den, der mich gesandt hat«; 1. Joh. 2, 23:
» Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater
nicht«; der Glaube an Gott den Heiligen Geist, von dem
Christus sagt, Joh. 14, 26: » Aber der
Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in
meinem Namen«; und Joh. 15, 26: » Wenn
aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom
Vater, der Geist der Wahrheit«; der Glaube an die Heilige
Schrift, die [bookmark: page173] von diesen Punkten zeuget, und an die
Unsterblichkeit der Seele, ohne die wir nicht glauben können, daß
er der Heiland ist.

		7. Und wie dies die fundamentalen, zur Seligkeit notwendigen
Punkte des Glaubens sind, so sind es auch die einzigen, welche in
Glaubenssachen nötig sind, und die einzig wesentlichen für den
Stand eines Christen. Dies erhellt aus vielen Stellen der Heiligen
Schrift, Joh. 5, 39: » Suchet in der Schrift,
denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darinnen, und sie ist
es, die von mir zeuget.« Da nun in dieser Stelle mit der
Heiligen Schrift das Alte Testament
gemeint ist (das Neue war damals noch nicht geschrieben), so war
der Glaube an das, was im Alten Testament über unsern Heiland
geschrieben war, genügend, um das ewige Leben zu erlangen; aber im
Alten Testament ist nichts weiter über Christus geoffenbart, als
daß er der Messias ist, und einige andere Dinge, welche zu den
fundamentalen Punkten gehören, die damit zusammenhängen; und daher
genügen jene fundamentalen Punkte sowohl für die Seligkeit als für
den Glauben. Und Joh. 6, 28, 29: » Da sagten
sie zu ihm: Was sollen mir tun, daß wir die Werke Gottes schaffen?
Jesus antwortete und sagte zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, daß
ihr glaubet an den, den er gesandt hat.« Der Punkt also, den
man glauben muß, ist, daß Jesus Christus von Gott ausging, und der,
welch er dies glaubt, schafft die Werke Gottes. Joh. 11, 26, 27: »
Wer da lebt und glaubt an mich, wird
nimmermehr sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie sagte zu ihm:
Ja, Herr, ich glaube, daß du bist Christus, der Sohn Gottes, der in
die Welt kommen soll.« Daraus folgt, daß der, welcher dies
glaubt, nicht sterben wird. Joh. 20, 31: » Diese Dinge aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, daß
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den
Glauben Leben habet in seinem Namen.« Daraus erhellt, daß
dieser fundamentale Punkt alles ist, was für den Glauben zu unserer
Seligkeit gefordert wird. 1. Joh. 4, 2: » Jeder Geist, der bekennet, daß Jesus Christus im Fleisch
gekommen ist, ist aus Gott.« 1. Joh. 5, 1: » Jeder der glaubt, daß Jesus der Christus ist, ist aus Gott
gezeugt«; und Vers 4: » Alles, was aus
Gott gezeugt ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat: unser Glaube«; und Vers 13: »
Dieses habe ich euch, die ihr glaubet an den
[bookmark: page174] Namen des
Sohnes Gottes, geschrieben, damit ihr wisset, daß ihr ewiges Leben
habt.« Apostelgesch. 8, 36, 37: » Der
Eunuch sagte: Siehe, hier ist Wasser; was hindert mich, mich taufen
zu lassen? Und Philippus sagte zu ihm: Wenn du von ganzem Herzen
glaubst, ist es gestattet. Er antwortete und sprach: Ich glaube,
daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist.« Dieser Punkt also
war genügend, um einen Mann zur Taufe zuzulassen, das heißt zum
Christentum. Und Apostelgesch. 16, 30: » Der
Kerkermeister fiel mit Zittern dem Paulus und Silas zu Füßen und
sagte: Ihr Herren, was muß ich tun, um selig zu werden? Sie
sprachen: Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du und dein
Haus selig.« Und die Predigt des heiligen Petrus am
Pfingstfeste war nichts anderes als eine Erklärung, daß Jesus der
Christus ist. Und als die, welche das hörten, ihn fragten: Was
sollen wir tun? sagte er ihnen, Apostelgesch. 2, 38: » Tut Buße und lasse sich ein jeder taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung der Sünden.« Römer 10, 9: »
Wenn du mit deinem Munde das Wort bekennest,
daß Jesus der Herr, und in deinem Herzen glaubst, daß ihn Gott
auferweckt hat von den Toten, so wirst du selig.« Diesen
Stellen mag hinzugefügt werden, daß, wo immer unser Heiland den
Glauben eines Menschen gutheißt, die geglaubte Sache (falls
dieselbe aus dem Texte zu ersehen ist) immer einen der erwähnten
fundamentalen Punkte oder etwas ihnen Gleichwertiges ist, wie der
Glaube des Hauptmanns, Matth. 8, 8: » Sprich
nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund«, da er glaubte,
daß Jesus allmächtig sei; der Glaube der Frau, die den Blutgang
hatte, Matth.9, 21: » Möchte ich nur den Saum
seines Kleides anrühren«, glaubend, daß er der Messias sei;
der von den Blinden geforderte Glaube, Matth. 9, 28: » Glaubt ihr, daß ich euch solches tun kann?« Der
Glaube des kanaanitischen Weibes, Matth. 15, 22, » daß er der Sohn Davids« sei, was ganz dasselbe
bedeutet. Und so verhält es sich mit allen Stellen (keine
ausgenommen), in denen unser Heiland den Glauben irgendeines
Menschen rühmt. Da diese Stellen zu zahlreich sind, um hier alle
angeführt zu werden, übergehe ich sie und empfehle die weitere
Untersuchung demjenigen, der hiervon nicht befriedigt ist. So wie
aber kein anderer Glaube erforderlich ist, so war auch keine andere
Predigt nötig, denn die Propheten des Alten Testaments predigten
keine andere, und Johannes [bookmark: page175] der Täufer predigte nur die Herannahung des
Himmelreiches, das heißt, des Reiches Christi. Dasselbe war der
Auftrag der Apostel, Matth. 10, 7: » Gehet hin
und predigt: Das Himmelreich ist herbeigekommen.« Und
Paulus, der den Juden predigte (Apostelgesch. 18, 5), legte vor
ihnen bloß Zeugnis ab, daß Jesus der Christus
sei. Und die Heiden nannten die Christen nicht anders als
bei diesem Namen, nämlich daß sie glaubten, Jesus sei ein König,
und riefen aus, Apostelgesch. 17, 6: » Die
Leute, welche das Reich aufwiegeln, sind jetzt auch hier, Jason hat
sie ausgenommen; und alle diese handeln gegen des Kaisers Ordnung,
indem sie einen andern König heißen, nämlich einen gewissen
Jesus.« Und das war der Inhalt der Prophezeiungen, der
Inhalt der Bekenntnisse derjenigen, die da glaubten, sowohl
Menschen wie Teufel. Dies stand über seinem Kreuz geschrieben:
Jesus von Nazareth, der Juden König.
Dies war es, warum er eine Dornenkrone bekam, ein Zepter aus Rohr
und einen Mann, der ihm sein Kreuz nachtrug, dies der Grund der
Hosiannas und dies der Titel, kraft dessen der Heiland befahl,
eines andern Mannes Gut zu nehmen und zu sagen: Der Herr bedarf ihrer, und kraft dieses Titels
reinigte er den Tempel von den weltlichen Händlern, die dort ihre
Waren feilboten. Auch glaubten die Apostel selbst nichts weiter,
als daß Jesus der Messias war, und sie
erkannten dies nicht völlig, denn sie verstanden, bis nach unseres
Heilandes Auferstehung, unter dem Messias nur einen irdischen
König. Ferner wird der Punkt, daß Christus der
Messias ist, speziell an verschiedenen Stellen als
fundamental hervorgehoben, und zwar durch eben dieses Wort oder
durch ein gleichwertiges. Auf das Bekenntnis des Petrus, Matth. 16,
16: » Du bist Christus, des lebendigen Gottes
Sohn«, antwortete, Vers 18, unser Heiland: » Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen.«
Dieser Punkt ist also die ganze Grundlage der Kirche Christi. Römer
15, 20 sagt Paulus: » Ich habe mich beflissen,
das Evangelium zu predigen, wo Christi Name nicht bekannt war, auf
daß ich nicht auf einen fremden Grund baute.« 1. Kor. 3,10
unterscheidet Paulus, nachdem er die Korinther wegen ihrer Sekten
und ihrer sonderbaren Lehren und Fragen getadelt hatte, zwischen
fundamentalen Punkten und Überbauten, indem er sagt: » Ich habe wie ein umsichtiger Baumeister den Grund gelegt
und ein anderer baut darauf. Doch sehe jeder zu, wie er darauf
baut, denn [bookmark: page176] einen andern Grund kann
keiner legen, als der da liegt, nämlich Jesus Christus.«
Kolosser 2,6: » Wie ihr nun den Herrn Christus
Jesus überkommen habt, so wandelt in ihm, eingewurzelt und auch
aufgebaut in ihm und befestiget in dem Glauben.«

		8. Nachdem ich gezeigt habe, daß dieser Satz, Jesus ist der Christus, der einzige fundamentale
und notwendige Punkt des Glaubens ist, werde ich noch einige
Stellen anführen, um zu zeigen, daß andere Punkte, obgleich sie
wahr sein mögen, doch nicht so notwendig für den Glauben sind, daß
ein Mensch nicht selig werden kann, wenn er sie auch nicht glaubt.
Und zunächst, wenn ein Mensch nicht selig werden könnte, ohne daß
er in seinem Herzen die Wahrheit aller der strittigen Punkte
anerkennt, die jetzt bezüglich der Religion im Schwange sind, dann
vermag ich nicht zu erkennen, wie ein Mensch überhaupt selig werden
kann; so voll von Spitzfindigkeiten und seltsamen Kenntnissen muß
ein großer Theologe sein! Warum muß man also meinen, daß unser
Heiland, der (Matth. 11, 30) sagt, daß sein Joch sanft ist, eine Materie von dieser
Schwierigkeit fordern sollte? Oder wie können kleine Kinder als
gläubig hingestellt werden (Matth. 18, 6), oder wie konnte der
bußfertige Übeltäter am Kreuz genügend unterrichtet sein, oder
Paulus ein so vollkommener Christ gleich nach seiner Bekehrung
werden? Und wenn auch mehr Gehorsam von demjenigen gefordert werden
mag, dem die fundamentalen Punkte erklärt worden sind, als von dem,
der sie nur oberflächlich kennt, so wird doch für unsere Seligkeit
von dem einen Menschen nicht mehr Glauben gefordert als von dem
andern. Denn wenn es wahr ist, daß » wer mit
seinem Munde das Wort bekennet, daß Jesus der Herr ist und in
seinem Herzen glaubet, daß ihn Gott auferweckt hat von den Toten,
wird selig werden«, wie es Römer 10, 9 heißt, und daß »wer da
glaubt, daß Jesus der Christus ist, der ist aus Gott
geboren«, so ist der Glaube dieses Punktes genügend für die
Seligkeit jedes Menschen, wer er auch sei, soweit es sich um
religiösen Glauben handelt. Und da wir weiter sehen, daß der,
welcher nicht glaubt, daß Jesus der
Christus ist, nicht selig werden kann, was er auch sonst
glauben mag, so folgt, daß für die Seligkeit eines Menschen nicht mehr nötig ist, wie für die
eines andern, in Glaubenssachen.

		9. Über diese fundamentalen Punkte gibt es wenig Streit unter
den Christen, obgleich sie sonst unter sich in verschiedene Sekten
[bookmark: page177] geteilt
sind. Die religiösen Streitigkeiten sind daher insgesamt über
solche Punkte, die für die Seligkeit nicht notwendig sind, und
einige von diesen Lehren sind durch menschliche Schlußfolgerung aus
den fundamentalen Punkten abgeleitet worden. Zum Beispiel, Lehren
wie über die Art und Weise der realen Präsenz, worin Glaubenssätze
über die Allmacht und Gottheit Christi vermischt sind mit
Lehrmeinungen des Aristoteles und der Peripatetiker über Substanz
und Akzidenzien, Spezies und Hypostasis, und über das Beharren und
die Wanderung der Eigenschaften von Ort zu Ort, Worte, die zum Teil
sinnlos sind und dem Kauderwelsch der griechischen Sophisten
angehören. Und diese Lehren werden ausdrücklich verdammt, Kolosser
2, 8, wo Paulus den Kolossern, nachdem er sie ermahnt hat,
eingewurzelt und fest gegründet in
Christus zu sein, diese weitere Warnung gibt: » Sehet zu, daß euch nicht jemand beraube mittels der
Philosophie und leeren Truges nach menschlicher Überlieferung, nach
den Elementen der Welt und nicht nach Christus.« Und solche
Lehren, die aus derartigen Stellen der Schrift, die nicht das
Fundament betreffen, aufgestellt werden, handeln über die
Verkettung der Ursachen und über die Art der göttlichen
Prädestination, und sie werden auch mit der Philosophie vermischt,
als ob es den Menschen, die nicht wissen, in welcher Weise Gott
sieht, hört oder spricht, möglich wäre, trotzdem die Art und Weise
zu erkennen, wie Gott etwas beabsichtigt und prädestiniert. Ein
Mensch sollte daher nicht durch die Vernunft irgendeinen Punkt
prüfen oder mittels der Vernunft aus der Schrift irgendeine
Folgerung über das Wesen des allmächtigen Gottes ziehen, denn
dessen ist die Vernunft nicht fähig. Und deshalb gibt Paulus (Römer
12, 3) eine gute Regel: » Daß niemand sich
anmaße, mehr zu verstehen, als was dem Verständnis entgegenkommt,
sondern mit Besonnenheit auslege«, welches diejenigen nicht
tun, die sich anmaßen, durch eigene Auslegung irgendeine Lehre aus
der Schrift zu verstehen, die sich auf Dinge bezieht, die
unbegreiflich sind. Und dieser ganze Streit über die Prädestination
Gottes und den freien Willen des Menschen ist den Christen nicht
etwa eigentümlich. Denn wir haben dicke Bände über diesen
Gegenstand unter dem Namen Schicksal
und Zufall, welcher zwischen den
Epikureern und den Stoikern verhandelt wurde und folglich keine
Sache des Glaubens, sondern der Philosophie ist, und so verhält es
sich mit allen Fragen über jeden andern [bookmark: page178] Punkt, ausgenommen die vorher
genannten fundamentalen Punkte; und Gott nimmt einen Menschen an,
wie er sich auch immer zu diesen Fragen stellt. Zur Zeit des Paulus
war es eine Streitfrage, ob die Heidenchristen ungeniert von etwas
essen dürften, wovon die Judenchristen nicht aßen, und der Jude
verdammte den Heiden, wenn er davon aß, wozu Paulus, Römer 14, 3,
sich also äußert: » Wer ißt, soll den nicht
gering schätzen, der nicht ißt. Wer nicht ißt, soll nicht richten
über den, welcher ißt; denn Gott hat ihn angenommen.« Und
Vers 6, in der Frage betreffend die Heiligung der Feiertage,
worüber die Heiden und die Juden verschiedener Meinung waren, sagt
er zu ihnen: » Und wer den Tag heiligt,
heiligt ihn dem Herrn, und wer ihn nicht heiligt, heiligt ihn nicht
für den Herrn.« Und diejenigen, die über solche Fragen
streiten und sich in Sekten spalten, sollen nicht angesehen werden
als Eiferer für den Glauben, da ihr Streit nur von fleischlicher
Art ist, welches durch Paulus, 1. Kor. 3, 4, bestätigt wird: »
Wenn der eine sagt: ich bin von Paulus, der
andere: ich bin von Apollos – seid ihr da nicht
fleischlich?« Denn dies sind nicht Fragen des Glaubens,
sondern des klügelnden Verstandes, worin nach fleischlicher Art die
Menschen ihre Überlegenheit zu zeigen suchen; denn nichts anderes
ist in Wahrheit ein Punkt des Glaubens, als daß Jesus der Christus ist, wie Paulus, 1. Kor. 2, 2,
bezeugt: » Denn ich achtete keiner Kenntnis
unter euch, außer von Jesus Christus und daß er gekreuzigt
ist.« Und 1. Tim. 6, 20, 21: » O
Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und vermeide die
verwerflichen und eitlen Geschwätze und die Antithesen der
fälschlich so genannten Wissenschaft, zu der sich einige bekannt
haben, um vom Glauben zu verirren.« 2. Tim. 2, 16: »
Entschlage dich des eitlen und losen
Geschwätzes usw.« Vers 17: » Dahin
gehören auch Hymenäus und Philotus, die von der Wahrheit abgekommen
sind und sagen, die Auferstehung sei schon vergangen.«
Dadurch zeigt Paulus, daß das Aufwerfen von Fragen durch die
menschliche Vernunft, obgleich man dabei von fundamentalen Punkten
ausgeht, nicht nur nicht nötig, sondern höchst gefährlich für den
Glauben eines Christen ist. Aus allen diesen Stellen ziehe ich nun
im allgemeinen diese Schlußfolgerung, daß weder die Punkte, welche
jetzt von den Christen der verschiedenen Sekten umstritten [bookmark: page179] werden, noch
irgendein anderer Punkt, der jemals zur Debatte stehen wird, für
die Erlösung, als eine Sache des Glaubens, notwendig sind, sondern
allein jene, die in dem Bekenntnis enthalten sind, daß Jesus der Christus ist. Wenn es sich um
Gehorsam handelt, so kann ein Mensch natürlich verpflichtet sein,
sich jenen Punkten nicht zu widersetzen.

		10. Obgleich zur Erlangung der Seligkeit, wie bereits aus der
Heiligen Schrift gezeigt worden ist, in Sachen des Glaubens nichts
weiter erforderlich ist als der Glaube an jene vorher aufgeführten
fundamentalen Artikel, so sind trotzdem noch andere Dinge nötig,
und zwar in Sachen des Gehorsams. Denn wie es in weltlichen Reichen
(bei der Vermeidung von Strafen, die der König auferlegen kann)
nicht genügt, das Recht und den Titel des Königs anzuerkennen, ohne
auch seinen Gesetzen zu gehorchen, so ist es auch nicht genügend,
unsern Heiland Jesus Christus als himmlischen König anzuerkennen,
worin der christliche Glaube besteht, wofern wir uns nicht auch
bestreben, seinen Gesetzen zu gehorchen, welches die Gesetze des
Himmelreiches sind, und darin besteht der christliche Gehorsam. Und
da die Gesetze des Himmelreiches die Gesetze der Natur sind, wie
Teil I Kapitel XVIII gezeigt worden ist, so ist nicht nur der
Glaube, sondern auch das Halten des Naturgesetzes, das ist dessen,
weswegen ein Mensch gerecht oder rechtschaffen genannt wird (in
jenem Sinn, in dem die Gerechtigkeit nicht als die Abwesenheit
aller Schuld, sondern als das Bestreben und der beständige Wille
verstanden wird, das zu tun, was gerecht ist), also nicht nur der
Glaube, sondern auch diese Gerechtigkeit, die man nach ihrer
Wirkung auch Buße und zuweilen Werke nennt, ist notwendig zur
Seligkeit. So daß Glaube und Gerechtigkeit beide zur Seligkeit
mitwirken, und bei der verschiedenen Auffassung dieses Wortes
Rechtfertigung kann man mit Recht sagen, daß beide zusammen uns
rechtfertigen, und wenn eins von beiden fehlt, kann man mit Recht
behaupten, daß wir verdammt sind. Denn nicht nur der, welcher einem
Könige widerstrebt, weil er dessen Titel anzweifelt, sondern auch
der, der dies in der Zügellosigkeit seiner Leidenschaften tut,
verdient Strafe. Und wenn Glauben und Werke voneinander getrennt
werden, wird nicht nur der Glaube ohne Werke ein toter Glaube
genannt, sondern auch die Werke ohne Glauben sind tote Werke. Und
darum sagt Jakobus (Kapitel 2,17): » So auch
der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot [bookmark: page180] für sich selbst«; und Vers 26: » Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch
der Glaube ohne Werke tot.« Und Paulus nennt Hebr. 6, 1 die
Werke ohne Glauben tote Werke, wenn er sagt: » Wir wollen nicht abermals das Fundament legen mit Buße von
toten Werken .« Und unter diesen toten Werken ist nicht der
Gehorsam und die Gerechtigkeit des inwendigen Menschen zu
verstehen, sondern das opus operatum
oder das äußerliche Tun, welches aus der Furcht vor Strafe oder aus
eitler Ruhmsucht oder dem Wunsche nach Ehre vor den Menschen
hervorgeht, und dies kann vom Glauben getrennt sein und mag in
keiner Weise zur Rechtfertigung eines Menschen führen. Und aus
diesem Grunde schließt Paulus, Römer 4, die Rechtschaffenheit als
Anteil an der Rechtfertigung eines Sünders von dem Gesetz aus. Denn
nach dem Gesetz Moses, welches sich auf das Tun der Menschen
bezieht und fordert, daß sie frei seien von Schuld, sind alle
Menschen der ewigen Verdammnis unterworfen, und darum wird kein
Mensch durch seine Werke gerechtfertigt, sondern allein durch den
Glauben. Aber wenn die Werke angesehen werden als das Bestreben,
sie auszuführen, das heißt, wenn der Wille für die Tat genommen
wird, oder die innere Rechtschaffenheit für die äußere, dann tragen
die Werke zur Seligkeit bei. Und dann tritt das ein, was Jakobus
sagt, Kapitel 2, 24: » So sehet ihr, daß ein
Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben
allein.« Und beide werden für die Erlangung der Seligkeit
vereinigt, wie bei Markus 1,15: » Tut Buße und
glaubet an das Evangelium.« Und Lukas 18, 18, als ein
gewisser Oberst den Heiland fragte, was er tun solle, um das ewige
Leben zu erwerben, schlug dieser ihm vor, die Gebote zu halten, und
als darauf der Obere sagte, daß er die gehalten hätte von Jugend
auf, empfahl er ihm den Glauben: » Verkaufe
alles, was du hast, und folge mir nach«; und Joh. 3, 36: »
Der an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; der
dem Sohn nicht gehorcht, wird kein Leben sehen.« Hier
verbindet er offenbar Gehorsam und Glauben miteinander. Und Römer
1, 17: »Der Gerechte wird durch den Glauben leben«; nicht jeder,
sondernder Gerechte. » Denn auch die Teufel
glauben und zittern.« Aber obgleich Glauben und
Gerechtigkeit (unter Gerechtigkeit immer zu verstehen nicht frei
von Schuld, sondern die guten Absichten des Gemüts habend, die von
Gott Rechtschaffenheit genannt werden, der den Willen für die Tat
[bookmark: page181] nimmt),
also obgleich beide zusammen uns rechtfertigen, so müssen in dem
Akt der Rechtfertigung doch beide getrennt gedacht werden. Denn man
denkt sich, daß die Gerechtigkeit einen Menschen nicht
rechtfertigt, weil sie ihn freispricht, sondern weil sie ihn als
gerecht benennt und ihn in den Stand oder Beruf eines Erlösten
einsetzt, wofern er Glauben haben wird. Der Glaube aber
rechtfertigt einen Menschen, das ist, spricht ihn los, weil durch
ihn ein gerechter Mensch seiner ungerechten Handlungen entledigt
wird und sie ihm vergeben werden. Und auf diese Weise werden die
Stellen des Paulus und des Jakobus, daß der
Glaube allein rechtfertigt und daß ein
Mensch nicht gerechtfertigt wird allein durch den Glauben,
miteinander in Einklang gebracht, und wird gezeigt, wie Glaube und
Buße zur Erlösung zusammenwirken.

		11. Nachdem wir diese Dinge betrachtet haben, wird es ganz klar
sein, daß unter der souveränen Macht eines christlichen Staates
niemand Gefahr läuft, wegen schlichten Gehorsams gegen menschliche
Gesetze verdammt zu werden; denn da der Herrscher das Christentum
erlaubt, wird niemand genötigt, jenen Glauben aufzugeben, der für
die Erlösung genügt, das heißt die fundamentalen Punkte. Und was
andere Punkte anbelangt, von denen wir gesehen haben, daß sie nicht
zur Seligkeit notwendig sind, so tun wir, wenn wir den Gesetzen
gehorchen, nicht allein, was uns erlaubt ist, sondern was uns
geboten ist durch das Naturgesetz, welches zugleich das
Sittengesetz ist, das unser Heiland selbst gelehrt hat. Und ein
Teil dieses Gehorsams muß zu unserer Erlösung mitwirken.

		12. Und obgleich es wahr ist, daß das, was ein Mensch gegen sein
Gewissen tut, Sünde ist, so ist doch der Gehorsam in diesen Fällen
weder Sünde noch gegen das Gewissen. Denn da das Gewissen nichts
anderes ist, als eines Menschen feste Ansicht und Meinung, so ist,
wenn er einmal dies Recht des Urteilens einem andern übertragen
hat, das, was man ihm befehlen wird, nicht weniger seine Meinung
als die Meinung jenes andern, so daß, beim Gehorchen der Gesetze,
ein Mensch immer nach seinem eigenen Gewissen handelt, allerdings
nicht nach seinem privaten Gewissen. Und was ein Mann gegen sein
privates Gewissen tut, ist dann eine Sünde, wenn die Gesetze ihm
die Wahl gelassen haben, und niemals sonst. Und ferner, was ein
Mann immer tun möge, nicht nur in dem Glauben, daß es schlecht sei,
sondern zweifelnd, ob es schlecht oder gut sei, ist schlecht, wenn
er vor dem Gesetze es unterlassen durfte.

		[bookmark: page182] 13. Es
ist bewiesen worden, daß bei Meinungsverschiedenheiten ein Mann
seine Ansichten der Autorität des Gemeinwesens unterwerfen muß;
auch wird dies bestätigt durch die Erfahrung aller derjenigen, die
es sonst leugnen. Denn wer ist derjenige, der in seiner Meinung von
einem andern abweicht und sich selbst im Rechte und den andern im
Unrechte glaubt, der es nicht für vernünftig halten würde, falls er
derselben Ansicht ist, die der ganze Staat billigt, daß der andere
auch seine Ansicht dem Staate unterwerfe? Oder der nicht befriedigt
sein würde, wenn nicht jener eine Mann, oder einige Männer, sondern
alle Geistlichen einer ganzen Nation oder wenigstens eine
Versammlung derjenigen, deren Ansicht er billigt, die Macht haben
sollten, über alle Religionsstreitigkeiten zu entscheiden? Oder wer
ist derjenige, der nicht befriedigt sein würde, seine Meinungen
entweder dem Papste oder einem allgemeinen Konzil, oder einem
Provinzialkonzil, oder einem Presbyterium seiner eigenen Nation zu
unterwerfen? Und doch unterwirft er sich in allen diesen Fällen
keiner größeren als einer menschlichen Autorität. Auch kann man
nicht sagen, daß ein Mann sich der Heiligen Schrift unterwirft,
falls er sich nicht dem einen oder andern Ausleger der Schrift
unterwirft, oder wozu würde überhaupt ein Kirchenregiment
eingesetzt sein, wenn die Heilige Schrift selbst das Amt eines
Richters in Glaubensstreitigkeiten ausüben könnte? Aber die
Wahrheit – gewonnen durch fortwährende Erfahrung – ist offenbar,
daß die Menschen nicht nur Gewissensfreiheit, sondern
Aktionsfreiheit suchen; auch nicht das allein, sondern die weitere
Freiheit, andere zu ihren Meinungen zu bereden, ja noch mehr als
dies: denn jeder wünscht, daß die herrschende Gewalt keine anderen
Meinungen dulden möge, als diejenigen, die er selber hegt.

		14. Die Schwierigkeit also, in einem christlichen Gemeinwesen
sowohl Gott wie den Menschen zu gehorchen, ist in Wirklichkeit
keine. Die ganze Schwierigkeit besteht darin, ob derjenige, der den
christlichen Glauben angenommen hat und der sich vorher der
Autorität eines Ungläubigen unterworfen hatte, dadurch seinen
Gehorsam in Sachen der Religion erfüllt hat oder nicht. In diesem
Fall scheint es vernunftgemäß, anzunehmen, daß, da alle Verträge
des Gehorsams eingegangen werden, um eines Menschen Leben zu
erhalten, und, wenn nun ein Mann willig ist, sein Leben aufzugeben
eher als sich den Befehlen eines Ungläubigen (in Sachen der
Religion) zu fügen, daß in einem so schwierigen Fall er genügend
seinen Gehorsam [bookmark: page183] erfüllt hat. Denn kein Vertrag bindet weiter
als zu wollen, und wenn ein Mann sich nicht entschließen kann, eine
gerechte Pflicht zu erfüllen, selbst wenn er deswegen eines
augenblicklichen Todes sicher ist, so kann man noch viel weniger
erwarten, daß er dasjenige tun sollte, was ihm, wie er fest glaubt,
die ewige Verdammnis bringen wird. – Und so viel hinsichtlich der
Gewissensbedenken, welche über den Gehorsam gegen menschliche
Gesetze bei denen entstehen können, die sich das Gesetz Gottes
selbst auslegen. Es bleibt übrig, dieselben Bedenken bei denjenigen
zu entfernen, die ihre Streitigkeiten andern unterbreiten, und zwar
solchen, die nicht durch die herrschende Gewalt dazu berufen sind.
Dies soll in dem folgenden Kapitel geschehen.

		Kapitel VII.

Daß Untertanen nicht verpflichtet sind, dem Urteil irgendeiner
Autorität in Religionsstreitigkeiten zu folgen, die nicht abhängig
ist von der souveränen Gewalt.

		1. Betrachtung der Frage, welches im Reiche
Christi die obrigkeitlichen Personen sind. 2. Die Frage erläutert
durch Beispiele aus dem Konflikt zwischen Moses und Aaron und
zwischen Moses und Korah. 3. Bei den Juden war die weltliche und
geistliche Macht in einer und derselben Hand. 4. Die zwölf Fürsten
Israels und die zwölf Apostel – eine Parallele. 5. Die Parallele
der siebzig Ältesten und der siebzig Jünger. 6. Die Hierarchie der
Kirche bestand zur Zeit des Heilandes aus den Zwölf und den
Siebzig. 7. Warum Christus zu den Opfern keine Priester bestimmte,
wie es Moses tat. 8. Die Hierarchie der Kirche bestand zu der
Apostel Zeiten. Apostel, Bischöfe und Priester. 9. Das Predigen des
Evangeliums war keine Nötigung, sondern Überredung. 10.
Exkommunikation. Die Souveräne sind unmittelbar kirchliche
Herrscher unter Christus. 11. Daß niemand ein Recht hat, unter dem
Vorwande der Religion dem Staate ungehorsam zu sein. Gott spricht
zu den Menschen durch seine Stellvertreter.

		 

		1. In dem vorhergehenden Kapitel sind jene Schwierigkeiten
beseitigt worden, die sich unserm Gehorsam gegen menschliche
Autorität entgegenstellen, und die aus einer irrtümlichen
Auffassung des Titels und der Gesetze unseres Heilandes entstehen;
in dem erstgenannten, nämlich seinem Titel, besteht unser Glaube,
in den letztgenannten unsere Gerechtigkeit. Nun können diejenigen,
welche bezüglich seines Titels und seiner Gesetze nicht
untereinander [bookmark: page184] uneinig sind, doch hinsichtlich der
obrigkeitlichen Personen seines Reiches und hinsichtlich der Macht,
die er diesen gegeben hat, verschiedener Meinung sein. Und dies ist
der Grund, weshalb viele Christen ihren Fürsten den Gehorsam
verweigert haben, indem sie behaupten, daß Christus nicht ihnen,
sondern andern diese Beamtung übertragen habe. Wie zum Beispiel
einige sagen: dem Papst ganz allgemein; einige: einer
aristokratischen Synode; einige: einer demokratischen Synode in
jedem einzelnen Gemeinwesen; und da die obrigkeitlichen Personen
Christi diejenigen sind, durch die er spricht, so entsteht die
Frage, ob er zu uns spricht durch den Papst oder durch
Versammlungen von Bischöfen und Predigern, oder durch diejenigen,
welche in jedem Gemeinwesen die regierende Gewalt haben.

		2. Diese Streitfrage war die Ursache jener beiden Meutereien
gegen Moses in der Wüste. Die erste ging aus von Aaron und seiner
Schwester Miriam, die sich anmaßten, Moses zu tadeln, weil er eine
äthiopische Frau geheiratet hatte. Und den Gegenstand der Frage
zwischen sich und Moses drückten sie in diesen Worten aus (4. Mose
12, 2): » Hat denn der Herr bloß durch Moses
geredet? Hat er nicht auch durch uns geredet? Und der Herr vernahm
dies usw.«, und er bestrafte die Empörung der Miriam,
während er Aaron, der Reue zeigte, verzieh. Und dies ist der Fall
aller derjenigen, welche die Priesterschaft gegen die Souveränität
aufwiegeln. Die zweite Meuterei war die von Korah, Dathan und
Abiram, die mit zweihundertundfünfzig Hauptleuten (angesehenen
Männern) sich gegen Moses und gegen Aaron zusammenrotteten. Der
Gegenstand dieses Streites war, ob Gott nicht mit dem Volke wäre,
ebenso wie mit Moses, und ob nicht jedermann ebenso heilig wäre wie
er. Denn so drückten sie sich aus (4. Mose 16, 3): » Ihr maßet euch zuviel an, denn die ganze Gemeinde, alle
miteinander sind heilig und der Herr ist unter ihnen; warum erhebt
ihr euch über die Gemeinde des Herrn?« Und dies ist der Fall
derjenigen, die ihr privates Gewissen auf den Thron setzen und sich
vereinigen, um die religiöse Regierung aus den Händen dessen oder
derjenigen zu nehmen, welche die herrschende Gewalt im Staate
haben. Wieviel Gefallen Gott daran fand, mag man aus der
schauerlichen Strafe erkennen, die Korah und seine Mitschuldigen
empfingen.

		3. In der Regierung des Moses also gab es keine Macht, weder
eine weltliche noch eine geistliche, die nicht von ihm selbst
ausging. [bookmark: page185]
Auch in dem israelitischen Staate unter den Königen war keine
irdische Macht vorhanden, wodurch jene Könige zu irgend etwas
gezwungen werden konnten oder wodurch irgendein Untertan die
Erlaubnis hatte, sich ihnen in irgendeiner Sache zu widersetzen.
Denn obgleich die Propheten, infolge höherer Sendung, sie oft
ermahnten und bedrohten, so hatten sie doch keine Macht über sie.
Also war bei den Juden die geistliche und weltliche Macht immer in
derselben Hand.

		4. Unser Heiland Christus, der sowohl der rechtmäßige König der
Juden im besonderen war, wie er der König des Himmelreiches im
allgemeinen ist, befolgte, als er obrigkeitliche Personen berief,
das Beispiel des Moses. Nach der Zahl der Kinder Jakobs nahm Moses
auf Gottes Befehl (4. Mose 1, 4) zwölf Männer, die ihm bei der
Musterung des Volkes zur Seite stehen sollten. Und diese zwölf
werden, Vers 44, genannt » die Fürsten
Israels, zwölf Männer, je einer für den zu ihm gehörenden
Stamm«, welche auch (4. Mose 7, 2) » die Oberhäupter der einzelnen Stämme, die Stammesfürsten,
die Vorsteher der Gemusterten« genannt werden. Und diese
waren, jeder von ihnen, Gleiche untereinander. In ähnlicher Weise
nahm auch unser Heiland zwölf Apostel zu sich, welche in der
Autorität ihm zunächst stehen sollten, und er sagt von diesen
(Matth. 19, 28): » Ihr, die ihr mir folgtet,
ihr werdet in der neuen Welt, wenn des Menschen Sohn sitzt auf dem
Thron seiner Herrlichkeit, ebenfalls auf zwölf Thronen sitzen und
richten die zwölf Stämme Israels.« Und die Gleichheit der
zwölf Apostel untereinander betreffend, sagt der Heiland (Matth.
20, 25): » Ihr wisset, daß die Herrscher der
Heiden Gewalt über sie haben usw.«; Vers 26: » Nicht also soll es bei euch sein, sondern wer unter euch
groß werden will, der soll euer Diener sein«; und Matth. 23,
11: » Der größte unter euch soll euer Diener
sein.« Und kurz vorher, Vers 8: » Ihr
aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer
Meister, ihr aber seid alle Brüder.« Und Apostelgesch. 1,
bei der Wahl des Matthias zum Apostel, nahm sich, obgleich Petrus
als Wortführer diente, niemand das Vorrecht der Erwählung, sondern
die Wahl wurde durch das Los entschieden.

		5. Ferner, Moses erhielt von Gott den Befehl (4. Mose 11, 16): »
Rufe mir siebzig Mann aus den Vornehmen der
[bookmark: page186] Israeliten
zusammen, von denen du weißt, daß sie die Vornehmsten unter dem
Volk und Aufseher über dasselbe sind; die bringe mit dir zum
Offenbarungszelt usw.« Und Moses handelte, Vers 24,
dementsprechend. Und diese wurden erwählt, um Moses die Last der
Regierung tragen zu helfen, wie aus Vers 17 desselben Kapitels
hervorgeht. Und wie die zwölf Stammesfürsten der Zahl der Kinder
Jakobs entsprachen, so waren die siebzig Ältesten entsprechend der
Zahl der Personen, die mit Jakob nach Ägypten zogen. In ähnlicher
Weise erwählte unser Heiland in seinem Himmelreich, der Kirche,
siebzig Personen aus der ganzen Zahl derer, die an ihn glaubten,
welche ausdrücklich die Siebzig genannt wurden und denen er die
Macht gab, das Evangelium zu predigen und zu taufen.

		6. Also zur Zeit des Heilandes bestand die Hierarchie der
Kirche, außer ihm als Oberhaupt, aus den zwölf Aposteln, die unter
sich gleichstanden, aber, wie die zwölf Oberhäupter der Stämme,
über andere gesetzt waren, und aus den siebzig Jüngern, von denen
ein jeder das Recht hatte, zu taufen und zu lehren und mitzuwirken
an der Regierung der ganzen Herde.

		7. Und da in dem von Moses eingerichteten Staat nicht nur ein
jeweiliger Hoherpriester vorhanden war, sondern auch eine Folge und
eine Rangordnung von Priestern, so mag gefragt werden, weshalb
unser Heiland nicht eben dasselbe einrichtete. Die Antwort darauf
lautet, daß das Hohepriesteramt, soweit die Vollmacht desselben in
Betracht kommt, an die Person Christi gebunden war, da er der
Christus war, das heißt, der König. Ebenso war auch Moses der
Inhaber dieses Amtes, in dem Aaron nur die dienende Rolle zukam.
Denn trotzdem Aaron der Hohepriester war, kam doch Moses die
Obliegenheit zu, ihn zu weihen (2. Mose 29, 1). Alle Werkzeuge des
Opfers und andere heilige Dinge wurden von Moses verordnet; in
Summa: das ganze levitische Gesetz wurde von Gott dem Moses in die
Hand gegeben, und Moses war für Aaron ein Gott, und Aaron war der
Mund des Moses. Und was den ausübenden Teil (des Hohepriesteramts)
in Christi Reich betrifft, so konnte kein Hoherpriester eingesetzt
werden außer ihm, denn da unser Heiland selbst das Opfer war, wer
anders als er selbst konnte das Opfer bringen? Und um jenes Opfer
für immer nachher zu feiern, übertrug der Heiland das Priesteramt
denen, die er zu Leitern seiner Kirche bestimmt hatte.

		[bookmark: page187] 8. Nach
der Himmelfahrt unseres Heilandes zerstreuten sich die Apostel, um
das Evangelium auszubreiten, und sie wählten beständig, wenn sie
eine Anzahl Männer in einer Stadt oder einer Gegend bekehrt hatten,
unter diesen die aus, welche sie am passendsten hielten, um sie in
Sachen des Verkehrs und des Lebens nach Christi Gesetz zu
unterrichten und ihnen das Geheimnis des im Fleisch gekommenen
Christus zu erklären, das heißt, ihnen eingehend das Amt des
Messias auseinanderzusetzen. Und von diesen Ältesten wurden einige
den andern untergeordnet, wie es die Apostel, die sie ordinierten,
für passend hielten. So gab Paulus dem Titus die Macht, Älteste in
Kreta zu ernennen und Dinge, die unrecht waren, richtigzustellen.
Titus war also ein Ältester und ernannte Älteste (Tit. 1, 5): »
Um deswillen habe ich dich in Kreta
zurückgelassen, daß du, was noch übrig ist, vollends richtig
machest und in jeder Stadt Älteste bestellest, wie ich dich
angewiesen habe «; der hier gebrauchte Ausdruck ist
ϰαταρτήρηϛ, das heißt bestellen, wodurch klar wird, daß zu der
Apostel Zeiten ein Ältester die Autorität hatte, einen anderen zu
ernennen und anzuleiten. Denn 1. Tim. 5,19 wird Timotheus, selbst
ein Ältester, zum Richter gemacht über Anklagen gegen andere
Älteste. Und Apostelgesch. 14, 23 wird von den Aposteln gesagt, daß
sie Älteste ernannten für alle Gemeinden der Städte, in denen sie
gepredigt hatten. Und obgleich das betreffende Wort hier
χειροτονήσαντεϛ; lautet, so bezeichnet es doch keine Wahl durch
Aufheben der Hände, sondern einfach und rundweg Ernennung. Denn da
die gewöhnliche Wahl obrigkeitlicher Personen bei den Griechen, die
alle entweder volkstümlich oder oligarchisch regiert wurden, durch
Aufheben der Hand vollführt wurde, so brauchte man jenes Wort kurz
für eine Wahl oder für eine Ernennung, wie auch immer solche
vollzogen wurde. So bestand also in der ersten Kirche die
Kirchenregierung aus Aposteln, Ältesten, welche andere Älteste
regierten, und aus Ältesten, die nicht regierten, sondern deren Amt
es war zu predigen, die Sakramente auszuteilen, Gebete und
Danksagungen im Namen des Volkes darzubringen. Aber in jener Zeit
gab es keinen Unterschied zwischen den Namen Bischof und Ältester.
Doch unmittelbar nach der Apostel Zeiten wurde das Wort Bischof
gebraucht, um einen Ältesten zu bezeichnen, der die Regierung über
Älteste hatte, und andere Älteste wurden Priester genannt, welches
Wort dieselbe Bedeutung hat wie Ältester. Und so hat die
bischöfliche Regierung ein [bookmark: page188] göttliches Vorbild in den zwölf Oberhäuptern
und siebzig Ältesten Israels, in den zwölf Aposteln und siebzig
Jüngern unseres Heilandes, in den regierenden Ältesten und
nichtregierenden Ältesten zur Zeit der Apostel.

		9. Und so viel von den obrigkeitlichen Personen über Christi
Gemeinde in der ursprünglichen Kirche. Denn das Amt eines Predigers
oder einer Predigerin sollte von der Herde abhängig und derselben
dienstbar sein in jenen Dingen, die zu ihrer weltlichen Tätigkeit
gehörten. Das nächste, was wir betrachten müssen, ist die Macht,
die unser Heiland ihnen gab, entweder über diejenigen, welche sie
bekehrt hatten, oder diejenigen, welche sie bekehren wollten. Und
diese letzteren betreffend, welche noch außerhalb der Kirche
standen, war die Macht, die unser Heiland seinen Aposteln gab,
nicht größer als ihnen zu predigen, daß Jesus der Christus sei;
dies in allen Punkten zu erklären, die das Himmelreich betreffen,
und sie zu überreden, des Heilandes Lehre anzunehmen; unter keinen
Umständen aber irgendeinen Menschen zu zwingen, sich ihnen zu
unterwerfen. Denn da die Gesetze des Himmelreichs, wie Teil I, Kap.
XVIII Abschnitt 10 gezeigt worden ist, nur dem Gewissen auferlegt
werden und dieses dem Zwange und der Nötigung nicht unterworfen
ist, so war es dem Stile des Königs im Himmel nicht entsprechend,
die Menschen zu nötigen, ihm ihre Handlungen zu unterwerfen,
sondern nur sie zu beraten; noch war es ihm, der lehrte, daß die
Summe seines Gesetzes die Liebe sei, gemäß, irgendwelche Pflicht
durch die Furcht vor weltlichen Strafen von uns zu erpressen. Und
deshalb, da die Mächtigen in der Welt, welche andere mit Gewalt
unterworfen halten, in der Schrift den Namen Jäger führen, nennt
unser Heiland diejenigen, die er berief, um dadurch, daß sie ihre
Leidenschaften überwinden, die Welt an ihn zu ziehen, Fischer; daher sagt er zu Petrus und Andreas
(Matth. 4, 19): » Folget mir nach, ich will
euch zu Menschenfischern machen«; und Lukas 10, 3: »
Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter
Wölfe.« Und es war zwecklos, ihnen das Recht des Zwingens zu
geben, ohne solches mit größerer Macht zu stärken als der von
Lämmern unter Wölfen. Ja, Matthäus 10, wo unser Heiland seine zwölf
Apostel beauftragt hinauszugehen und die Völker zum Glauben zu
bekehren, gibt er ihnen nicht die Macht, Zwang anzuwenden und zu
strafen, sondern sagt nur (Vers 14,15): » Und
wo man euch nicht aufnimmt und nicht auf euer Wort hört, da gehet
[bookmark: page189] hinaus aus
dem Hause oder aus der Stadt und schüttelt den Staub von euren
Füßen. Wahrlich ich sage euch: es wird dem Lande Sodom und Gomorra
erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt.«
Daraus geht hervor, daß alles, was die Apostel kraft ihrer
Autorität tun konnten, nichts weiter war, als den Verkehr mit jenen
abzubrechen und ihre Strafe dem allmächtigen Gotte am Tage des
Gerichts zu überlassen. Ebenso geben die Vergleichungen des
Himmelreichs mit dem Senfkorn (Matth. 13, 3) und mit dem Sauerteig
(Matth. 13, 33) uns zu verstehen, daß das Wachstum desselben durch
die innere Arbeit des gepredigten Gotteswortes und nicht durch
Gesetz und Zwang zustande gebracht werden soll von denjenigen, die
es predigen. Ja, unser Heiland (Joh. 18, 36) sagt selber,
daß sein Reich nicht von dieser Welt
ist; und folglich empfangen seine obrigkeitlichen Personen
keine Autorität von ihm, die Menschen in dieser Welt zu strafen.
Und deshalb auch sagt Matth. 26, 52 unser Heiland, als Petrus das
Schwert zu seiner Verteidigung gezogen hatte: » Stecke dein Schwert in die Scheide, denn alle die zum
Schwert greifen, sollen durchs Schwert umkommen« und Vers
54: » Wie sollten sich aber dann die Schriften
erfüllen, die sagen, daß es so kommen muß?«, wo er aus der
Schrift zeigt, daß Christi Reich nicht durch das Schwert verteidigt
werden sollte.

		10. Was aber die Autorität der Apostel und Bischöfe über
diejenigen angeht, welche schon bekehrt waren und sich in der
Kirche befanden, so soll diese als größer gelten denn über die
außerhalb Befindlichen. Einige nämlich haben gesagt (Bellarmin,
Lib. de Rom. Pont. cap. 29): »
Obgleich Christi Gesetz keinen Fürsten seiner
Herrschaft entkleidet, und Paulus mit Recht an den Kaiser
appellierte, als die Könige Ungläubige waren und außerhalb der
Kirche standen, so wurden sie doch, sobald sie Christen wurden und
aus freiem Willen die Gesetze des Evangeliums annahmen – gerade wie
die Schafe dem Hirten und wie die Glieder dem Haupte – dem Prälaten
der kirchlichen Hierarchie untertan.« Dieses ist – ob es nun
wahr ist oder nicht – in jenem Lichte zu betrachten, das uns aus
der Heiligen Schrift über die Macht des Heilandes und seiner
Apostel über die, welche sie bekehrt hatten, bekannt ist. Aber wie
der Heiland in seinen obrigkeitlichen Personen, den Zwölf und den
Siebzig, das Gemeinwesen der Juden nachahmte, so tat er es auch
[bookmark: page190] in der
Kirchenstrafe, die in der Exkommunikation bestand. Bei den Juden aber schloß
die Kirche die exkommunizierte Person aus der Gemeinde aus, was sie
kraft ihrer weltlichen Macht tun konnte; doch unser Heiland und
seine Apostel, die keine solche Macht in Anspruch nahmen, konnten
der exkommunizierten Person nicht untersagen, an irgendeinem Orte
oder in irgendeiner Versammlung zu erscheinen, wohin zu kommen
ihnen von dem Fürsten oder Herrscher des Ortes erlaubt war. Denn
das hätte bedeutet, den Herrscher seiner Autorität entkleiden. Und
daher war die Exkommunikation einer Person, die einer weltlichen
Macht untertänig war, nur eine Erklärung der exkommunizierenden
Kirche, daß die so exkommunizierte Person noch als ungläubig zu
betrachten sei, daß sie aber nicht durch die Autorität der Kirche
aus irgendeiner Gesellschaft zu vertreiben sei, der sie sonst
rechtmäßig angehören durfte. Und dies sagt unser Heiland darüber
(Matth. 18, 17): » Hört er auf die Gemeinde
nicht, so sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner.« So ist
also die ganze Wirkung bei der Exkommunikation eines christlichen
Fürsten nicht größer, als daß er oder die, welche ihn so
exkommunizieren, sich selbst aus seinen Grenzen entfernen und
verbannen. Auch können sie daraufhin keinen seiner Untertanen des
Gehorsams gegen ihn entbinden, denn das wäre nichts anderes als ihn
seines Landes berauben, was sie, als Strafe dafür, daß er außerhalb
der Kirche steht, nicht tun dürfen. Es wird zugestanden von denen,
die diesen Einwand machen und ist im vorhergehenden Abschnitt
bewiesen worden, daß unser Heiland seinen Aposteln keine Vollmacht
gab, sich als Richter aufzuwerfen. Und daher kann in keinem Falle
die herrschende Gewalt eines Gemeinwesens einer kirchlichen
Autorität unterworfen sein, außer derjenigen Christi selbst. Und
obgleich er (der Fürst) auch über das Himmelreich belehrt worden
ist und sich demselben, auf die Überredungen kirchlicher Personen
hin, angeschlossen hat, so ist er doch deshalb nicht ihrer
Regierung und Leitung unterworfen. Denn wenn es infolge ihrer
Autorität und nicht ihrer Überredung gewesen wäre, daß er jenes
Joch auf sich genommen hätte, dann könnte er es kraft derselben
Autorität auch abwerfen. Das aber ist unerlaubt. Denn wenn auch
alle Kirchen der Welt den christlichen Glauben aufgeben sollten, so
wäre das doch für irgendein Mitglied der Kirche kein genügender
Grund, dasselbe zu tun. Es ist mithin klar, daß diejenigen, welche
die herrschende Gewalt haben, unmittelbare Leiter der Kirche sind,
[bookmark: page191] unter
Christus, und daß alle andern ihnen untergeordnet sind. Wenn dem
nicht so wäre, sondern die Könige bei Todesstrafe dies gebieten
könnten, die Priester unter Androhung der ewigen Verdammnis jenes,
dann würde es unmöglich, daß Frieden und Religion sich miteinander
vertrügen.

		11. Also gibt es keinen gerechten Grund für irgend jemand,
seinen Gehorsam dem souveränen Staate zu kündigen unter dem
Vorwande, daß Christus einen kirchlichen Staat über denselben
gesetzt habe. Und obgleich die Könige kein ausübendes Priesteramt
sich anmaßen (wie sie könnten, wenn es ihnen gefiele), so sind sie
doch nicht so sehr bloß Laien, daß sie keine priesterliche
Gerichtsbarkeit haben könnten. Da nun – um dieses Kapitel zu
schließen – in unsern Tagen Gott zu keinem Menschen spricht
dadurch, wie dieser sich privatim die Heilige Schrift auslegt, auch
nicht dadurch, wie irgendeine höhere Macht sie auslegt, oder eine
Macht, die nicht von der herrschenden Gewalt eines jeden Staates
abhängig ist, so ergibt sich, daß er durch seine Vizegötter oder
seine Stellvertreter hier auf Erden spricht, das heißt also, durch
die regierenden Fürsten oder solche, die, wie sie, souveräne Gewalt
besitzen.

		Kapitel VIII.

Über die Ursachen der Rebellion.

		1. Dinge, die zur Empörung geneigt machen:
Unzufriedenheit, Scheingründe und Hoffnung auf Erfolg. 2. Die
Unzufriedenheit, die zum Aufstande geneigt macht, besteht zum Teil
aus Furcht vor Mangel oder vor Strafe. 3. Zum Teil aus Ehrgeiz. 4.
Sechs Arten der Vorwände zur Empörung. 5. Der erste Scheingrund,
daß die Menschen nichts gegen ihr Gewissen tun sollen, widerlegt.
6. Der zweite, daß die Herrscher ihren eigenen Gesetzen unterworfen
seien, widerlegt. 7. Der dritte, daß die Souveränität teilbar sei,
widerlegt. 8. Der vierte, daß die Untertanen ein von dem
Machtbereich des Herrschers unterschiedenes Eigentum hätten,
widerlegt. 9. Der fünfte, daß das Volk eine von dem Herrscher
unterschiedene Person sei, widerlegt. 10. Der sechste, daß
Tyrannenmord erlaubt sei, widerlegt. 11. Vier Arten der Hoffnung
auf Erfolg bei einer Empörung. 12. Zwei Dinge sind dem Anstifter
eines Aufstandes unerläßlich: große Beredsamkeit und wenig
Weisheit. 13. Daß die Urheber einer Empörung notwendig Leute sein
müssen, die wenig Weisheit besitzen. 14. Daß dieselben
notwendigerweise beredt sind. 15. In welcher Weise beide Elemente
zu ihren gemeinsamen Wirkungen beitragen.

		 

		[bookmark: page192] 1. Bis
hierher über die Gründe, warum, und die Art und Weise, wie die
Menschen Staaten gemacht haben. In diesem Kapitel werde ich kurz
zeigen, durch welche Ursachen und in welcher Weise sie wieder
zerstört werden; doch ist es nicht meine Absicht, über die
Auflösung eines Staates durch Invasionen von außen zu sprechen, was
gleichsam der gewaltsame Tod desselben ist. Ich werde nur sprechen
über Aufruhr, der auch der Tod des Gemeinwesens ist, aber ähnlich
jenem Tode, den ein Mensch durch Siechtum und Schwindsucht
erleidet. Um nun Menschen zum Aufruhr geneigt zu machen, wirken
drei Dinge zusammen. Erstens Unzufriedenheit; denn solange es einem
Menschen wohlgeht und er glaubt, daß die bestehende Regierung ihm
nicht im Wege ist und sein Fortkommen nicht hindert, ist es
unmöglich, daß er die Änderung derselben wünschen sollte. Zweitens
Vorwand des Rechts; denn wenn ein Mann auch unzufrieden ist, er
aber nach seiner eigenen Meinung keine gerechte Ursache hat, die
bestehende Regierung zu befehden und sich derselben zu widersetzen
und keinen Vorwand, seinen Widerstand zu rechtfertigen und sich
nach Hilfe umzusehen, wird er niemals seine Unzufriedenheit sich
merken lassen. Drittens Hoffnung auf Erfolg; denn es wäre Wahnsinn,
etwas zu unternehmen ohne Hoffnung, wenn man weiß, daß das
Mißlingen mit dem Tode eines Hochverräters gebüßt werden muß. Ohne
diese drei Dinge: Unzufriedenheit, Scheingrund und Hoffnung, kommt
keine Empörung zustande, und wenn sie alle drei beisammen sind,
dann ist nichts weiter nötig als ein zuverlässiger Mann, der die
Fahne aufpflanzt und die Trompete bläst.

		2. Und was die Unzufriedenheit betrifft, so gibt es zwei Arten:
denn sie wird bewirkt entweder durch vorhandene oder erwartete
körperliche Leiden, oder durch eine Störung des Gemüts (und dies
ist die allgemeine Einteilung in Lust und Schmerz, Teil I, Kapitel
VII Abschnitt 9). Das Vorhandensein körperlicher Schmerzen
disponiert nicht zum Aufruhr, aber die Furcht davor tut es. Zum
Beispiel, wenn eine große Menge oder ein Haufe Volks in einem
Verbrechen zusammengewirkt hat, das mit dem Tode bestraft wird,
dann vereinigen sie sich und ergreifen, aus Furcht vor der
Todesstrafe, die Waffen, um sich zu verteidigen. Ebenso disponieren
zum Aufruhr Furcht vor Mangel oder, wenn der Mangel bereits da ist,
Furcht vor Verhaftung und Einkerkerung. Und daher haben große
Steuereintreibungen, obgleich das Recht der Steuer unbestritten
war, große [bookmark: page193]
Aufstände verursacht. So in Heinrichs VII. Zeit die Aufstände der
Walliser in Cornwallis, die sich weigerten, eine Hilfssteuer zu
zahlen und unter der Anführung von Lord Audley dem Könige die
Schlacht auf Blackheath lieferten, und der Aufstand der Nordleute
zur Zeit desselben Königs, die, weil eine vom Parlament bewilligte
Steuer eingefordert wurde, den Grafen von Northumberland in seinem
Hause ermordeten.

		3. Drittens, die andere Art der Unzufriedenheit, die das Gemüt
derjenigen stört, die sonst in Bequemlichkeit leben, ohne Furcht
vor Mangel oder Gefahr von Gewalttat, entspringt nur aus einem
Gefühl ihres Mangels an jener Macht und an jener Ehre, die, wie sie
glauben, ihnen gebührt. Denn alle Freude und aller Kummer des
Gemüts besteht (wie Teil I, Kapitel IX Abschnitt 21 gesagt worden
ist) in dem Kampf um den Vorrang mit jenen, mit denen man sich
selbst vergleicht, und solche Menschen müssen es notwendig
übelnehmen und sich beleidigt fühlen durch einen Zustand, in dem
sie jenen an Ehre nachgesetzt werden, denen sie sich an Tugend und
an Fähigkeit zu regieren überlegen dünken. Und daher denken sie,
daß sie nur als Sklaven angesehen werden. Da nämlich Freiheit und
Knechtschaft nicht nebeneinander bestehen können, so ist die
Freiheit im Staate nichts anderes als Regierung und Herrschaft, und
da diese sich nicht teilen läßt, muß sie als gemeinsam angesehen
werden, und das kann nur in einem Volksstaat oder in einer
Demokratie geschehen. Und Aristoteles bemerkt treffend (im 6. Buch,
Kapitel 2 der Politik): » Der Grund oder die
Absicht eines demokratischen Staates ist die Freiheit«; und
dies führt er weiter aus, indem er sagt: » Die
Menschen behaupten gewöhnlich, daß niemand der Freiheit teilhaftig
werden kann, außer in einem volkstümlichen Gemeinwesen.« Wer
also in einem monarchischen Staate, wo die herrschende Gewalt
absolut an einen Mann geknüpft ist, Freiheit beansprucht,
beansprucht (wenn man den Ausdruck ganz streng verstehen will)
entweder, daß er seinerseits daran komme, die Souveränität zu
haben, oder daß er Kollege dessen werde, der sie hat, oder auch,
daß die Monarchie in eine Demokratie umgewandelt werde. Wenn man
aber die Freiheit (unter Entschuldigung jenes ungeschickten
Ausdrucks) den Absichten dessen gemäß auslegt, der sie beansprucht,
dann beansprucht er dadurch nichts weiter, als daß der Herrscher
Notiz nehme von seinen Fähigkeiten und Verdiensten und ihm eine
entsprechende [bookmark: page194] Stellung und Beschäftigung in der
Staatsregierung anweise, eher als andern, die weniger Verdienste
haben. Und was der eine beansprucht, das beansprucht auch der
andere, und jeder hält sein eigenes Verdienst für das größte. Unter
allen aber, die solche Ehren für sich in Anspruch nehmen, können
nur wenige beschäftigt werden, wofern es nicht in einer Demokratie
ist. Die übrigen müssen daher unzufrieden sein. Und so viel über
den ersten Gegenstand, der zur Empörung geneigt macht, nämlich
Unzufriedenheit, die in Furcht und Ehrgeiz besteht.

		4. Der zweite Gegenstand, der zum Aufruhr verleitet, ist der
Vorwand des Rechts. Und dieser Fall tritt ein, wenn die Menschen
der Meinung sind oder vorgeben, der Meinung zu sein, daß sie in
gewissen Fällen dem oder denen gesetzlich Widerstand leisten
dürfen, der die herrschende Gewalt hat, oder ihm oder ihnen die
Mittel nehmen dürfen, jene Gewalt auszuüben. Und es gibt sechs
besondere Arten dieser Vorwände. Einer ist dieser, wenn der Befehl
ihrem Gewissen zuwiderläuft und sie glauben, daß es für einen
Untertan unerlaubt ist, auf Befehl der herrschenden Gewalt eine Tat
zu tun, die er in seinem eigenen Gewissen nicht für erlaubt hält,
oder eine Handlung zu unterlassen, deren Unterlassung, wie er
glaubt, unerlaubt ist. Der zweite ist dieser, wenn der Befehl gegen
die Gesetze ist, und sie die herrschende Gewalt für ebenso
verpflichtet halten, ihren eigenen Gesetzen zu gehorchen, wie die
Untertanen es sind, und daß, wenn der Herrscher nicht seine Pflicht
erfüllt, sie sich seiner Gewalt widersetzen dürfen. Der dritte ist,
wenn sie Befehle von irgendeiner Person oder irgendwelchen Personen
empfangen und einen Gegenbefehl von anderen, und diese Autorität
für gleichwertig halten, als ob die herrschende Gewalt geteilt
wäre. Der vierte, wenn ihnen befohlen wird, ihre Personen oder ihr
Geld für den öffentlichen Dienst beizusteuern, und sie glauben, an
diesen ein Eigentum zu besitzen, welches von der Oberhoheit der
herrschenden Gewalt verschieden ist, und daß sie deshalb nicht
verpflichtet seien, ihre Güter und Personen weiter zur Verfügung zu
stellen, als jeder einzelne für schicklich hält. Der fünfte, wenn
die Befehle dem Volke schädlich scheinen und sie glauben, ein jeder
von ihnen, daß die Meinung und der Sinn des Volkes sich mit seiner
eigenen und derjenigen, die ihm beipflichten, deckt, indem man
unter Volk irgendeine Menge versteht, die sich zu derselben Partei
bekennt. Der sechste, wenn die Befehle grausam sind und sie
denjenigen, der etwas Grausames gebietet, [bookmark: page195] für einen Tyrannen halten, und
glauben, daß die Ermordung eines Tyrannen nicht nur erlaubt,
sondern sogar lobenswert sei.

		5. Und diese Ansichten werden behauptet in den Büchern der
Dogmatiker, und manche dieser Ansichten werden von öffentlichen
Lehrstühlen vorgetragen, aber trotzdem sind sie ganz unvereinbar
mit dem Frieden und der Regierung und sind den notwendigen und
erweisbaren Regeln derselben entgegengesetzt. Die erste Ansicht
betreffend, nämlich daß ein Mensch mit Recht irgend etwas tun oder
unterlassen dürfe, was gegen sein Gewissen ist, woher alle
Zwistigkeiten in der Religion und im Kirchenregiment rühren, so ist
in den beiden letzten Kapiteln klar gezeigt worden, daß diese
Meinung irrtümlich ist. Denn diese beiden Kapitel widmen sich
gänzlich der Aufgabe, zu zeigen, daß die christliche Religion nicht
nur nicht verbietet, sondern ebenso gebietet, daß in jedem Staat
jeder Untertan in allen Dingen nach seinem besten Vermögen den
Befehlen dessen oder derjenigen gehorchen soll, der die herrschende
Gewalt hat, und daß ein Mann, wenn er dies tut, seinem eigenen
Gewissen und Urteil entsprechend handelt, da er ja in allen
Streitfragen sein Urteil in die Hände der herrschenden Gewalt
niedergelegt hat, und daß dieser Irrtum hervorgeht aus der
Unkenntnis dessen, was und durch wen der allmächtige Gott
spricht.

		6. Was die zweite Meinung betrifft, nämlich die, daß der
Herrscher in ebensolcher Weise verpflichtet ist, seinen eigenen
Gesetzen zu gehorchen wie die Untertanen, so ist das Gegenteil
davon Teil II, Kapitel I Abschnitt 7-12 gezeigt worden, wo sich
ergeben hat, daß man sich der herrschenden Gewalt nicht widersetzen
darf, daß sie das Schwert des Krieges sowohl als das der
Gerechtigkeit trägt, daß sie das Recht hat, alle Streitfragen zu
entscheiden, sowohl die richterlichen wie die bei der Beratung sich
ergebenden, daß es ihr zusteht, alle bürgerlichen Gesetze zu
machen, daß sie obrigkeitliche Personen und Staatsminister ernennt
und daß ihr allgemeine Straflosigkeit innewohnt. Wie kann man also
sagen, daß der Herrscher oder die Herrschenden den Gesetzen
unterworfen sind, die sie nach Belieben abschaffen oder auch
brechen können ohne Furcht vor Strafe? Und dieser Irrtum scheint
davon herzurühren, daß die Menschen gewöhnlich nicht recht
verstehen, was das Wort Gesetz bedeutet und Gesetz und Vertrag
verwechseln, als ob beide dieselbe Sache bezeichneten. Das Gesetz
enthält einen Befehl, aber der Vertrag ist nur ein Versprechen. Und
nicht jeder Befehl ist ein Gesetz, [bookmark: page196] sondern nur (Teil I, Kapitel XIII
Abschnitt 6), wenn der Befehl der Grund ist, weshalb wir die
befohlene Handlung tun. Und nur dann ist der Grund unserer
Handlungen in dem Befehl, wenn die Unterlassung deshalb verderblich
ist, weil die Handlung befohlen wurde, nicht weil sie an sich
verderblich war, und das Entgegengesetzte des Befehls zu tun wäre
überhaupt nicht verderblich oder nachteilig, wenn derjenige,
welcher befiehlt, nicht das Recht hätte, denjenigen zu bestrafen,
der so zuwider handelt. Nun kann man dem oder denen, die über alle
Bestrafungen verfügen, nicht gebieten, daß sie bestraft werden,
wenn sie ungehorsam sind, und folglich kann kein Befehl für sie
Gesetz sein. Es ist daher ein Irrtum, zu glauben, daß die Gewalt,
welche dem Wesen nach die ganze Gewalt des Staates ist, und die,
wer sie auch immer innehat, gewöhnlich die höchste oder herrschende
genannt wird, irgendeinem Gesetze, außer dem des allmächtigen
Gottes, unterworfen sei.

		7. Die dritte Meinung, daß die herrschende Gewalt geteilt werden
könne, ist nicht weniger ein Irrtum als die vorhergehende, wie Teil
II, Kapitel I Abschnitt 15 bewiesen worden ist. Und wenn es
Gemeinwesen gäbe, in denen die Rechte der Herrschaft geteilt wären,
so müßten wir mit Bodin, De re
publica, Buch II, Kapitel 1 gestehen, daß solche mit Unrecht
Gemeinwesen genannt werden und nichts anderes sind, als Zerrbilder
eines Gemeinwesens. Denn wenn ein Teil die Macht haben würde,
Gesetze für alle zu machen, so würden sie durch ihre Gesetze, nach
Belieben, den andern verbieten, Krieg oder Frieden zu machen,
Steuern aufzulegen, oder Lehnstreue oder Huldigung ohne ihre
Erlaubnis zu leisten; und die, welche das Recht hätten, Frieden zu
schließen und Krieg anzufangen und die Miliz zu befehligen, würden
es verbieten, andere Gesetze zu machen außer solchen, die sie haben
wollen. Und obgleich Monarchien lange dauern, in denen die
Souveränität, dem Anscheine nach, so geteilt ist, weil eben die
Monarchie an sich eine dauerhafte Art der Staatsform ist, so sind
doch Monarchen dadurch verschiedene Male ihres Landes verlustig
gegangen. Die Wahrheit ist aber, daß das Recht der Souveränität
derart ist, daß der oder die, welche es haben, keinen Teil davon
weggeben und den Rest behalten können, wenn sie es auch wollten.
Wie zum Beispiel, nehmen wir an, das Volk in Rom hätte die absolute
Souveränität über den römischen Staat gehabt und hätte für
denselben eine Ratsversammlung unter dem Namen Senat gewählt und
diesem die [bookmark: page197] höchste gesetzgebende Gewalt verliehen,
trotzdem aber sich selbst, direkt und ausdrücklich, das ganze Recht
und den Titel der Souveränität vorbehalten (ein Fall, der sich
leicht ereignen kann bei denen, welche nicht die untrennbare
Verbindung zwischen herrschender Gewalt und gesetzgebender Gewalt
erkennen) – ich behaupte, diese Verleihung des Volkes an den Senat
ist nichtig, und die gesetzgebende Gewalt bleibt dem Volke. Denn
der Senat, in der Erkenntnis, daß es der Wille und die Absicht des
Volkes ist, die Souveränität zu behalten, kann das nicht als
verliehen betrachten, was an sich widersprechend und nur durch
Irrtum weggegeben ist. Denn (Teil I, Kapitel XIII Abschnitt 9) bei
Versprechungen, die einen Widerspruch enthalten, geht das, was
direkt versprochen ist, demjenigen voran, was durch Schlußfolgerung
abgeleitet ihm zuwider ist, weil das, was aus einer Sache folgt,
nicht immer beobachtet wird wie die Sache selbst. Der Irrtum über
die gemischte Staatsform ist entsprungen aus dem Mangel an
Verständnis dafür, was jenes Wort politischer
Körper bedeutet und daß es nicht die Eintracht, sondern die
Vereinigung vieler bezeichnet. Und obgleich in den Urkunden über
untergeordnete Körperschaften eine Körperschaft als eine
juristische Person bestimmt wird, so ist der gleiche Charakter doch
nicht am Körper des Staates oder der Stadtgemeinde bemerkt worden,
und keiner jener unzähligen Schriftsteller über Politik hat so
etwas wie diese Einheit wahrgenommen.

		8. Die vierte Meinung, nämlich daß die Untertanen ihr Mein, Dein
und Sein an Eigentum, nicht allein kraft der herrschenden Gewalt
über sie alle, gesondert voneinander, besitzen, sondern gegen den
Herrscher selbst, wodurch sie sich herausnehmen könnten, nichts
oder nur so viel, wie ihnen gefällt, zum öffentlichen Wohle
beizutragen: diese Meinung ist bereits widerlegt worden durch den
Beweis, daß die Souveränität absolut ist, und eingehender Teil II,
Kapitel V Abschnitt 2; sie entsteht daraus, daß die Menschen sich
nicht gehörig klarmachen, daß vor der Einsetzung einer herrschenden
Gewalt das Mein und Dein kein Eigentum war, sondern Gemeinbesitz,
also ein Zustand vorhanden war, wo jedermann ein Recht auf alle
Dinge hatte und mit jedem andern Mann auf Kriegsfuß lebte.

		9. Die fünfte Meinung, daß das Volk ein von ihm oder denjenigen
verschiedener Körper sei, welche die Souveränität über sie haben,
ist ein bereits Teil II, Kapitel II Abschnitt 11 widerlegter
Irrtum, wo gezeigt wird, daß, wenn man sagt, das Volk steht auf,
[bookmark: page198] dies nur
von jenen besonderen Leuten und nicht von der ganzen Nation zu
verstehen ist. Und wenn das Volk irgend etwas in anderer Weise als
durch die Stimme der herrschenden Gewalt fordert, ist dies nicht
die Forderung des Volkes, sondern nur die jener Leute, welche für
ihre eigenen Personen fordern; und dieser Irrtum entsteht aus dem
Doppelsinne des Wortes Volk.

		10. Schließlich, die Meinung, daß der Tyrannenmord erlaubt sei,
indem man unter einem Tyrannen jeden Mann versteht, der das Recht
der Souveränität hat, ist nicht minder falsch und verderblich für
die menschliche Gesellschaft, als sie häufig in den Schriften jener
Moralphilosophen vorkommt: Senekas und anderer, die so großes
Ansehen bei uns genießen. Denn wenn ein Mann das Recht der
Souveränität hat, kann er rechtlich nicht bestraft werden, wie
bereits öfter gezeigt worden ist, und noch viel weniger abgesetzt
oder hingerichtet werden. Und wie strafbar er auch immer sein möge,
so ist doch die Bestrafung ungerecht ohne vorangehendes
richterliches Urteil, und ein richterliches Urteil ungerecht ohne
die Macht der Gerichtsbarkeit, welche ein Untertan über den
Souverän nicht besitzt. Diese Lehre aber hat ihren Ursprung in den
Schulen Griechenlands und bei jenen, welche im römischen Staat über
Rechtsfragen schrieben, wo nicht nur der Name eines Tyrannen,
sondern auch der eines Königs verhaßt war.

		11. Zu der Unzufriedenheit und den Scheingründen des Rechts,
wodurch ein Mann willig gemacht wird zur Empörung, muß an dritter
Stelle die Hoffnung auf Erfolg kommen, und diese setzt sich aus
vier Stücken zusammen: 1. Die Unzufriedenen müssen untereinander im
Einvernehmen sein; 2. sie müssen in genügender Zahl vorhanden sein;
3. sie müssen Waffen haben; 4. sie müssen einen Führer haben. Diese
vier Dinge müssen beieinander sein, um einen rebellierenden Körper
zu schaffen, und das Einvernehmen ist gleichsam dessen Leben, die
Zahl dessen Glieder, die Waffen seine Stärke, und das Oberhaupt der
eine Wille, wodurch sie zu einem und demselben Unternehmen geführt
werden.

		12. Die Urheber einer Empörung, das heißt jene Menschen, welche
die Neigung, sich zu empören, in andern erzeugen, müssen notwendig
diese drei Eigenschaften in sich vereinigen: 1. Selbst unzufrieden
sein; 2. Leute von mittelmäßigem Urteil und geringer Befähigung
sein; 3. gewandt im Reden oder gute Redner sein. Und woher die
Unzufriedenheit kommen kann, ist bereits gezeigt [bookmark: page199] worden. Aber die zweite
und dritte Eigenschaft betreffend, muß ich nun zunächst zeigen, daß
sie nebeneinander vorkommen können, denn es scheint ein
Widerspruch, einem und demselben Manne geringe Urteilskraft und
große Beredsamkeit, oder machtvolle Redekunst, wie man auch sagt,
zuzuschreiben, und dann muß gezeigt werden, in welcher Weise diese
Zusammenwirken, um andere Leute zur Empörung zu treiben.

		13. Es wird von Sallust berichtet, daß Kattlina, welcher der
Anstifter der größten Empörung war, die Rom je gesehen hat,
eloquentiae satis, sapientiae parum
besaß, das heißt genügende Beredsamkeit, aber wenig Weisheit. Und
vielleicht wird dies von Kattlina gesagt, weil er Kattlina war,
aber es ist Tatsache, daß er als Anstifter der Empörung diese
Eigenschaften hatte. Denn die Vereinigung dieser beiden
Eigenschaften machte ihn nicht zu einem Kattlina, sondern zu einem
Aufrührer. Und da hieraus zu entnehmen ist, wie Mangel an Weisheit
und große Beredsamkeit nebeneinander bestehen können, müssen wir
betrachten, was wir Weisheit und was wir Beredsamkeit nennen. Und
so werde ich wieder an einige Sachen erinnern, welche bereits Teil
I, Kapitel V und VI gesagt worden sind. Es ist klar, daß die
Weisheit in Kenntnissen besteht. Run gibt es zweierlei Arten des
Wissens; die eine Art ist die Erinnerung an die Dinge, die wir
durch unsere Sinne wahrgenommen haben, und an die Eindrücke, die
sie auf uns gemacht haben. Und dieses Wissen nennt man Erfahrung,
und die Weisheit, welche sie in uns bewirkt, ist jene Fähigkeit,
aus der Gegenwart zu erkennen, was vergangen ist und was kommen
wird, und dies nennen die Menschen Klugheit. Da dem so ist, ist es
ohne weiteres klar, daß der Anstifter einer Empörung, wer er auch
sein möge, keine Klugheit besitzen kann. Denn wenn er nachdenkt und
seine Erfahrung richtig anwendet, den Erfolg derjenigen betreffend,
welche die Anstifter und Urheber eines Aufstandes waren, entweder
in diesem oder einem andern Staate, wird er finden, daß zwanzig für
einen, der dadurch emporgestiegen ist, ein schimpfliches Ende
genommen haben. Die andere Art des Wissens ist die Erinnerung von
Namen und Benennungen der Dinge und wie jedes Ding heißt, was im
gewöhnlichen gesellschaftlichen Verkehr eine Erinnerung an
Übereinkünfte und Verständigungen ist, welche die Menschen unter
sich darüber geschaffen haben, wie sie sich gegenseitig verstehen
wollen. Und diese Art des Wissens nennt man im allgemeinen
Wissenschaft und die Folgerungen [bookmark: page200] daraus
Wahrheit. Aber wenn die Menschen nicht erinnern, wie die Dinge
durch allgemeine Übereinkunft genannt werden, sondern sie entweder
mißverstehen oder falsch benennen oder nur zufälligerweise richtig
benennen, so sagt man nicht von ihnen, daß sie Wissenschaft
besitzen, sondern Meinungen, und die Folgerungen daraus sind
unsicher und größtenteils irrtümlich. Die Wissenschaft nun im
besonderen, aus der die wahren und augenscheinlichen Folgerungen
fließen von dem, was recht und unrecht ist, was dem Sein und
Wohlsein des Menschengeschlechts nützlich und schädlich ist, nennen
die Lateiner sapientia und wir mit
dem allgemeinen Namen »Weisheit«. Denn im allgemeinen wird nicht
der, welcher Geschicklichkeit in der Geometrie oder anderen
spekulativen Wissenschaften besitzt, ein weiser Mann genannt,
sondern nur der, der das versteht, was für das Wohl und die
Negierung des Volkes ersprießlich ist. Daß nun die Urheber einer
Empörung in diesem Sinne nicht weise sein können, ist hinreichend
bewiesen, denn es ist bereits gezeigt worden, daß kein Grund zur
Empörung richtig oder gerecht sein kann. Und daher müssen die
Urheber einer Empörung unwissend sein in Sachen des Staatsrechts,
das heißt also unweise. Es folgt also, daß sie zu denen gehören,
welche die Dinge nicht bei ihrem richtigen, durch allgemeine
Übereinkunft bestimmten Namen nennen, sondern recht und unrecht,
gut und böse, je nachdem ihre Leidenschaften es ihnen eingeben,
oder nach der Autorität derjenigen, die sie verehren, wie
Aristoteles, Cicero, Seneka und anderer von ähnlichem Ansehen,
welche die Wörter Recht und Unrecht angewandt haben, wie ihre
Leidenschaften es ihnen eingaben, oder auch sich nach der Autorität
anderer gerichtet haben, wie wir uns nach ihnen richten.
Erforderlich ist also, daß der Urheber einer Empörung das für recht
hält, was unrecht ist, und für nutzbringend, was verderblich ist,
daß folglich sapientiae
parum , wenig Weisheit, in ihm sei.

		14. Die Beredsamkeit ist nichts anderes als die Macht, Glauben
zu gewinnen für das, was wir sagen. Und zu dem Zwecke müssen wir
Hilfe von den Leidenschaften der Zuhörer haben. Die Wahrheit zu
lehren und zu beweisen erfordert aber lange Auseinandersetzungen
und große Aufmerksamkeit, und das ist den Zuhörern unbequem.
Deshalb müssen die, welche nicht Wahrheit, sondern Glauben suchen,
einen anderen Weg gehen: nämlich nicht nur das, was sie glauben
machen wollen, von etwas bereits Geglaubtem ableiten, sondern auch
durch Übertreibungen und Absprechungen [bookmark: page201] etwas gut und schlecht,
recht und unrecht machen, größer und kleiner erscheinen lassen, je
nachdem es ihren Zwecken dienlich ist. Und so groß ist die Macht
der Beredsamkeit, daß häufig ein Mann dadurch in den Glauben
versetzt wird, er sehe deutlich Kummer und Nachteile für sich
voraus, obgleich das nicht der Fall ist, und in Wut und Entrüstung
gerät ohne andere Beweggründe als die Worte und die Leidenschaften
des Sprechers. Dies zusammengehalten mit der Aufgabe, die der
Anstifter einer Empörung zu erfüllen hat, nämlich die Menschen
glauben zu machen, daß ihre Empörung gerecht, ihre Unzufriedenheit
begründet ist durch große Ungerechtigkeiten und daß ihre Hoffnungen
auf Erfolg die besten sind, was braucht es weiter, um zu zeigen,
daß niemand Anstifter einer Empörung sein kann, der nicht ein
gewandter und eindrucksvoller Redner ist und dabei (wie schon
gesagt) ein Mensch von geringer Weisheit. Denn die Fähigkeit,
eindrucksvoll zu sprechen, besteht in der erworbenen
Geschicklichkeit, leidenschaftliche Ausdrücke aneinanderzureihen
und sie auf die gegenwärtigen Leidenschaften der Hörer
anzuwenden.

		15. Da also Beredsamkeit und Mangel an Besonnenheit
zusammenwirken, um einen Aufstand anzuzetteln, so mag man fragen,
welche besondere Rolle beide dabei spielen. Die Töchter des Pelias,
Königs von Thessalien, welche wünschten, ihrem alten, abgelebten
Vater die Frische seiner Jugend wiederzugeben, hackten ihn auf den
Rat Medeas in Stücke und kochten diese dann, ich weiß nicht mit
welchen Kräutern zusammen, in einem Kessel, konnten ihn aber nicht
wieder ins Leben zurückbringen. Ebenso geht es, wenn Beredsamkeit
mit Mangel an Urteil zusammentrifft: Mangel an Urteil, gleich den
Töchtern des Pelias, willigt ein auf Anraten der Beredsamkeit, die
der Zauberkunst der Medea entspricht, daß das Gemeinwesen in Stücke
geschlagen werde, unter dem Vorwande oder in der Hoffnung, es neu
zu schaffen, wozu sie aber dann, wenn die Dinge in Flammen stehen,
nicht imstande sind.

		Kapitel IX.

Aber die Pflicht derer, die souveräne Gewalt besitzen.

		1. Salus populi,
das Gesetz für die Herrscher. 2. Daß die Herrscher diejenige
Religion einführen sollten, die sie für die beste halten. 3. Daß
das Verbot unnatürlicher Geschlechtsverbindungen, gemeinsamen
Gebrauches der Frauen, [bookmark: page202] der Vielmännerei und der Ehen innerhalb der
Grade von Blutsverwandtschaft Gesetz der Natur ist. 4. Daß es eine
vom Naturgesetz geforderte Pflicht des Herrschers ist, den Menschen
so viel Freiheit, als ohne Schaden für die Allgemeinheit angeht,
311 lassen, Mittel für Handel und Arbeit anzuweisen und
überflüssige Ausgaben zu verbieten. 5. Das Mein und Dein den
Untertanen, gesondert voneinander, zuzuweisen und die Lasten des
Staates nach den Ausgaben der Leute zu verteilen, ist ferner eine
durch das Naturgesetz gebotene Pflicht des Herrschers. 6. Für den
inneren Frieden des Gemeinwesens ist eine außerordentliche Gewalt
nötig, um über die Mißbräuche der Beamten zu wachen. 7. Die
Unterdrückung der Volkstümlichkeit jener, die an der bestehenden
Regierung etwas auszusetzen haben, ist notwendig, um Aufstände zu
verhüten. 8. Die Unterweisung der Jugend in wahrer Moral und
Politik ist nötig, um die Untertanen in Frieden zu erhalten. 9. Die
Vermeidung unnötiger Kriege ist eine notwendige Pflicht des
Herrschers zur Verteidigung des Gemeinwesens.

		 

		1. Bis jetzt habe ich gezeigt, wie ein politischer Körper
entsteht und wie er zerstört werden kann; hier nun muß ich etwas
sagen über die Erhaltung desselben, habe aber nicht die Absicht,
auf die Einzelheiten der Regierungskunst einzugehen, sondern will
nur die allgemeinen Hauptpunkte nennen, worin solche Kunst
anzuwenden ist und worin die Pflicht dessen oder derjenigen
besteht, welche die herrschende Gewalt besitzen. Denn die
Obliegenheit eines Souveräns besteht in guter Regierung des Volkes;
und obgleich die Taten der herrschenden Gewalt kein Unrecht gegen
die Untertanen sind, die denselben durch ihre stillschweigende
Einwilligung zugestimmt haben, so sind dieselben doch, wenn sie die
allgemeine Tendenz haben, dem Volke zu schaden, Übertretungen des
Naturgesetzes und des göttlichen Gesetzes; und folglich ist die
entgegengesetzte Handlungsweise Pflicht der Herrscher, und in
diesem Sinne nach ihrem äußersten Vermögen tätig zu sein, also
alles zu vermeiden, was das Volk schädigen kann, fordert der
allmächtige Gott von ihnen bei Strafe der ewigen Verdammnis. Und
wie die Kunst und die Pflicht des Herrschers ihm solche
Handlungsweise vorschreiben, so auch sein Vorteil. Denn der Zweck
der Kunst ist Nutzen, und zum Vorteil der Untertanen regieren ist
nichts anderes, als zum Vorteil des Herrschers regieren, wie Teil
II, Kapitel V Abschnitt 11 gezeigt worden ist. Und diese drei
Dinge, 1. das Gesetz für die, welche die herrschende Gewalt haben;
2. ihre Pflichten; 3. ihr Nutzen: sind ein und dasselbe und werden
ausgedrückt durch das Wort Salus populi
suprema lex. Hierunter muß nicht die bloße Erhaltung des
Lebens der [bookmark: page203] Untertanen verstanden werden, sondern ihre
Wohlfahrt und ihr Bestes im allgemeinen. Also ist dies das
allgemeine Gesetz für die Herrscher: daß sie nach ihrer äußersten
Möglichkeit bestrebt sein sollen, das Beste des Volkes zu
fördern.

		2. Und da das ewige Wohl dem zeitlichen vorzuziehen ist, so ist
es klar, daß diejenigen, welche die herrschende Gewalt ausüben,
durch das Naturgesetz verpflichtet sind, die Verbreitung aller
solcher Lehren und Vorschriften und die Ausübung aller solcher
Handlungen zu fördern, die sie in ihrem Gewissen für den richtigen
Weg dazu halten. Denn wenn sie dies nicht tun, so kann man nicht in
Wahrheit von ihnen sagen, daß sie sich nach äußerstem Vermögen
bemüht haben.

		3. Das zeitliche Wohl des Volkes nun besteht aus folgenden vier
Teilen: 1. Menge; 2. Bequemlichkeit des Lebens; 3. Ruhe im Innern;
4. Verteidigung nach außen. Was die Volksmenge betrifft, so ist es
die Pflicht derjenigen, welche die herrschende Gewalt haben, das
Volk zu vermehren, da sie ja die Leiter der Menschheit unter dem
allmächtigen Gott sind, der, nachdem er einen Mann und eine Frau
geschaffen hatte, erklärte, daß es sein Wille sei, daß sie sich
vervielfältigen und mehren sollten. Und da dies durch Verordnungen
über Geschlechtsverbindungen geschieht, so sind die Herrscher durch
das Naturgesetz verpflichtet, solche Verordnungen zu erlassen, als
darauf abzielen, das Menschengeschlecht zu vermehren. Und daraus
folgt, daß diejenigen, welche die souveräne Autorität haben, gegen
das Naturgesetz handeln, wenn sie nicht geschlechtliche
Verbindungen verbieten, die wider die Natur sind, nicht den
ungeschiedenen Gebrauch der Frauen verbieten; nicht verbieten, daß
eine Frau viele Männer hat, und nicht das Heiraten innerhalb
gewisser Grade der Verwandtschaft und Verschwägerung untersagen.
Denn obgleich es nicht augenscheinlich ist, daß ein Privatmann, der
nur nach dem Gesetz der natürlichen Vernunft lebt, das Naturgesetz
bricht, wenn er eine der aufgezählten Handlungen begeht, so ist es
doch offenbar einleuchtend, daß, so schädlich wie sie sind für die
Vervollkommnung des Menschengeschlechts, jene Mißbräuche nicht zu
verbieten wider die natürliche Vernunft bei demjenigen ist, der die
Vervollkommnung irgendeines Teils der Menschheit in seine Hand
genommen hat.

		4. Die Annehmlichkeit des Lebens besteht in Freiheit und
Wohlstand. Unter Freiheit verstehe ich, daß keinem Menschen irgend
[bookmark: page204] etwas
unnötigerweise gesetzlich verboten sei, was ihm nach dem
Naturgesetz erlaubt war, das heißt, daß die natürliche Freiheit
nicht eingeschränkt werde, außer wenn es für das Wohl des
Gemeinwesens nötig ist, und daß wohlmeinende Männer nicht in die
Schlingen des Gesetzes fallen, wie in einen Fallstrick, ehe sie
sich dessen versehen. Zu dieser Freiheit gehört auch, daß ein Mann
leicht von einem Ort zum andern gelangen kann, daß er nicht
eingekerkert und nicht aufgehalten werde durch unwegsame Straßen
und durch den Mangel an Mitteln zum Befördern der nötigen Sachen.
Und was den Volkswohlstand betrifft, so besteht er aus drei
Stücken: wohlgeordnetem Handelsverkehr, Arbeitsgelegenheit und
Verbot des überflüssigen Verbrauches von Nahrungsmitteln und
Hausrat. Alle diejenigen also, welche die souveräne Gewalt besitzen
und die Negierung des Volkes auf sich genommen haben, sind nach dem
Naturgesetz verpflichtet, Verfügungen zu erlassen, um die berührten
Übelstände abzustellen, denn es ist dem Naturgesetz zuwider,
unnötigerweise, sei es aus eigenem Belieben die Menschen zu
versklaven oder sie so zu binden, daß sie sich nicht ohne Gefahr
bewegen können; oder zu dulden, daß die, deren Erhaltung zu unserm
Wohle geschieht, etwa entbehren, was für sie vonnöten ist, durch
unsere Vernachlässigung.

		5. Zur Aufrechterhaltung des Friedens im Innern sind so viele
Sachen in Erwägung zu ziehen und so viele Anordnungen zu treffen,
als es verschiedene Ursachen gibt, die zum Aufruhr Zusammenwirken
Und zunächst ist es nötig, jedem Untertan sein Eigentum und seine
bestimmten Güter und Ländereien zuzuweisen, damit er seine eigene
Betriebsamkeit entfalten und den Segen derselben genießen kann;
denn ohne diese Maßregel würden die Menschen sich untereinander
entzweien, wie die Hirten Abrahams und Lots, und jeder würde in die
Rechte des andern eingreifen und sich soviel als möglich von dem
gemeinsamen Vorteil aneignen, was zu Zank und Aufruhr führen würde.
Zweitens, die Lasten und Ausgaben des Gemeinwesens verhältnismäßig
zu verteilen. Nun gibt es ein Verhältnismäßig nach eines Mannes
Fähigkeit und ein Verhältnismäßig nach den Vorteilen, die er vom
Staate genießt, und dies letztere Verhältnis ist es, welches dem
Naturgesetz entspricht. Denn da die Lasten des Gemeinwesens der
Preis sind, den wir für den Nutzen desselben zahlen, so sollten die
Lasten danach bemessen werden. Und es ist kein Grund vorhanden,
wenn zwei Personen, welche gleichmäßig [bookmark: page205] durch die Vorteile des
Staates ihre Ruhe und Freiheit genießen und so durch ihren Fleiß
ihren Lebensunterhalt gewinnen, wovon der eine spart und
zurücklegt, während der andere alles ausgibt, was er einnimmt,
warum sie rächt gleichmäßig zu den gemeinsamen Ausgaben beitragen
sollten. Daher scheint dies die gerechteste Weise, die Lasten der
öffentlichen Ausgaben zu verteilen, wenn jedermann beisteuern muß
entsprechend dem, was er ausgibt, und nicht entsprechend dem, was
er einnimmt. Dies geschieht dann, wenn die Leute den Anteil für das
Gemeinwesen in den Ausgaben entrichten, die sie für ihren eigenen
Unterhalt machen. Und dies scheint nicht nur höchst gleichmäßig,
sondern auch am wenigsten fühlbar zu sein und am wenigsten das
Gemüt der Zahlenden zu beunruhigen. Denn nichts reizt so sehr den
Ärger, Geld für die Öffentlichkeit herzugeben, als der Gedanke, daß
man zu hoch eingeschätzt ist, und daß die Nachbarn, die man
beneidet, sich darüber ins Fäustchen lachen; und dies reizt die
Leute zum Widerstand, und nachdem solcher Widerstand Unheil
angerichtet hat, zur Empörung.

		6. Eine andere unerläßliche Sache für die Aufrechterhaltung des
Friedens ist die gehörige Ausübung der Gerechtigkeit, welche
hauptsächlich in der richtigen Ausführung der Pflichten der
richterlichen Beamten besteht, die dazu durch die Autorität der
souveränen Gewalt und unter derselben berufen sind; und diese
Beamten, die mit Bezug auf den Herrscher Privatleute sind, und
folglich private Zwecke haben können, so daß sie durch Geschenke
oder durch Einflüsterungen von Freunden bestechlich sein können,
sollten durch eine höhere Instanz in Respekt erhalten werden, damit
die Leute nicht, durch ihre Ungerechtigkeit erbittert, sich selbst
an ihren Widersachern rächen zum Schaden des öffentlichen Friedens;
dies läßt sich bei den ersten und unmittelbaren Gerichtspersonen
keineswegs vermeiden, es sei denn durch das Richteramt des
Souveräns selbst oder einer außerordentlichen von ihm eingesetzten
Behörde. Es ist daher nötig, daß eine außerordentliche Behörde
vorhanden sei, weil von Zeit zu Zeit Veranlassung sein wird,
Richter und andere richterliche Beamte, die ihre Gewalt mißbrauchen
und das Volk ungerecht behandeln und unzufrieden machen, zu
richten, und ein freier und offener Weg, um Beschwerden
vorzubringen bei demjenigen oder denen, welche die souveräne Gewalt
haben.

		7. Außer diesen Maßnahmen, wodurch die Unzufriedenheit, welche
die Folge der Bedrückung ist, gehindert wird, sollten Mittel [bookmark: page206] ergriffen
werden, um diejenigen niederzuhalten, welche durch ihren Ehrgeiz
zur Empörung getrieben werden, und solche Mittel bestehen
hauptsächlich in der Entschlossenheit dessen, der die herrschende
Gewalt hat, der deshalb beständig diejenigen begünstigen und
ermutigen muß, die fähig sind, dem Gemeinwesen zu dienen, sich aber
gleichwohl in den Grenzen der Bescheidenheit halten, ohne Verdruß
zu empfinden über die Autorität anderer Beamteten und ohne die
Fehler zu vergrößern, die jene in menschlicher Schwachheit begehen
mögen, besonders wenn ihre eigenen Umstände nicht darunter leiden –
ebenso aber muß der Herrscher unablässig seine Abneigung und sein
Mißfallen zu erkennen geben am Gegenteil. Und nicht nur dies,
sondern auch strenge Strafen müssen verordnet werden gegen
diejenigen, welche durch Herabsetzung öffentlicher Handlungen nach
Popularität haschen und nach dem Beifall der Menge, wodurch es
ihnen gelingen könnte, sich in dem Gemeinwesen eine Partei zu
bilden, die ihnen ergeben ist.

		8. Notwendig ist ferner, daß in dem Herzen der Untertanen alle
jene Ansichten ausgerottet werden, welche, wie sie glauben, ihnen
ein Recht oder einen Vorwand des Rechts zu aufrührerischen
Handlungen geben. Solche Ansichten sind: daß ein Mensch von Rechts
wegen nichts gegen sein privates Gewissen tun dürfe; daß die,
welche die souveräne Gewalt haben, den bürgerlichen Gesetzen
unterworfen seien; daß es irgendeine Autorität für die Untertanen
gebe, deren Nein das Ja der herrschenden Gewalt hindern könne; daß
irgendein Untertan ein von der Oberhoheit des Staates getrenntes
Eigentum besitze; daß es eine Gemeinschaft des Volkes gebe
außerhalb des Inhabers oder der Inhaber der politischen Gewalt, und
daß man irgendeinem gesetzmäßigen Herrscher sich widersetzen könne,
weil er ein Tyrann sei: dies sind jene Ansichten, die im
vorhergehenden Kapitel, Abschnitt 5-10, als solche hingestellt
wurden, die das Volk zur Empörung geneigt machen. Und weil
Ansichten, die durch die Erziehung und die Länge der Zeit zur
Gewohnheit geworden sind, nicht plötzlich und durch Gewalt
beseitigt werden können, so müssen sie auch wieder mit der Zeit und
durch die Erziehung entfernt werden. Und da die genannten Ansichten
durch privaten und öffentlichen Unterricht verbreitet worden sind
und die Lehrer sie ausgenommen haben durch den Unterricht, den sie
auf den Universitäten genossen haben, und zwar aus den Lehren des
Aristoteles und anderer (die nichts Überzeugendes zur Morallehre
[bookmark: page207] und
Politik beigetragen haben, sondern die, leidenschaftlich
eingenommen für eine volkstümliche Regierung, ihre Meinungen durch
redegewandte Sophisterei aufgedrängt haben); so besteht kein
Zweifel, daß, wenn die wahren Lehren über das Naturgesetz und die
Eigentümlichkeiten eines politischen Körpers und über die Natur des
Rechts im allgemeinen zu Papier gebracht und auf den Universitäten
gelehrt würden, die jungen Leute, welche vorurteilsfrei dahin
kommen und deren Geist noch wie ein unbeschriebenes Blatt Papier
ist, sie leichter aufnehmen würden als dies jetzt zu unserem
Nachteil geschieht, und sie nachher dem Volke durch Bücher und in
anderer Form beibringen würden.

		9. Das letzte, das in jenem erhabenen Gesetze salus populi enthalten ist, bezieht sich auf die
Verteidigung und besteht zum Teil in dem Gehorsam und der Einigkeit
der Untertanen, worüber bereits gesprochen worden ist und wozu die
Aushebung von Soldaten und das Vorhandensein von Geld, Waffen,
Schiffen und befestigten zur Verteidigung bereiten Plätzen gehört,
und teils in der Verhütung unnötiger Kriege. Denn solche Staaten
oder solche Monarchen, die nach Krieg trachten um des Krieges
willen, das heißt, um ihren Ehrgeiz oder ihre Ruhmsucht zu
befriedigen oder sich angelegen sein lassen, jede kleine
Beleidigung oder Unehre, die ihre Nachbarn ihnen zufügen, zu
rächen, müssen, wenn sie sich nicht selbst zugrunde richten, mehr
Glück haben, als sie zu erwarten berechtigt sind.

		Kapitel X.

Aber das Wesen und die Arten von Gesetzen.

		1. Alle Äußerungen unseres Willens, zukünftige
Handlungen betreffend, sind entweder Verträge, Ratschläge oder
Befehle. 2. Der Unterschied zwischen einem Gesetz und einem
Vertrag. 3. Ein Befehl, der ein Gesetz ist in einer Hinsicht, ist
es in jeder. 4. Der Unterschied zwischen einem Gesetz und einem
Rat. 5. Der Unterschied zwischen jus
und lex. 6. Die Einteilung der
Gesetze in göttliche, natürliche und bürgerliche, geschriebene und
ungeschriebene, einfache und strafende. 7. Daß das göttliche
Moralgesetz und das Naturgesetz dasselbe ist. 8. Daß die
bürgerlichen Gesetze das gewöhnliche Maß für Recht und Unrecht sind
und alles andere Meinungsverschiedenheiten unterworfen ist. 9.
Kriegsgesetze sind bürgerliche Gesetze. 10. Die geschriebenen
Gesetze sind Erlasse der herrschenden Gewalt, ungeschriebene nichts
anderes als die Vernunft. Gewohnheiten und Meinungen erhalten
Gesetzeskraft durch die stillschweigende Einwilligung des
Herrschers.

		 

		[bookmark: page208] 1.
So viel über die menschliche Natur und die Verfassung und die
besonderen Eigenschaften eines politischen Körpers. Als letztes
Kapitel bleibt nur noch die Betrachtung über das Wesen und die
Arten des Gesetzes. Und zunächst ist es klar, daß alle Gesetze
Kundgebungen des Willens sind, irgendeine künftige Handlung
betreffend, die getan oder unterlassen werden soll. Und alle
Kundgebungen und Äußerungen unseres Willens, künftige Handlungen
und Unterlassungen betreffend, enthalten entweder ein Versprechen,
wie: Ich will oder will nicht; oder eine Voraussicht, zum Beispiel:
Wenn dies getan oder nicht getan wird, wird das und das die Folge
sein; oder einen Befehl, wie: Tu das, oder tu es nicht. Und die
erste Form dieser Ausdrücke enthält das Wesen eines Vertrags, die
zweite das eines Rates, die dritte ein Gebot.

		2. Wenn ein Mensch irgendeine Handlung tut oder zu tun
unterläßt, und wenn er dazu durch die einzige Erwägung veranlaßt
wird, daß dieselbe an sich gut oder übel ist und daß es keinen
Grund gibt, weshalb der Wille oder das Wohlgefallen eines andern
irgendwie von Gewicht für seine Entschließung ist, so ist klar, daß
dann weder durch die Erfüllung noch durch die Unterlassung der
betreffenden Handlung irgendein Gesetz gebrochen wird. Und folglich
bezieht sich dasjenige, was für irgendeinen Menschen ein Gesetz
ist, auf den Willen eines andern und dessen Willenserklärung. Aber
ein Vertrag ist die Erklärung des eigenen Willens eines Menschen.
Und darum sind Gesetz und Vertrag verschieden; und obgleich sie
beide bindend sind und das Gesetz nicht anders bindet als kraft
eines Vertrages, geschlossen von dem, der ihm unterworfen ist, so
binden sie doch durch die verschiedene Art des Zusagens. Denn ein
Vertrag bindet durch das Versprechen, eine Handlung, die besonders
namhaft gemacht und bestimmt wird, zu tun oder zu unterlassen, aber
ein Gesetz bindet durch das Versprechen des Gehorsams im
allgemeinen, wobei die auszuführende oder zu unterlassende Handlung
der Bestimmung dessen anheimgegeben wird, mit dem der Vertrag
geschlossen wurde. So ist also der Unterschied zwischen einem
Vertrag und einem Gesetz, wie folgt: Bei einem einfachen Vertrag
wird die Tat, die getan oder unterlassen werden soll, zuerst
bestimmt und bekanntgemacht, und dann folgt das Versprechen, sie zu
tun oder nicht zu tun; aber bei einem Gesetz geht die
Verpflichtung, etwas zu tun oder zu unterlassen voraus, und die
Erklärung, was zu tun oder zu unterlassen ist, folgt nachher.
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Und hieraus kann gefolgert werden, daß – was einigen paradox
erscheinen mag – ein Befehl, der in einer Sache oder Hinsicht ein
Gesetz ist, es in jeder Hinsicht ist. Denn da ein Mann verpflichtet
ist zu gehorchen, ehe das, was er zu tun hat, bekannt ist, so ist
er im allgemeinen zum Gehorsam verpflichtet, das heißt, in jeder
Sache.

		4. Daß der Rat, den ein Mensch erteilt, kein Gesetz für den ist,
dem er den Rat gibt und daß der, der sich von einem andern raten
läßt, sich dadurch nicht verpflichtet, dem Rate zu folgen, ist klar
genug. Und doch gebrauchen die Menschen gewöhnlich das Wort
»regieren« für »beraten«: nicht, weil sie nicht zwischen beiden
unterscheiden können, sondern weil sie oft die beneiden, die als
Ratgeber genannt werden und deshalb erbost sind auf die, welche
sich raten lassen. Aber wenn den Ratgebern das Recht gegeben würde,
daß man ihrem Rate folgen müßte, dann wären sie nicht länger die
Ratgeber, sondern die Herren derjenigen, die sie beraten, und ihre
Ratschläge wären nicht länger Ratschläge, sondern Gesetze. Denn der
Unterschied zwischen einem Gesetz und einem Rat ist kein anderer
als dieser: In einem Rat lautet der Ausdruck: Tu es, weil es das
Beste ist; in einem Gesetz: Tu es, weil ich ein Recht habe, dich zu
zwingen; oder tu es, weil ich es sage: wenn der Rat den Grund der
Handlung, zu der er rät, geben würde, wird er selbst der Grund dazu
und ist kein Rat mehr, sondern ein Gesetz.

		5. Die Ausdrücke lex und
jus, das heißt, Gesetz und Recht,
werden oft miteinander verwechselt, und doch gibt es kaum zwei
Wörter, welche eine mehr entgegengesetzte Bedeutung haben. Denn
Recht ist jene Freiheit, welche das Gesetz uns läßt und Gesetze
sind jene Beschränkungen, durch welche wir nach gegenseitigem
Übereinkommen die Freiheit eines andern verkürzen. Gesetz und Recht
sind deshalb nicht weniger verschieden als Beschränkung und
Freiheit, die einander entgegengesetzt sind; und was ein Mann, der
in einem Gemeinwesen lebt, jure tut,
tut er jure civili, jure naturae und
jure divino. Denn man kann von dem,
was immer gegen eines dieser Gesetze ist, nicht sagen, daß es jure
sei. Und was daher immer ein Untertan tut, vorausgesetzt, es sei
nicht gegen das bürgerliche Gesetz, oder was immer ein Herrscher
tut, vorausgesetzt daß es nicht gegen das Naturgesetz sei, tun
beide jure divino, mit göttlichem
Recht. Aber zu sagen lege divina,
nach göttlichem Gesetz, ist etwas anderes. Denn die Gesetze Gottes
und der Natur lassen uns [bookmark: page210] mehr Freiheit als die bürgerlichen Gesetze
(denn untergeordnete Gesetze binden mehr als höhere Gesetze, da das
Wesen des Gesetzes nicht ist, zu lösen, sondern zu binden): ein
bürgerliches Gesetz kann daher einem Manne etwas gebieten, was
weder von dem Naturgesetz noch von dem göttlichen Gesetz geboten
wird. Bei Dingen also, die lege getan
werden, gibt es Raum zur Unterscheidung zwischen lege divina und lege
civili. So wenn ein Mann Almosen gibt oder dem hilft, der in
Not ist, tut er es nicht lege civili,
sondern lege divina, nach göttlichem
Gesetz, welches Barmherzigkeit vorschreibt. Aber bei Dingen, die
jure getan werden, kann man nicht
sagen von einem Ding, das jure divino
getan wird, daß es nicht auch jure
civili geschehe, wofern es nicht von denjenigen getan wird,
welche die herrschende Gewalt haben und also den bürgerlichen
Gesetzen nicht unterworfen sind.

		6. Die Gesetze sind nun verschieden entweder nach ihrem
Ursprunge und den Gesetzgebern, oder nach der Art ihrer
Verkündigung, oder nach denen, für die sie bestimmt sind. Von der
Verschiedenheit des Ursprunges oder der Gesetzgeber kommt die
Einteilung der Gesetze in göttliche, natürliche und bürgerliche.
Von der Verschiedenheit der Verkündigung rührt die Einteilung in
geschriebene und ungeschriebene her. Und von der Verschiedenheit
der Personen, auf die das Gesetz sich bezieht, kommt es, daß einige
Gesetze Gesetze schlechthin genannt werden und einige Strafgesetze.
Wie zum Beispiel: Du sollst nicht stehlen, ist ein Gesetz
schlechthin; aber: Wer einen Ochsen stiehlt, soll ihn vierfältig
ersetzen, ist ein Strafgesetz oder, wie andere sagen, ein
peinliches Gesetz. Bei jenen Gesetzen nun, welche Gesetze
schlechthin sind, ist der Befehl an jedermann gerichtet, aber bei
den Strafgesetzen ist der Befehl an den Beamten gerichtet, welcher
allein der Übertretung schuldig ist, wenn die vorgesehene Strafe
nicht verhängt wird; für die andern ist nichts weiter nötig, als
daß sie ihre Gefahr kennen.

		7. Was die erste Einteilung der Gesetze in göttliche, natürliche
und bürgerliche betrifft, so sind die beiden ersten Abteilungen ein
und dasselbe Gesetz: denn das Naturgesetz, welches auch das
Sittengesetz ist, ist das Gesetz des Urhebers der Natur, des
allmächtigen Gottes, und das göttliche Gesetz, welches unser
Heiland lehrte, ist das Sittengesetz. Denn die Summe des göttlichen
Gesetzes ist: Du sollst Gott über alles lieben und deinen Nächsten
als dich selbst, und das ist auch die Summe des Naturgesetzes, wie
Teil I, Kapitel XVIII, [bookmark: page211] gezeigt worden ist. Und obgleich die Lehre
unseres Heilandes aus drei Teilen besteht, dem moralischen,
theologischen und kirchlichen, so ist es nur der erste Teil,
welcher die Natur eines allgemeinen Gesetzes hat; der letzte Teil
ist ein Zweig des bürgerlichen Gesetzes, und der theologische Teil,
welcher jene Artikel über die Gottheit und das Reich des Heilandes
umfaßt, ohne die es keine Erlösung gibt, ist nicht in der Form von
Gesetzen überliefert, sondern als Rat und Anweisung, wie die
Strafen zu vermeiden sind, welche die Menschen sich durch die
Verletzung des Sittengesetzes zuziehen. Denn es ist nicht der
Unglaube, welcher verdammt, obgleich der Glaube selig macht,
sondern die Übertretung des Gesetzes oder der Gebote Gottes, die
anfänglich in des Menschen Herz geschrieben wurden und später auf
Tafeln, die den Juden durch die Hand des Moses überliefert worden
sind.

		8. In dem Zustande der Natur, wo jeder Mann sein eigener Richter
ist und sich von einem andern unterscheidet durch die Namen und
Benennungen, die er den Dingen gibt, und wo dann aus diesen
Verschiedenheiten Streit und Friedensbruch entstehen, war es nötig,
daß ein gemeinsames Maß für alle Dinge, die zu Streitigkeiten Anlaß
geben konnten, aufgestellt wurde. Wie zum Beispiel: Was soll recht,
was gut, was Tugend, was viel, was wenig, was Mein und Dein, was
ein Pfund, was ein Quart genannt werden? Denn in diesen Dingen
können die Privatansichten auseinandergehen und so Streitigkeiten
erzeugen. Dieses gemeinsame Maß nun ist, wie einige sagen, die
richtige Vernunft, und ich würde ihnen beipflichten, wenn ein
derartiges Ding, wie richtige Vernunft, in rerum natura bekannt oder zu finden wäre.
Gewöhnlich aber meinen die, welche nach der richtigen Vernunft
rufen, um irgendeine Differenz zu entscheiden, ihre eigene
Vernunft. Dies aber ist gewiß, da es die richtige Vernunft an sich
nicht gibt, so ist unerläßlich, daß die Vernunft irgendeines Mannes
oder irgendeiner Anzahl Männer die Stelle derselben einnehmen muß,
und jener Mann bezw. jene Männer sind die, welche die herrschende
Gewalt haben, wie bereits bewiesen wurde, und folglich sind die
bürgerlichen Gesetze für alle Untertanen das Maß ihrer Handlungen,
wodurch bestimmt wird, ob sie Recht oder Unrecht haben, nützen oder
schaden, tugendhaft oder lasterhaft sind, und durch diese Gesetze
muß die Anwendung und genaue Begriffsbestimmung aller Wörter, die
zweifelhaft sind und zu Streitigkeiten führen können, [bookmark: page212] festgesetzt
werden. So zum Beispiel, bei Gelegenheit einer merkwürdigen oder
unförmlichen Geburt, soll es nicht durch Aristoteles oder die
Philosophen entschieden werden, ob dieselbe ein Mensch ist oder
nicht, sondern durch die Gesetze. Das bürgerliche Gesetz umfaßt das
kirchliche, und zwar als den Teil, der von der Autorität des
Kirchenregiments herrührt, das der Heiland allen christlichen
Herrschern als seinen unmittelbaren Stellvertretern gegeben hat,
wie Teil II, Kapitel VII Abschnitt 10 gesagt worden ist.

		9. Da nun gesagt worden ist, daß alle Gesetze entweder
natürliche oder bürgerliche sind, so mag gefragt werden, welcher
von beiden Arten jenes Gesetz zugewiesen werden soll, das man
Kriegsgesetz nennt und das bei den Römern disciplina militaris genannt wurde. Und es kann
scheinen, daß es zu dem Naturgesetz zu rechnen sei, weil die
Gesetze, wodurch eine Schar Soldaten in einer Armee regiert wird,
nicht beständig sind, sondern fortwährend wechseln, je nach der
Veranlassung, und ein Gesetz ist immerhin, was für heute etwas
Vernunftgemäßes ist, und die Vernunft ist das Gesetz der Natur.
Trotzdem ist es Tatsache, daß das Kriegsgesetz zu den bürgerlichen
Gesetzen gehört, weil ein Heer ein politischer Körper ist, dessen
ganze Gewalt in dem General liegt und dessen Gesetze von ihm
gemacht werden; und obgleich sie sich ändern und wechseln, wie es
die Vernunft erfordert, so ist dies doch nicht, wie es die Vernunft
jedes Privatmannes (wie im Naturgesetz), sondern wie es der
Verstand des Generals verlangt.

		10. Wenn er oder diejenigen, in denen die herrschende Gewalt des
Staates verkörpert ist, Gesetze für das Gemeinwesen und die
bürgerliche Ordnung erlassen, ist es nicht möglich, daß sie für
alle Fälle der Konflikte oder für jede beträchtliche
Verschiedenheit unter denselben Verkehrungen treffen: sondern wie
sie mit der Zeit durch Vorkommen neuer Fälle belehrt werden, so
sind auch von Zeit zu Zeit neue Gesetze zu erlassen, und für solche
Fälle, für die kein besonderes Gesetz da ist, muß das Naturgesetz
die Stelle einnehmen, und die Gerichtspersonen haben ihr Urteil
diesem gemäß abzugeben, das ist, der natürlichen Vernunft
entsprechend. Die Verordnungen der herrschenden Gewalt also,
wodurch die natürliche Freiheit beschnitten wird, sind
niedergeschrieben, weil es keinen andern Weg gibt, um Kenntnis von
ihnen zu nehmen, während man von den Naturgesetzen annimmt, daß sie
in den Herzen der Menschen verzeichnet sind. Geschriebene Gesetze
sind also die in Worte gefaßten Gesetze [bookmark: page213] eines Gemeinwesens,
ungeschriebene die Gesetze der natürlichen Vernunft. Gewohnheit an
sich bildet kein Gesetz. Trotzdem kann, wenn einmal ein Urteil von
denen, die nach ihrer natürlichen Vernunft richten, erlassen worden
ist, möge es nun recht oder unrecht sein, dieses Gesetzeskraft
erlangen, nicht weil ein ähnliches Urteil in einem ähnlichen Falle
der Gewohnheit entsprechend gefällt worden ist, sondern weil man
annimmt, daß die souveräne Gewalt ein solches Urteil schweigend als
richtig anerkannt habe, und so kann es Gesetzeskraft erlangen und
unter die geschriebenen Gesetze des Staates ausgenommen werden.
Denn wenn die Gewohnheit hinreichend wäre, um ein Gesetz als
solches einzuführen, dann würde es in der Macht eines jeden liegen,
der abgeordnet wird, einen Rechtsstreit zu verhandeln, seine
Irrtümer zu Gesetzen zu machen. In ähnlicher Weise sind nicht jene
Gesetze, welche unter dem Titel responsa
prudentum, d. h. Ansichten der Rechtsgelehrten, vorkommen,
deshalb Gesetze, weil sie responsa
prudentum sind, sondern weil sie von dem Herrscher
zugelassen werden. Und aus diesem mag man entnehmen, daß, wenn es
sich um den Fall eines Privatvertrages zwischen dem Herrscher und
dem Untertan handelt, ein Präzedenzfall gegen die Vernunft der
Sache des Herrschers nicht Eintrag tun darf, denn kein
Präzedenzfall kann gesetzlich werden außer unter der Voraussetzung,
daß es von Anfang an vernunftgemäß war.

		Und so viel über die Grundzüge und allgemeinen Ursachen der
natürlichen und politischen Gesetze. Und was das Völkerrecht
betrifft, so ist es identisch mit dem Naturrecht. Denn das, was das
Naturrecht zwischen Mensch und Mensch vor der Einsetzung des
Staates ist, ist nachher das Völkerrecht zwischen Herrscher und
Herrscher. [bookmark: page214]
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